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PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL (um 10.00 Uhr): Ich eröffne die Sitzung. Das Protokoll der letzten Sitzung ist geschäftsordnungsmäßig aufgelegen. Es ist unbeanstandet geblieben. Das Protokoll ist als genehmigt zu betrachten.

Ich ersuche um Verlesung des Einlaufes.
SCHRIFTÜHRER (liest):
Ltg.-90 - Antrag der Abgeordneten Fux und Genossen, betreffend Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Sonderfinanzierungsmaßnahmen im Rahmen der Wohnbauförderung.

Ltg.-89 - Antrag der Abgeordneten Reiter und andere, betreffend die grunderwerbssteuerrechtliche Gleichstellung der Schulgemeinden beim Grunderwerb zur Errichtung oder Erweiterung öffentlicher Schulen mit den Gebietskörperschaften.
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Ltg.-87 -Antrag der Abg. Ing. Kellner und andere, betreffend die Probleme der Energieversorgung.

Ltg.-45 - Vorlage der Landesregierung, betreffend den Gesetzentwurf über die Förderung des sozialmedizinischen Pflegedienstes in NÖ.

Ltg.-84 - Vorlage der Landesregierung, betreffend den Gesetzentwurf, mit dem das NÖ. Rechtsbereinigungsgesetz 1978 geändert wird.

Ltg.-86 - Anfrage der Abg. Ing. Kellner, Dr. Bernau, Blochberger, Buchinger, Romeder, Dkfm. Höfinger, Spiess, Steinböck, Wittig, Zimper und andere, betreffend den Verdacht eines

rechtswidrigen Verhaltens des Landeshauptmannstellvertreters Hans Czettel. 
Ltg.-91- Anfrage der Abg. Buchinger, Ing. Kellner, Dkfm. 4 Höfinger, Anzenberger, Reiter, Auer, Manndorff, Rabl und andere, betreffend arbeitsmarktpolitische Förderungsmaßnahmen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL (nach Zuweisung des Einlaufes an die zuständigen Ausschüsse): Wir gelangen zur Beratung der Tagesordnung. Ich ersuche den Herrn Abg. Romeder, die Verhandlungen zur Zahl 46 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. ROMEDER: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Gemeinderat der Gemeinde Waldhausen, politischer Bezirk Zwettl, hat in seiner Sitzung am 14. Oktober 1978 den einstimmigen Beschluß gefaßt, neuerlich um Erhebung der Gemeinde zum Markt anzusuchen. 
Seit dem Jahre 1930 bzw. 1951 ist die Gemeinde Waldhausen bemüht, Marktgemeinde zu werden. Dieses Bemühen hat im Verein mit der 1968 erfolgten Vereinigung der Gemeinden Brand, Obernondorf, Niedernondorf, und Waldhausen zur Gemeinde Waldhausen zu einer ständigen Verbesserung der kommunalen Einrichtungen geführt. Der Ausbau zweier Betriebe zu zentralen wirtschaftlichen Einrichtungen brachte auch der Gemeinde eine gewisse überörtliche Funktion im Raume Zwettl. Dazu wurde der Gemeinde 1952 das Recht zur Abhaltung eines Jahrmarktes 
verliehen, der die wirtschaftliche Bedeutung der Gemeinde verbessert hat. 
Die Zentralisierung der Gemeindeverwaltung der ehemals vier Gemeinden bewirkte den Bau eines Amtshauses mit den für eine Landgemeinde erforderlichen Dienstwohnungen und der Logierung zentraler Ämter und Betreuungsstellen in einem Haus. Das Schulwesen der Gemeinde ist nach wie vor auf drei Volksschulen in Waldhausen, Brand und Niedernondorf mit insgesamt sieben Klassen verteilt. Ein besonderes Anliegen der Gemeindeverwaltung ist der Ausbau des Fremdenverkehrs; 30 Fremdenzimmer in Gaststätten und 45 Privatzimmer stehen den Erholungssuchenden zur Verfügung. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die tatsächliche Entwicklung der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Wunsche auf Verleihung des Titels Marktgemeinde zu einer wesentlichen Verbesserung der kommunalen Infrastruktur geführt hat und daß dieses Streben, erstmaliger Antrag aus dem Jahre 1930, angetan erscheint, der Gemeinde Waldhausen den Titel Marktgemeinde zu verleihen. 
Hier wäre in legistischer Weise vorzusehen, daß das Gesetz über die Gliederung des Landes Niederösterreich, Landtagsblatt 1030-2, geändert wird, und zwar: 
Neben der Bezeichnung der Gemeinde Waldhausen wird folgendes Wort eingesetzt: ,,Marktgemeinde". 
Der Kommunalausschuß hat sich mit dieser Vorlage befaßt, und ich darf daher namens des Kommunalausschusses folgenden Antrag stellen (liest): 
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem das Gesetz über die Gliederung des Landes Niederösterreich in Gemeinden geändert wird, wird genehmigt. 
2. Die NÖ Landesregierung wird beauftragt, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen." 
Ich darf den Herrn Präsidenten bitten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich eröffne die Debatte. Zum Worte gemeldet ist der Abg. Bernkopf. 
Abg. BERNKOPF: Herr Präsident! Hoher Landtag! Meine Damen und Herren! 50 Jahre haben die Waldhausener nunmehr auf den Tag gewartet, daß sie Marktgemeinde werden. Im Jahre 1930 haben sie den ersten Antrag gestellt, 1951 den zweiten, und beide Anträge waren ohne Erfolg. Verständlich deshalb, da zum damaligen Zeitpunkt gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt werden konnten. Die Voraussetzungen waren gegeben mit der Zusammenlegung der Gemeinden Waldhausen, Brand, Nondorf, Obernondorf und Niedernondorf im Jahre 1968, wodurch diese Gemeinde, die nunmehr 11 Katastralgemeinden auf 40 Quadratkilometern umfaßt, zu der heutigen Größe angewachsen ist. 
Ich darf hier dem Landeshauptmannstellvertreter Hans Czettel sehr herzlich danken, weil er einer der Initiatoren dieser Gemeindestruktur gewesen ist. Bedenken Sie, meine Damen und Herren, daß der Bezirk Zwettl im Jahre 1968 noch vier Gerichtsbezirke hatte, in denen zwei Städte, neun Marktgemeinden und 45 Ortsgemeinden vorhanden waren, zum heutigen Zeitpunkt umfaßt er nur zwei Städte, 18 Markgemeinden und 4 Ortsgemeinden. 
Die Gemeinde Waldhausen ist ja auch in der glücklichen Lage, zwei sehr potente Betriebe zu besitzen, Betriebe, die weit über die Gemeinde hinaus ihre wirtschaftliche Bedeutung haben; es sind dies die Baufirma Müllner in Waldhausen mit 95 Beschäftigten und die Firma Schweighofer in Brand, eines der modernsten Sägewerke nicht nur Österreichs, sondern wahrscheinlich auch Europas, mit 98 Beschäftigten. Gerade der Beschäftigtenstand der Firma Schweighofer hat in den letzten Monaten zugenommen, und ich freue mich, daß die Unkenrufe des Herrn Abg. Auer vor einigen Monaten hier im Haus im Zusammenhang mit der Firma Schweighofer nicht eingetreten sind und sie nicht abbauen mußte, sondern im Gegenteil, ihren Beschäftigtenstand um 20 Personen noch erhöhen konnte. Ich gestehe schon, sie hatte Schwierigkeiten, insbesondere in der letzten Zeit. (Abg. Auer: Dann hat es ja etwas genützt, dass ich dem Minister geschrieben habe!) 
Ich glaube, Herr Abg. Auer, wir sind mit der Firma seit ihrem Bestehen und mit unserem Minister in Kontakt und haben alles noch hingebracht, so wie es sich gehört, nicht wahr, und es hat da nicht eines besonderen Briefes bedurft. Das möchte ich also in aller Deutlichkeit feststellen. Auf jeden Fall wurde hier auch die wirtschaftliche Grundlage für die Gemeinden geschaffen. 
Was vielleicht noch zu bemerken wäre, ist, daß, wie der Herr Abg. Romeder in der Berichterstattung schon ausgeführt hat, die Erhaltung der drei Volksschulen, die in drei verschiedenen Katastralgemeinden der jetzigen Marktgemeinde vorhanden sind, natürlich für das Gemeindebudget eine sehr große Belastung mit sich bringt. Wir verzeichnen in dieser Gemeinde auch bereits einen Fremdenverkehr, wenn auch noch im bescheidenen Ausmaß, aber die Waldhausener sind zuver- sichtlich. 
So gesehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann man der Bevölkerung der Gemeinde Waldhausen nur gratulieren, man kann ihr Dank sagen für die Aufbauarbeit, die sie in diesen Jahren geleistet hat, und ich möchte namens meiner Fraktion dieser neuen Marktgemeinde für die kommenden Jahre ein herzliches ,,Glück auf" entbieten, weil wir wissen, daß die Aufwärtsentwicklung der Gemeinde Waldhausen auch weiterhin fortschreiten wird. Danke. (Beifall bei der SPÖ.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gemeldet ist der Abg. Buchinger. 
Abg. BUCHINGER: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Abg. Bernkopf, wenn Sie den Kollegen Auer im Zusammenhang mit der Nennung der Gemeinde Waldhausen zum Markt angesprochen und gesagt haben, es wurde alles geregelt, dann darf ich, was das betrifft, heute doch feststellen, vielleicht ist das darauf zurückzuführen, daß der Kollege Auer das Problem der Fahrtengenehmigung, um das es gegangen ist, aufgezeigt hat und daß es zu einer besseren Berücksichtigung des Waldviertler Raumes kommt. Und wenn Sie sagen, da ist alles in Ordnung, ,,weil wir eh alles regeln", dann darf ich also bitten, daß sie den Minister auch weiterhin einschalten, damit er sich gerade um die Arbeitsplatzsicherung und um die Schaffung von Arbeitsplätzen für Jugendliche auch im Bereich des Waldviertels vielleicht ein bißchen mehr kümmert, als es bisher der Fall war. Ich habe das Gefühl, Sie sprechen öfters beim Herrn Staatssekretär Nußbaumer vor, aber so eine rechte Freude dürften Sie mit den Aussagen und der Stellungnahme des Herrn Staatssekretärs in der letzten Zeit, glaube ich, auch nicht gehabt haben. Nun zurück zur Sache selbst. 
Wir haben schon gehört, daß sich die Gemeinde seit dem Jahre 1930, wie das sowohl der Vorredner als auch der Berichterstatter ausgeführt haben, bemüht, die Erhebung zum Markt zu erreichen. Ich möchte hier der Geduld und Beharrlichkeit der Gemeindeväter durch Generationen hindurch meine Bewunderung aussprechen. Die Verfolgung dieses Zieles durch nahezu 50 Jahre zeigt nicht nur, daß die Waldhausener zielstrebig sind, es zeigt auch, daß sie von der Bedeutung und dem Wert des Gemeindelebens, ihrer Gemeinschaft, ihrer kommunalen Einrichtungen überzeugt sind, daß sie selbstbewußt sind und stolz auf ihre Leistungen, und ich glaube, es zeugt auch von der Verbundenheit mit ihrer Heimat. 
Lassen Sie mich diese Bemühungen um die Erhebung zur Marktgemeinde auch so deuten, daß die Gemeindebürger mit dieser Rangerhöhung zur Marktgemeinde dem Bürgermeister und dem Gemeinderat an der Spitze dieses Gemeinwesens, welches ihre kleine Welt ist, ihre Referenz erweisen wollen, denn mit einer solchen Rangerhöhung sind ja heute keine wirtschaftlichen Privilegien mehr verbunden. Es ist daher dieses Streben nicht materialistisch motiviert, sondern von Idealen getragen. Das ist etwas, was in unserer Zeit nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und was auch im politischen Bereich jetzt wieder mehr an Bedeutung gewinnt, wenn man die Äußerungen von Politologen und Zukunftsforschern, wie Professor Pelinka oder Professor Bruckmann, aber auch von Sozialisten, wie Matzner, Gemacher, aufmerksam verfolgt, die sagen, es sei nicht alles machbar, es sei nicht alles mit Geld abzugelten, die idealistische und emotionelle Kompetenz sei wieder im Begriff, ein politischer Faktor zu werden. In der Markterhebung von Waldhausen ist für mich auch ein Signal zum Optimismus zu sehen, für einen Optimismus der Menschen dieses Landes Niederösterreich, der notwendig ist, um die wirtschaftlichen, kommunalen, strukturellen und sozialen Probleme der Zukunft zu meistern. 
Die lange Zeit, über 40 Jahre, die bis zum heutigen Landtagsbeschluß vergangen ist, demonstriert aber auch, glaube ich, daß eine Markterhebung nicht leichtfertig vergeben wird. Die nach dem Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen werden genau geprüft, bevor es zu diesem Beschluß kommen kann. Daß es aber letzten Endes zum ,,Markt Waldhausen" kommt, ist zu einem nicht geringen Teil darauf zurückzuführen, daß Waldhausen in den vergangenen Jahren, so wie viele unserer Gemeinwesen, ein neues Gepräge bekommen hat, daß die Kommunalstruktur entscheidend verbessert werden konnte. Und es hieße im Hohen Landtag, Wasser, ich darf hier sagen in den Purzelkamp zu tragen, wenn ich vielleicht vor dem Hohen Haus noch einmal die Situation der ursprünglich 1652 Gemeinden, zum Teil Kleinst- und Kleingemeinden, viele von ihnen mit weniger als 500 Einwohnern, ja sogar nicht einmal 100 Einwohnern, aufzeigen wollte. Daß die Leistungsfähigkeit solcher Gemeinden eben dementsprechend gering war, ist uns, glaube ich, bekannt. 
Im Rahmen des großen Reformwerkes der Gemeindestrukturverbesserung haben sich auch 1968 die Gemeinden Brand, Obernondorf, Niedernondorf und Waldhausen zur Gemeinde Waldhausen zusammengeschlossen und nicht nur solcherart ein leistungsfähiges Gebilde geschaffen, sondern auch der Landesregierung und dem Niederösterreichischen Landtag die Möglichkeit gegeben, dem Antrag zur Markterhebung mit Fug und Recht nach bestem Gewissen und mit Freude die Zustimmung zu erteilen. Der heutige Beschluß bedeutet zweifellos einen echten Höhepunkt in der Geschichte dieser aufstrebenden Gemeinde, deren Wurzeln bis zur Jahrtausendwende zurückgehen. 
Bereits 1180 wird zum Beispiel die Katastralgemeinde Wiesenreuth urkundlich erwähnt. Die Bürger von Waldhausen haben mit allen Niederösterreichern Grund genug, auf die Geschichte ihres Heimatlandes stolz zu sein, das schon in frühgeschichtlicher Zeit zum Treffpunkt der verschiedensten europäischen Völkerschaften und Kulturen wurde und von dem von den Historikern mit Recht als das geschichtliche Kernstück Österreichs gesprochen wird. 
Die Aufgaben der Gemeinden haben sich gewandelt. Sie sind von Verwaltungseinheiten zu echten Leistungsträgern geworden, die heute in ihrer Gesamtheit auch für unsere Wirtschaft den größten Investor darstellen. Auch die Gemeinde Waldhausen brachte in Erfüllung der kommunalen Aufgaben,  wie Straßen- und Wegebau, Ausbau der Schulen, Wildbachverbauung, Errichtung einer Leichenhalle, Anlagen für Sport- und Spielplätze und Freizeiteinrichtungen, Millionenbeträge zum Einsatz und zeigt, daß sie mit allen anderen Gemeinden im Land unter der Enns vorbildliche Aufbauleistungen erbringt und in der Vergangenheit erbracht hat, daß sie bereit ist, einen großen Einsatz zu leisten, um die Lebensqualität der Bürger zu heben und weitere Dinge auszubauen. In diesem Sinnen und Trachten, in diesem Geschick sind Land und Gemeinden untrennbar verbunden. 
Wenn ich meiner heutigen Wortmeldung die Würdigung der Gemeinde Waldhausen mit allgemeinen Aussagen zur Gemeindepolitik vermische, so bitte ich dafür um Verständnis. Es kommt dadurch nur zum Ausdruck, wie sehr uns von der Österreichischen Volkspartei das Geschick der Gemeinden am Herzen liegt. Ich möchte in dieser Stunde auch sagen, daß wir die Sorgen der Gemeinden, ihre finanziellen Probleme kennen und möchte im Sinne der Regierungserklärung des Herrn Landeshauptmannes vom 21. Juni betonen: Wir wollen und werden auch in Zukunft Sachwalter der Gemeinden Niederösterreichs gegenüber dem Bund sein, und wir werden die rechtliche und finanzielle Situation der Gemeinden auch in Zukunft verbessern. 
Zum Abschluß darf ich die Bitte und den Wunsch zum Ausdruck bringen, die Gemeinde Waldhausen möge sich, so wie sie in der Vergangenheit ihre Aufgabe in der Landesgeschichte erfüllt hat, auch in der Gegenwart und Zukunft bemühen, den Menschen zu dienen. Damit leistet sie auch für das Land eine unersetzbare Aufgabe. In diesem Sinne wird die Österreichische Volkspartei dem Gesetzes- antrag, mit dem die Gemeinde Waldhausen zum Markt erhoben wird, mit Freude die Zustimmung geben. (Beifall bei der ÖVP.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Berichterstatter hat das Schlußwort. 
Berichterstatter Abg. ROMEDER: Ich verzichte. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Kommunalausschusses): Einhellig angenommen. Ich ersuche die Frau Abg. Tribaumer, die Verhandlung zur Zahl 67 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. TRIBAUMER: Herr Präsident! Hoher Landtag! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll der Schutz der berufstätigen Mütter erweitert, die sinngemäße Anwendung der Gesetzesbestimmungen auf Adoptivverhältnisse durch Sonderregelung ergänzt und das Gesetz gleichzeitig den geänderten sozialrechtlichen Vorschriften und der geänderten verfassungsgesetzlichen Kompetenzabgrenzung angepaßt werden. 
Hervorzuheben wäre, daß das Niederösterreichische Mutterschutz-Landesgesetz nunmehr auf alle weiblichen Dienstnehmer Anwendung findet, die in einem Dienstverhältnis zum Land Niederösterreich, zu niederösterreichischen Gemeinden oder zu niederösterreichischen Gemeindeverbänden stehen, sofern sie nicht in Betrieben tätig sind. Das Erfordernis, daß das Dienstverhältnis ein öffentlich- rechtliches sein müßte oder im Falle eines privatrechtlichen behördliche Aufgaben besorgt werden müßten, entfällt. 
Es wurde die Auffassung führender Gynäkologen auch aufgegriffen, die Schutzfrist für Mütter bei schweren operativen Entbindungen von acht auf zwölf Wochen zu verlängern. Um eine Benachteiligung jenes Personenkreises, der von der Regelung des Niederösterreichischen Mutterschutz-Landesgesetzes betroffen wird, zu vermeiden, soll die neue Regelung rückwirkend ab 
1.Juli 1978 in Kraft treten, mit dem auch die bundesgesetzliche Neuregelung wirksam geworden ist. Verläßliche Angaben über finanzielle Auswirkungen können nicht gemacht werden. Auf Grund der Angaben der Personalabteilung wurden im vergangenen Jahr 95.000 Schilling in diesem Zusammenhang aufgewendet, und zwar 83.000 Schilling für Mutterschaftsurlaube anläßlich einer Adoption und 12.000 Schilling wegen einer Entbindung mit Kaiserschnitt. Mit derart hohen Aufwendungen dürfte aber in Hinkunft kaum zu rechnen sein. Die Kosten werden mit hoher Wahr- scheinlichkeit wesentlich unter dem angeführten Betrag liegen. 
Der Sozialausschuß hat sich mit dieser Vorlage beschäftigt, und ich darf daher namens dieses Ausschusses folgenden Antrag stellen (liest) : 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem das NÖ Mutterschutz-Landesgesetz geändert wird, wird genehmigt.

2. Die NÖ Landesregierung wird beauftragt, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen. "
Herr Präsident, ich darf Sie bitten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte ist niemand gemeldet. Ich komme daher zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Sozialausschusses): Einstimmig angenommen. Ich ersuche den Abg. Wittig, die Verhandlungen zur Zahl 38 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. WITTIG: Hoher Landtag! Ich habe über die Regierungsvorlage, betreffend das Landesbediensteten-Schutzgesetz, zu berichten. Während für die Dienstnehmer in Betrieben seit Jahrzehnten Schutzbestimmungen vorhanden sind, geht der erste Entwurf eines Bundesdienstnehmerschutzgesetzes auf das Jahr 1967 zurück. 
Das Bundesbediensteten-Schutzgesetz legt in seinem § 4 fest, daß die Bestimmungen des Abschnittes 2 und des § 19 des Arbeitnehmerschutzgesetzes, Bundesgesetzblatt Nr. 234/ 1972, im wesentlichen für die Dienststellen des Bundes zu gelten haben und das Arbeitsinspektorat die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu überprüfen hat. Die verfassungsrechtliche Grundlage zur Erlassung eines Landesbediensteten-Schutzgesetzes bildet Art. 21 Abs. 1, Bundes-Verfassungsgesetz, ,,Angelegenheiten des Dienstrechtes und des Personalvertretungsgesetzes der Bediensteten der Länder". 
Der Schutz des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer bei der beruflichen Tätigkeit ist die wesentlichste Aufgabe moderner Sozialpolitik. Ziel aller Maßnahmen in dieser Hinsicht ist die Verhütung von beruflich bedingten Unfällen oder Erkrankungen der Dienstnehmer sowie eine dem Stand der Technik und der Medizin insbesondere der Arbeitshygiene und der Arbeitsphysiologie ent- sprechende Gestaltung der Arbeitsbedingungen. 
Der vorliegende Entwurf des Landesbediensteten-Schutzgesetzes hält sich aus Gründen der Gleichheit der Behandlung der im öffentlichen Dienst stehenden Bediensteten in den Grundzügen an das Bundesbediensteten-Schutzgesetz und weicht nur in wenigen Belangen davon ab; so insbesondere darin, daß die Überprüfung auf Übereinstimmung des Arbeitsplatzes mit dem gesetzlichen Erfordernis nicht der Arbeitsinspektion, sondern der Landesregierung selbst obliegt. Als Dienstgeber gilt das Bundesland Niederösterreich, als Dienstnehmer sind alle Bediensteten des Lan- des zu verstehen, gleichgültig, ob sie in einem öffentlich-rechtlichen oder in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis stehen. Um dem Dienstgeber nicht kurzfristig Verpflichtungen aufzuerlegen, wurde für das Inkrafttreten des Gesetzes der 1. Jänner 1981 vorgesehen. 
Ich darf mir erlauben, namens des Verfassungs- und Rechtsausschusses folgenden Antrag zu stellen (liest): 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der in Dienststellen des Landes beschäftigten Bediensteten (Landesbediensteten-Schutzgesetz, LSG) wird in der vom Ausschuß beschlossenen Fassung genehmigt. 
2. Die NÖ Landesregierung wird beauftragt, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen." 
Ich darf den Herrn Präsidenten bitten, eine allfällige Debatte einzuleiten und die Abstimmung durchzuführen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Rechts- und Verfassungsausschusses): Ein- stimmig angenommen. 
Ich ersuche den Abg. Ing. Schober, die Verhandlung zur Zahl 69 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. Ing. SCHOBER: Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren des Hohen Hauses! Ich habe über die Vorlage 69, betreffend Antrag der Abgeordneten Ing. Schober, Stangl, Manndorff, Jirkovsky, Rabl, Kalteis, Reischer, Lechner, Wallner und andere betreffend Änderung des NÖ Pflichtschulgesetzes, Landesgesetzblatt 5000-2, zu berichten. 
Mit der ersten Novelle zum Niederösterreichischen Pflichtschulgesetz vom 16. Juni 1977 wurden in Ausführung der Grundsatzbestimmungen der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle, Bundesgesetzblatt Nr. 32311975, unter anderem Bestimmungen über die Gruppenbildung in einzelnen Gegenständen geschaffen. Ohne daß dies in der entsprechenden grundsatzgesetzlichen Bestimmung des Bundes verlangt wird, sieht die landesgesetzliche Regelung die Gruppenbildung unter bestimmten Voraussetzungen zwingend vor. Die Vollziehung der Bestimmungen bringt, ausgehend von der Überlegung, daß der Klassenverband jene pädagogische Einheit darstellt, in der sich das Bildungs- und Erziehungsgeschehen vollzieht, Schwierigkeiten vor allem pädagogischer Art mit sich. Da keine grundsatzgesetzliche Notwendigkeit besteht, ziffernmäßige Untergrenzen für die Schülerzahlen, ab denen Unterricht in einem Pflichtgegenstand nicht mehr zu erteilen ist, vorzusehen, erscheint es zielführend zu sein, die Bestimmungen über die Gruppenbildung so flexibel als möglich zu gestalten. Geschätzte Damen und Herren! In diesem Sinne ist eine Änderung des Niederösterreichischen Pflichtschulgesetzes in den §§ 11 a, 20 a, 26 a, 32 a und 38 a vorzunehmen. Ich darf daher namens des Schulausschusses folgenden Antrag stellen (liest): 
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf über die Änderung des NÖ Pflichtschulgesetzes, LGBl5000-2, wird genehmigt. 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen." 
Herr Präsident, ich darf Sie bitten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Da niemand zum Worte gemeldet ist, kommen wir zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Schulausschusses): Einstimmig angenommen. 
Ich ersuche den Abg. Lechner, die Verhandlungen zur Zahl 70 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. LECHNER: Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich darf namens des Schulausschusses über den Antrag der Abgeordneten Ing. Schober, Stangl und andere betreffend Änderung des Niederösterreichischen Schulzeitgesetzes 1978 berichten. 
Im Gesetz vom 29. Juli 1978 über die Änderung des Schulzeitgesetzes hat der Landtag die Möglichkeit zur Einführung der Fünftagewoche an Volksschulen, Sonderschulen - ausgenommen jene, welche nach dem Lehrplan der Hauptschule geführt werden - und für Polytechnische Lehrgänge eröffnet. Um Schwierigkeiten bei der Erstellung der Stundenpläne zu begegnen erscheint es erforder- lich, die Bestimmungen über den Schultag flexibler zu gestalten. Dies ist dadurch möglich, daß der im Schulzeitgesetz des Bundes gebotene Spielraum zur Gänze ausgeschöpft wird. 
Ich darf daher namens des Schulausschusses den Antrag stellen (liest):
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf, betreffend die Änderung des NÖ Schulzeitgesetzes 1978, LGBl. 5015-1, wird genehmigt. 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen." 
Darf ich den Herrn Präsidenten ersuchen, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vornehmen zu lassen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte ist niemand gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Schulausschusses): Einstimmig angenommen. 
Ich ersuche den Abg. Amon, die Verhandlungen zur Zahl 34 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. AMON: Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich habe über die Zahl 34 betreffend Zellstoffprojekt, Standort in Niederösterreich, zu berichten. 
Über Antrag des Landtagsabgeordneten Reischer hat der Landtag von Niederösterreich im Rahmen der letzten Budgetdebatte in seiner Sitzung am 7. Dezember 1978 den folgenden Beschluß gefaßt: 
„Der Herr Bundeskanzler hat am 14. November 1978 eine Erklärung abgegeben, wonach die Realisierung eines Zellstoffprojektes an der Donau garantiert sei. 
Die Landesregierung wird daher ersucht, bei der Bundesregierung, insbesondere beim Herrn Bundeskanzler, vorstellig zu werden und dahin zu wirken, daß für dieses Zellstoffprojekt an der Donau ein Standort in Niederösterreich gewählt wird." 
Die Vollziehung dieses Beschlusses wurde nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung der Abteilung V/2 übertragen. Es kam dann zu den Antworten des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie am 21. Februar 1979 und des Bundeskanzleramtes am 15. März 1979. Die Antworten sind vollinhaltlich in der Vorlage wiedergegeben; ich darf auf eine genaue Verlesung verzichten. 
Sollten in der gleichen Angelegenheit im Nachhang zu den beiden vorerwähnten Schreiben des Bundeskanzleramtes und des Handelsministeriums weitere Mitteilungen dem Amte zukommen, werden sie ebenfalls dem Landtag zur Kenntnis gebracht werden. Ich darf namens des Wirtschaftsausschusses folgenden Antrag stellen (liest): 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
,,Der Vollzugsbericht zum Landtagsbeschluß vom 7. Dezember 1978 betreffend Zellstoffprojekt, Standort in Niederösterreich, wird zur Kenntnis genommen." 
Ich ersuche den Herrn Präsident, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich eröffne die Debatte. Zum Worte gemeldet ist der Abg. Dkfm. Bauer. 
Abg. Dkfm. BAUER: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Niederösterreichische Landtag hat sich bereits einmal in der Budgetdebatte am 7. Dezember - 1978 mit dem Zellstoffprojekt befaßt und dabei das Interesse an der Realisierung dieses Projektes bekundet. Dieses Interesse wurde auch dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie sowie dem Bundeskanzleramt mitgeteilt und darin die wirtschaftliche Bedeutung des Projektes hervorgehoben. 
Die volkswirtschaftliche Relevanz dieses Projektes wurde von der sozialistischen Bundesregierung wiederholt anerkannt, und daher wurde die Realisierung des Projektes, sobald dies wirtschaftlich vertretbar ist, in ihr Programm aufgenommen. Dabei hat man sich für einen Standort in Niederösterreich ausgesprochen. Dieses besondere Interesse an der Realisierung des Vorhabens von Seiten der Bundesregierung wird auch dadurch bekundet, daß in der Bundesfinanzgesetznovelle 1979 ein Betrag von 200 Millionen Schilling für das Grundkapital der zu gründenden Gesellschaft vorgesehen ist. Das Grundkapital der Gesellschaft wird mit 800 Millionen Schilling angenommen werden. Die Beteiligung des Bundes soll ferner über die Bundesforste erfolgen. 
Ich habe dieses Zellstoffprojekt mit großem Interesse verfolgt und sehe nun zu meinem Bedauern, daß der zuständige Landesrat Schneider nur einen Vollzugsbericht gibt und daß nicht erkennbar ist, ob Herr Landesrat Schneider darüber hinaus aktiv geworden ist. Gerade das ist in Anbetracht der Wichtigkeit dieses Projektes für unser Bundesland zu wenig. Wir müssen - das gestatten Sie mir, hier anzumerken - eine andere Einstellung zur Wirtschaftspolitik bekommen. Dazu gehört eben auch, daß man Projekte vorantreibt und nicht einfach durch reine Verwaltungsakte zu erledigen sucht. Ein Brief an das Bundeskanzleramt und an das Bundesministerium für Handel und Gewerbe ist im Hinblick auf das bereits bekundete Interesse der Bundesregierung als reine Alibihandlung anzusehen. Aber lassen Sie mich vielleicht ein paar Worte zur Bedeutung dieses Vorhabens anführen. 
Es handelt sich hier um ein Sulfatzellstoffprojekt, also um die Herstellung nach einem Verfahren, wo auf Grund des technologischen Fortschrittes weniger Chemikalien eingesetzt werden müssen und durch die moderne Bleichtechnik ein Zellstoff mit einem Weißheitsgrad gewonnen werden kann, der schon nahe an den des gebleichten Sulfidzellstoffes heranreicht und damit einem Großteil von Verwendungsbereichen zugänglich ist. Der größte Vorteil dieses Verfahrens liegt aber darin, daß alle Hölzer, auch Einjahrespflanzen, als Rohstoff eingesetzt werden können. Damit würde keine Störung der Rohstoffeinzugsbereiche schon bestehender Zellstoffindustrien erfolgen. 
Österreich importiert in dieser Qualität rund 60.000 Tonnen. Diese Importe werden entsprechend einer Prognose der österreichischen Papierindustrie bis 1981 auf 116.000 Tonnen ansteigen. Diese positive Verbrauchsentwicklung ist auch in den traditionellen Exportmärkten Österreichs gegeben, sodaß die angestrebte Produktion von 175.000 Tonnen als absetzbar erscheint. Bleibt also noch die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. 
Nach der Feasibilty-Studie, die von den Interessenten erstellt wurde, wurde eine dynamische Amortisationszeit von sieben bis fünfzehn Jahren errechnet. Ich weiß, daß die Entscheidung bei einer Amortisationszeit von 15 Jahren kaum herbeigeführt werden kann. Auf Grund der Zusammensetzung der Projektträger könnte ich mir auch vorstellen, daß dieses Projekt auf Grund der Interessenskonflikte überhaupt zum Scheitern gebracht wird. Es müßte daher getrachtet werden, eine starke Gruppe als Projektträger zu finden, die die Realisierung und später die Vermarktung des Produktes durchführt. 
Es wäre daher die erste Aufgabe, einen Projektträger zu finden, da trotz der wirtschaftlichen Zusammenfassung der Papierindustrie in dieser Gruppe nur schwer ein gemeinsames Vorgehen erreicht werden kann. Ich trete für die Realisierung dieses Vorhabens nicht nur im Hinblick auf die Beschäftigten ein, die direkt in diesem Werk untergebracht werden können - es handelt sich dabei trotz der hohen Investitionssumme von 3,6 Milliarden Schilling nur um etwa 350 Personen -, sondern ich trete deshalb dafür ein, weil über 2.000 Menschen zusätzlich Beschäftigung finden würden, und zwar in der Holzwirtschaft, und weitere 700 Personen im Transportgewerbe. 
Die Bedeutung des Projektes liegt aber nicht nur in dem, was hinzukommt, sondern auch in der Absicherung des Bestehenden. Ich bekenne mich auch dazu, weil ich der Überzeugung bin, daß, wo immer dieses Projekt realisiert wird, große Impulse für eine Region gegeben sind. Rechnet man die Summe der Beschäftigtenstunden auf die Arbeitsplätze um und setzt dazu das Investitionserforder- nis in Beziehung, so kommt man zu einem Investitionsaufwand pro Arbeitsplatz von 1,2 Millionen Schilling, also einem Betrag, der in dieser kapitalintensiven Industrie als durchaus vertretbar und günstig anzusehen ist. 
Darüber hinaus sind neben den betriebswirtschaftlichen auch die volkswirtschaftlichen Vorteile zu berücksichtigen, die vor allem in der verbesserten Regionalstruktur und in einer Entlastung der Zahlungsbilanz zu sehen sind. Ich jedenfalls schließe mich der Auffassung der Verfasser der Projektsstudie an, die zu dem Schluß kommen, daß das Projekt betriebs- und volkswirtschaftlich vertretbar erscheint. Es liegt nun an uns, dafür zu sorgen, daß wir in Abstimmung mit der Bundes- regierung dieses Projekt durchziehen und daß wir uns nicht, wie das in der Vorlage geschieht, auf das Administrieren zurückziehen. Wir müssen als Land verstärkte Aktivitäten setzen, um unsere Interessen zu dokumentieren. Dies wäre notwendig, um zu zeigen, daß wir in Niederösterreich über Industriepolitik nicht nur reden, sondern daß wir Industriepolitik machen. 
In diesem Zusammenhang ist es selbstverständlich, daß die Freunde meiner Fraktion und ich Ihnen, Herr Landesrat Schneider, im Interesse des Projektes und einer aktiven Raumordnungs- und Industriepolitik gerne helfen werden. Ich ersuche Sie daher, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Antrag nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern darüber hinaus von der Landesregierung Zeichen zu verlangen, die der Realisierung des Projektes dienlich sind. Danke. (Beifall bei der SPÖ.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gemeldet ist Herr Abg. Reischer. 
Abg. REISCHER: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren des Hohen Hauses! Wie der Herr Berichterstatter bereits ausgeführt hat, liegt nun die Antwort der Bundesregierung und des Handelsministeriums auf meinen Antrag zur Errichtung eines Werkes zur Erzeugung von Sulfatzellstoff im niederösterreichischen Raum dem Hohen Haus zur Debatte und Beschlußfassung vor. Beide Antwortschreiben heben die grundsätzliche Bereitschaft und positive Einstellung zur Realisierung eines solchen Projektes an der Donau in Niederösterreich, weil ja der hohe Wasserbedarf für ein solches Werk gegeben ist, hervor. 
Die Errichtung eines Werkes zur Produktion von Langfaserzellulose ist heute, glaube ich, aktueller denn je. Die seit Jahren anhaltende Stagnation im wirtschaftlichen, im industriellen Bereich auf dem Weltmarkt - nehmen Sie nur die Stahlindustrie, nehmen Sie die Textilindustrie, hervorgerufen vor allen Dingen auch durch ein Auftreten von Industrien in den Ländern der dritten Welt - zwingen förmlich zur Suche nach neuen Produktionsparten und zur Ausnützung von Marktlücken, wie sie im vorliegenden Falle gegeben wäre. Dazu kommt, daß die Lage auf dem Arbeitsmarkt durch die Schließung vieler Betriebe, aber auch durch die Rationalisierung immer schwieriger wird. Zu diesen freiwerdenden Arbeitskräften kommen auch geburtenstarke Jahrgänge, die es erfordern, daß in den nächsten Jahren 50.000 neue Arbeitsplätze im niederösterreichischen Raum geschaffen werden. 
Es ist noch zu unterstreichen, daß die Errichtung eines Zellstoffwerkes die Verarbeitung eines heimischen Rohstoffes zu einem höherwertigen Produkt bedeuten würde; der Rohstoff ist Holz und ist im Waldviertel und ist im Alpenvorland in reichem Ausmaße vorhanden. Auch hier bietet sich wieder der Standort eines solchen Werkes an der Donau an. Holz, das zudem noch aus der Zwischen-nutzung gewonnen wird, bei einer Nutzung, bei der wieder mehr Arbeitskräfte als bei der normalen Talschlagnutzung benötigt werden. Diese Zwischennutzung würde darüber hinaus eine erhöhte Zuwachsleistung in den vorhandenen Beständen und den später anstehenden Beständen bringen. Wir können feststellen, daß Langfaserzellulose bekanntlich importiert wird, und auch im Antwortschrei- ben der Bundesregierung wird darauf hingewiesen, daß die Aufnahme einer eigenen Produktion zu einer Deviseneinsparung und zu einer Entlastung des Außenhandelsdefizites der Republik Österreich führen würde. Aber auch ein weiterer Umstand spricht für die Errichtung einer solchen Industrieanlage. 
Die Energiekrise, glaube ich, zwingt dazu, die Frage des Energiebedarfes zu prüfen. Bei der Verarbeitung von Holz zu Zellulose wird so viel Energie frei und kann nach der derzeitigen Technologie wieder verwendet werden, sodaß solche Betriebe, was die Energie betrifft, völlig autark sind. 
Man darf also mit Befriedigung vermerken, daß sich die Bundesregierung der schwierigen Lage in Bezug auf den Arbeitsmarkt besonders im grenznahen Gebiet in Niederösterreich immer mehr bewußt wird. Das Ergebnis einer Untersuchung, die vom Herrn Handelsminister über den Problemkreis Zellstoffanlage in Auftrag gegeben wurde, unterstreicht die Bedeutung dieses Projektes für die öster- reichische Wirtschaft und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Dies kommt auch dem Schreiben nach in der Absicht der Bundesregierung zum Ausdruck, daß die Regierung das Zellstoffprojekt im zweiten Strukturprogramm für die Achtzigerjahre aufgenommen hat. Die Beteiligung des Bundes am geplanten Grundkapital in der Höhe von 800 Millionen Schilling mit einem Viertel, also mit 200 Millionen Schilling, durch die Bundesforste und die Vorsorge durch die Aufnahme in die Bundesfinanznovelle 1969 sind sicherlich ein echter Lichtblick. 
Ich darf aber hier sagen, mein Vorredner hat das ja angeführt, der Finanzbedarf ist ein weit höherer. Er liegt bei 3,6 Milliarden Schilling, und man könnte also schon erwarten, daß sich der Bund, so wie bei dem geplanten Autowerk oder bei anderen Projekten, bereit erklärt, für dieses Vorhaben finan- zielle Mittel in weit höherem Maße bereitzustellen. Der Bund, der ja ein weit größeres Budgetvolumen aufweist, hat die Aufgabe, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Arbeitsplätze zu sichern, und man sollte nicht immer das Land mit seinen beschränkten finanziellen Mitteln auffordern, das zu tun, was die Aufgabe des Bundes ist. 
Es stört mich auch ein bißchen, daß in dem Bericht die Bedingung enthalten ist, daß ein günstiges kaufmännisches Ergebnis erwartet werden kann. Na ja gut, jedes Projekt setzt eigentlich voraus, daß es nach seiner Fertigstellung, nach seiner Inbetriebnahme ein gutes kaufmännisches Ergebnis erzielt und daß es die Investitionen, die notwendig waren, auch wieder hereinbringt und Gewinne abwirft. Aber im heutigen Zeitalter ist es auch bei anderen Vorhaben nicht immer der Fall, daß ein gutes kaufmännisches Ergebnis garantiert werden kann. 
Nehmen Sie zum Beispiel den Bau der UNO-City. 17 Milliarden Schilling hat dieser Bau verschlungen, und ich weiß nicht, ob man hier ein kaufmännisches Ergebnis erwarten kann. (Abg. Lechner: Das würde ich an Ihrer Stelle nicht sagen!) Aber mit einem wesentlich geringeren Aufwand, Herr Kollege, das wissen Sie sehr genau. Einem wesentlich geringeren Aufwand, der geplant war, hat die ÖVP bei der UNO-City zugestimmt. 
Ich darf also folgendes sagen: Man plant jetzt darüber hinaus im Anschluß an die UNO-City auch noch ein Kongreßzentrum, das ebenfalls über 7 Milliarden Schilling kosten wird, wo auch kein Mensch weiß, ob das ein kaufmännisch günstiges Ergebnis bringen wird. Ich glaube also schon, daß es notwendig wäre, darauf hinzuweisen, daß gerade dieses Projekt einen gewissen Vorrang haben sollte und daß sich jeder Niederösterreicher und jeder niederösterreichische Abgeordnete dieser Ansicht anschließen müßte. 
Kongreßzentrum. Wenn ich daran denke, daß wir zum Beispiel in der Stadt Baden ein sehr gut ausgebautes Kongreßzentrum haben, daß wir hier eine Hotellerie haben, die allen Ansprüchen genügt und genügen kann, so kann ich mir vorstellen, daß man sogar auf dieses Projekt verzichten könnte. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich vermisse auch in der Antwort der Bundesregierung eine besondere Dringlichkeit für dieses Vorhaben und weise nochmals darauf hin - das wird ja auch nicht bestritten -, daß dieses Projekt für die Wirtschaft Niederösterreichs von großer Bedeutung ist. Wir 
haben leider in den letzten Jahren sehr viel von großartigen Projekten gehört - es ist ja ein Lieblingsthema des Herrn Bundeskanzlers -, wenn ich nur an den Austro-Porsche und wenn ich hier an das Ölsaatenprojekt denke. Das waren alles Dinge, denen mehr oder weniger ein Begräbnis erster Klasse bevorsteht. 
Wir hoffen also nur eines: daß im Interesse der Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen und im Interesse der österreichischen Wirtschaft im gesamten dieses Projekt verwirklicht wird, und die Fraktion der Österreichischen Volkspartei wird gerne dem Antrag des Finanzausschusses die Zustimmung geben. (Beifall bei der ÖVP.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Berichterstatter hat das Schlußwort. Berichterstatter 
Abg. AMON: Ich verzichte. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Wirtschaftsausschusses): Einstimmig angenommen. 
Ich ersuche den Abg. Kurzbauer, die Verhandlung zur Zahl 35 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. KURZBAUER: Herr Präsident! Hohes Haus! Der vorliegende Bericht betrifft die Nutzung von Fremdenverkehrseinrichtungen des Landes. 
Ober Antrag des Herrn Landtagsabgeordneten Lechner hat der Landtag von Niederösterreich im Rahmen der letzten Budgetdebatte in seiner Sitzung am 7. Dezember 1978 den nachstehenden Beschluß gefaßt: 
„Die Landesregierung wird aufgefordert, bei den Dienststellen des Landes und bei landeseigenen Körperschaften und Gesellschaften dahin zu wirken, daß in erster Linie Fremdenverkehrs-einrichtungen im Lande genützt werden." 
Die Vollziehung dieses Beschlusses wurde nach der Geschäftseinteilung des Amtes der NÖ Landesregierung der Abteilung V/4 übertragen. Der Weisung entsprechend wurden im Einvernehmen mit der Landesamtsdirektion verschiedene Tätigkeiten gesetzt, die nun der Inhalt dieses Berichtes sind. 
Ich darf daher namens des Wirtschaftsausschusses folgenden Antrag stellen (liest): 
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Der Vollzugsbericht zum Landtagsbeschluß vom 7. Dezember 1978 betreffend Nutzung von Fremdenverkehrseinrichtungen des Landes wird zur Kenntnis genommen." 
Ich darf bitten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung durchzuführen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Da niemand zum Worte gemeldet ist, kommen wir zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vor- liegenden Antrag des Wirtschaftsausschusses): 
Einstimmig angenommen. 
Ich ersuche den Abg. Dkfm. Höfinger, die Verhandlungen zur Zahl 58 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. Dkfm. HÖFINGER: Herr Präsident! Hohes Haus! Der Gegenstand des nachstehenden Berichtes ist die Tätigkeit des Wirtschaftsförderungsfonds im Jahre 1978. Die Darstellung der Einnahmen und der Ausgaben des Vermögensstandes entfällt in diesem Bericht, weil der Gemeinsame Finanz- und Wirtschaftsausschuß in der Sitzung vom 3. Juli 1973 im Hinblick auf den ohnehin alljährlich vorliegenden Rechnungsbeschluß einen entsprechenden Beschluß gefaßt hat. 
Aus den Mitteln des Wirtschaftsförderungs- fonds wurden im Jahre 1978 
1. aus der Wirtschaftshilfeaktion des Landes Niederösterreich 471 Darlehen mit zusammen 65,220.000 Schilling, 
2. aus der Gemeinsamen Kreditaktion Bund-Land-Handelskammer Niederösterreich 168 Darlehen mit 9,283.000 Schilling, somit zusammen 639 Darlehen mit 74,503.000 Schilling, ausgeschüttet. 
Die Gesamtleistung des Fonds seit seiner Gründung im Jahre 1947 stellt sich folgendermaßen dar: Aus der Wirtschaftshilfeaktion des Landes Niederösterreich 7.554 Darlehen mit 472 Millionen Schilling und aus der Gemeinsamen Kreditaktion 4,038 Darlehen mit 128 Millionen Schilling. Das ergibt eine Gesamtleistung von 11.592 Darlehen mit 601 Millionen Schilling. 
Im abgelaufenen Berichtsjahr wurden zwei Beiratssitzungen abgehalten, und zwar am 14. Juni und 13. Dezember, in deren Verlauf 632 Darlehen mit einem Gesamtbetrag von 89 Millionen Schilling zur grundsätzlichen Bewilligung gelangten. Ein Teil dieser Darlehen konnte erst im Laufe der ersten fünf Monate des Jahres 1979 flüssig gemacht werden, nur ein geringer Teil ist bisher unerledigt geblieben. Die Ursache dieser verzögerten Abwicklung liegt in finanziellen Schwierigkeiten des Fonds infolge der großen Beanspruchung durch die Wirtschaft. 
Wie sehr sich aber dieser Fonds großer Beliebtheit erfreut und das Interesse an den Mitteln aus diesem Fonds, zeigt sich aus den in den ersten Monaten des Jahres 1979 eingelangten 133 Ansuchen, die eine Bedeckung von 18 Millionen Schilling erfordern würden und den 28 Ansuchen aus der Gemeinsamen Kreditaktion mit einem Erfordernis von 1,7 Millionen Schilling. Diese Ansuchen, für deren Erledigung insgesamt rund 20 Millionen Schilling erforderlich sein würden, sind nur in den ersten viereinhalb Monaten des Jahres 1979 eingelangt, sodaß für die restlichen siebeneinhalb Monate des laufenden Jahres mit einem wesentlichen Ansteigen der Darlehensansuchen zu rechnen ist. Zur Beseitigung der beklemmenden finanziellen Situation des Fonds wäre eine wesentlich höhere Zuwendung als bisher angezeigt. 
Ich darf nun namens des Wirtschaftsausschusses folgenden Antrag vorlegen (liest): 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
,,Der Bericht der Landesregierung, betreffend die Tätigkeit des Wirtschaftsförderungsfonds im Jahr 1978, wird zur Kenntnis genommen." 
Ich ersuche den Herrn Präsidenten die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich eröffne die Debatte zum Worte gemeldet ist der Abg. Manndorff. 
Abg. MANNDORFF: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Bericht über die Tätigkeit des Wirtschaftsförderungsfonds betrifft eine der wichtigsten Aufgabenbereiche der Landespolitik, nämlich die Förderung der Voraussetzungen unserer Betriebe, Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir finden eine Situation in Niederösterreich - und auf diese Situation lenkt auch dieser Bericht unsere Aufmerksamkeit -, in der die Unternehmungen in zunehmendem Maße der Hilfe der öffentlichen Hand bedürfen, um diese Aufgaben erfüllen zu können. 
Die Ansuchen, die beim Wirtschaftsförderungsfonds vorliegen, übersteigen in immer größerem Maße die Möglichkeiten, die dieser Fonds zur Verfügung hat, und der Mangel dieser Möglichkeiten, alles das zu tun, was wir eigentlich auf Grund der Wünsche der Betriebe tun sollten, ist ein Problem, das wachsende Bedeutung erhält. Auf der anderen Seite können wir nicht übersehen, wenn wir die Dinge objektiv betrachten, daß sich das Land zunehmend und mit wachsender Kraft bemüht, hier und dort zu helfen, wo überhaupt vom Land geholfen werden kann. Wir hatten im Vorjahr 13 verschiedene För- derungsinstrumente des Bundeslandes Niederösterreich, wir haben mittlerweile die Pro Industrie-Aktion hinzubekommen, die, wie sich gezeigt hat, einen höchst aktuellen Bedarf befriedigt. Wir haben mittlerweile einvernehmlich die Kapitalbeteiligungsgesellschaft konstruiert; sie ist jetzt ins Leben 
gerufen worden und kann zu arbeiten beginnen. Wir haben in den vergangenen Jahren, wenn man die gesamte Bilanz zieht, mit den Landeswirtschaftsförderungsinstrumenten maßgebend dazu beigetragen, daß in unserem Bundesland etwa 90.000 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden konnten. 
Wenn ich aber auf der anderen Seite feststellen muß, daß die Betriebe eine wachsende Notwendigkeit vor sich sehen, öffentliche Hilfsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Voraussetzungen zur Sicherung der Arbeitsplätze erfüllen zu können, so muß man sich die Frage stellen: Ist das eine gesunde Entwicklung, oder ist es nicht eine besorgniserregende Entwick-lung? Normalerweise ist es doch so, daß ein Unternehmen Kraft genug haben sollte, auf Grund seiner Erzeugung, seiner Tätigkeit, seines Angebotes, des am Markt erzielten Preises selbst in der Lage zu sein, mit dem, was es an Ertrag für seine Leistung einnimmt, das, was es an Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit am Markte tun muß, auch zu finanzieren. Das wäre der normale, der vernünftige Zustand. Wenn die Unternehmungen dazu in wachsendem Ausmaß nicht mehr imstande sind, zeigt das deutlich, daß eben eine zunehmende Aushöhlung ihrer Substanz vorliegt und daß hier eine Belastungsentwicklung immer mehr spürbar wird, die vom Standpunkt wettbewerbsfähiger Betriebe und damit gesicherter Arbeitsplätze nicht zu begrüßen ist, sondern Anlaß zur Besorgnis sein muß. 
Ich muß daher an dieser Stelle wiederholen, daß, was wir schon mehrfach auch hier im Hause gemeinsam, wie ich betonen muß, festgestellt haben, eine längerfristige Bemühung auch des Bundes um eine Kostensenkungspolitik eine unerläßliche Zielsetzung bleiben muß, wenn wir alles, was sonst wirtschaftspolitisch geschieht, mit den erforderlichen flankierenden Maßnahmen längerfristig ausstatten wollen, und daß wir hier immer wieder und aufs neue die Forderung erheben müssen, daß sich auch der Bund im Rahmen eines längerfristigen Budget- und Wirtschaftskonzeptes bemühen muß, den budgetpolitischen Raum zu schaffen, der ihm die reale Möglichkeit gibt, jene Kostenentlastungen wirksam werden zu lassen, die wir längerfristig unbedingt brauchen. Dessen ungeachtet, meine Damen und Herren, bleibt es Notwendigkeit, in der Lage, wie sie heute ist, von Seiten der öffentlichen Hand zu helfen, wo geholfen werden muß, wo geholfen werden kann, und dabei eben alle Möglichkeiten auszuschöpfen. 
Das Land Niederösterreich bemüht sich - und das kann man, wenn man alle diese Aktivitäten korrekt und objektiv beobachtet, nicht leugnen -, von Jahr zu Jahr die Notwendigkeiten der Wirtschaftsförderung den Erfordernissen der Situation anzupassen. Wir beraten ja immer wieder, wo man etwas Neues tun kann, wo man ergänzende Aktivitäten setzen kann, wo man mit neuen Metho-den helfen kann, wie man vor allem auch die Schwerpunktbildung in den benachteiligten Regionen sicherstellen kann. Alles das ist ein Prozeß der Entwicklung, und was heute ausreicht, kann morgen zu wenig sein, was heute richtig ist, kann morgen überholt sein. Wir werden immer wieder die Dinge anpassen müssen - im Leben eilen ja meistens die Tatsachen den Möglichkeiten voraus -, und erst auf Grund einer Entwicklung wird klar, was geschehen muß, sodaß immer wieder das, was wir brauchen, mit dem, was schon da ist, nicht übereinstimmt. Das ist eine Gesetzmäßigkeit des Lebens überhaupt. 
Entscheidend ist aber - und das, glaube ich, ist unsere gemeinsame Aufgabe und muß es bleiben -, uns immer wieder zu bemühen, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen den Erfordernissen und der Entwicklung anzupassen und dabei natürlich auch an dem Prinzip festzuhalten. Hier handelt es sich nicht um eine Aufgabe, die das Land allein lösen kann, hier handelt es sich auch nicht um eine Aufgabe, die auf Grund der verfassungsmäßigen Kompetenzen eine andere Gebietskörperschaft, auch der Bund nicht, allein lösen kann. Es sind Dinge, wo wir zusammenwirken müssen, wo wir, Bund und Land, koordiniert vorgehen, und die Aufgaben, ausgerichtet auf das gemeinsame Ziel, erfüllen müssen. 
Meine Damen und Herren! Erlauben Sie mir, hier auch auf eine aktuelle Sorge hinzuweisen. Der Bund hat in diesem Jahr seine Beiträge, die wir für die Wirtschaftsförderung in Niederösterreich zur Verfügung haben und brauchen, beträchtlich und einschneidend gekürzt. Wir haben zum Beispiel im Rahmen der Wirtschaftsförderung, und zwar im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich, ein Minus von 6 Millionen Schilling in Kauf zu nehmen. Das bedeutet bei der Notwendigkeit, Betrieben mit Einzelzuschüssen und Zinsverbilligungen zu helfen, eine ganze Menge! 
Der Bund hat im Rahmen der Förderung der sogenannten unterentwickelten Gebiete, das sind vor allem die Grenzlandregionen und die im Süden befindlichen benachteiligten Regionen, die Mittel um 4,5 Millionen Schilling gekürzt, die uns fehlen. Wenn ich die Liste der Investitionsförderungen des Vorjahres mit diesen Mitteln durchsehe, vor allem Ottenschlag, Zwettl, den Raum Gmünd, also die Gebiete, um die es insbesondere bei der Schwerpunktbildung geht, dann fehlen uns diese Mittel jetzt, weil sie der Bund nicht mehr zuschießt. Der Bund hat für das Jahr 1979 auf dem Gebiete der Arbeitsmarktförderung eine Kürzung von rund 40 Millionen Schilling vorgenommen, die uns jetzt fehlen, vor allem für Schulungs-, Bildungs- und sonstige Förderungsmaßnahmen, die für die Betriebe und ihre Wettbewerbsfähigkeit von Bedeutung sind. 
Meine Damen und Herren! Das sind für unsere Förderungsmöglichkeiten sehr beachtliche Beträge, die offensichtlich auf Grund der Finanzlage des Bundes oder anderweitiger Schwerpunkte des Bundes unserer Förderungspolitik entzogen werden. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite betrachte, daß der Bund ein so arbeitsplatzintensives Projekt wie die General Motors-Fabrik offensichtlich nicht in einem Raum, der dringend neuer Arbeitsplätze bedarf, sondern im Ballungsraum Wien-Asparn plant, so halte ich das regionalpolitisch für eine vollkommen verkehrte Schwerpunktbildung! (Beifall bei der ÖVP.) Man sagt, meine Damen und Herren, da und dort in der Debatte, Wien ist das einzige Gebiet, das die Voraussetzungen hat auf Grund der qualifizierten Arbeitskräfte. Das ist eine völlig danebengehende Argumentation. Erstens haben wir solche Arbeitskräfte auch im Raum Niederösterreich, und zweitens ist es einerlei, ob zum Beispiel jemand von Liesing nach Asparn zu fahren hat oder von Liesing in den Raum St. Pölten; es kommt auf das gleiche heraus. Oder man sagt, die Standortvoraussetzungen sind in Niederösterreich nicht so günstig. Ich möchte sagen, Standorte, wo die Autobahn und die West- bahn oder die Autobahn und die Südbahn vorhanden sind, im Raum St. Pölten oder Raum Neunkirchen, haben genau die gleichen grundsätzlichen Standortvoraussetzungen, die solche Investitionen ermöglichen und rechtfertigen, wenn man will. (Beifall bei der ÖVP) 
Ich meine also, meine Damen und Herren, daß hier eine Schwerpunktbildung mit Bundesmitteln vorliegt, die mit unseren regionalpolitischen Gesichtspunkten im krassen Widerspruch steht. Das sind regionalpolitische Zielsetzungen, die das Hohe Haus gemeinsam, nicht nur eine Seite des Hauses, erarbeitet, proklamiert und beschlossen hat, und wenn wir das gemeinsam beschlossen haben, so ist es, glaube ich, auch unsere gemeinsame Aufgabe, beim Bund mit aller Kraft dafür zu wirken, daß solche Projekte in den niederösterreichischen Raum kommen, wo standortmäßige Möglichkeiten gegeben sind. 
Bitte überlegen Sie einmal auch das ganze Problem von der Arbeitsplatzfrage her. In einem Gebiet wie Wien, wo wir, längerfristig gesehen, zu wenig Arbeitskräfte haben, schafft man neue Großprojekte, die Arbeitskräfte benötigen, und in Niederösterreich, wo wir in vielen Bereichen das Problem des 
Mangels an Arbeitsplätzen haben, schafft man keine neuen Arbeitsplätze, sondern im Gegenteil, man geht in die entgegengesetzte Richtung, in den Ballungsraum von Wien. Vom Standpunkt der gesamten Regionalpolitik, meine Damen und Herren, ist das einfach falsch und vom Standpunkt der Interessen Niederösterreichs das Gegenteil von dem, was wir brauchen. (Abg. Fux: Das sagen Sie dem Ludwig für den Bezirk Mödling!) 
Ich möchte also, meine Damen und Herren, mit aller Klarheit hier unterstreichen - das ist ein wesentlicher Teil der Wirtschaftsförderung -, daß wir hier in der letzten Zeit bundespolitische Maßnahmen vorfinden, die unseren Förderungsmöglichkeiten und unseren regionalpolitischen, der niederösterreichischen Entwicklung dienenden Zielen ebenfalls klar entgegenstehen, und daß ich es als unsere gemeinsame Aufgabe betrachte, in dieser Richtung mit aller Kraft und mit aller Über- zeugungswirksamkeit auch beim Bund deutlich zu machen, daß es hier finanzielle und regionalpolitisch andere Schwerpunkte setzen sollte. 
Im gesamten, meine Damen und Herren, glaube ich, ist die Wirtschaftsentwicklung sicherlich nach außen hin von einer, was die Arbeitsplätze betrifft, relativ erfreulichen Situation zu beurteilen. Aber bezüglich der inneren Situation der Wirtschaft sieht jeder, der Gelegenheit hat, in die Unternehmensbilanzen und die Unternehmenssorgen hineinzusehen - unsere Freunde im Bereich der Betriebsräte wissen das genauso gut wie unsere Freunde im Bereiche der Unternehmensleitungen -, daß eine wachsende Aushöhlung der Substanz längerfristig auch eine wachsen- de Gefahr der Sicherheit der Arbeitsplätze mit sich bringt und daß wir hier gemeinsam einiges tun müssen. 
Alles in allem, meine Damen und Herren, glaube ich aber sagen zu können, die Wirtschafts-förderungsbemühungen haben bisher in Niederösterreich gute Ergebnisse gezeitigt, dabei werden wir immer weiter bemüht sein, die Förderungsmethoden den sich entwickelnden Notwendigkeiten anzupassen. Wir müssen uns aber mit aller Kraft verstärkt bemühen, den Bund dazu zu bringen, daß er im Sinne unserer gemeinsamen Antragerstellung auch seinen Beitrag für diese Aufgabe leistet. (Beifall bei der ÖVP.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gelangt der Abg. Lechner. 
Abg. LECHNER: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Hoher Landtag! Wenn der Abg. Manndorff den Bericht über den Wirtschaftsförderungsfonds 1978 dazu benützt, um wieder einmal die verschiedenen Forderungen an den Bund zu stellen, so möchte ich gleich einmal zwei Punkte behandeln. Hier wird bereits das Projekt General-Motors, weltwirtschaftlich gesehen, überhaupt unter den schwierigsten Bedingungen in Österreich verwirklicht. Ein Vorredner hat sehr zynisch ausgesprochen, daß dem Kreisky halt da und dort nichts gelingt. Herr Kollege, das sind sehr, sehr billige Worte, die Sie hier gesprochen haben, und wenn jetzt für ein solches Projekt die höchste Wahrscheinlichkeit besteht, daß es in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit durchgesetzt werden kann, dann kommt der Herr Abg. Manndorff und kritisiert wieder den Standort. 
Bitte, gleich auf den Einwurf zurückkommend, der hier gemacht wurde: (Abg. Zimper: Vorsichtig! Es gibt auch das Autoprojekt des Bundeskanzlers!) Sie kritisieren den Standort und die Zusammenballung. Da hat ein Abgeordneter mit sehr böser Zunge gesagt, dann schauen Sie in den Raum Mödling, da fühlt sich hoffentlich nicht der Herr Landeshauptmannstellvertreter Ludwig angesprochen, denn dort (Abg. Reischer: Das ist wenigstens in Niederösterreich!) darf ja diese Zusammenballung sein. 
Ich möchte dazu folgendes feststellen: General Motors. Glauben Sie wirklich, Herr Kollege Manndorff, daß diese Leute aus Amerika kommen und einfach sagen, wir gehen dort hin, wo es sich der Abg. Manndorff einbildet, daß man hingehen soll? Wir wissen schon, daß es in Niederösterreich sehr, sehr gute Plätze gäbe, wo wir auf Grund des Arbeitsplatzmangels solche Betriebe brauchen könnten. Aber glauben Sie doch nicht, daß sich die Amerikaner als tüchtige Geschäftsleute einfach bereit erklären, dort hinzugehen, wo der Bundeskanzler von Österreich sagt, daß sie hinzugehen haben! Hier spielen so viele Dinge eine Rolle, angefangen von der Großstadtnähe, von der Verkehrsnähe, vom Platz an und für sich bis zum Flugplatz und allen diesen Dingen. Ich möchte hier sagen, wenn wir auch in Niederösterreich in unserem Landesinneren vielleicht andere Pläne gehabt hätten, sollten wir stolz darauf sein, daß es dieser Regierung in der schwierigen wirtschaftlichen Situation überhaupt möglich ist, einen Betrieb von wirtschaftlich größter Bedeutung nach Österreich zu bringen. (Lebhafter Beifall bei der SPÖ.) 
Herr Kollege Reischer! Hier wurde jetzt auch über das Ölsaatenproblem so darübergewischt, und wir sollten nichts unerwidert im Raume stehen lassen. Sie hätten sich besser informieren sollen. Dieses Ölsaatenprojekt, das hat ja eine Vergangenheit. Hoffentlich kennen Sie diese Vergangenheit. Wenn Sie sie kennen, dann war es sehr schlecht, daß Sie es hier überhaupt erwähnt haben, denn Sie wis-sen offensichtlich nicht, daß im Jahre 1969 durch die Regierung Klaus ein Vertrag abgeschlossen wurde, (Abg. Reischer: Reden Sie sich doch nicht immer auf die Regierung Klaus aus!) sozusagen ein Geheimvertrag abgeschlossen wurde, (Abg. Reischer: Sie haben gesagt, Sie werden alles besser machen. Wo bleibt das Bessermachen?) der es dem österreichischen Staat untersagt, bei Ölsaatenprojekten überhaupt fördernd einzugreifen. Dieser Vertrag ist bei der GATT hinterlegt. (Abg. Reischer: Nichts haben Sie besser gemacht!) Als der Landwirtschaftsminister dieses ÖIsaatenprojekt aktualisierte, mußte er dann erst über den Umweg des Außenministeriums darauf aufmerksam gemacht werden, daß es einen Vertrag gibt zwischen den USA und einer österreichischen Bundesregierung vor 1970, und es bedurfte dann noch des Einspruches des amerikanischen Botschafters. (Abg. Blochberger: Das ist unabänderbar?) Herr Kollege, so hat sich die Sache abgespielt, und Sie geben der SPÖ-Regierung die Schuld, daß es nicht zu diesem Projekt kommt. Das wollen wir einmal klargestellt haben. (Beifall bei der SPÖ) 

Herr Kollege Manndorff, Sie haben vorhin aufgezählt, welche Mittel der Bund (Abg. Blochberger: Eine Unklarheit! - Landeshauptmannstellvertreter Czettel: Das ist doch keine Unwahrheit. Das stimmt!) der niederösterreichischen Wirtschaft für das Jahr 1979 gestrichen hat. Ich möchte nicht von den Arbeits-marktförderungsmitteln sprechen, (Abg. Kurzbauer: War das ein Fehler? Es war kein Fehler!) denn da sind ja schon welche übrig geblieben, die dann für die Pro-Industrie-Aktion verwendet wurden. Also so dringend, glaube ich, haben wir sie damals gar nicht gebraucht, und es zeigt, daß wir im Jahre 1979 auf dem Arbeitsmarkt Gott sei Dank vielleicht gar nicht so große Probleme haben. 
Ich möchte ganz kurz auf etwas zurückkommen, das Sie auch immer wieder verschweigen. Da heißt es zum Beispiel in einer Aussage des Kontrollbank-Generaldirektors in einem Gespräch mit Wirtschaftsjournalisten: ,,Wie nämlich die Entwicklung des laufenden Jahres (das war 1978) zeigt, kann geradezu von einem Exportwunder gesprochen werden, da der Exportzuwachs Österreichs etwa doppelt so hoch wie jener des Welthandels ist. Im laufenden Jahr hat die österreichische Export-wirtschaft Marktanteile wie bisher noch nie gewonnen." Sie werden natürlich sagen, daran sei nur die Wirtschaft beteiligt, daran habe die Regierung überhaupt keinen Anteil. Das ist ja immer die Auffassung der ÖVP (Abg. Blochberger: Sie sagen es umgekehrt: Nur der Kreisky!) 
Die Erklärung für diese sehr, sehr befriedigende Entwicklung ist ja offensichtlich darin gelegen, daß die österreichische Industriestruktur und Leistungskraft in aller Stille weit besser geworden sind, als allgemein vermutet wurde, Herr Kollege Manndorff, und das zeigt sich auch an der drastischen Verringerung des Leistungsbilanzdefizites. Hier steht dann noch: ,,Was die Ertragssituation im Export betrifft, wäre es irreführend, hier von Durchschnittswerten auszugehen - Herr Kollege Manndorff, von Durchschnittswerten - vielmehr zeigt sich, daß im ersten Halbjahr 1978 in der Gruppe der technologisch hochwertigen Waren um 5 % höhere Preise erzielt werden konnten als in der Vergleichsperiode." Also so schlecht kann die österreichische Wirtschaft bei dieser Sache nicht ab- geschnitten haben. Ich komme jetzt darauf zurück, was Sie dem Bund vorwerfen, er habe da und dort Streichungen gemacht. 
Sehen Sie, ich habe hier ein Kapitel, das manche nicht gerne hören, wenn man über verschiedene Aktionen des Landes und des Bundes ein bißchen informiert ist. Da gibt es zum Beispiel die Förderung der Gründung selbständiger Existenzen. 
Herr Kollege Manndorff, Sie kennen das ganze. 
Es ist eine Aktion zwischen Handelskammer und Land. Nun heißt es in einem wirtschaftspolitischen Bericht der Handelskammer 1978, daß diese Existenzgründungskredite erhöht werden sollten. Das sei ein echtes Anliegen der Handelskammer, also der Wirtschaft. Nun lassen Sie mich diese Geschichte weitererzählen. Da schreibt man in dem wirtschaftspolitischen Bericht über den Verein zur Gründung von Jungunternehmen, man sollte das alles fördern, wir brauchten mehr Förderungsmittel. 
Jetzt kommt das zweite: Man verschweigt, daß es eine derartige Aktion des Bundes gibt. Im wirtschaftspolitischen Bericht der Handelskammer sagt man allerdings - ich glaube, diese Jungunternehmerförderung beträgt 150.000 Schilling, nicht wahr, im Wirtschaftsförderungsfonds enthalten - 150.000 Schilling gibt das Land für einen Gründungskredit sozusagen. Und da hat diese böse Bundesregierung, in Vertretung das Handelsministerium, die böse Absicht, eine solche Förderungsaktion zu starten, schreibt die Länder an und sagt, wir würden gerne einen Förderungskre-dit zur Gründung von Gewerbebetrieben und so weiter durchführen. Wenn sie die Länder noch daran beteiligen und das ganze aufstocken, also verdoppeln würden, dann wäre das „die" Aktion. 
Auf der einen Seite schreibt die Handelskammer in ihrem wirtschaftspolitischen Bericht, der Kredit mit 150.000 Schilling gehörte aufgestockt, er sei zu gering, zwei Seiten später, meine Damen und Herren, steht in diesem Bericht: Mit einer gewissen Unsicherheit sehen wir den Existenzgründungskrediten des Bundes entgegen, weil der Bund nämlich sagt, wir geben für einen Kredit bis zu 2 Millionen Schilling einen Zinsenzuschuß, bzw. wir geben einen nichtrückzahlbaren Betrag von 15%. Das macht bei 2 Millionen Schilling 300.000 Schilling aus. Außerdem übernehmen wir noch für 80% des Kredites die Haftung. Liebe Länder, macht mit, verdoppelt das ganze, das ist eine gute Sache. 
Kärnten, Burgenland, Wien haben bei dieser Aktion mitgetan. Sie haben verdoppelt. Das Land Niederösterreich hat bisher nichts getan. Das Land Niederösterreich und die Handelskammer NÖ stellen nur fest, daß der Kredit Land-Handelskammer von 150.000 Schilling aufgestockt gehört. 
Meine Damen und Herren! So wird von einer Bundesförderung im Interesse von Jungunternehmern nicht Gebrauch gemacht, da statt einer Empfehlung der Handelskammer vollständig verschwiegen wird, daß es diese Aktion überhaupt schon gibt, denn der Bund führt die Aktion seit dem Vorjahr durch oder zumindest seit 1. Jänner und kann hiezu einen stolzen Bericht bringen. Der Bund hat bereits eine ziemliche Anzahl von Krediten bis zu 2 Millionen Schilling mit 300.000 Schilling als Zuschuß vergeben. Sehen Sie, Herr Kollege Manndorff, man sollte auch noch etwas anderes dazusagen. Um wieder darauf zurückzukommen, der Bund hätte dem Land weniger gegeben. Es ist interessant, wenn man die Förderungstätigkeit des Landes und des Bundes einer Betrachtung unterzieht. Der Herr Landeshauptmann sieht immer dann, wenn der Bund fördert, Schwierigkeiten. Da redet er gerne von der Freiheit des Unternehmers, die in Gefahr sei. Es wird auch gerne in den Berichten der Handelskammer immer wieder publiziert, daß die Freiheit des Unternehmertums in Gefahr sei, weil der Bund dirigiere. 
Anders ist es natürlich, wenn das Land Förderungsaktionen setzt. Da dirigiert das Land nicht, nur mit dem feinen Unterschied, meine Damen und Herren, das soll hier auch einmal ausgesprochen werden, wenn beim Land gefördert wird, so erfolgt das über die Handelskammer oder das Referat des Landes. Wenn der Bund fördert, so ist das für den Unternehmer immer ein Weg zu einer Bank, nämlich zu seiner Bank; dort werden Anträge ausgestellt, und er hat nur mit seiner Bank zu tun. Da oben - ich meine das jetzt politisch - weiß man gar nicht, mit wem man es zu tun hat. Hingegen soll das bei anderen Stellen nicht immer so sein. Hier vom Dirigismus des Bundes zu sprechen und beim Land vom freien Unternehmertum, das nicht in Gefahr sei, das, glaube ich, ist nicht ganz in Ordnung, genauso wenig, meine Damen und Herren, wie man die Gewerbetreibenden viel zu wenig, Herr Kollege Manndorff, auf alle möglichen Aktionen, die es gibt, aufmerksam macht. 
Da gibt es so eine schöne Förderungsliste. Sie hat leider den großen Fehler, daß sie vom Bund ist, nicht wahr, und alles, was Bund ist, ist nicht gut. Ich möchte darauf aufmerksam machen, Herr Kollege Manndorff: Bürgerkleingewerbekreditaktion, Gewerbestrukturverbesserung, Betriebsneugründungen, habe ich schon erwähnt, ERP, Zinsenstützungsaktion, ERP-Sonderprogramm, Forschungsför- derungsfonds, Ausfallshaftunggarantie, Kommunalkredit, Exportförderung, Fremdenverkehrsaktion und alle diese Dinge. 
Interessanterweise hält man beim Land, bei der Handelskammer von dieser Jungunternehmeraktion nichts, aber Sie sehen, wie objektiv ein sozialistischer Minister ist. Hier gibt es die verbilligte Investitionsförderung. Der Präsident Sallinger hat links unterschrieben, Herr Kollege Kellner, rechts (Abg. Ing. Kellner: Mir kommen die Tränen!) Staribacher, und rückwärts - das ist das, Herr Kollege Manndorff, was mich ärgert - steht zum Beispiel gedruckt: Herausgegeben von der Handelskammer Niederösterreich. Doch im wirtschaftspolitischen Bericht der Handelskammer wehrt man sich gegen eine Jungunternehmerförderung des Bundes und sagt, da sind wir vorsichtig, wir geben diese Förderung zwar selber heraus, sind aber froh, daß der Staribacher mitfördert. So schaut das in der Praxis aus. 
Ich möchte damit abschließend sagen, man sollte hier nicht immer wieder dem Bund Vorwürfe machen, daß er da und dort verschiedene Förderungen kürzt. Ich glaube es schon, daß es sehr schön ist, wenn das Land immer wieder sagen kann, was es alles fördert. Am liebsten wäre es Ihnen ja, wenn der Bund die ganzen Förderungsmittel dem Land gäbe, (Abg. Anzenberger: Und wir verteilen sie!) und das Land wäre der große Gönner. Da wäre die Welt dann heil, dann wäre von Ihnen aus die Welt in Ordnung! Wenn sich aber der Bund selber Aktionen einfallen läßt, dann ist das immer schlecht. 
Herr Kollege Manndorff, wenn das Land also da und dort einige Millionen Schilling an Förderungsmitteln verliert, die Unternehmer, die Wirtschaft kann sichs dafür jederzeit vom Bund holen. (Lebhafter Beifall bei der SPÖ.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gemeldet ist Herr Landesrat Schneider. 
Landesrat SCHNEIDER: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Darf ich hier nur einige Richtigstellungen anbringen, weil die Ausführungen des Herrn Abg. Lechner sehr mangelhaft sind und er offenbar unter Informationsnot steht, was diese Jungunternehmerförderung anbelangt. Die Situation verhält sich so, Herr Kollege, daß wir, Sie haben ja darauf Bezug genommen, gemeinsam mit der Handelskammer einen Betrag von 150.000 Schilling, allerdings nicht aus der Wirtschaftshilfeaktion, das war ein Irrtum, dem Sie da unterlegen sind, entnehmen, sondern dem betreffenden Investor Jungunternehmer für einen solchen Kredit als Zinsenzuschuß zuschreiben. Das Geschäft geht sehr gut, es sind hunderte Fälle, hunderte Fälle. (Ruf von Abg. Lechner.) Aber nein, Sie haben gesagt, aus der Wirtschaftshilfeaktion. Das ist wieder etwas anderes. Das muß man klarstellen. (Abg. Kurzbauer: Einmal muß man es erfahren! - Abg. Lechner: Da habe ich mich versprochen!) Ja, Sie versprechen sich aber laufend. (Heiterkeit bei der ÖVP.)  

Sie haben zum Beispiel zwei Minuten vorher auch wieder erklärt, daß übriggebliebene Arbeitsmarktförderungsmittel zur Pro-Industrie-Aktion hinübergegeben wurden. Auch das stimmt nicht. (Abg. Leichtfried: Der BIF hat sie weitergegeben!) Nein, der BIF war es. Der BIF, (Abg. Lechner: Nicht verbrauchte Mittel!) tun Sie’s bitte trennen, er war deckungsfähig. Die Pro-Industrie-Aktion hat keine Deckungsfähigkeit zu den Arbeitsmarktförderungsmitteln. So oder so ist es der Industriepolitik jedenfalls zugute gekommen. Ich darf das nur deshalb sagen, damit wir es einmal ganz genau ins richtige Lot stellen. 
Nun, die kleine Aktion des Landes mit den 150.000 Schilling ist sicherlich zu vergrößern. Vielleicht gibt es im Budget Möglichkeiten, die nötige Vorsorge zu treffen. Wir erfassen aber alle Branchen und haben hunderte und aberhunderte Fälle erledigt. Ich kann die Ziffer nicht genau sagen, es besteht aber immer ein solcher Ansturm auf diese Aktion, daß wir finanziell fast nicht nachkommen. 
Was der Bund hier vorschlägt, haben sechs Bundesländer abgelehnt, und zwar aus folgendem Grund: Der Bund hat erklärt, wenn sich die Länder beteiligen, wird er, der Bund bis zu 2 Millionen Einzelförderungen durchführen. Er ist aber bis heute die Antwort darauf schuldig geblieben, um wieviele Fälle es sich handeln wird. Das muß ich ja wissen, damit ich budgetmäßig dafür Vorsorge treffen kann, denn ich kann ja nicht im luftleeren Raum operieren. Er hat ferner unsere Frage nicht beantwortet, welche Branchen hier erfaßt werden können, und uns lediglich gesagt, im wesentlichen nur einige wenige, das könne man gelegentlich erfahren. Wir haben es bis heute nicht erfahren! Wir wissen nur, daß man die Absicht hat, die Länder einzuladen, sich finanziell sehr zu binden, ohne sie wissen zu lassen, um welche Größenordnungen es sich handelt, welche Branchen gefördert werden können und in welchen übrigen Zusammenhängen diese Aktion abzuwickeln ist. 
Das einzige, das ich weiß, ist, daß das Gegenteil von dem stattfindet, was Sie gesagt haben, daß nämlich der Bund die Förderungen vergibt und die Länder bezahlen. Sie haben gesagt, wir würden uns wünschen, daß die Länder vergeben und der Bund seine Mittel hergibt. Bitte, wenn Sie hier dem Kollegen Manndorff unterstellen, daß er gemeint habe, etwas sei nur dann gut, wenn das Land die Mittel ausschütte, und wenn es der Bund mache, sei es nicht gut, dann haben Sie ihn, glaube ich, mißverstanden. 
Der Kollege Manndorff hat gemeint, es sei irgendwie widersinnig, wenn der Bund die Wirtschaft mit enormen Belastungen auslaugt und dann nachher zusammenknickende Betriebe wiederum fördert. Das komme dann irgendwie einer Lenkung gleich, einer planwirtschaftlichen Ausrichtung auf andere Art. 
Das wollte der Kollege Manndorff sagen, und ich glaube, er hat damit sicher nicht unrecht. Wir glauben, daß die Gesamtwirtschaft ihre intuitive Wirkung unter leichteren Bedingun- gen im Interesse des gesamten Volkes arbeitsmäßig ausspielen darf, daß man aber nicht zuerst durch übergroße Belastungen Schwierigkeiten schaffen soll, um dann da und dort wiederum Erleichterungen zu schaffen. 
Bitte, was das Ölsaatenprojekt anbelangt - ich war leider nicht im Zimmer, ich wurde von einer Delegation, die wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten erschienen ist, hinausgerufen und um ein Gespräch gebeten -, habe ich gehört, daß es in der Zwischenzeit auch deshalb kritisch beleuchtet wurde, weil ich angeblich zu wenig oder nichts getan habe. 
Meine Damen und Herren! Ich konnte ja nur die Zusammenhänge ausforschen. (Abg. Ing. Kellner: Zellstoffprojekt!) Bitte? Zellstoff, Entschuldigung, Zellstoff ja. Ich habe also die Beantwortung dem Hohen Landtag vorgelegt und die Zusammenhänge in dieser Sache ausgeforscht. Was sonst, glauben Sie, waren mir als Wirtschaftsreferenten eines Bundeslandes in dieser Sachfrage für Möglich- keiten eröffnet? Ich habe eine dicke Mappe mit Unterlagen und verschiedensten Auffassungen darüber. Ich habe Expertengutachten, kenne das Projekt recht gut, habe mir vom ERP-Büro alle Unterlagen besorgt, habe es natürlich nicht so gehalten, Ihnen einen Schmöcker vorzulegen, sondern habe in kurzen Zügen die Antwort gegeben, die ich verpflichtet war zu erteilen. Ich werde in der weiteren Folge auch beobachten, wie sich die Dinge weiterentwickeln, werde aber nichts anderes anbieten können als auch wieder nur die Information. Wenn das Bundesland Niederösterreich einmal eingeladen wird, konkret in dieser Sachfrage irgend welche Dispositionen herbeizuführen, werden Sie, meine Damen und Herren des Hohen Hauses, sicherlich dafür die finanzielle Genehmigung erteilen oder auch nicht. Ich werde das durchzuführen haben. Bitte schön, ich bin nicht heikel, aber ich glaube nur, es ist nicht richtig, daß man hier die Dinge so darstellt, als hätte wieder einmal ein Bundesland das Verschulden, wenn die Entwicklung nicht weitergeht. Ich möchte nicht verbreitern, wir haben heute eine sehr große Tagesordnung, ich wollte nur doch auf einige der hier aufgeworfenen Fragen Bezug nehmen. 
Sie können die Gewißheit haben, daß ich, und Sie ja letztlich auch, mit sehr viel Sorgfalt, manchmal mit sehr viel Sorge diesen wirtschaftlichen Dingen gegenüberstehen. Es ist schon richtig, daß wir durch eine weltweite Verbesserung der Konjunktur Gott sei Dank nun hoffentlich auch wieder in einen Aufwind kommen, aber das sollte uns nicht dazu bringen, über erkennbare Schwierigkeiten hinwegzusehen, denn wir müßten es, wenn wir sie zu spät erkennen, bitter bereuen. Das ist der Grund der Auseinandersetzung. Wenn sie sachbezogen ist, nützt sie der Sache. In diesem Sinne danke ich Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei der ÖVP.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Berichterstatter hat das Schlußwort. 
Berichterstatter Abg. Dkfm. HÖFINGER: Ich verzichte. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Wirtschaftsausschusses): Einstimmig angenommen. 
Ich ersuche den Herrn Abg. Dipl.-Ing. Molzer, die Verhandlungen zur Zahl 65 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. Dipl.-Ing. MOLZER: Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich habe zur Geschäftszahl 65 betreffend Niederösterreichischer Betriebsinvestitionsfonds, Tätigkeitsbericht 1978, zu berichten. Sie wissen, daß der Betriebsinvestitionsfonds mit Beschluß vom 24. Mai 1962 ins Leben gerufen wurde. Jedes Jahr wird der Bericht vorgelegt und ich kann mir daher ersparen, die Richtlinien und die Bedingungen hier nochmals vorzutragen. 
Aus dem sehr umfangreichen Bericht können Sie ersehen, daß bis zum Jahre 1978 insgesamt 754 Darlehen mit einer Summe von 556 Millionen Schilling vergeben wurden. In einer weiteren Aufstellung finden Sie die Darlehen im Jahr 1977 und eine Gegenüberstellung der Arbeitsplätze. Es ist hier mit Freuden festzustellen, daß aus den Mitteln, die 1977 den Betrieben zur Verfügung gestellt werden konnten, bis zum 20. März 1979 445 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. 
Im Jahre 1978 wurden insgesamt 85 Darlehensfälle behandelt und vergeben. Die Investitionen, die 210 Millionen Schilling betragen haben, wurden mit einer Gesamtdarlehenssumme von 56,250.000 Schilling mitfinanziert. Daß die Vergabe der Darlehen unter Anlegung eines sehr strengen Maßstabes erfolgt, möchte ich hier nur kurz hervorheben. Die Arbeitsplätze, die neu geschaffen wurden, können wir immer erst im darauffolgenden Jahr bekanntgeben. 
Im Jahre 1979 lagen bei der Abteilung 100 Ansuchen um Gewährung eines Darlehens aus dem Betriebsinvestitionsfonds mit einem angesprochenen Gesamtkapitalsbetrag von 105 Millionen Schilling und weitere Ansuchen um Investitionsdarlehen und Alternativen um 25 Millionen Schilling vor. Bis Mai 1979 konnten 108 Fälle mit 89,550.000 Schilling aufrecht erledigt werden. Zur Zeit liegen bei der Abteilung noch 48 Ansuchen mit einem Darlehenserfordernis von 69 Millionen Schilling uner- ledigt vor. 
Der Wirtschaftsausschuß hat sich in seiner Sitzung mit dem vorliegenden Bericht beschäftigt und ich erlaube mir, folgenden Antrag zu stellen: 
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Der Tätigkeitsbericht des NÖ Betriebsinvestitionsfonds über das Jahr 1978 wird zur Kenntnis genommen." 
Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Debatte zu eröffnen und die Abstimmung vorzunehmen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich eröffne die Debatte. Zum Worte gelangt der Abg. Kaiser. 
Abg. KAISER: Herr Präsident! Sehr geschätzte Damen und Herren des Hohen Landtages! Ich möchte mir erlauben, einige Anmerkungen zum Bericht des Betriebsinvestitionsfonds zu machen. Aber vordem gestatten Sie mir, daß ich auch auf einige Ausführungen des Kollegen Manndorff und des Herrn Landesrates Schneider eingehe. Es ist sicherlich so, wenn man über wirtschaftliche Fragen spricht, daß man das nicht kleinkariert sehen kann, sondern es wird uns, glaube ich, immer mehr bewußt und vordemonstriert, daß auch ein kleines Land wie Österreich immer mehr in den Sog des internationalen Wirtschaftsgeleitzuges hineinmanövriert wird. Und wenn wir daraus die Schlußfolgerungen ziehen, wie sich ein so kleines Land wie die Republik Österreich in diesem weltweiten Ringen bewährt hat, dann glaube ich, meine Damen und Herren, wenn schon wir im eige- nen Land uns nicht immer selbst damit zufrieden geben, daß uns die Großen der Welt und die Wirtschaftsexperten anderer Länder um unsere Behauptungen in diesem Ringen beneiden, wo die Konkurrenz immer deutlicher in den Vordergrund tritt und wo Österreich einen guten Klang in der übrigen Welt hat dadurch, daß wir uns mit guten Produkten messen können und daß wir vor allem ein Land sind, wo sozialer Friede herrscht und wo auch eine gewisse Verbindlichkeit zum Ausdruck kommt, denn wenn man in Österreich Waren bestellt, erhält man diese Waren auch termingerecht. Das sind Fakten, meine Damen und Herren, die schon gewertet werden sollen, wenn hier gewisse Aussagen getroffen werden. 
Und wenn der Kollege Manndorff gemeint hat, daß die Belastungswelle für die einzelnen Betriebe erdrückend ist und vom Staat her immer wieder neue Belastungen auf die einzelnen Betriebe zukommen, dann, meine Damen und Herren, möchte ich auch wieder einen internationalen Vergleich bringen, der nicht aus der Arbeiter-Zeitung stammt, (Abg. Kurzbauer: Ausnahmsweise!) hier könnte man eventuell die Unterschwelligkeit in den Vordergrund stellen, sondern aus der Zeitung ,,Die Presse", die eine Darstellung gebracht hat von 12 Ländern. Und hier steht Österreich in der Belastung der Betriebe durch Steuern und Sozialabgaben an achter Stelle von diesen 12 Ländern. An erster Stelle Schweden, an zweiter Stelle Niederlande, dann Norwegen, Frankreich, Belgien, Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland; an achter Stelle Österreich und nachher Großbritannien, Italien, Schweiz und die USA. 
Meine Damen und Herren noch einen zweiten Aspekt möchte ich hier erwähnen. Herr Kollege Manndorff meint, daß es ein besonders besorgniserregendes Signal wäre, wenn in zunehmendem Maße der Staat eingreift, Hilfestellungen gibt. Diese Sprache! So besorgniserregend, wenn der Staat in zunehmendem Maße helfen muß, (Abg. Manndorf: Wenn die Betriebe ein Bedürfnis haben!) weil aus eigener Kraft die Finanzdecke zu schwach wird. Das mag absolut richtig sein für spezifische Probleme und für spezifische Branchen. Meine Damen und Herren, diese Sprache kennen wir, sie wurde vor Jahren vom zuständigen Herrn Landesrat der Steiermark, Feldmann, gesprochen, als er bei einer Wirtschaftstagung dagegen gewettert hat und es unter den Bauern geheißen hat ,,Bauer bleib frei", als man gemeint hat, den Bauern auch im Alter zu versorgen. Hier hat man im Bauernbündler geschrieben: „Weg von dieser staatlichen Aktion der Altersvorsorge. Es muß der Bauer selbst für sein Alter vorsorgen können". Heute hat sich ein Umwandlungsprozeß ergeben und heute sind auch die alten Bauern froh darüber, daß sie eine Pension bekommen können und daß sie vielleicht noch eine bessere Pension bekommen. Ich glaube, daß es auch bei den Wirtschaftstreibenden so ist, daß es gar nicht mehr so aus eigenen Antrieben geht, weil damit Risken verbunden sind, meine Damen und Herren, die von so weittragender Bedeutung sind, daß es der einzelne ja gar nicht mehr allein verkraften kann. (Abg. Fidesser: Das weniger. Es wird das Kapital weggesteuert!) Wenn der einzelne frei entscheiden könnte über seine Investitionsmöglichkeiten! Meine Damen und Herren, Sie haben selbst die größten Schwierigkeiten, wenn es darum geht, einen Unternehmer, einen Gewerbetreibenden zu überzeugen, daß er in seiner Produktion nicht mehr marktgerecht liegt. 
(Dritter Präsident Reiter übernimmt den Vorsitz.) 
Und wenn einer gewissen Tradition huldigt, dann ist es ungemein schwierig, die Zeichen der Zeit zu erkennen und sich den Markterfordernissen anzupassen, die immer kürzere Intervalle haben. Hier muß es eine neutrale Beratungsstelle geben, um dem einzelnen zu sagen, was zu tun ist, um nicht 
unter die Räder zu kommen. Ich glaube, hier liegen gewisse Schwierigkeiten, wenn man hier nicht von der öffentlichen Hand her diese Instrumentarien hätte, um zu sagen, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn sich eine Aussicht zeigt, über einen überschaubaren Zeitraum, daß die Produkte auch zukunftsorientiert sind, jawohl, hier soll von der öffentlichen Hand geholfen werden. Und dort, wo man unbedingt meint, so produzieren zu müssen, weil die Produktionsanlagen es eben so erfordern, aber vom Markt her bereits erkennbar ist, daß diese Produkte schon von der Zeit überholt sind, hier, glaube ich, wenn der einzelne trotzdem meint, weitermachen zu müssen, dann soll er selbst einmal dafür Lehrgeld zahlen müssen. Und das, meine Damen und Herren, sind die Probleme, vor die wir gestellt sind. 
Und wenn wir ein Röntgenbild machen davon, wo die Schwierigkeiten im einzelnen liegen, dann glaube ich, muß man sehr deutlich unterscheiden zwischen erkennbaren Schwierigkeiten, die abwendbar sind, und Schwierigkeiten, die eben unabwendbar sind, weil sie international geprägt sind. Und ich glaube, da kann es nur so sein, meine Damen und Herren, daß im Suchen nach dem gemeinsamen Gespräch für alle Beteiligten eine optimale Lösung gefunden werden kann. 
Und nun, meine Damen und Herren, ein paar Gedanken zum Betriebsinvestitionsfonds. Zuerst die Feststellung, daß es zu begrüßen ist, daß die Fondsberichte über Wirtschaftsförderung noch vor Sessionsschluß behandelt werden. Die letzten zwei Jahre war es nicht so, da hat man das in den Herbst hineinverlegt und darunter leidet doch eine gewisse Aktualität. Im Bericht kommt zum Ausdruck, daß diesmal, im Jahre 1978, zum erstenmal 85 Darlehen mit 56 1/4 Millionen Schilling ver- geben werden konnten. Von der Anzahl der Darlehen her gesehen sicherlich ein Höhepunkt. Vom Betrag, der dafür aufgewendet wurde, müssen wir feststellen, daß um 10 Millionen Schilling weniger aufgewendet wurden, denn 1977 waren es 66,3 Millionen Schilling. Die Ziele welche durch diese Darlehensgewährung erreicht werden sollten, sind im Bericht klar dargestellt. Rationalisierung der Produktion, Verbesserung der Betriebs- und Produktionsstruktur, Verbesserung der Regionalstrukturen und nicht zuletzt auch die Zusammenschließung von Unternehmungen und fallweise Betriebsverlegungen. Nach diesen Grundsätzen sollte auch die Darlehensvergabe erfolgen, wobei absolute Priorität haben müßte, daß durch die Förderungsmaßnahmen auch bestehende Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden können. Wir kennen die Aufgabe, die uns gemeinsam gestellt ist, daß wir bis 1981 - die Zeit rückt immer näher - einen Mehrbedarf von 50.000 Arbeitsplätzen haben. 
Wenn wir den Betriebsinvestitionsfonds aus 1977, wo diese Beschäftigtenziffern angegeben sind, gegenüberstellen aus der Sicht der Arbeitsplatzbeschaffung, der Mehrbeschäftigung vor den Investitionen und nach dem Zeitpunkt, wo die Investitionen wirksam werden, dann zeigt sich, daß wohl - der Herr Berichterstatter hat darauf hingewiesen - 445 Arbeitsplätze mehr geworden sind, an und für sich sehr erfreulich; untergliedert in Arbeiter, Angestellte und Lehrlinge sieht das so aus, daß 228 Arbeitsplätze auf dem Arbeitersektor dazugekommen sind, 130 Arbeitsplätze im Angestelltenbereich und 87 Lehrlinge neu eingestellt wurden. Auf den ersten Blick sicherlich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Man muß aber auch feststellen, daß jeder fünfte Betrieb, welcher ein Darlehen bekom-men hat, nicht mehr, nicht einmal gleich viel, sondern weniger Arbeitsplätze ausweist. Und dafür wurden 11,2 Millionen Schilling aufgewendet. Hier handelt es sich meist um Rationalisierungs-maßnahmen und gleichzeitig die Feststellung, daß eben 172 Arbeitsplätze wegrationalisiert wurden. Selbst Betriebe, die gefördert wurden, haben einen gleichbleibenden Beschäftigtenstand, sie wurden mit rund 4,1 Millionen Schilling bedacht. 
Den größten Brocken an Förderung hat die Firma Fischer bekommen. Hier handelt es sich um eine Betriebsverlagerung von Oberösterreich nach Hollabrunn. Sie allein hat einen Ausweis von 128 Beschäftigten. Wäre es zu dieser Betriebsverlagerung nicht gekommen, wäre die Entwicklung ungefähr so wie in den Jahren vorher. Wir freuen uns darüber, daß diese Verlagerung stattgefunden hat und hoffen, daß ein weiterer Anstieg dieser Produktion möglich sein wird. Es scheint noch ein Betrieb auf aus Oberösterreich, der ebenfalls eine Verlagerung nach Niederösterreich vornimmt. 1977 wurde das Darlehen gewährt und bis zur Erstellung des Berichtes konnte man noch nicht feststellen, wie viele Beschäftigte vorhanden sind, weil die Verlagerung zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden hat. 
So erfreulich die Entwicklung auf dem Lehrlingssektor ist, daß wir 87 junge Menschen in den Produktionsprozeß eingliedern können und der Lehrlingsstand von 218 auf 305 gesteigert werden konnte, mußte man doch feststellen, daß bei 10 Betrieben, die Lehrlinge eingestellt haben, Arbeiter oder Angestellte freigestellt wurden. 
Nicht uninteressant ist auch die Betriebsgröße der Darlehenswerber. So erhielten 25 Betriebe bis zu 10 Beschäftigten 14 Millionen Schilling an Darlehen, 19 Betriebe von 11 bis 20 Beschäftigten 15,2 Millionen Schilling Darlehen, 14 Betriebe von 21 bis 50 Beschäftigten 13,5 Millionen Schilling Darlehen, fünf Betriebe von 51 bis 100 Beschäftigten 5,4 Millionen Schilling Darlehen, acht Betriebe von 101 bis 200 Beschäftigten 12,2 Millionen Schilling und drei Betriebe mit über 200 Beschäftigten haben ganze 4,9 Millionen Schilling an Darlehen erhalten. Aus dieser Darstellung zeigt sich, daß die Kleinbetriebe bis zu 50 Beschäftigten zwei Drittel oder rund 43 Millionen Schilling an Darlehen bekommen haben und Betriebe über 50 Beschäftigte ein Drittel der ausgewiesenen Beträge. Und das, glaube ich, meine Damen und Herren, ist sehr bedeutsam und symbolisiert die Entwicklung. In diesen Kleinbetrieben bis zu 50 Beschäftigten sind am Stichtag 20. März 1979 894 Beschäftigte in Arbeit gestanden, in den 16 größeren Betrieben ab 50 sind insgesamt 2.423 Menschen tätig gewesen. Man sieht hier sehr deutlich, daß die kleineren Betriebe mit weniger Arbeitskräften mehr Investitionen 
gefördert erhielten als die größeren Betriebe mit mehr Beschäftigten. Wenn man die gewährten Darlehen auf die Beschäftigten umlegt pro Kopf, dann zeigt sich, daß sich bei den kleineren Betrieben ein Pro-Kopf-Darlehen von 48.000 Schilling ergibt und bei den größeren Betrieben lediglich ein Pro-Kopf-Darlehen von 9.600 Schilling. Und das ist in der Regel ungewöhnlich, da die industriell strukturierten Betriebe ja höhere Investitionsquoten ausweisen als die kleineren. 
Im Berichtsjahr 1978, wurde, wie schon erwähnt, mit 85 Darlehen die bisher höchste Zahl erreicht. Von der Darlehenssumme her wurden allerdings, ebenfalls schon erwähnt, 10 Millionen Schilling weniger ausgewiesen. Meine Damen und Herren, es wird immer wieder auch in den Berichten angedeutet, daß die Beträge, die dem Fonds zur Vergabe zur Verfügung stehen, immer zu knapp, zu wenig sind. Ich weiß schon, daß es immer leicht ist, die Forderung nach mehr zu erheben, aber meine Damen und Herren, wenn wir aus der niederösterreichischen Betrachtung her wohl die Genugtuung haben, daß neben einem Höchstmaß an Beschäftigten in ganz Österreich die Beschäftigungsentwicklung auch in Niederösterreich mit 427.000 uns eine gewisse Befriedigung gibt, dann dürfen wir doch nicht verkennen, daß es eine Reihe von Betrieben gibt, die einer besonderen Hilfestellung und einer gezielteren Hilfestellung bedürfen. 
Bei diesen Darlehenswerbern scheint auch ein Betrieb auf, meine Damen und Herren, wo ich meine, daß die Bewerbung nicht ganz konform ist mit den Richtlinien. Da gibt es einen Bewerber ein Sägewerk, der eine Brücke zu errichten hat, Kostenpunkt 1,5 Millionen Schilling, und dafür erhält er eine Million Schilling an Darlehen. Ich kenne die näheren Umstände nicht, aber ich glaube nach Durchsicht aller Berichte vorangegangener Jahre, daß für ähnliche Objekte noch nie Förderungsmittel gegeben wurden. Und es wird auch im Bericht darauf verwiesen, daß bei der Vergabe ganz streng nach volkswirtschaftlichen Grundsätzen vorgegangen wurde. 
Es ist heute schon erwähnt worden, ich glaube, der Herr Abg. Manndorff hat darauf verwiesen, daß es in Niederösterreich eine Palette von Förderungsmaßnahmen gibt, 14 an der Zahl. Herr Landesrat, sicherlich von der Optik her eine schöne Garnierung, für jeden etwas, man hat ja immer wieder versucht, das spezifisch auszubauen. Aber ich glaube, wir sind in eine Zeit hineingewachsen, wo wir uns die Frage stellen sollten, ob man nicht doch ein bisserl rationeller bei diesen Förderungsvergaben vorgehen sollte. Ob man nicht gewisse Förderungsmöglichkeiten komprimieren sollte, wenn es dabei um ein gemeinsames Ziel geht. Ich glaube, es ist keine Schande, wenn man zu neueren Erkenntnissen kommt und hier gewisse Korrekturen vornimmt, wenn es eben in die Zeit paßt und da- mit eine effizientere Hilfe gewährleistet ist. 
Wir können trotz dieser Fülle von Förderungsmaßnahmen feststellen, daß wir bei dem, was wir uns eigentlich zum Ziel gesetzt haben, nämlich die sehr differenzierten Lebensbedingungen der Menschen in Niederösterreich auszugleichen, nicht viel weitergekommen sind. Wir haben noch immer diese Unausgewogenheit in den Volkseinkommen. Auf der einen Seite mehr als 20% über dem österreichischen Durchschnitt und auf der anderen Seite gibt es Regionen, die nicht einmal die Hälfte des österreichischen Volkseinkommens verdienen. Meine Damen und Herren, nach einem mehr als zehnjährigen Bemühen auch von der Raumordnungspolitik her ist es kein gutes Zeugnis für uns, daß wir hier nicht ein größeres Stück weitergekommen sind. Für uns darf dieses Bemühen um bessere Lebensqualität kein Schlagwort sein, sondern es muß für uns eine gemeinsame Aufgabe sein. Wir müssen uns bemühen, diese Dinge so anzusetzen, daß sie mehr und besser greifen und deshalb, meine Damen und Herren, glaube ich, daß es wichtig und notwendig ist, sich auch von der Warte Gedanken zu machen, ob nicht diese Förderungsinstrumentarien differenzierter zum Ausdruck kommen sollten, um sie wirksam einzusetzen in jenen Gebieten, wo eben diese Unterschiede so deutlich werden. Ich möchte daher folgenden Resolutionsantrag stellen und bitte Sie, dem auch beizutreten: 
Resolutionsantrag
des Abg. Kaiser zur Vorlage der Niederösterreichischen Landesregierung, betreffend Tätigkeitsbericht 1978 des Niederösterreichischen Betriebsinvestitionsfonds, Landtagszahl 65. 
,,Die vorliegenden Berichte der Landesregierung über die verschiedenen Wirtschafts- und Industrieförderungsaktionen zeigen, daß Gesichtspunkte einer regionalen Differenzierung zu wenig beachtet werden. Aus Gründen der Wirtschaftsstruktur, der Sicherung bestehender und der Schaffung neuer Arbeitsplätze wäre jedoch eine stärkere regionale Differenzierung der Wirtschaftsförderungs-mittel bei allen Förderungsaktionen, die in Niederösterreich zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Produktionsstruktur dienen, wünschenswert. Insbesondere trifft dies auf den Betriebsinvestitionsfonds, die Zinsenzuschußaktion für Invest-Darlehen und die Pro Industrie-Aktion Die Landesregierung wird daher aufgefordert, die Richtlinien der einzelnen Förderungsaktionen dahingehend zu ändern und diesbezügliche Vorlagen dem Niederösterreichischen Landtag zur Beratung und zur Beschlußfassung vorzulegen, 
a) wonach die Förderungsausgaben für Betriebsneugründungen in unterindustrialisierten Gebieten, insbesondere im niederösterreichischen Grenzland auf industrielle Schwerpunktzonen konzentriert werden. Nur durch einen effizienteren Einsatz der Mittel und durch die ausreichende Schaffung von Arbeitsplätzen durch Betriebserweiterungen und Gründungen wird die Abwanderung aus solchen Gebieten hintangehalten werden; 
b) um auch in traditionellen Industriegebieten mit strukturellen Schwächen gleichartige Förderungen zu ermöglichen." 
Ich darf Sie bitten, meine Damen und Herren, diesem Resolutionsantrag beizutreten. Dem Betriebsinvestitionsfondsbericht 1978 geben wir nach den kritischen Anmerkungen unsere Zustimmung. (Beifall bei der SPÖ.) 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Worte gelangt der Abg. Auer. 
Abg. AUER: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Bericht des Betriebsinvestitionsfonds liegt zur Beratung vor. Bevor ich mich damit beschäftige, ein paar einführende Bemerkungen. Den Abg. Lechner hat sehr gestört, daß der Kollege Abg. Manndorff sich erlaubt hat, Forderungen an die Bundesregierung zu stellen. Wir können voraussetzen, daß Kollege Abg. Manndorff hier sicherlich nicht aus Eigennutz handelt, daß seine Ausführungen nicht getragen sind von politischen Überlegungen, sondern daß er ganz einfach diese Anmerkungen macht aus Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung in Niederösterreich und aus Sorge um die Arbeitsplätze. Als niederösterreichischer Abgeordneter, meine sehr verehrten Damen und Herren! Und er wäre kein niederösterreichischer Abgeordneter, so wie ihn wir uns vorstellen, wenn er keine Wünsche an diese Bundesregierung hätte. Ich schlage Ihnen noch einmal - ich habe das schon einmal getan - eine Arbeitsteilung vor. Wir vertreten die Interessen der niederösterreichischen Arbeitnehmer und Sie, meine Kollegen von der sozialistischen Fraktion, verteidigen die unüberlegte Standortwahl der Bundesregierung für die Autofabrik. 
Der Kollege Kaiser hat eine heile Welt gezeichnet. Das ist aus dem Mund des Kollegen Kaiser sicherlich eine sehr interessante Feststellung. Kommt er doch aus einem Betrieb, wo einige tausend Arbeitnehmer Freischichten machen, wo Sozialleistungen gekürzt werden und wo einige hundert Kollegen und Kolleginnen um ihre Arbeitsplätze bangen. Die Schwierigkeiten sind sicherlich vorhan- den, Kollege Kaiser, und es ist nicht unbedingt notwendig, das zu beschönigen, denn dadurch wird man sicherlich den niederösterreichischen Arbeitnehmern nicht helfen. 
Und wenn hier immer wieder davon gesprochen wird, daß die ÖVP-Fraktion in diesem Hause unterscheidet bei Förderungsmaßnahmen, wenn sie das Land gibt, dann ist es keine Abhängigkeit, wenn sie der Bund gibt, dann ist es eine Abhängigkeit, dann darf ich für meine Person hier die Meinung sagen, daß ich glaube, daß jede Art von Förderung, egal ob Bund oder Land, eine gewisse Art von Abhängigkeit hervorruft. Viel besser wäre es, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, wo Förderungsmaßnahmen nur in Einzelfällen und zum Ausgleich regionaler Unterschiede notwendig sind. Wir glauben, daß es viel besser ist, wenn sich die Betriebe selbst helfen können. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bericht des Betriebsinvestitionsfonds für das Jahr 1978 zeigt, daß es mit einer Darlehenssumme von etwas mehr als 66 Millionen Schilling gelungen ist, mitzuhelfen, 445 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist beachtlich in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit, hier gebe ich dem Kollegen Kaiser im zweiten Teil seiner Ausführungen sicherlich recht. Und wieder sehr beachtlich ist, daß es vor allen Dingen Klein- und Mittelbetriebe der ge- werblichen Wirtschaft sind, wo diese zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen werden konnten, während im gleichen Zeitraum die Zahl der Beschäftigten in der Industrie, allerdings nicht in Niederösterreich, abgenommen hat. Das beweist wieder einmal mehr, daß Klein- und Mittelbetriebe die wahren Träger der relativen Vollbeschäftigung in Österreich, speziell in Niederösterreich, sind. Das beweist auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, daß es bei Klein- und Mittelbetrieben möglich ist, mit relativ geringen Förderungssummen einen großen Effekt zu erzielen. Nicht berücksichtigt im Bericht des Fonds ist auch, wie viele Arbeitsplätze mit diesen 66 Millionen Schilling abgesichert werden konnten. Es handelt sich hier sicherlich auch um eine sehr große Anzahl. 
Die Förderungsmittel wurden vervielfacht, etwa 210 Millionen Schilling sind der Wirtschaft zugeflossen. Ein großer Teil dieser Förderungsmittel wurde auch in Problemgebiete gegeben und hat sicher mit dazu beigetragen, die Struktur der Betriebe in diesen Gebieten zu verbessern. Kollege Kaiser, ich gebe Dir schon recht, daß es noch immer nicht gelungen ist, die Einkommensstruktur in Niederösterreich auszugleichen. Eine sehr bedauerliche Angelegenheit. Nur, daß überhaupt nichts geschehen ist und daß es überhaupt nicht gelungen ist, die Problemgebiete nachzuziehen, da kann ich Dir nicht recht geben. Es wurde sicherlich in manchen Bereichen die Einkommensstruktur verbessert; ich gebe Dir aber recht, wenn Du sagst, daß es bis jetzt nicht gelungen ist, einen Ausgleich herbeizuführen. Daß es nicht optimal ist, wissen wir, daß wir uns in Niederösterreich sehr bemühen, wissen wir auch. Ich erlaube mir, jetzt auch eine Forderung an die Bundesregierung zu stellen. Auf diesem Gebiet hat die Bundesregierung bis jetzt nur versprochen, aber nichts zuwege gebracht. 
Wie wichtig diese Förderungsmaßnahmen zur Verbesserung der Betriebsstruktur, der Rationalisierung, der Kosten- und Absatzstruktur sind, zeigt auch ein Blick auf die Insolvenzen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, nach dem Rekord von 1978 droht ein neuer Pleiterekord im Jahre 1979. Die Insolvenzsumme ist von 3,6 Milliarden Schilling im ersten Halbjahr 1978 auf 4,5 Mil- liarden Schilling von Jänner bis Juni 1979 angestiegen. Das bedeutet eine starke Zunahme der Insolvenzen auch in Niederösterreich. An der Spitze liegen die Bauwirtschaft, die Textilindustrie, die Holz- und Möbelbranche. In Österreich sind davon etwa 10.000 Arbeitnehmer betroffen. Niederösterreich wird davon sicherlich auch in der zweiten Hälfte des Jahres nicht verschont werden. Ich glaube daher, daß es notwendig sein wird, auf Sicht gesehen - kurzfristig ist das ja sicherlich nicht möglich - die Situation zu verbessern. Wenn wir das aber wollen, wird es notwendig sein, rasch Maßnahmen zu setzen. Es zeigt sich wie in Österreich auch in Niederösterreich, daß die Branchenstruktur nicht optimal ist. Wir erzeugen in Niederösterreich mehr Basisprodukte und weniger Finalgüter, als das in hochentwickelten Industrieländern üblich ist. Der Schwerpunkt wiederum unserer Finalindustrie liegt unter anderem am Sektor Textil, Bekleidung und Leder, weniger in der Maschinenindustrie, wie das auch in den hochindustrialisierten Industrieländern der Fall ist. Die Gefahr, daß diese Produkte der Verdrängungskonkurrenz ausgesetzt sind, ist daher durchaus gegeben. Die Entwicklungsländer erzeugen unter günstigeren Voraussetzungen die gleichen Produkte. Daher müßten wir auch den Schwerpunkt bei Förderungsmaßnahmen auf arbeitsintensive Bereiche legen, wo die Qualifikation der Arbeitskräfte ausschlaggebend ist, weniger das Lohnniveau. Der Forschung und der Entwicklung, vor allem der angewandten Forschung, wäre mehr Augenmerk als bisher zu schenken. Wir sollten, so glaube ich, auch im eigenen Lande Umschau halten, welche Möglichkeiten es gibt, hier tätig zu werden. Ich glaube, eine der Möglichkeiten wäre es sicherlich, die höheren technischen Lehranstalten hier miteinzubeziehen. Ich glaube, daß diese Lehranstalten durchaus geeignet wären, für Klein- und Mittelbetriebe Verbesserungsforschung zu betreiben. Das würde bedeuten, daß Klein- und Mittelbetriebe, die selbst nicht in der Lage sind, Ideen zu verwirklichen und praktisch zu verwerten, weil keine Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden sind, diese Ideen von den höheren technischen Lehranstalten durchführen und entwickeln zu lassen. Für die HTL's hätte das sicher den Vorteil einer Bereicherung der Ausbildung und der Kontakt der Schüler zu den Lehrern und vor allen Dingen auch zu den Betrieben würde sicher intensiviert und der Unterricht um sehr vieles praxisbezogener werden. Ich glaube, man sollte diese Überlegung einmal prüfen, ob eine solche Möglichkeit gegeben wäre. Dazu wäre es allerdings notwendig, eine Verbindungsstelle entweder vom Land Niederösterreich oder von der Kammer der gewerblichen Wirtschaft zu schaffen, die hier als Vermittler auftritt. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, durch den Bau einer Autofabrik im nördlichen Wien wird der Sog der Arbeitnehmer aus dem nördlichen Niederösterreich nach Wien enorm zunehmen. Damit ist auch eine weitere Entvölkerung des nördlichen oder nordöstlichen Niederösterreich verbunden. Denn man wird nicht ewig pendeln, das wissen wir aus Erfahrung, ein Teil der Pendler wird auf Sicht gesehen abwandern. Ich glaube daher, daß wir Überlegungen anstellen sollten, dieser voraussehbaren Entwicklung zeitgerecht entgegenzutreten. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus niederösterreichischem Boden werden Milliarden von Schillingen in Form von Rohöl gewonnen. Ich glaube daher, daß es eine gerechte Forderung wäre, daß ein Teil - bitte die Betonung auf ,,Teil" legen zu dürfen - dieser Milliarden für die niederösterreichische Industrie verwendet wird, daß ein Teil der Milliarden in niederösterreichischen Industrieanlagen investiert wird. Ich glaube, daß die ÖMV eine moralische Verpflichtung hätte, dafür zu sorgen, daß Arbeitsplätze im nördlichen oder nordöstlichen Niederösterreich erhalten werden und wenn das im eigenen Betrieb nicht möglich ist, nach Möglichkeiten zu suchen, außerbetrieblich neue Arbeitsplätze zu schaffen. Es muß nicht unbedingt ein Brillenwerk in Wien sein. Nach meiner Meinung, meine sehr verehrten Damen und Herren, wäre ein Industrieprojekt im nördlichen Niederösterreich das gegebene aus diesem Anlaß. Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Energiesituation gäbe es nach meiner Meinung genug. 
Der Vorlage werden wir unsere Zustimmung geben. (Beifall bei der ÖVP.) 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Worte gelangt der Abg. Kaiser.

Abg. KAISER: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich will hier absolut keine Semperitdebatte entfalten, aber es wurde vom Kollegen Auer ein Faktum, das sehr ernst ist, hier hingeworfen, das ich nicht ungeklärt im Raum stehen lassen möchte. Ich möchte nur anmerken, wenn man versucht, Semperitdebatten hier im Lande zu provozieren, ist es bis jetzt noch immer eine Bruchlandung derer geworden, die es versucht haben. Ich erinnere nur an den Kollegen Buchinger, der einmal gesagt hat ,,Betriebsterror bei Semperit". Ich habe es schriftlich in der Hand vom Personalchef, der der ÖVP an- gehört, daß alle Behauptungen, die hier im Hause gemacht wurden, unbegründet sind; auch die Feststellungen des Betroffenen, des Kollegen Reiter, sind beinhaltet. 
Und heute zu dem, was der Kollege Auer gesagt hat. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme aus einem Betrieb, der in harte Bedrängnis geraten ist. Aber hier muß man sich auch wieder die Frage stellen, warum. Da gibt es zwei wesentliche Punkte. Der eine Punkt, meine Damen und Herren: Sie stehen mitten im Leben und wissen, was in der Wirtschaft los ist, nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit. Und wenn man hier weiß, daß es in der Autoindustrie bei der Reifenproduktion eine 30%ige Überkapazität gibt, dann ist es ein Signal dafür, daß es in zunehmendem Maße zu einem Verdrängungswettbewerb kommt. Und in diesem Verdrängungswettbewerb hat Semperit, international gesehen, eine beachtliche Stellung. Aber, meine Damen und Herren, was das Grundübel gewesen ist, und davon wird nicht gesprochen oder zu wenig gesprochen: Wir haben innerhalb von vier Jahren acht verschiedene Vorstandsdirektoren gehabt. Wo noch in Österreich in der kurzen Zeit? Und wenn man dann schaut, was diese Vorstandsdirektoren für unternehmenspolitische Konzepte gehabt haben, dann waren sie vorwiegend von einem Respektdenken erfüllt. Und als wir als Belegschafts-vertreter unsere kritischen Stimmen vermerkt haben, hat es immer wieder geheißen, das sind Anmaßungen, Zumutungen. Wir haben gewarnt vor gewissen Entwicklungen, wir können das mit Protokollen belegen. Aber mit Protokollen kann sich die Belegschaft von heute leider nichts kaufen. Und in dieser Bedrängnis, meine Damen und Herren, haben wir versucht, unseren Hauptaktionär anzusprechen, zeitgerecht eine Initialzündung zu geben, nämlich eine Kapitalaufstockung, was seit 1973 nicht geschehen ist. Und wir haben eine Umsatzsteigerung, eine Verdoppelung seit 1973 erreicht. Die Kapitalsvertreter sind hier in einer Verzögerungsphase drinnen. Wir haben aus der Situation, in der wir sind, einen mutigen Schritt getan, der nicht sehr populär gewesen ist. Kollege Auer, zu Deiner Beruhigung, im Zentralbetriebsrat SPÖ und ÖVP haben wir das gemeinsam beschlossen, das möchte ich nur zur Klarstellung sagen. Aus der bedrängten Situation heraus haben wir diesen mutigen Schritt getan und es hat viele Diskussionen gegeben. Wir warten jetzt, daß es hier eine konzentrierte Aktion gibt für dieses Unternehmen, in dem konzernmäßig mehr als 13.000 Menschen beschäftigt sind. Aber was ist geschehen, meine Damen und Herren? Wir waren bei der Bundesregierung, Belegschaftsvertreter, Vorstandsdirektoren. Wir konnten hier ein offenes Ohr finden, Handelsminister Staribacher hat uns den Weg geebnet, wir können jährlich 350.000 Reifen nach Japan liefern. Bundeskanzler Kreisky hat Wirtschaftsgespräche geführt mit der Sowjetunion, wo wir sehr gute Beziehungen jetzt anknüpfen bezüglich unserer Schlauchfertigungen, meine Damen und Herren. 
Und wir haben vom Bund - weil Du ,,kein Geld" sagst, Kollege Amon - 70 Millionen Schilling für unsere Neuentwicklung zugestanden bekommen. Aber, meine Damen und Herren, unsere Vorstandsdirektoren waren auch beim Land. Der Landesfinanzreferent Landeshauptmannstellvertreter Ludwig wird sich an diese Vorsprache erinnern. Unsere ,,heiligen drei Könige", so haben wir sie ge- nannt, haben den Canossagang zu ihm gemacht, aber sie sind ganz blaß wieder zurückgekehrt in das Unternehmen und haben erklärt, bei dem Ludwig ist nichts zu holen, trotz der Situation, die wir ihm allen Ernstes geschildert haben. ( LHSt . Ludwig: Herr Kollege, das können sie nicht gesagt haben. Er- zähle doch die Wahrheit!) Und trotzdem, daß die Großbetriebe von Semperit in Niederösterreich liegen mit 4.500 Beschäftigten in Traiskirchen und mit 2.500 in Wimpassing. Wir haben weiters Arbeitsmarktförderungsmittel vom Bund bekommen in der Größenordnung von zweimal 2 Millionen Schilling und vom Land - Herr Landesrat, das wissen Sie selbst - 200.000 Schilling. Das sind bei der zweiten Tranche nicht einmal 8% gewesen, bis 20% sind möglich. Meine Damen und Herren, so schaut die Entwicklung oder die Hilfestellung von Bund und Land aus. Das soll auch hier ausgesprochen werden. 
Und ich sage Ihnen eines, wir glauben an unsere Unternehmen. Wenn wir auch vor einer harten Zeit stehen, wir haben die Menschen dort motiviert, der Geist, hier mitzumachen, ist bei der Belegschaft gegeben. Die Belegschaft an der Basis hat ihre Bereitschaft bekundet, hier mitzutun, damit Semperit wieder in den Aufwind kommt. Und jetzt, meine Damen und Herren, sind die Kapitalsvertreter daran, sind die öffentlichen Stellen daran, denn unsere Menschen am Arbeitsplatz müssen laufend schneller in die Speichen greifen. Die zuständigen Stellen, Kapitalsvertreter und auch das Land, müssen nur genauso rasch, also schneller überlegen, wenn es um eine echte Hilfestellung auch für die arbei- tenden Menschen bei Semperit geht. (LHSt. Ludwig: Zum Eigentümer mußt Du gehen, zur verstaatlichten CA!) An die Adresse des Herrn Landeshauptmannstellvertreters Ludwig! (LHSt. Ludwig: Die ist falsch, die Adresse, Herr Kollege!) Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.) 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Worte gemeldet ist Herr Landesrat Schneider. 
Landesrat KmzlR. SCHNEIDER: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf mir erlauben, auf einige Feststellungen des Kollegen Abg. Kaiser in Bezug auf den Betriebsinvestitionsfonds einzugehen, auch auf seinen Resolutionsantrag, und möchte vor allem folgendes sagen: Sie haben offenbar nicht mit in Ihre Kalkulation genommen, daß in dieser Zeit, 1978, die Pro Industrie-Aktion angelaufen ist, die ja ermöglicht hat, die größeren Förderungsfälle von 3 bis 10 Millionen Schilling aus diesem neuen Topf zu besorgen. Allein in diesem Jahr 1978 haben wir aus der Pro Industrie-Aktion durchschnittlich 90 Fälle erledigen können, wobei die Neuschaffung von Arbeitsplätzen und die Problemgebiete immer vorrangig waren und sehr sorgsam nach diesen Gesichtspunkten vorgegangen wurde. Ich darf wiederholen: 90 Fälle im Jahre 1978, im Jahre 1979 sind rund weitere 15 Fälle dazugekommen. Wir haben bis heute 105 Fälle abgewickelt, haben also von den 900 Millionen Schilling, die dort verfügbar sind, sicherlich 85 bis 90% verbraucht und damit hat natürlich der Betriebsinvestitionsfonds eine enorme Entlastung bekommen. Der BIF, um es in der Kurzform zu sagen, hat 85 Darlehen abgewickelt - das wurde bereits gesagt - und hat nur 56 Millionen Schilling ausgeschüttet, weniger als im Vorjahr. Das rührt daher, Herr Kollege Kaiser, daß die zugesprochenen Mittel, und es werden alle zugesprochen, die auf Grund des Fondsvermögens möglicherweise vergeben werden können, nicht immer bis 31. 12. auch tatsächlich in Anspruch genommen werden, weil der Investor die Besicherung noch nicht erbringen kann, weil andere Dinge noch nicht abgeschlossen erscheinen. Aus diesem Grunde hat manchmal und unterschiedlich zum Jahresende des Vorjahres beispielsweise hier scheinbar eine kleinere Ausschüttung dieser Gelder stattgefunden. Zum Beispiel haben wir gestern einen Fall aus dem Waldviertel gehabt, der hat seit Monaten einen BIF von 2 Millionen Schilling zugesprochen, kann aber keine Bankhaftung erbringen. Jetzt geht er zur Niederösterreichischen Kreditbürgschaft, das ist das Instrument, das wir dafür haben, dort dauert es auch bei raschester Bearbeitung eine Weile, bis dieses Instrument für ihn wirksam werden kann. Und weil es solche Fälle gibt - in der Wirtschaft ist alles sehr unterschiedlich, es gibt fast keinen Fall, der dem anderen gleicht, das ist eben in einer so unterschiedlich strukturierten Wirtschaft in besonderer Weise der Fall -, weil es solche Verschiedenheiten gibt und solche unterschiedlichen Abwicklungsvorgänge sich ergeben, kann es passieren, daß nun tatsächlich in einem Jahr mehr, im anderen weniger ausgeschüttet wird, obwohl das Fondsvermögen wächst. 
Rationalisierung. Sie haben hier ein Wort ausgesprochen, das uns allen oft große Schwierigkeiten bereitet, nämlich in der Fragestellung. Soll man dann, wenn erkennbar ist, daß Rationalisierungseffekte mit diesen Geldern verfolgt werden, die unter Umständen einige Arbeitsplätze weniger bringen, auch fördern oder soll man das eher ablehnen. Die Richtlinien gebieten, daß man auch fördern muß. Und wenn man den Dingen auf den Grund geht, schaut die Sache so aus, daß natürlich auch in der Wirtschaft, bei aller Problematik der damit manchmal nicht erhaltenen Arbeitskräfte von zuvor, die Rationalisierung unabdingbar ist, um das Produkt weiterhin preiswert zu halten, um es exportfähig zu halten, um in dieser Richtung die richtige Disposition zu stecken. 
Ich möchte auch darauf eingehen, daß Sie meinen, es sei nicht interessant, heute noch 14 Förderungsmaßnahmen zu halten, und man möge sie teilweise zusammenlegen. Diese Förderungsmaßnahmen sind aus der Notwendigkeiten in den verschiedenen Bereichen gewachsen. Sie sind ja schon sehr lange hier mit dabei. Wir haben beispielsweise die Zinsenzuschußaktion für Invest-Darlehen nach dem Betriebsinvestitionsfonds ins Leben gerufen; wir werden ja heute noch den Bericht dazu diskutieren, der wahrscheinlich als einer der letzten Tagesordnungspunkte der heutigen Landtagssitzung kommt. Und hier ist es halt wieder so, daß Leute, die sich das Geld selber besorgen, aus dieser Aktion Zinsenzuschuß die Bedienung wollen und den BIF nicht wollen. Dann haben wir uns überlegt, was wir in Bezug auf die Nahversorgung an Hilfen zustandebringen und haben die Merkantil-Zinsenzuschußaktion ins Leben gerufen, damit man den Handelsbetrieben, die die Nahversorgung durchzuführen haben, eine Hilfe gibt. Wir haben im Fremdenverkehr die notwendige Entwicklung mit Zinsenzuschüssen oder mit Krediten unterstützt. Im Laufe der Jahre hat sich dann in einer so vielschichtigen Wirtschaft, wie wir sie gerade in Niederösterreich haben, eben auch ein vielschichtiges Instrumentarium entwickelt von derzeit vierzehn verschiedenen Möglichkeiten, wobei man geradezu maßgeschneidert das eine dort und das andere da einsetzen kann, manche gemeinsam. Zum Beispiel wird die Jungunternehmerförderung, wenn das ein Handelsbetrieb ist, meistens mit einer Merkantil-Zuschussaktion zusammengelegt, dann sind es nämlich schon 400.000 Schilling. Wenn der Betrieb dann auch noch einen Wirtschaftshilfekredit bekommt, sind es 550.000 Schilling. Und so kann man, je nach der Notwendigkeit des Einzelfalles, mit diesem Instrumentarium ich glaube recht gut auf alle Dinge eingehen. 
Wenn Sie nun in Ihrem Antrag, Herr Kollege, sagen, daß die Gesichtspunkte einer regionalen Differenzierung zu wenig Beachtung gefunden hätten, dann muß ich das zurückweisen. Wir haben uns doch sorgsam auch darum gekümmert, wie sich die Grundsätze der Raumordnungspolitik auf die Wirtschaftsförderung auswirken. Hier sind doch die Raumordnungsnotwendigkeiten in besonderer Weise mit hineinprojiziert durch unterschiedliche Zinsendienste, beim BIF zum Beispiel, und durch die Verpflichtung, in den entwicklungsbedürftigen Gebieten, in den Grenzräumen in stärkerer Weise zu reagieren, was wir ja auch getan haben. Wenn ich aber von einer Region kein Ansuchen habe, kann ich natürlich dort nicht fördern. Ich kann mir die Hände noch so binden und immer noch mehr binden, so bleibt die Bewegungsfreiheit einer freien sozialen Marktwirtschaft halt als Tatsache bestehen mit der Notwendigkeit, darauf auch sehr beweglich zu reagieren. Ich darf nur sagen, daß die Richtlinien, die wir heute haben, uns durchaus in die Lage versetzen, alles, was in Ihrem Resolutionsantrag enthalten ist, zu tun. Und wir tun es ja auch. 
Ein Wort noch zur Arbeitsplatzfindung. Unser großes gemeinsames Problem, wahrscheinlich das größte, das wir in den nächsten Jahren zu bewältigen haben, ist die Notwendigkeit der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Ein offenes Wort: Mit Industriepolitik soll man sehr sorgsam umgehen und alles tun, um diesen notwendigen Teil einer Wirtschaft nicht minder zu beachten, weil die Wertschöpfungs- Prozesse, die dort stattfinden, und die Erreichung des entsprechenden realen Produktes ja die Basis der Pro Kopf-Einkommen sind und jedes industrialisierte Land über diese Industriepolitik zu besseren Lebensverhältnissen gefunden hat. Das ist selbstverständlich. Wenn ich nun aber bei aller Beachtung dieser Sache - wir tun das ja auch durch die Pro Industrie-Aktion und andere Förderungsmaßnahmen - erkenne, daß in diesen Investitionen nicht überall auch die Neuschaffung von Arbeitsplätzen mit enthalten ist, wenn zu wenige Neugründungen stattfinden - das ist derzeit so - und wenn ich mir ausrechnen kann, daß ich über die Industriepolitik allein das Problem auch nicht halbwegs lösen kann, 50.000 neue Arbeitsplätze zu finden, dann muß ich doch neben der - ich unterstreiche das immer wieder - Beachtung jeder industriepolitischen Maßnahme auch das Ventil suchen, wo die andere Offenbarung liegt. Und das ist bitte, lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit sagen, der große mittelständische Bereich. Die niederösterreichische Wirtschaft mit ungefähr 40.000 Betrieben ist so strukturiert, daß über 90% dem Mittelstand zugehören, den kleinen und mittelständischen Bereichen. Ich habe es schon einmal gesagt, ich wiederhole mich da sehr wahrscheinlich, aber ich kann es nicht anders sagen: Wenn ich das ganz simplifiziert, also vereinfacht, primitiv vielleicht, sage und mir einbilde, daß ich bei einem guten Wirtschaftsklima in dem Land bei 40.000 kleinen Betrieben je einen Arbeitnehmer zusätzlich unter- bringe, weil der den Lehrling nimmt und den Kellner und Koch und den Verkäufer und die Fachkraft oder wen immer, der dort Eingang finden kann, dann habe ich damit einen Großteil des Problemes gelöst. Darum rede ich immer davon, ich bitte um Unterstützung, daß wir beides machen, daß wir eine betonte Mittelstandspolitik machen mit diesem vielschichtigen Instrumentarium und ja nicht versäumen, das Terrain, das wir industriepolitisch gewonnen haben, irgendwo preiszugeben. Denn wir können ja, wie ich glaube, wohl stolz darauf sein, daß Niederösterreich nach dem Zweiten Weltkrieg aus einer erbärmlichen Situation - wir haben 72% aller Kriegsschäden gehabt - heute von sich sagen kann, daß Industrieland Nummer eins geworden zu sein, mit allen Auflagen der Sorge, die damit in Verbindung steht, nämlich diese Substanz auch zu erhalten. 
Und ein Wort zur Arbeitsmarktförderung. Das Arbeitsmarktförderungsgesetz ist ein Bundesgesetz aus dem Jahre 1969 und verpflichtet den Bund, arbeitsmarktpolitischen Einfluß mit den Budgetmöglichkeiten nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu nehmen, wir alle kennen es gut, es hat keinen Sinn, auf Details hinzuweisen. Manche Länder - nicht alle, es sind insgesamt drei, darunter wir, ein viertes schickt sich an, es zu tun, die anderen machen nicht mit - versuchen, das, was der Bund aus den Möglichkeiten der Arbeitsmarktförderung den Betrieben an Finanzmitteln zuweist, zu unterstützen. Bis zu 20%, nicht weil wir so bös sind, daß wir 30% nicht geben wollen, sondern weil es größenordnungsmäßig gar nicht anders geht. Bedenken Sie doch bitte, daß der Bund aus diesem Titel eine Milliarde Schilling zur Verfügung hat - rund eine Milliarde Schilling ist im heurigen Budget und im nächsten Jahr wird es nicht viel anders sein - und daß die Länder ja nur mit einem Akt des guten Willens gewissermaßen hier mittun können, was wir ja auch tun. Wir haben unterschiedlich, im Einzelfall bis zu 20% dazugelegt, haben aber nie ein kompliziertes Prüfverfahren wiederholt, sondern haben gesagt, der Bund möge über das Landesarbeitsamt mit seinen Möglichkeiten die Zusammenhänge ausforschen und eine Festlegung treffen. Und wenn er die getroffen hat am Montag, dann sind wir schon am Dienstag bereit, ungeschaut unsere 20% dazuzulegen. Ich glaube, wir haben damit, neben den übrigen Förderungen durch den BIF, durch Zinsenzuschüsse, Invest-Kredit und so weiter noch einmal arbeitsmarktpolitisch etwas Positives getan. In dem Sinne darf ich Sie bitten, die Dinge zu sehen, und ich glaube, daß aus diesem Grund der von Ihnen sicherlich zumindest zum Teil gut gemeinte Resolutionsantrag überflüssig ist. Was die zu wenige Beachtung der Differenzierung an- belangt, darf ich noch einmal sagen, das kann ich nicht zur Kenntnis nehmen, das muß ich zurückweisen. Das andere tun wir sowieso und ich könnte mir nicht vorstellen, daß es sinnvoll wäre, das Instrumentarium, das wir uns jetzt zurechtgelegt haben und das hoffentlich im Budget für das Jahr 1980 finanziell auch die entsprechende Kraft erhält, zu verändern. Das, bitte, ist meine Meinung zu diesen industriepolitischen Zusammenhängen. (Beifall bei der ÖVP.) 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Worte gelangt der Abg. Ing. Kellner. 
Abg. Ing. KELLNER: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum vorliegenden Resolutionsantrag des Kollegen Kaiser darf ich namens meiner Fraktion folgende Erklärung abgeben: Nachdem die Einleitung des Resolutionsantrages eine Kritik, eine ungerechtfertigte Kritik unserer Auffassung nach gegen den Wirtschaftsreferenten enthält und sich auch in der weiteren Folge keine Absprachemöglichkeit mehr ergeben hat mit der sachlichen Begründung, wie Herr Landesrat Schneider bereits die Situation klargestellt hat, sieht sich meine Fraktion nicht in der Lage, diesem Antrag beizutreten. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. 
Berichterstatter Abg. Dipl.-Ing. MOLZER: Ich verzichte. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zur Abstimmung liegt die Vorlage 65 und der Resolutionsantrag des Abg. Kaiser vor. Ich lasse zunächst über den Antrag abstimmen. 
(Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Wirtschaftsausschusses): Angenommen. Ich lasse nunmehr über den Resolutionsantrag des Abg. Kaiser abstimmen (Nach Abstimmung darüber): Abgelehnt. Ich ersuche den Herrn Abg. Kurzbauer, die Verhandlung zur Zahl 66 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. KURZBAUER: Hohes Haus! Herr Präsident! Zur Beratung steht die Vorlage Fremdenverkehrsförderungsfonds, Bericht über das Jahr 1978. 
Dem Landtag von Niederösterreich wurde unter GZ V/4-3/115 vom 13. Juni 1978 ein Bericht über die Entwicklung und den Stand des Fremdenverkehrsförderungsfonds über das Jahr 1977 vorgelegt. Dieser Bericht wurde vom Landtag in der Sitzung vom 12. Oktober 1978 zur Kenntnis genommen. Gegenstand der vorliegenden Landtagsvorlage bildet der Bericht über die Tätigkeit des Fonds im Jahre 1978. In Befolgung des Landtagsbeschlusses vom 5. Juli 1973 wird im Bericht auf den Rechnungsabschluß (Darstellung der Einnahmen und Ausgaben und des Vermögensstandes) verzichtet. Aus Fondsmitteln wurden im Jahre 1978 69 Darlehen ausbezahlt, die in der Vorlage einzeln ausgeführt sind. 
Ich darf daher namens des Wirtschaftsausschusses folgenden Antrag stellen: 
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Der Bericht der NÖ Landesregierung, betreffend die Tätigkeit des Fremdenverkehrsförderungsfonds im Jahre 1978 wird zur Kenntnis genommen." 
Herr Präsident, ich darf bitten, die Debatte abzuführen und die Abstimmung durchführen zu lassen. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Ich eröffne die Debatte. Zum Worte gemeldet ist der Abg. Wallner. 
Abg. Prof. WALLNER: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gewöhnlich wird zu solchen Berichten der Fonds nicht das Wort ergriffen. Wenn ich das tue, so möchte ich Ihnen nicht unter Beweis stellen, daß es ein bedeutendes Lehrertalent ist, aus klaren Sachverhalten weitere größere Dinge herauszuentwickeln, sondern ich möchte einige Folgerungen daranhängen, weil ich glaube, daß bei uns sehr viel über Wirtschaft gesprochen wird, aber im Verhältnis zu der Bedeutung der Fremdenverkehrswirtschaft dieser Zweig der Wirtschaft eigentlich zu wenig betont wird. Und daher sollte jetzt so ein kleines Erinnerungszeichen gesetzt werden! Ich werde mich bemühen, daß es ein ,,kleines" Zeichen ist. Lassen Sie mich als ersten Punkt einen Bezug herstellen zwischen der Wirtschaft und der Fremdenverkehrswirtschaft, ohne daß ich Sie mit den statistischen Dingen der Volkswirtschaft allzu sehr belästigen möchte. Wenn wir aber immer wiederum bestimmte Dinge in Niederösterreich als charakteristisch betonen, so scheinen mir das, von den österreichischen Verhältnissen auf die niederösterreichischen übertragen, gerade im Fremdenverkehr einige Punkte zu sein, die gerade diesen Zweig der Wirtschaft als einen ausgleichenden und einen wichtigen in den Vordergrund rücken. Wenn der Fremdenverkehr einen personellen Einkommensausgleich herstellt und wenn er einen räumlichen Einkommensausgleich herstellen kann, wenn er von den Betriebsgrößen her und vom Pro-Kopf-Einkommen verschiedene Ausgleiche schaffen kann, wenn er, was viel zu wenig gesehen wird, mit allen positiven und negativen Erscheinungen die Grundrente entscheidend beeinflußt, wenn er Arbeitsplätze sichert und daher auch die Bevölkerungsabwanderung in bestimmten Grenzen hält, so ist ja das, was wir im allgemeinen bei der Wirtschaft immer wieder betonen, besonders beim Fremdenverkehr aktuell und in den Vordergrund zu rücken. Und daher sollte ihm in dieser Debatte immer auch ein bestimmter Platz eingeräumt werden, von dem ich glaube, daß er im Verhältnis zur Bedeutung dieses Zweiges nicht die richtige Stellung und nicht den Vorrang einnimmt, der ihm eigentlich zukommt. Zum zweiten: Wenn wir diese Liste des Fonds ansehen, die Sie alle hier natürlich kennen, so ergibt sich eine ungeheure Reichhaltigkeit des Fremdenverkehrsangebotes und die Tatsache einer ständigen Veränderung und einer ständigen Mo- dernisierung, einer Angleichung in einer Breite, die es leider nicht möglich machen zu sagen, daß man wenn damit auch auf längere Zeit in dieser Angelegenheit Ruhe hat bestimmte Investitionen getätigt sind. Hier, muß gerade die getätigte Investition durch ständige Anpassung an den gegebenen Augenblick, an die Aktualität, in Schwung gehalten werden. Zum dritten: Diese Liste zeigt uns allen, daß hier ein bedeutender Sprung von der Quantität zur Qualität gemacht wurde. Wenn wir im Fremdenverkehr Nachschau halten, so ist der Anstieg des Fremdenverkehrs und seine Auslastung insbesondere dort gegeben, wo eben auf die Qualität Wert gelegt wird. Und einer der Grundzüge der Fremdenverkehrsförderungspolitik müßte diese Einstellung auch bleiben: von der Quantität zur Quali- tät. Viertens: Die Liste zeigt eigentlich auch, daß sich sehr viele Orte, sehr viele Einrichtungen bemühen, eine Ausgestaltung mit Attraktionen zu bekommen, wobei die Attraktion nicht nur die Einrichtung ist, die geschaffen wird, sondern vor allem immer stärker auch eine Art originelle Verwendung dieser Einrichtung, die es möglich macht, gegenüber anderen gleichartigen Einrichtungen dennoch die Vorderhand zu bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch auf das Lied des Hermann Leopoldi - wir hatten erst jüngst einen Gedenktag an ihn -, erinnern können, wo er den Salzburger Schnürlregen besingt und sagt: ,,Manche Orte hab'n den Fimmel nach der Sensation, wir - er meint die Salzburger -, beziehen direkt vom Himmel unsere Attraktion." Die zwei Dinge, die da drinnen vorkommen, sind für den Fremdenverkehr etwas sehr Wichtiges: Die Sensation und die At- traktion. Ich sage Attraktion, die vom Himmel gegeben wird. Wir haben eben im Fremdenverkehr die Aufgabe, Gegebenheiten auszunützen. So wie bei den Heilbädern und Kurorten müßte es eine Art ,,Indikation der Gegend" für den Fremdenverkehr geben, also ein Abstimmen der Gegend auf den Besucherkreis, ein abstimmen auf die natürlichen Gegebenheiten. Dabei werden wir uns in Zukunft sicherlich darnach richten müssen, daß wir Ballungen vermeiden. Denn das Problem im heutigen Fremdenverkehr besteht ja langsam darin, daß die Menschen von der Wohnagglomeration zu einer Erholungsagglomeration kommen und eigentlich gar keinen Unterschied bemerken. Und wenn das Problem des sogenannten ,,einfachen Lebens" heute immer mehr von allen Systemanalytikern in den Vordergrund geschoben wird, müßte das ja auch für Urlaub, für Fremdenverkehr und für Erholung gelten. Daß jetzt diese Attraktion mit dem ,,Fimmel nach der Sensation" individuell ausgestaltet werden sollte, ist eine unbedingte Notwendigkeit. Ein Beispiel: Es genügt eben heute nicht mehr, daß man ein Hallenbad besitzt. Man muß dieses Hallenbad auch noch durch verschiedene zusätzliche Veranstaltungen im besonderen attraktiv machen. Es läuft momentan gemeinsam mit der österreichischen Fremdenverkehrswerbung eine Aktion, die versucht, solche originellen Attraktionen in den einzelnen Orten den Gegebenheiten angepaßt in eigenen Prospekten zusammenzufassen, sodaß sie hier ein besseres Angebot ergeben. Hier entwickelt sich ein Sektor, der eigentlich schon über das hinausgeht, wozu man den Fremdenverkehr rechnet. Bisher zählte man ihn zu Dienstleistungen im tertiären Sektor. Aber innerhalb dieses tertiären Sektors entwickelt sich jetzt auf diesem Gebiet bereits ein quartärer Sektor, wenn ich nur anschneide, ohne es auszumalen, was nach fremdenverkehrstechnischer und kultureller Art der Begriff der Animation ausmacht und ausmachen wird. Wir haben hier tatsächlich einen ganz neuen Sektor, der sich nicht damit beschäftigt, daß In- vestitionen gemacht werden, daß Einrichtungen geschaffen werden, sondern der sich mit dem Betrieb dieser Einrichtungen, mit der Beschäftigung der Besucher auseinandersetzt und hier einen entsprechenden neuen Anhaltspunkt schafft. Fünftens: In Verbindung damit zeigt aber auch die Aufzählung in dieser Liste, daß sich ein gewisser Wandel im Referat vollzogen hat. Ich möchte mich hier bei Herrn Landesrat Schneider, aber auch bei seinen beamteten Mitarbeitern und insbesondere an der Spitze bei Herrn Hofrat Hlous bedanken, daß sich in den letzten zehn Jahren -, und wer sich so zwanzig Jahre mit dem Fremdenverkehr in Niederösterreich beschäftigt hat, der wird das klar erkennen -, eine Wandlung vollzogen hat, die uns ein bißchen vom Pferdefuhrwerk weg, wenn auch nicht in die Nähe der Rakete, die in den Weltraum startet, so dennoch zu einem sehr eleganten und schnellfahrenden Fahrzeug gebracht hat, mit Auswirkungen, die durchaus von Niederösterreich auf ganz Österreich ausstrahlen. Wenn ich insbesondere die Werbung hernehme, so haben wir in den letzten Jahren innerhalb aller Werbeslogans, aller Werbeveranstaltungen in ganz Österreich eigent- lich sehr gut abgeschnitten und das ist ja etwas Wesentliches, weil dann auch die Richtung der Förderung entsprechend beeinflußt wird, wenn die Grundlagen klar erkannt werden. Sechstens möchte ich jetzt etwas hinzufügen, was in der Liste fehlt, was wahrscheinlich in sie gar nicht hineingehört, was in anderen Gebieten des Fremdenverkehrs aber bereits aufgegriffen wurde; das ist die Nutzung eines kulturellen Angebotes und die Ausdehnung des Fremdenverkehrs und seine Zusammenarbeit auf ein aktuelles - und mit einem aktuellen Angebot. Das, was wir hier vorliegen haben, ist vorwiegend eine sportliche Ausnützung. Viel zu wenig scheint mir im Fremdenverkehr abgestimmt und klar herausgestellt zu sein die Verbindung mit unseren kulturellen Einrichtungen, an denen das Land unendlich reich ist. Es muß ja nicht gerade in der Form dargestellt werden, wie es in den letzten Sendungen im Fernsehen gegeben wurde, wo dieser kulturelle Reichtum sicherlich nicht in diesem Ausmaß zur Geltung gekommen ist, wie wir das ganze gerne sehen würden und wie das auch der Fall ist. Hier könnte eine Koordinierung der Förderung eintreten, die auf Schwerpunkte abzielt und sich auf sie stützt, wobei diese Schwerpunkte gemeinsam von vielen zu nützen wären; auch hier wäre einmal der Weg zu gehen, wie man es heute mit vielen Einrichtungen macht, daß nicht jeder alles besitzt, sondern daß jeder etwas besitzt, was er auch mit einem anderen teilen kann, womit er auch einen anderen unterstützen kann. Dazu gehört eben auch die kulturelle Attraktion, würde ich sagen, und zwar die vorgegebene, aber auch die Schaffung einer neuen. Und es wird wahrscheinlich im Herbst vielleicht schon möglich sein, hier genauere Auskünfte zu geben, weil über den Sommer auch bundesweit eine Untersuchung läuft, wie man das motivieren könnte. Ich darf als siebenten Punkt zum Abschluß kommen. Wir alle begrüßen diese Förderungsaktionen innerhalb des Fremdenverkehrs, die ja auch sehr vielschichtig sind und für die dasselbe gilt, was heute schon bei allen anderen Aktionen gesagt wurde, daß sie ineinander greifen und eine gewisse Breite haben, die nicht immer auch eine klare Durchschaubarkeit ergibt. Aber ich glaube, daß wir mit der Begrüßung dieser Aktionen vielleicht auch bitten sollten, daß man weiterhin bestimmte Dinge schärfer im Auge behält. Das scheint mir einmal die Qualitätsinvestition zu sein. Da würde ich bitten, daß man auch auf die traditionellen Orte des Fremdenverkehrs und der Gebiete nicht vergißt, daß man über der Ausweitung der Quantität nicht vergißt, daß gerade auch die Ballungsräume, ich nenne es einmal so, des Fremdenverkehrs, besser wäre zu sagen, die traditionellen Fremdenverkehrsgebiete eine entsprechende (Ruf von Abg. Lechner.) Bitte, Herr Kollege, ich habe an Sie gedacht, ich habe Sie ja immer angeschaut dabei, nicht wahr! Wir hätten ja noch einen Ausgleich über die Bäder und die Kurorte zu treffen, über die wir das letztemal gesprochen haben, aber ich meine es tatsächlich nicht nur so, daß das auf diese großen Einrichtungen geht, sondern es gibt eben traditionelle Orte, die seit eh und je Fremdenverkehr hauptsächlich betreiben und über die man leicht hinweggeht, wenn es darum geht, irgendwo etwas Neues zu schaffen. Ich möchte gar nicht betonen, daß schon gemachte Investitionen natürlich eine neue Investition besonders sinnvoll erscheinen lassen, den Schilling wertvoller machen, sondern daß sie einfach eben erneuert werden müssen und man nicht sagen kann, weil dort vor zehn oder fünfzehn Jahren das und das geschehen ist, ist das damit nun erledigt und es kommt nun einfach jemand anderer daran. Das zweite in dieser Schlußfolgerung wäre eine verstärkte Hinwendung zu den Infrastrukturen auch in diesen Gebieten. Wir bemerken es meistens erst zu spät, wie rasch heute Investitionen in der Infrastruktur bereits wiederum erneuert werden müssen, weil man einfach die Grenzen heute zu schnell erreicht. Das beginnt bei der Abwassersanierung und geht bis zur Wasserversorgung, zu ganz primitiven Dingen also die als selbstverständlich im Fremdenverkehr gelten. Aber heute ist eben eine vollbiologische Kläranstalt, die zehn oder dreizehn Jahre alt ist, bereits wiederum investitionsbedürftig, weil sich einfach die Grenzwerte, nach denen sie aufgebaut wurde, geändert haben. Nicht einmal der Verbrauch durch die Menschen, sondern einfach die Chemie, wenn ich das so sagen darf, hat sich geändert und es muß et- was Neues gemacht werden. Daher auch hier bitte die traditionellen Orte nicht ganz aus dem Auge zu lassen! Vielleicht als drittes dann eine entsprechend verstärkte Hinwendung auch zu dem Umweltschutz für Kultur und Erholungslandschaft. Wir erleben heute weltweit, daß langsam die Ökologie vor der Ökonomie kommt, das wird sich nicht in allen Fällen durchsetzen lassen, aber jedenfalls ist eine Art Priorität gesetzt, die besonders für den Fremdenverkehr Wichtigkeit besitzt. Und vielleicht als vierten und letzten Punkt der Folgerung daß eine stets fremdenverkehrsfördernde und freundliche Politik bei der Wirtschaftsförderung erhalten bleibt, weil hier, glaube ich, ein Vorrang aus vielen volkswirtschaftlichen Gründen vorhanden ist, wobei ich unter Fremdenverkehrsförderung auch alles das betrachte, was dem Verkehr gilt und was vor allem auch der Post gilt, wenn ich nur zwei Dinge herausheben kann. Denn Miseren auf diesem Gebiet wirken sich im Fremdenverkehr eben doppelt aus, weil sie sich auf die ansässige Bevölkerung gleichzeitig aber auch auf die Geschäftsgebarung und die Möglichkeiten, die uns dort vorliegen auswirken. Ich darf also bitten, daß Sie freundlicherweise diesen Akzent, der heute wieder einmal im Fremdenverkehr gesagt wurde, entgegennehmen und daß wir uns bei aller Förderung, für die zu danken ist und die im Land und auch im Bund, das soll hier gesagt sein, in einer sehr umfangreichen Form vor sich geht, doch immer wieder auch die Möglichkeit gefunden wird, der Entwicklung Rechnung zu tragen und Dinge, die einmal viel Geld gekostet haben, nicht dadurch un- wirksam zu machen, daß man nicht in der Lage ist, sie auch mit Geld stets aktuell zu erhalten. 
(Beifall bei der ÖVP.) 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. 
Berichterstatter Abg. KURZBAUER: Ich verzichte. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Wir kommen zur Abstimmung (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Wirtschaftsausschusses): Angenommen. 
Ich ersuche den Herrn Abg. Ing. Schober, die Verhandlung zur Zahl 61 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. Ing. SCHOBER: Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren! Ich habe über die Vorlage 61, betreffend Änderung der Niederösterreichischen Landarbeitsordnung 1973, zu berichten. 
Durch Art. II des Bundesgesetzes vom 30. Juni 1978, BGB1. Nr. 342, mit dem das 

Mutterschutzgesetz geändert wird, wurden die gemäß Art. 12 Abs. 1 Z. 6 des 

Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung der Bundes- Verfassungsgesetznovelle 1974, BGBI. 
Nr. 444, aufgestellten Grundsätze über die Regelung des Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft (Landarbeitsgesetz) neuerlich geändert. Der vorliegende Gesetzentwurf stellt eine Anpassung der entsprechenden Bestimmungen der NÖ Landarbeitsordnung 1973 an das vorzitierte Grundsatzgesetz dar. Ferner wurden die Bestimmungen des § 1 des Gesetzes vom 9. Februar 1956, Landesgesetzblatt Nr. 30, zum Schutze der Arbeits- und der Versammlungsfreiheit der Landes- und Gemeinde-bediensteten sowie der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, welches in Ausführung des Bundesgesetzes vom 5. April 1930, BGB1. Nr. 113, in der Fassung des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1954, BGB1. Nr. 196, erlassen worden war, soweit es sich um land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmer handelt, dem § 14 der NÖ Landarbeitsordnung 1973 als Absätze 7 und 9 angefügt. Weiters wurde im § 228 Abs. 1 lit. h eine Richtigstellung, eine sprachliche Berichtigung, vorgenommen. Das der Inhalt dieser Vorlage. 
Ich darf daher namens des Landwirtschaftsausschusses folgenden Antrag stellen: ,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem die NÖ Landarbeitsordnung 1973 geändert wird, wird genehmigt. 
2. Die NÖ Landesregierung wird beauftragt, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen." 
Ich darf den Herrn Präsidenten bitten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Wort ist niemand gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Landwirtschaftsausschusses): Angenommen. 
Ich ersuche, den Herrn Abg. Steinböck, die Verhandlungen zur Zahl 62 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. STEINBÖCK: Herr Präsident! Hohes Haus! Ich habe über die Tätigkeit und Wahrnehmungen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion im Jahre 1978 zu berichten. Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion hat gemäß § 118 der NÖ Landarbeitsordnung 1973, LGB1. 9020, alljährlich über die Tätigkeit und Wahrnehmungen der Landesregierung einen Bericht zu erstatten. Der Bericht gliedert sich vor allem in wesentliche gesetzliche und kollektivvertragliche Neuregelungen während der Berichtszeit, er behandelt den Personalstand, die Statistik der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und der darin beschäftigten Personen, die Statistik der vorgenommenen Besichtigungen, die Statistik der Übertretungen und der zu deren Abstellung verfügten Maßnahmen, die Statistik der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten und deren Ursachen, der Arbeitsstreitigkeiten, mit denen die Land- und Forstwirtschaftsinspektion befaßt war, Hinweise auf besondere sicherheitstechnische und sonstige Dienstnehmerschutzprobleme und Anregungen zu deren Lösung, besondere Veranstal- tungen und eine Zusammenfassung. 
Erfreulicherweise konnte im Berichtsjahr ein weiteres Absinken der Unfälle in der Land- und Forstwirtschaft vermerkt werden. Insgesamt ereigneten sich gegenüber 7.586 Unfällen im Jahre 1977 im Berichtsjahr 6.697 Unfälle, das sind um 11,71% oder 889 Unfälle weniger. Parallel hiezu sanken auch die Unfälle mit tödlichem Ausgang von 53 im Jahre 1977 um 20,7576 auf 42. Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion hat, wenn auch nicht direkt meßbar, durch ihre Tätigkeit auch im Berichtsjahr 1978 dazu beigetragen, das Unfallgeschehen zu vermindern. Sie wird auch in Zukunft bemüht sein, durch Betriebskontrollen, Informationen und Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit die Arbeitssicherheit in der Land- und Forstwirtschaft zu erhöhen. Der Land- und Forstwirtschaftsausschuß hat die Vorlage behandelt und mich beauftragt, folgenden Antrag zu stellen: „Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Der Bericht über die Tätigkeit und Wahrnehmungen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion im Jahre 1978 wird zur Kenntnis genommen." 
Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung durchzuführen. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Ich eröffne die Debatte. Zum Worte gemeldet ist der Abg. Leichtfried. 
Abg. LEICHTFRIED: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe in den letzten Jahren wiederholt Gelegenheit gehabt, zu den Berichten der Land- und Forstwirtschaftsinspektion Stellung zu nehmen. Neben den grundsätzlichen Bemerkungen zum Bericht und zum Unfallgeschehen ist es uns immer darum gegangen, den Unfallschutz in der Land- und Forstwirtschaft noch umfassender und effizienter zu machen. Vorerst darf ich sehr positiv bemerken, daß die Inspektion im abgelaufenen Jahr - hier verwende ich Worte des Berichtes - die Arbeit weniger in der bürokratischen Abwicklung, sondern in der praktischen Tätigkeit gesehen hat. Trotzdem darf man mit dem Erreichten nicht zufrieden sein. Wenn man die Anzahl der aufgesuchten Betriebe von 1.394 im gesamten Berichtsjahr - sicherlich eine Leistung für das zur Verfügung stehende Personal - mit der in Niederösterreich vorhandenen Betriebsanzahl von 91.313 vergleicht, kann man nur zu dem Schluß kommen, daß noch einiges geschehen muß. Beim derzeit möglichen Tempo der Betriebskontrollen würde man nämlich 65 Jahre brauchen, bis jeder Betrieb in Niederösterreich zumindest einmal aufgesucht und auf seine Unfallsicherheit überprüft werden kann. Der Herr Landeshauptmann Maurer hat in seiner Erklärung am 21. Juni 1979 einen sehr wesentlichen Teil auch den Fragen der Land- und Forstwirtschaft gewidmet und auf bestimmte soziale Probleme verwiesen. Auch der Unfall- und Gesundheitsschutz ist ein Teil einer sozialen Politik, auf den die ländliche Bevölkerung Anspruch hat und der - das muß ich heute mit allem Nachdruck wiederum sagen - von der Österreichischen Volkspartei in einer falsch verstandenen Eigenverantwortlichkeit der Selbständigen diesen Menschen vorenthalten wird. Der Bericht stellt auch dieses Mal wiederum sehr deutlich fest und alle Statistiken beweisen es, daß die Unfallhäufigkeit in den Betrieben mit familien-eigenen Arbeitskräften gegenüber Betrieben mit familienfremden Arbeitskräften größer ist. Die manchesmal bestehende Sorglosigkeit ist aber auch darauf zu ersehen, daß sich die Anzahl der aufgesuchten und kontrollierten Betriebe in den letzten drei Jahren erfreulicherweise verdoppelt, die Beanstandungen aber unerfreulicherweise verfünffacht haben. Jubelmeldungen sind daher, meine Damen und Herren nicht angebracht, auch dann nicht, wenn die Unfallgeschehen nach einem Bericht der Sozialversicherungsanstalt der Bauern in den letzten vier Jahren von 6.688 auf 6.007 zurückgegangen sind, weil ja in der gleichen Zeit auch eine sehr wesentliche Abnahme der in der Land- und Forstwirtschaft Tätigen zu verzeichnen war. Von den 40 tödlichen Arbeitsunfällen entfallen zwei auf familienfremde Arbeitskräfte, während 38 Verunglückte dem Personenkreis der Selbständigen und den familieneigenen Arbeitskräften zuzuzählen sind. 
Ich darf in diesem Zusammenhang nochmals sagen, es gibt kaum einen anderen Beruf, der einen derart hohen Blutzoll in der Arbeitswelt zu beklagen hat. Wir Sozialisten sind daher schon immer für einen besseren Unfallschutz auch der familieneigenen Arbeitskräfte durch eine entsprechende Veran- kerung in der Landarbeitsordnung eingetreten, wie diese auch vordem durch 28 Jahre in Niederösterreich der Fall gewesen ist. Sie von der Österreichischen Volkspartei haben seinerzeit dieses geltende und bewährte Recht durch einen Mehrheitsbeschluß eliminiert und haben diesen Schritt mit angeblicher Verfassungswidrigkeit der Grundsatzgesetzgebung begründet. Diese Frage ist aber zwischenzeitlich entschieden. Die Österreichische Volkspartei hat nicht recht behalten, und die Meinung des Abg. Manndorff hier im Hause, daß diese Frage der Landarbeitsordnung eine Art Symbol und Beispiel für die Entwicklung einer Tendenz in unserem ganzen gesellschaftlichen Bereich ist, die uns mit größtem Bedenken erfüllen muß, da sie die von der Zentralgewalt unserer Gesellschaft unabhängigen Bereiche immer mehr aushöhlt, innerlich schwächt und zersetzt - so der Abg. Manndorff in diesem Hause -, wurde vom Verfassungsgerichtshof nicht geteilt. Man kann sich halt nicht aussuchen, meine Damen und Herren, ob man eine Entscheidung eines Obersten Gerichtshofes anerkennen oder nicht respektieren will, ohne den Rechtsstaat zu gefährden. Der Verfassungsgerichtshof hat die Zuständigkeit des Bundes zur Grundsatzgesetzgebung auch in diesen Fragen, wie das auch die ÖVP-Abgeordneten im Parlament getan haben, bestätigt. Trotzdem ist die Österreichische Volkspartei Niederösterreich bis zum heutigen Tage nicht bereit gewesen, die verfassungsgerichtliche Entscheidung zur Kenntnis zu nehmen und die rechtlichen Konsequenzen im Rahmen der Ausführungsgesetze zu ziehen. Der Abg. Romeder hat diese Haltung einmal in diesem Hause damit begründet - es war sehr interessant -, daß es letztlich um die gesellschaftliche Stellung der familieneigenen Arbeitskräfte gehe und die Familienangehörigen in der Praxis genauso - ich zitierte wörtlich - eine Art Arbeitgeber darstellen, wie der landwirtschaftliche Betriebsinhaber selbst. Wenn ich mich aber, meine Damen und Herren, an die Arbeiterkammerwahlen erinnere, hat der ÖAAB dort genau umgekehrt argumentiert und für familieneigene Arbeitskräfte nicht die Unternehmer- funktion, sondern die Arbeitnehmereigenschaft reklamiert. Und das erinnert mich halt auch an ein Sprichwort, das in den letzten Wochen immer wieder verwendet worden ist, und das geheißen hat, vor Tische las man es anders; und man macht es eben, wie man es braucht. Man wird sich auch innerhalb der Österreichischen Volkspartei entscheiden müssen, was man will. Aber eines ist sicher, Unfallverletzte und Tote haben auch von einer gesellschaftlichen Stellung nichts mehr. Auch hier gilt der Grundsatz - Vorsorgen ist besser als Heilen. Und deshalb darf ich den schon einmal im Hohen Hause gestellten Antrag auf einen entsprechenden Gesundheits- und Unfallschutz auch für familieneigene Arbeitskräfte heute wiederholen und hier angesichts der vielen Toten und Unfallverletzten in der Land- und Forstwirtschaft ersuchen, diesem Antrag die Zustimmung zu geben. 
Resolutionsantrag
des Abg. Leichtfried zum Bericht über die Tätigkeit und Wahrnehmungen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion im Jahre 1978, Landtagszahl 62 (liest): 
„Der Verfassungsgerichtshof hat vor einigen Jahren in einem Erkenntnis festgestellt, daß der Grundsatzgesetzgeber seine Kompetenzen durch Schaffung grundsatzgesetzlicher Bestimmungen, betreffend Anwendung des Landarbeitsgesetzes auf familieneigene Arbeitskräfte, nicht überschritten hat. Ein seinerzeitiger Antrag, diese Bestimmungen auch in der NÖ Landarbeitsordnung auszuführen, wurde jedoch im Landtag mehrheitlich abgelehnt. 
Der gegenständliche Tätigkeitsbericht zeigt jedoch, daß die überwiegende Zahl von Unfällen in der Land- und Forstwirtschaft familieneigene Arbeitskräfte trifft. Es erscheint daher im Interesse dieses Personenkreises doch dringend geboten, die erwähnten grund- satzgesetzlichen Bestimmungen auszuführen, um dadurch der Land- und Forstwirtschaftsinspektion eine gesetzliche Handhabe zu geben, auf Einhaltung der Dienstnehmerschutzbestimmungen auch in jenen Betrieben zu dringen, welche nur familieneigene Arbeitskräfte beschäftigen. Die Landesregierung wird daher aufgefordert, aufgrund der durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes eindeutig klargestellten Rechtslage dem NÖ Landtag zum ehestmöglichen Zeitpunkt einen dahingehenden Gesetzentwurf zur Beratung und Beschlußfassung vorzulegen, in welchem die Bestimmungen des § 3 Abs 3 des Land- arbeitsgesetzes in der NÖ Landarbeitsordnung ausgeführt werden. 
Meine Damen und Herren, Kinderschutz, Dienstnehmerschutz und Unfallschutz ist keine Schikane und lästige Verpflichtung, sondern eine soziale Maßnahme, auf die letzten Endes jeder Landesbürger Anspruch hat. Die Gesundheit und die Arbeitskraft gehört sicher dem einzelnen, sie gehört aber auch der Familie und der Gesellschaft. Und daher haben wir nicht nur ein Recht, sondern auch die Pflicht, zur Sicherheit und zur Gesundheit auch der ländlichen Bevölkerung unseren entsprechenden Beitrag zu leisten. (Beifall bei der SPÖ.) 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Worte gelangt der Abg. Romeder. 
Abg. ROMEDER: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte eigentlich nicht die Absicht, zu dieser Vorlage zu sprechen. Nachdem aber ein Resolutionsantrag vom Abg. Leichtfried hier eingebracht wurde, gestatte ich mir, dazu und auch zur ganzen Vorlage ganz kurz Stellung zu nehmen. 
Auch unsere Fraktion ist daran interessiert, daß alles unternommen wird, um die Entwicklung der landwirtschaftlichen Unfälle einzudämmen. Wir alle wissen, daß gerade in der Zeit, wo die Mechanisierung in unseren landwirtschaftlichen Betrieben rasant zunimmt und wo jeder Bauer praktisch gezwungen ist, wenn er entsprechend mitkommen will, neue Maschinen und größere Maschinen aufzukaufen, auch laufend Probleme mit dem Unfallschutz gegeben sind. Und hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist auch dieser Bericht ein erfreulicher Beweis dafür, daß es im Laufe der letzten Jahre gelungen ist, die Häufigkeit der Unfälle entscheidend einzudämmen, obwohl die Problematik, wie wir alle wissen, darin besteht, daß die Gefahren an und für sich größer geworden sind. Trotzdem gibt es hier praktisch durch diese Maßnahmen, durch Aufklärungen und so weiter eine Einschränkung. Ich glaube, das ist ein sehr erfreulicher Bericht und hier beweist es sich, daß die zuständigen Stellen im Laufe der letzten Jahre erfolgreich gearbeitet haben. 
Ich hoffe, daß es auch in Zukunft gelingen möge, in diesem Zusammenhang entscheidend mit dazu beizutragen, daß gerade menschliches Leben in unseren landwirtschaftlichen Betrieben geschützt wird. Denn wenn man heute durch unser Land geht und die großen Erntemaschinen und Anbaumaschinen sieht, dann muß man sich darüber im klaren sein, daß der Landwirt ja nicht nur Unternehmer in kaufmännischer Hinsicht, in der Betriebsführung sein muß, sondern er ist ja auch 
Mechaniker. Er ist praktisch Mechanikermeister und steht sicherlich oft vor großen Problemen, die eben die Unfallgefahr in sich bergen. Ich darf daher wirklich darauf hinweisen, daß die entsprechende Bildung unserer Landwirte, die Bildung auch der Unselbständigen, soweit sie noch in unseren bäuerlichen Betrieben beschäftigt sind, die Weiterbildung, die Fortbildung gerade auf diesem Gebiet doch erfolgreich gegriffen hat. Daher nehmen wir auch diesen Bericht gerne zustimmend zur Kenntnis. Und nun zum Resolutionsantrag. Wenn ich mich zurückerinnere an meine letzten Ausführungen vor einem Jahr oder vor zwei Jahren - ich hatte mehrere Male schon Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen - dann habe ich immer auf die rechtliche Situation hingewiesen, die sich hier ergibt, und auch darauf hingewiesen, daß diese rechtliche Situation zu klären ist. Ich glaube, das wird mir auch der Abg. Leichtfried bestätigen. Ich habe einige Male darauf hingewiesen, daß das im Fluß war; bei meinen letzten Wortmeldungen habe ich hingewiesen in unserem zuständigen Ausschuß und habe auch als Redner meiner Fraktion darauf hingewiesen im Zusammenhang mit meinen Ausführungen im Hause selbst. Es ist kein Geheimnis, daß seit der letzten Besprechung dieses Wahrneh-mungsberichtes ein Erkenntnis ergangen ist. Dieses Erkenntnis hat das, was wir uns erwartet haben, nämlich eine rechtliche Abklärung gebracht. Und nachdem diese rechtliche Abklärung heute gegeben ist, sind die Voraussetzungen auch von unserer Warte aus gegeben, sind unsere Bedenken, unsere Überlegungen eben nicht mehr aktuell. Auch von unserer Warte aus sind auf Grund dieser neuen Rechtserkenntnisse die Voraussetzung gegeben, hier entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Daher sind wir auch in der Lage, dem Resolutionsantrag des Abg. Leichtfried namens der ÖVP-Fraktion zuzustimmen. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, unsere Bedenken im Lauf der letzten Jahre waren, daß erst durch eine Erkenntnis die rechtliche Situation klargestellt werden muß. Das ist geschehen und daher geben wir diesem Antrag unsere Zustimmung. (Beifall bei der ÖVP.) 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. 
Berichterstatter Abg. STEINBOCK: Ich verzichte. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zur Abstimmung liegt vor die Vorlage 62 und der Resolutionsantrag des Herrn Abg. Leichtfried. Ich lasse zunächst über die Vorlage selbst abstimmen. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Landwirtschaftsausschusses): Angenommen. 
Ich lasse nun über den Resolutionsantrag des Abg. Leichtfried abstimmen. (Nach Abstimmung darüber): Angenommen. 
Ich ersuche den Herrn Abg. Romeder, die Verhandlung zur Zahl 63 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. ROMEDER: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit Gesetz vom 23. Juli 1964 wurde der Niederösterreichische landwirtschaftliche Wohnbauförderungsfonds zur Förderung des Baues von Wohnungen, der Um-, Zu- und Aufbauten 
sowie der Instandsetzungsarbeiten an Wohngebäuden durch die Eigentümer oder Pächter eines klein- oder mittelbäuerlichen Betriebes errichtet. 
Von dem mit Gesetz vom 24. Juni 1971 beim Amte eingerichteten Beirat wurden vier Sitzungen im Jahre 1978 abgehalten. 958 landwirtschaftliche Wohnbaudarlehen kamen zur Auszahlung. 
Am 31. Dezember 1978 lagen noch 230 unerledigte Ansuchen um Gewährung landwirtschaftlicher Wohnbaudarlehen in der Gesamthöhe von ca. 27 Millionen Schilling vor. In der Regierungssitzung vom 6. März 1979 wurden diese 230 Ansuchen aus dem Vorjahr ebenfalls bewilligt. 
Über die Gebarung des Fonds ist gemäß § 14 des obgenannten Gesetzes dem Nieder-österreichischen Landtag zu berichten. Mit dem vorliegenden Rechnungsabschluß des Niederösterreichischen landwirtschaftlichen Wohnbauförderungsfonds wird diesem Erfordernis Rechnung getragen. In der Erfolgsrechnung des Fonds sind Aufwendungen und Erträge im Ausmaß von 47,025.304,22 Schilling. Die Bilanz des landwirtschaftlichen Wohnbauförderungsfonds für das Jahr 1978 weist Aktiva und Passiva im Ausmaß von 497,841.754,29 Schilling aus. 
Der Landwirtschaftsausschuß hat sich mit dieser Vorlage befaßt und ich darf namens des Landwirtschaftsausschusses folgenden Antrag stellen: 
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Der Bericht über die Gebarung des NÖ landwirtschaftlichen Wohnbauförderungsfonds im Jahre 1978 wird zur Kenntnis genommen." 
Ich darf den Herrn Präsidenten bitten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Ich eröffne die Debatte. Zum Wort gemeldet ist der Abg. Blochberger. 
Abg. BLOCHBERGER: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren des Hohen Hauses! Immer wieder vor Sitzungsende im Sommer beschäftigt sich der Landtag von Niederösterreich mit dem Tätigkeitsbericht des landwirtschaftlichen Wohnbauförderungsfonds. Heute können wir rückblickend feststellen, daß es auch im abgelaufenen Jahr wiederum möglich war, für rund tausend bäuerliche Familien eine neue Wohnsituation zu schaffen, ihnen beim Wohnbau behilflich zu sein. Ich darf auch heute allen jenen von dieser Stelle aus danken, die am 23. Juli 1964 weitblickend diesen Beschluß gefaßt haben, um in der Landwirtschaft einen landwirtschaftlichen Wohnbauförderungsfonds einzurichten. 
Wenn man sich die Situation der Wohnkultur im ländlichen Bereich vor Augen führt, so kommt man zu der Feststellung, daß im Bereich der Landwirtschaft die Wohnkultur und die Ausstattung mit neuen Wohnhäusern noch sehr, sehr zu wünschen übrig läßt. So zeigt eine Statistik, daß zum Beispiel noch rund 55 96 der landwirtschaftlichen Wohnhäuser vor 1880 errichtet wurden und zum Großteil auch von der Bautechnik her eben Steinbauten sind. 

Wenn man die Zahl der Wohnhäuser der Neben- oder Zuerwerbsbauern damit vergleicht, so kommt man drauf, daß hier die Ausstattung mit neuen, modernen Wohnräumen weitaus besser ist und es sich nur mehr bei einem Prozentsatz von ungefähr 20% um alte, vor 1880 errichtete Wohnbauten han- delt. Es ist daher notwendig, diesem landwirtschaftlichen Wohnbauförderungsfonds auch für die Zukunft jene Mittel zuzuführen, die wir dringend zur Heranführung der Wohnkultur im ländlichen Bereich brauchen. 
Die wirtschaftliche Situation zwingt den Landwirt oft, in erster Linie wirtschaftliche Investitionen in Betriebsgebäuden oder am Maschinensektor durchzuführen und erst in zweiter Linie an Wohnkultur zu denken. Es ist daher auch nicht verwunderlich, daß es vor allem junge Menschen nicht besonders attraktiv finden, ein altes Wohnhaus zu bewohnen. Dazu kommt noch die Erschwernis in der Landwirtschaft für die Erhaltung der Infrastruktur große finanzielle Aufwendungen zu tätigen, sei es beim Wegebau, sei es auch beim Telefonbau, auf den verschiedensten Sektoren, das verschärft eben diese Situation. 
Umso erfreulicher ist es, daß es trotzdem immer wieder gelingt, landwirtschaftliche Wohnhäuser zu errichten. Es wird unsere Aufgabe auch für die Zukunft sein, eben nachzudenken, wie wir neue Impulse, neue Anreize schaffen können, um die in der Landwirtschaft Tätigen auch was die Wohnkultur betrifft an jenen Stand, heranzuführen, der für andere Berufe selbstverständlich ist. Besonders erfreulich ist es auch, wenn man hier feststellen kann, daß bei den landwirtschaftlichen Wohnbauten auch die neuen Energieformen bereits Eingang gefunden haben. So sind bereits 47 mit Stroh betriebene Zentralheizungen in Betrieb und für weitere 40 Strohheizungen wurde um Unterstützung im Zuge eines Wohnbaues angesucht. Es ist vielleicht noch interessant zu wissen, daß noch rund 75% der bäuerlichen Wohnhäuser mit Einzelöfenheizungen das Auslangen finden müssen. Es wird daher notwendig sein, hier nicht nur Schlagworte zu gebrauchen, sondern auch echte politische Taten zu setzen und in Zukunft dem Problemkreis der bäuerlichen Wohnbauten unser besonderes Augenmerk zu schenken. Das ganze Gerede von der Erhaltung der Kulturlandschaft, des ländlichen Bereiches hilft sehr wenig, wenn wir nicht auch trachten, daß der Beruf des Landwirtes 
dadurch attraktiver wird, daß es dem Landwirt ermöglicht wird, auch am Wohnhaussektor mit anderen Berufsgruppen gleichzuziehen. 
Mein Dank gilt abschließend vor allem Landesrat Bierbaum, der sich immer wieder bemüht, mit seinen Beamten sehr rasch und sehr unbürokratisch diese Wohnbaukredite zu bewältigen. Ein aufrichtiges Dankeschön! Und so hoffe ich, daß wir im nächsten Jahr Gelegenheit haben, hier festzustellen, daß wieder etwas mehr als tausend neue landwirtschaftliche Wohnhäuser errichtet wurden, damit die Lebensqualität der im ländlichen Bereich wohnenden Bevölkerung gehoben wird. Dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir alle gemeinsam eine Verpflichtung. Danke schön. (Beifall bei der ÖVP.) 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Berichterstatter hat das Schlußwort. 
Berichterstatter Abg. ROMEDER: Ich verzichte. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Landwirtschaftsausschusses): Angenommen. 
Ich ersuche den Abg. Steinböck, die Verhandlungen zur Zahl 64 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. STEINBÖCK: Herr Präsident! Hoher Landtag! Mit Gesetz vom 26. Juni 1969 wurde der Niederösterreichische landwirtschaftliche Siedlungsfonds errichtet. Über die Gebarung des Fonds ist gemäß § 14 des vorgenannten Gesetzes dem Niederösterreichischen Landtag zu berichten. Von dem mit Gesetz vom 7. Juli 1977, Landesgesetzblatt Nr. 109, beim Amte eingerichteten Kurato- rium wurden zwei Sitzungen im Jahre 1978 abgehalten. 
Im Jahre 1978 wurden für Grundaufstockungen bäuerlicher Betriebe in insgesamt drei Bezirken Grundstücke mit einem Gesamtausmaß von 22,96 Hektar zu einem Gesamtkaufpreis von 3,960.000 Schilling erworben. Weiters wurden vom Bürgerspitalfonds Herzogenburg eine Fläche von 
20,64 Hektar um 8,856.000 Schilling angekauft. Von Kaufwerbern wurden im Berichtsjahr Kaufpreiszahlungen im Betrag von 36,548.000 Schilling getätigt. 
Weiters wurden im Jahre 1978 nachstehende Maßnahmen gefördert: Zur Erhaltung des ländlichen Wegenetzes wurden für 94 Weganlagen Beihilfen in der Gesamthöhe von 4,865.000 Schilling gewährt. Für den Ausbau des ländlichen Wegenetzes wurden im Rahmen des Güterwegsonderprogrammes Beihilfen in der Gesamthöhe von 55,844.190 Schilling ausbezahlt. Für den Ausbau des Telefonnetzes im ländlichen Raum wurden an 33 Telefonanschlußgemeinschaften (1929 Einzelanschlüsse) Beihilfen in der Gesamthöhe von 7,596,455 Schilling gegeben. Für die Restelektrifizierung ländlicher Gebiete wurden 60 Beihilfen in der Gesamthöhe von 1,262.180 Schilling gewährt. Für Mastenauswechslungen (2.130 Maste) wurden Beihilfen in der Gesamthöhe von 1,659.610 Schilling zuerkannt. 
Im Aussiedlungsverfahren Marchland-Süd (passiver Hochwasserschutz) wurden für 15 Objekte Bundes- und Landesmittel in der Gesamthöhe von 1,346.704 Schilling ausbezahlt. 
Schließlich wurden Ausgleichszahlungen für 20.174 Bergbauern in der Höhe von 37,179.830 Schilling geleistet. 
Ich beehre mich, namens des Landwirtschaftsausschusses folgenden Antrag zu stellen: 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Der Bericht über die Gebarung des Niederösterreichischen landwirtschaftlichen Siedlungsfonds im Jahre 1978 wird zur Kenntnis genommen." 
Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung durchzuführen. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Ich eröffne die Debatte. Zum Worte gemeldet ist Herr Abg. Romeder. 
Abg. ROMEDER: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn Sie den Bericht des Niederösterreichischen Siedlungsfonds genau studieren, dann sehen Sie, daß er einen wesentlichen Teil der Agrarpolitik des Landes Niederösterreich beinhaltet. Ich glaube, dieser Bericht ist es wert, daß man sich mit dem Inhalt mit der Aktivität der Landesagrarpolitik entsprechend auseinandersetzt, gerade in einer Zeit, wo die Bauernschaft und die Landwirtschaft in unserem Lande vor einer sehr ernsten wirtschaftlichen Situation stehen. Ohne eine Situation aufzuschaukeln oder ohne gegen oder für jemand Stellung nehmen zu wollen, glaube ich, daß auch die gestrige Bauerndemonstration auf diese schwierige Situation in Gesamtösterreich und auch in Niederösterreich hingewiesen hat. Und daher haben wir alle gemeinsam die Aufgabe zu bewältigen, im Bund und im Land, der Entwicklung, der gesellschaftspolitischen Entwicklung, der wirtschaftspolitischen Entwicklung der Bauernschaft in Österreich und in Niederösterreich unser besonderes Augenmerk zuzuwenden und alles zu unternehmen, um einem so wichtigen Berufsstand auch in Zukunft eine entsprechende Existenzsicherung zu geben. 
Es ist doch kein Geheimnis, daß die Landwirtschaft eine der wesentlichsten Faktoren und Voraussetzungen ist, um überhaupt einen Fremdenverkehr zu haben, und daß gerade die Landwirtschaft entscheidend dazu beiträgt, die Ernährung in unserem Staat abzusichern und auch durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen. Und ich glaube, wenn man sich diese Überlegungen, gesamt- und volkswirtschaftlich, durch den Kopf gehen läßt, dann muß es doch dem Gesamtstaat und auch den Ländern, dem Land Niederösterreich hier im Konkreten, eine der wichtigsten Aufgaben sein, für die Bauernschaft und für die Landwirtschaft entsprechende Maßnahmen zu setzen, um ihre gesellschaftspolitische und wirtschaftspolitische Situation in diesem Land und auch im Gesamtstaat abzusichern. 
Ich glaube, dieser Bericht über den Niederösterreichischen landwirtschaftlichen Siedlungsfonds beweist, daß über alle Parteigrenzen hinweg im Lande Niederösterreich eine sehr erfolgreiche und fortschrittliche Agrarpolitik betrieben wird. Ich möchte sagen, das kann man über alle Parteigrenzen hinweg deswegen behaupten, weil auch am 7. Juli dieses Jahres in der Ausgabe der Neuen Agrarzeitung des SPÖ-Arbeitsbauernbundes zum Bericht des landwirtschaftlichen Siedlungsfonds folgendes zu lesen steht: ,,Eine eindrucksvolle Bilanz über das Arbeitsjahr 1978 hat der seit 1969 bestehende landwirtschaftliche Siedlungsfonds vorgelegt. Eine so erfolgreiche Bilanz" - hier wird besonders dies ,,erfolgreich" hervorzukehren sein. Weiters wird im Detail hier ausgeführt: Zur Ver- besserung des ländlichen Wegenetzes wurden 94% durch Beihilfen in der Gesamthöhe von rund fast 5 Millionen Schilling gefördert. Ein echter Schwerpunkt war wieder der Ausbau des Telefonnetzes im ländlichen Raum. Und besonders ist die Hilfsaktion für den einheimischen Bergbauern zu erwähnen." Ich glaube, allein diese Aussage der SPÖ- Zeitung ,,Neue Agrarzeitung" beweist, daß gerade über diesen Siedlungsfonds, der in letzter Zeit ein wesentliches Instrument einer modernen Landesagrarpolitik überhaupt geworden ist, gerade für unsere Bauern in Niederösterreich Entsprechendes geleistet wurde. 
Gestatten Sie mir, daß ich ganz kurz auf einige dieser erwähnten Schwerpunkte eingehe. Besitzaufstockung: Es ist kein Geheimnis, daß es auf Grund der wirtschaftspolitischen Entwicklung immer wieder notwendig ist, regional verschieden, unsere Betriebe zu vergrößern, um auf dem Markt überhaupt zu bestehen. Wenn man heute die Betriebseinnahmen genau sieht und sich die notwendigen Investitionen durch den Kopf gehen läßt, dann weiß man, daß diese Ankäufe, diese Vergrößerungen im Rahmen der Bodenmobilität nur dann bewerkstelligt werden können, wenn über die Gebietskörperschaften Bund und Land entsprechende Hilfestellungen erfolgen. Hier hat das Land Niederösterreich über diesen Fonds auch im Jahre 1978 entsprechende Hilfestellung gegeben. Wenn hier ausgewiesen wird, daß 53 Hektar angekauft wurden, wofür auch ein entsprechender Kaufpreis ausgewiesen ist, und durch Zuschüsse und langfristige Darlehen dann diese Liegenschaften weitergegeben wurden an die kaufwilligen Bauern, dann sieht man, daß dieses Instrument sich seit 1969 bestens bewährt hat und man immer wieder feststellen kann, daß mit diesem Instrument auch in der heutigen Zeit im Rahmen der Bodenmobilität erfolgreich gearbeitet werden kann. 
Ein weiterer Schwerpunkt: Elektrifiziezierung, hier im Zusammenhang Rest- und Vollelektrifizierung, zwei verschiedene Kapitel. Ich glaube, wenn jemand in einem Bergbauerngebiet zu Hause ist und nicht über den notwendigen Strom verfügt, im Haushalt nicht den entsprechenden Standard auswei- sen kann und auf der anderen Seite im land- wirtschaftlichen Betrieb auch nicht die modernen Maschinen, wozu man eben diese Energie braucht, einsetzen kann, dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird sicher ein junger Bauer nicht mehr bereit sein, diesen Betrieb in Zukunft zu übernehmen, auch wenn der Vater noch bereit ist, ihn weiterzuführen. Und hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es notwendig, diese Restelektrifizierung schon im Sinne der weiteren Erhaltung unserer bergbäuerlichen Kulturlandschaft dringend weiterzuführen. Aus diesem Fondsbericht ist zu entnehmen, daß hier auch im Jahre 1978 erfolgreiche Arbeit getätigt wurde. Wenn man bedenkt, daß für 115 Projekte der Rest- und Vollelektrifizierung Unterstützungen gewährt wurden, daß 102 Kilometer Leitungen, 63 Trafostationen erbaut wurden, dann sieht man, daß auch hier erfolgreich gearbeitet wurde. Wir hoffen, daß wir bis zum kommenden Jahr mit der erfolgreich gestaffelten Aktion der Unterstützung im Rahmen der Restelektrifizierung zum Abschluß kommen. Die Vollelektrifizierung wird über das Jahr 1980 hinaus auch in den kommenden Jahren ein weiterer Schwerpunkt sein müssen, denn heute braucht man stärkere Motoren, größere Maschinen, um die Erntearbeiten und die Verarbeitung im Betrieb zu bewerkstelligen. Dafür sind die vor Jahrzehnten gebauten Stromleitungen sicher spannungsmäßig zu schwach. Im Waldviertel und im Alpenvorland stehen wir daher vor ganz großen Problemen, vor Problemen, die finanziell aufwendig sind, die vom einzelnen Bauern nicht bewerkstelligt werden können und die dann, wenn man ihm nicht hilft, als Konsequenz mit sich bringen, daß der Bauer keine Bleibe hat. Und hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird es notwendig sein, gerade der Vollelektrifizierung im Zusammenwirken mit unserer Landesgesellschaft, der NEWAG, und dem Land Niederösterreich im Rahmen des Siedlungsfonds in Zukunft ein ganz besonderes Augenmerk zuzuwenden. Der Bericht über das Jahr 1978 war sicher ein erfolgreicher. 
Und wenn als weiterer Schwerpunkt in diesem Bericht die Wegeerhaltung und das Wegesonderbauprogramm des Landes Niederösterreich aufscheint, dann ist das nur eine Ergänzung zu dem, was ich bereits vorher ausgeführt habe. Um auch als Bauer der heutigen Zeit angepaßt leben zu können und um hier nicht die Konsequenzen der Abwanderung ziehen zu müssen, ist es nicht nur notwendig, über den Strom zu verfügen, es müssen auch über im Rahmen des Wegebaues die entsprechenden Möglichkeiten der Erreichbarkeit geschaffen werden. Und hier ist es sehr erfreulich, daß sich das Güterwegesonderprogramm des Landes Niederösterreich im Lauf der letzten Jahre so erfolgreich für die Landwirtschaft gestaltet hat. Wir können nur hoffen, daß dieses Wegesonderprogramm, das ja heuer ausläuft, auch in Zukunft verlängert wird und entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden. Denn über allen unseren wirtschaftspolitischen Maßnahmen muß eine Überschrift stehen: Dem sozial Schwächeren helfen, die Kulturlandschaft zu erhalten, um die gesamte wirtschaftliche Situation in allen unseren Regionen, bis hinein in die Kleinstregionen, auch in Zukunft sicherzustellen. Und wenn man neue Wege baut, muß man sie auch erhalten. Hier ist auch das Instrumentarium geschaffen worden, diesen Überlegungen entsprechend Rechnung zu tragen. Ich darf aber heute schon anregen und es wird auf Grund der Dichte der Quantität der ausgebauten Wege sicher notwendig sein, auch für die Erhaltung erhöhte Mittel zur Verfügung zu stellen. Abschließend, als letzten Schwerpunkt, die entsprechenden Ausgleichszahlungen für über 20.000 Bergbauern. Niederösterreich ist das größte Bergbauernland Österreichs und wenn man bedenkt, daß wir hier eine vorbildliche Aktion, verglichen - ich darf es ruhig sagen - mit dem Bund und mit allen Bundesländern, gestartet haben, dann brauchen wir uns als Land Niederösterreich dafür sicherlich nicht zu schämen. Hier sind einmal Gott sei Dank neue Wege beschritten, auch im Zusammenhang mit der Gewährung dieser Beihilfe für die Nebenerwerbslandwirte. Sie wissen, daß wir immer Schwierigkeiten gehabt haben und heute noch zum Großteil die Schwierigkeit im Zusammenhang mit der Flächenprämie oder Bergbauernförderung des Bundes gegeben ist, da13 für den Nebener- werbslandwirt ein bestimmter Multiplikator eingesetzt wird, der auch sein Nebeneinkommen, als Arbeitnehmer zum Beispiel, vervielfacht. Beim Bund gilt der Faktor 1,7 heute noch. Wir haben im Land Niederösterreich derzeit eine Regelung, daß nur das echte Einkommen zählt, der Einheitswert plus das zugezählte Bruttoeinkommen als Arbeiter im Rahmen des Nebenerwerbes, also der Faktor 1. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können nur hoffen, daß auch der Bund, der ja im Laufe des letzen Jahres auch eine Verringerung des Multiplikators durchgeführt hier unserem Beispiel weiterhin folgt und diesen Multiplikator ebenfalls auf 1 ermäßigt. Denn hier soll über die Bundesagrarpolitik und auch über die Landesagrarpolitik das Ziel erreicht werden, in allen unseren Regionen, wo nicht die Quantität der Erzeugung möglich ist, wo sich die Einkommen nicht über diese Quantität entwickeln können, im Interesse des Gebietes und der Volkswirtschaft durch entsprechende neue Förderungsmaßnahmen auch die Besiedlung zu erhalten. Hiezu ist es, glaube ich, notwendig, dieses Instrumentarium, das wir uns im landwirtschaftlichen Siedlungsfonds geschaffen haben, weiterhin entsprechend auszubauen, damit wir das Ziel, das wir uns gesetzt haben, erfolgreich für die Bauern Niederösterreichs und damit für die gesamte Bevölkerung unseres Heimatlandes zu wirken, weiterhin durchführen können. In dem Sinne freuen wir uns über die erfolgreiche Arbeit dieses Fonds und nehmen den vorliegenden Bericht gerne zur Kenntnis. (Beifall bei der ÖVP.) 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. 
Berichterstatter Abg. STEINBÖCK: Ich verzichte. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Landwirtschaftsausschusses): Angenommen. 
Ich ersuche den Abg. Ing. Kellner, die Verhandlungen zur Zahl 75 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. Ing. KELLNER: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich berichte zur Landtagszahl 75, welche das Ersuchen der Bezirkshauptmannschaft Zwettl um Auslieferung des Abg. Franz Romeder betrifft. Es handelt sich hier um einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung und zwar um Verwaltungsübertretungen. 
Es wird der Antrag gestellt, dem Ersuchen der Bezirkshauptmannschaft Zwettl um Zustimmung zur strafbehördlichen Verfolgung des Abg. Franz Romeder wegen Verwaltungsübertretungen nach § 97 Abs. 5 und § 5 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung Folge zu geben. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Nachdem keine Wortmeldung vorliegt, lasse ich über den Antrag abstimmen. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Verfassungs- und Rechtsausschusses): Angenommen. 
Ich ersuche die Frau Abg. Prokop, die Verhandlungen zur Zahl 43 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. PROKOP: Hoher Landtag! Ich darf zu der Vorlage der Landesregierung, das Gemeindeärztegesetz zu ändern, berichten. Die Nebengebühren (Besondere Gebühr) eines Gemeindearztes wurden seit langer Zeit nicht mehr erhöht und liegen derzeit bei 90 Schilling, also unter dem Normwert einer akademischen Tätigkeit. Es erscheint daher die Anhebung von 0,5 v. H. auf 1 v. H. gerechtfertigt. In den einzelnen Bundesländern liegen die Pensionen für die Gemeinde- bzw. Distriktsärzte derzeit zwischen 13.110 und 16.837 Schilling. In Niederösterreich betragen die Pensionen der Gemeindeärzte derzeit 10.928 Schilling. 
Seit geraumer Zeit drängen die Kammervertreter auf eine Erhöhung der Pensionen, um eine Angleichung an die anderen Bundesländer zu erreichen. 
Ab 1979 wurde nun auch die Pflichtversicherung für die freiberuflichen, praktischen Ärzte eingeführt. Die Höhe dieser Pension wird auch bei 13.000 Schilling liegen. Dies würde sich unter Umständen auch negativ bei der Besetzung von freien Gemeindearztposten auswirken. 
Um hier vorzubeugen, wird die Erhöhung der Bemessungsgrundlage von 40% ab 1. Juli 1979 auf 45% und ab 1. Juli 1980 auf 50% angestrebt. 
Durch die erwähnte Erhöhung der Bemessungsgrundlage würde der 40 %ige Landesanteil der benötigten Kosten des Pensionsverbandes für die NÖ Gemeindeärzte im Jahre 1979 um 1,332.500 Schilling auf insgesamt 22,652.000 Schilling ansteigen. Ebensoviel beträgt der kopfquotenmäßige Anteil, der auf die einzelnen Gemeinden aufzuteilen ist. 
Für das Jahr 1980 wäre bei gleichbleibenden bezugsmäßigen Voraussetzungen eine Erhöhung der Anteile am Gesamterfordernis des Pensionsverbandes für die NÖ Gemeindeärzte auf 23,985.000 Schilling zu verzeichnen. 
Ich darf daher namens des Gesundheitsausschusses folgenden Antrag stellen: 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem das NÖ Gemeindeärztegesetz 1977 geändert wird, wird genehmigt. 
2. Die NÖ Landesregierung wird beauftragt, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen." 
Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Es liegt keine Wortmeldung vor. (Nach Abstimmung über den Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Gesundheitsausschusses): Angenommen. 
Ich beabsichtige, die Geschäftsstücke Zahlen 71, 72, 73 und 74 unter einem zu verhandeln. Die Abstimmung wird jedoch getrennt vorgenommen. Wird gegen diese Vorgangsweise ein Einwand erhoben? Das ist nicht der Fall. 
Ich ersuche den Herrn Abg. Wittig, zunächst zur Zahl 71, anschließend zur Zahl 72, sodann zur Zahl 73 und schließlich zur Zahl 74 zu berichten. 
Berichterstatter Abg. WITTIG: Hoher Landtag! Es soll nunmehr über die Gesetzentwürfe zur Novellierung der Stadtrechte der vier Statutarstädte Niederösterreichs berichtet werden. Auslösendes Moment war grundsätzlich ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, mit dem Bestimmungen der Wiener Stadtverfassung als verfassungswidrig aufgehoben wurden. Der Landtag von Niederösterreich hat demzufolge mit Beschluß vom 20. Juni 1973 den § 23 der Niederösterreichischen Gemeindeordnung abgeändert. Man versäumte aber damals in einem Zuge auch die entsprechenden Passagen der Stadtrechte zu novellieren. Die Abgeordneten der ÖVP haben daher einen Initiativantrag eingebracht, der im Kommunalausschuß behandelt wurde. Die Sozialistische Fraktion ist dann mit einem weitergehenden Antrag diesem Antrag beigetreten, sodaß nunmehr gemeinsame Anträge für die Novellierung der Stadtrechte vorliegen. 
Im wesentlichen soll nicht nur der § 11 Abs. 2 und 3 sowie § 18 Abs. 2 letzter Satz der Stadtrechte abgeändert bzw. als verfassungsrechtlich bedenklich beseitigt werden, sondern es wurden auch einige weitere Novellierungen aufgenommen. So etwa ist es, um die Fälle der Weigerung der Mandatsausübung zu erfassen, erforderlich, eine Regelung ähnlich dem § 23 Abs. 2 der Niederöster- reichischen Gemeindeordnung hier aufzunehmen. Im § 15 Abs. 4 soll eine Anhebung der Hundertsätze erfolgen, da die derzeitige Regelung auch an das Niederösterreichische Bezügegesetz Anschluß finden soll. In der Praxis hat sich ferner gezeigt, daß die Bestimmung des § 56 Abs. 2, wonach die Kassenkredite ein Zwanzigstel der veranschlagten Einnahmen nicht übersteigen dürfen, verschiedentlich kaum vollziehbar ist. Es scheint daher auch hier zweckmäßig, analog zur Gemeinde- ordnung eine Bestimmung aufzunehmen, wonach die Kassenkredite ein Sechstel der ordentlichen Einnahmen betragen dürfen. Die im § 73 Abs. 1 Z. 2 enthaltene Wertgrenze von 1,4 v. H. als finanzielle Grenze für die Aufnahme von Darlehen entspricht nicht den geänderten wirtschaftlichen Erfordernissen, hier soll eine Anhebung auf 3 v. H. erfolgen. Die Anfügung eines Satzes im 
§ 73 Abs. 3 dient lediglich der Klarstellung und soll die Auslegung des Begriffes ,,finanzielle Belastung" erleichtern oder besser faßbar erscheinen lassen. Die Neufassung des achten Hauptstückes war erforderlich, weil den Stadtrechten bisher eine Bestimmung fehlte, in der der eigene Wirkungsbereich der Gemeinde bezeichnet ist. 
Ich darf nunmehr die Anträge für die einzelnen Stadtrechte dem Hohen Haus vorlegen. Antrag des Kommunalausschusses über den Antrag mit Gesetzentwurf der Abg. Reiter, Binder, Ing. Kellner, Fux, Diettrich, Gruber, Auer, Wedl, Buchinger, Deusch, Rabl, Fürst, Rozum, Haufek, Romeder, Lechner, Prof. Wallner, Amon, Blochberger, Manndorff, Wittig, Zimper und andere über die Änderung des 
St. Pöltner Stadtrechtes 1977: 
(Zweiter Präsident Binder übernimmt den Vorsitz.) 
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf über die Änderung des St. Pöltner Stadtrechtes 1977 wird in der vom Ausschuß beschlossenen Fassung genehmigt. 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen." 
Nachdem die Motivenberichte ja für alle Stadtrechte gleich sind, darf ich, Herr Präsident, sofort auch die anderen Anträge vortragen. Der Antrag auf Änderung des Waidhofner Stadtrechtes lautet: 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf Über die Änderung des Waidhofner Stadtrechtes 1977 wird in der vom Ausschuß beschlossenen Fassung genehmigt. 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen." 
Namens des Kommunalausschusses berichte ich nun über die Änderung des Wiener Neustädter Stadtrechtes 1977. Auch hier wolle der Hohe Landtag beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf über die Änderung des Wr. Neustädter Stadtrechtes 1977 wird in der vom Ausschuß beschlossenen Fassung genehmigt. 
2. Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen." 
Der Antrag über die Änderung des Kremser Stadtrechtes 1977 lautet: 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf über die Änderung des Kremser Stadtrechtes 1977 wird in der vom Ausschuß beschlossenen Fassung genehmigt. 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen." 
Ich darf den Herrn Präsidenten bitten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Ich eröffne die Debatte zu diesen Geschäftsstücken. Zum Worte gemeldet ist der Herr Abg. Präsident Reiter. 
Abg. Präsident REITER: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wie der Berichterstatter bereits ausgeführt hat, wurde auf Grund eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes aus dem Jahre 1969 im Zusammenhang mit dem aktiven und passiven Wahlrecht der Gemeindewahlordnung Wien am 20. Juni 1973 hier im Hohen Hause die Niederösterreichische Gemeindeordnung abgeändert. Die Stadtrechte wurden nicht geändert und daher sind die entsprechenden Paragraphe auch heute noch verfassungsrechtlich bedenklich. Warum es zu dieser Abänderung nicht gekommen ist, weiß ich nicht. Es sind ja immerhin seit dem Erkenntnis zehn Jahre vergangen. Diese bedenklichen gesetzlichen Bestimmungen bringen eine differente rechtliche Stellung von Mitgliedern des Gemeinderates der Gebietskörperschaften - Gemeinden und widersprechen auch dem Gleichheitsgrundsatz. Meine Fraktion hat daher in Form von vier Anträgen diese Gleichheit wieder geschaffen. Auch die sozialistische Fraktion hat in einem anderen Zusammenhang einen ähnlichen Antrag eingebracht, so-  daß es nicht schwer war, uns im Kommunalausschuß in dieser Frage zu einem gemeinsamen Antrag zu finden. Es wäre eine gewisse Ungerechtigkeit zu vermeiden gewesen,  wenn im Jahre 1973 ähnlich wie bei der Gemeindeordnung auch die Stadtrechte abgeändert worden wären.  
Im Ausschuß, meine Damen und Herren, hat der Herr Landeshauptmannstellvertreter Czettel darauf hingewiesen, daß durch diese  bisherige Nichtabänderung in Waidhofen politisches Unrecht gesetzt wurde. Ich schließe mich dieser Auffassung vollinhaltlich an. Es  bleibt bitte, meine Damen und Herren, nur eine Frage offen. Die Frage nämlich, ob es  sinnvoll ist, wenn man politisches Unrecht er-  kennt, daß man dann solches von einer politischen Partei aus setzt. Denn, meine Damen und Herren, im Fall Waidhofen wurde dieses politische Unrecht durch die sozialistische Fraktion gesetzt. Aber bitte, dafür hätte ich  noch Verständnis, meine Damen und Herren. Ganz unverständlich ist mir aber, wenn der Landesparteiobmann der Sozialistischen Partei im Ausschuß von Beseitigung politischen  Unrechtes spricht und seine eigene Partei in einer Belangsendung kurz nachher den gleichen Bürgermeister, von dem man kurz vorher behauptet hatte, es sei ein politisches Unrecht gesetzt worden, ehrenrührig angreift. Meine Damen und Herren, der Weg, im Ausschuß hier im Haus bei Verhandlungen, bei  Vereinbarungen, von Beseitigung politischen Unrechtes, von Gemeinsamkeit und ähnlichen  Dingen zu reden, in der Öffentlichkeit, in den  Medien aber politisch tätige Menschen, ohne  daß das Unrecht von den zuständigen Gremien nachgewiesen ist, zu Buhmännern zu stempeln, das ist nach unserer Auffassung gelinde gesagt politischer Rufmord. (Beifall bei der ÖVP.) Das ist nach unserer Auffassung  auch einer Parteiendemokratie unwürdig und führt, meine Damen und Herren, zu dieser  bekannten Demokratieverdrossenheit unserer Menschen, von der wir immer wieder reden.  Und ich bin überzeugt, daß in der letzten  Konsequenz diese Demokratie selber gefährdet ist, die von uns allen mit sehr vielen Opfern aufgebaut wurde.  
Ich glaube daher, meine Damen und Herren, wir müssen in manchen Dingen etwas umdenken. Der Grundsatz ,,Schlägst Du meinen Hund, dann schlage ich auch den Deinen"  mag bei gleichgelagerten Fällen politisch da und dort sogar verständlich sein, muß aber deswegen noch lange nicht sinnvoll und schon gar nicht richtig sein. Ich glaube, daß er auf  alle Fälle falsch und gefährlich ist, wenn man  verschieden gelagerte Fälle hier vergleicht. Im speziellen Fall glaube ich - und darin  sind sicherlich alle Bürgermeisterkollegen beider Fraktionen gleicher Auffassung - war der Weg falsch. Bitte, wir sprechen über die Statutarrechte hier und nicht über Mödling. Meine Damen und Herren, Recht muß Recht  bleiben. (Beifall bei der SPÖ: Jawohl! Genau!) Gesetze werden dazu geschaffen, daß sie auch eingehalten werden. Da gibt es hüben und drüben, glaube ich, gar keinen Zweifel. Aber, meine Damen und Herren, darüber zu  entscheiden, wo Recht oder Unrecht ist, ob ein  Gesetz gebrochen wurde oder nicht, sollte  man jenen Institutionen überlassen, die dazu  berufen sind zu entscheiden, ob es Recht oder Unrecht war. (Beifall bei der ÖVP.) Auf gar keinen Fall, meine Damen und Herren, glaube ich, daß man solche Entscheidungen in den Bereich der Politik ziehen soll. Ich glaube, das wäre im Interesse von uns allen und auch im Interesse einer vernünftig funktionierenden Parteiendemokratie. Wir haben, meine  Damen und Herren, als gewählte Mandatare den Auftrag, die Demokratie zu hüten, sie zu stärken, aber sie nicht in Frage zu stellen. Mit  dem, was in der letzten Zeit in Ihrer Belansendung geschieht, wird jedoch manchmal diese Demokratie in Niederösterreich und in Österreich in Frage gestellt.  
Über die weiteren Punkte hat der Berichterstatter bereits berichtet, ich darf nur abschließend die Erklärung abgeben, daß meine  Fraktion der Änderung der Rechte der vier Statutarstädte ihre Zustimmung geben wird.  (Beifall bei der SPÖ.)  
ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Als nächster hat sich Landeshauptmannstellvertreter Czettel zu Wort gemeldet.
Landeshauptmannstellvertreter CZETTEL: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Trotzdem sage ich, daß ich beiden Fraktionen  dankbar dafür bin, daß sie durch gemeinsame Initiative dieses politische Unrecht, von dem heute gesprochen worden ist, beseitigen. Ich habe schon am Dienstag voriger Woche versucht, durch einen Referatsantrag in der Landesregierung die Initiative dazu von mir  aus zu ergreifen, ersparen Sie mir eine Erklärung dafür, warum mir das nicht geglückt ist. Der Landeshauptmann hat gemeint, weil ich kein Begutachtungsverfahren eingeleitet hätte, könne die Regierung diesem Antrag nicht zustimmen. Ich habe das zur Kenntnis genommen.  
Wenn man an der Lauterkeit dieser Gesinnung zweifelt, daß ich der Meinung bin, daß hier Unrecht beseitigt werde, stehe ich nicht an, auf die Frage zu antworten, die mir der Herr Präsident Reiter soeben gestellt hat, warum man dazu zehn Jahre lang gebraucht  hat, um erst durch den Fall Waidhofen draufzukommen. Ja, ich habe es verschlafen! Ich gebrauche sehr bewußt dieses selbstdiskriminierende Wort. Ich sage nur gleich hinzu, genauso verschlafen haben es die gescheiten Juristen hier im Hause einschließlich meines eigenen Referates, einschließlich der gescheiten  Juristen in den Verbänden, einschließlich der gescheiten Leute in den Städten. Das ist halt  eine Tatsache, die soll man nicht verschweigen. Jedenfalls will ich damit nur zum Ausdruck bringen, es lag keine Absicht dahinter. Ich bitte diese Klarstellung vornehmen zu dürfen, wenn man hier schon dieses Thema polemisch behandelt.  
Was ich darunter verstanden habe, „politisches Unrecht" zu beseitigen, war nicht parteipolitisches Unrecht; ich glaube, in dem Kreis kann man voraussetzen, daß man hier bewußt unterscheidet. Das Unrecht bestand  eigentlich darin, ob jetzt aus Gründen höchstgerichtlicher Erkenntnisse oder aus Vergleichsgründen ist sekundär, daß eben seit  vielen Jahren in den Gemeinden, die kein eigenes Statut haben, ein Bürgermeister nur dann suspendiert wird, wenn gegen ihn ein rechtskräftig gewordenes Urteil vorliegt. In den Städten mit eigenem Statut genügt schon ein laufendes Verfahren oder wie im Fall Waidhofen die Anklage eines Staatsanwaltes. Und als mir zur Kenntnis gebracht wurde, das hat mit dem konkreten Fall nichts zu tun, den werden die Gerichte entscheiden, das hat  mit Mödling nichts zu tun, war es von mir aus gesehen die Konsequenz eines politischen Mandatares, der immerhin Gemeindereferent ist, in der Regierung einen Antrag zur Beseitigung dieses Unrechtes zu stellen. Das ist einmal Faktum Nummer eins.  
Was macht man nun aus dem Bürgermeister, aus dem ganzen Streitfall? Meine Damen und Herren, ich bin sicherlich auch kein  Freund davon, daß man während eines laufenden Verfahrens hier schuldig spricht oder nicht, und wenn das eine Belangsendung der SPÖ getan haben sollte - ich werde nachschauen -, dann verurteile ich das genauso,  wie wenn es eine andere Partei gewesen 
wäre. Warum sollte man in dem Kreis über ein so ernstes Problem streiten, Herr Präsident, haben wir das notwendig? Nein. 
Ich möchte aber bei der Gelegenheit nicht  verschweigen, meine Damen und Herren, daß  auch anläßlich dieser sehr kurzfristig vorgenommenen Novellierung der Stadtrechte kritische Stimmen aus den Städten laut geworden sind, warum wir das in einem so schnellen Verfahren machen. Wir haben die moralische Begründung dafür, weil tatsächlich, das muß hier hinzugefügt werden, bisher immer  - zumindest in der Zeit, seit ich Gemeindereferent bin - Novellierungen der Stadtrechte meistens im Einvernehmen mit den Städten in vielen Fällen auch durch Initiativen aus den Städten erfolgt sind. Aber es wirft sich  doch eine grundsätzliche Frage auf, Herr Präsident, die ich gerade auf Grund dieser Herausforderung ein bisserl dezidierter behandeln möchte. Sicherlich, wir gleichen jetzt an. Das ist richtig so, warum soll der Bürgermeister von „Gigrizpatschen" anders behandelt  werden als der Bürgermeister einer Stadt mit eigenem Statut? Das ist die spezielle Begründung, warum es verfassungsrechtlich bedenklich ist.  
Ich gehe noch weiter. Wo liegt denn überhaupt heute noch eine Begründung dafür, daß in den Städten, auch wenn ihr historisches Wachstum anderen Dingen unterworfen gewesen ist als das der anderen Gemeinden, in den Bereichen, die nun nichts mit der Bezirksverwaltungsagende zu tun haben, andere Normen gelten als in den übrigen Gemeinden? Das war der Grund das möchte ich bei der Gelegenheit den Mitgliedern des Hohen Hauses mitteilen, die nicht im Ausschuß  waren -, daß meine Fraktion zur gleichen Zeit auch den Antrag eingebracht hat, nun in einem Aufwaschen sozusagen zumindest dem Geiste nach auch jene Regelung, die in den Städten mit eigenem Statut verankert ist, in  die Gemeindeordnung zu übernehmen, wenn durch Auflösung des Gemeinderates bis zur Neuwahl die Geschäfte weitergeführt werden. In den Städten gibt es keinen Regierungskom-  missär, dort blieben die Organe der Stadt bis zur Neuwahl des neuen Gemeinderates und des Bürgermeisters im Amt. Sogar der Gemeinderat bleibt dort im Amt, auch wenn  eine Fraktion durch Zurücklegen der Mandate den Gemeinderat sprengt. Der Antrag liegt noch da. Wir haben respektiert, daß man in der ÖVP erst überlegen muß. Aber meine Herren, gleich bei der Gelegenheit der Appell  an Sie, Herr Präsident. Ich respektiere die Worte hoher Funktionäre in der Kommunalpolitik, aber dann gilt das gleiche Recht, von dem hier so theatralisch gesprochen wird, auch für die anderen Gemeinden. Also warum gibt es dann nicht in Gemeinden ohne eigenem Statut, dem Geiste zumindest nach, das gleiche Recht im Falle der Auflösung, es zur Zeit die Städte haben. Dann hört sich die ganze Streiterei mit den Regierungskommissären auf. Ich weiß schon, Herr Landes-hauptmann, Du wirst schon wieder einen Juristen finden, der Dir was anderes einreden  wird. (Landeshauptmann Maurer: Verfassungsrechtlich nicht bedenklich!) 
Aber das ist  möglich, meine Herren, die Frage der provisorischen Weiterführung, der Regierungskom-  missär, ist kein Rechtsinstitut mit Verfassungsrang. Bitte, nehmen Sie das zur Kenntnis, das wäre das Gegenargument. (Landeshauptmann Maurer: Verfassungsrechtlich nicht bedenklich!)  
Noch weiter gehe ich, ob es nicht überhaupt sinnvoll wäre, ich habe die Absicht, das einmal zur Diskussion zu stellen -, jetzt das gesamte Gemeinderecht hinsichtlich der Frage zu prüfen, welche Sonderrechte die Städte noch in jenen Bereichen haben, die mit der Verantwortung im eigenen Verwaltungsbereich liegen und die nicht mehr zur heutigen Zeit passen. Eine Frage: Warum legen wir  willkürlich fest, wieviel Gemeinderäte in Waidhofen an der Ybbs und in St. Pölten sein sollen? Warum machen wir nicht eine Skala unserer Gemeinderatssitze nach der Größe der Gemeinden, die über 50.000 hinausgehen? Das wäre zum Beispiel nur ein Hinweis auf die Regelung einer Frage, weil für mich gibt es keine Begründung, warum in den Städten, fernab von allgemeinen Normen, jetzt je nach  politischer Opportunität oder nach Machtverhältnissen 50, 30 oder 20 Gemeinderäte festgelegt sind. Ich will nur einen Aspekt aufzeigen, der in dem Zusammenhang nicht uninteressant sein könnte.  
Ich will nur eines sagen, das bin ich mir selber schuldig. So unmittelbar verantwortlich ich dafür bin, daß wir dieses politische Unrecht nicht schon früher bereinigt haben, so lauter war meine Absicht, es in dem Augenblick, als ich daraufgekommen bin, zu beseitigen. Es bestand bei niemandem, weder  beim Referent, noch bei den Verbänden oder bei mir die Absicht, jetzt dem Bürgermeister einer Stadt härtere Bandagen für den Fall, daß der Staatsanwalt da ist, anzulegen, als dem Bürgermeister einer anderen Stadt. Das brauche ich aber auch aus prinzipiellen Gründen, um in dem Streit von Mödling, den ich heute nicht aktualisieren will, mit der gleichen Argumentation auch in Zukunft bestehen zu können, weil ich nach wie vor der Meinung bin, daß etwas geschehen ist, was gerade dem widerspricht, was heute der Herr Präsident gesagt hat, daß man hier Recht, Recht sein lassen soll.  Gegen den Bürgermeister von Mödling -  nur diesen einen Satz möchte ich sagen -  können Sie, meine Damen und Herren, überhaupt nichts nachweisen, was strafrechtlich bedenklich ist oder in einer anderen Sparte nur annähernd so bedenklich sein könnte, wie ein strafrechtliches Faktum. Mehr sage ich nicht dazu. Und da haben Sie sich nach meinem Geschmack und nach meiner politischen Beurteilung in einer Art verhalten, die halt sehr provokant gewesen ist, sodaß ich das, was Präsident Reiter soeben gesagt hat, eher an die rechte Seite dieses Hauses gerichtet gesehen haben wollte. Gestatten Sie mir diese patscherte Formulierung. Ich wollte sagen, das war eine Mahnung an Ihr eigenes politisches Gewissen, nicht nur für jetzt, sondern auch für die Zukunft.  
Und jetzt gestatten Sie mir abschließend eine Mitteilung - mehr soll es nicht sein -  zu einer Frage, die auch heute aktualisiert  worden ist, aber nicht streng formal zu diesem Punkt gehört. Aber ich will auch hier zur Erleichterung einer politisch verkrampften Struktur beitragen. Die Abgeordneten der ÖVP haben den Herrn Landeshauptmann in einer Anfrage aufgefordert, mein rechtswidriges Verhalten in der bekannten Frage eines Plakates und Kopfpapieres ,,Landeshauptmann Czettel" zu überprüfen und gegebenenfalls die nötigen rechtlichen Maßnahmen, also eine gerichtliche Anzeige, einzuleiten. Ich  möchte Ihnen, Herr Landeshauptmann, das  alles erleichtern. Es muß ja wieder ein Klima  kommen, in dem man bei aller Gegnerschaft ein bisserl flotter arbeiten kann. Vorbemerkung: Bei der Parteienverhandlung nach der für uns siegreichen Wahl - den Terminus darf ich hoffentlich gebrauchen - hat der Herr Landeshauptmann behauptet, ich hätte ein Kopfpapier herausgegeben auf dem ,,Landeshauptmann" steht. Ich habe das in Abrede gestellt. Da waren der Dr. Bernau und zehn,  zwölf Leute da. Ich rede nur mehr von einem Erlebnis das wir alle gehabt haben. Ich habe das in Abrede gestellt und gemeint, er solle mir den Beweis bringen. Als er mir den Beweis gebracht hat, habe ich wörtlich gesagt, das ist ungehörig, Herr Landeshauptmann. Ich habe nicht mehr dazu gesagt, aber Kenner politischer Internas und organisatorischer Entfaltungsmöglichkeiten gewisser gut ambi-  tionierter und gutgläubiger Mitarbeiter werden mir Recht geben, daß in dem Augenblick  für niemanden unklar war, was wirklich passiert ist, meine Herrschaften. Ersparen Sie mir, daß ich da wie vor einem Gericht weitere Erklärungen abgebe. Ich habe verurteilt, was da geschehen ist, nicht das Plakat, sondern daß da „Landeshauptmann" ober Hans Czettel gestanden ist. So wahr ich da stehe,  ich habe es vor Ihren führenden Leuten verurteilt, meine Herren, ich habe das getan. Jetzt will ich das furchtbar ernst sagen, was ich meine. Wenn Sie heute diese Anfrage an  den Landeshauptmann richten, alles im Rahmen der Legalität - ich gehe noch weiter, unter maximaler Korrektheit jedes Abgeordneten. Ich unterstelle Ihnen da überhaupt nichts, muß Ihnen zumindest klar sein, daß das in  einer Frage geschieht, die politisch an sich klar ist, die nur rein strafrechtlich zumindest bedenklich ist. Ich habe mich sogar erkundigt  heute, mit was ich rechnen muß, wenn ich dann eingesperrt werde. Meine Herrschaften, das ist vollkommen klar. Ich habe das Strafgesetzbuch hier, unter dem Abschnitt ,,Anmaßung und Erschleichung eines Amtes" - das  ist ja furchtbar dramatisch, aber ich lese es  trotzdem vorsteht im § 314: ,,Wer sich die Ausübung eines öffentlichen Amtes anmaßt oder, ohne dazu befugt zu sein, eine Handlung unternimmt, die nur kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen." Also die Geldstrafe werde ich mir wahrscheinlich schon leisten können und wenn ich  eingesperrt werde, werden wir das auch noch irgendwie verkraften. Der Herr Landeshauptmann wird in der Anfrage aufgerufen zu prüfen. Meine Herrschaften, prüfen brauchen wir da gar nicht, formalrechtlich ist das bei strenger, maximaler Auslegung des Gesetzes eine Gesetzesverletzung. Der Herr Landeshauptmann wird gefragt, was er zu unternehmen gedenkt. Der Landeshauptmann muß, meine Herrschaften, bitte das zu berücksichtigen, wenn so eine große parlamentarische Gruppe in Niederösterreich eine solche Anfrage stellt, gegen mich die Strafanzeige erstatten. Sie können gar nicht mehr anders, Herr Landeshauptmann. Daher muß ich ja annehmen, daß die Juristen, die Ihnen das eingeredet haben, sich auch dieser Konsequenzen bewußt gewesen sind. Es wird doch keiner in dem Saal sein, der glaubt, der Czettel hat eine Freude, wenn der Landeshauptmann sagt, ich könnte Dich zwar anzeigen, aber weil ich ein guter Mensch bin, tue ich es nicht. Aus dem Grund bin ich  heute selber zur Staatsanwaltschaft gegangen und habe Selbstanzeige erstattet, um einerseits dem Landeshauptmann von Niederösterreich die historische Peinlichkeit zu ersparen, der erste Landeshauptmann zu sein, der gegen ein amtierendes Regierungsmitglied seiner Regierung eine Strafanzeige erstattet, und um andererseits mir die ungute Situation zu ersparen, daß für den Fall, daß er es nicht tut, ich fünf Jahre neben ihm sitzen muß, immer mit dem Gefühl, der hat so viel Gutes für mich übrig. Ich hoffe, Sie verstehen meine Haltung. Daher ersparen Sie sich die weitere Behandlung dieses Problems. Die Staatsanwaltschaft hat bereits die schriftliche Selbstanzeige. Ich möchte abschließend zu diesem Meisterwerk parlamentarischer Kampfmethoden nur eines sagen. Sechs Anführungszeichen; Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich  hoffe nur, daß das, was Sie formalrechtlich  korrekt - da gibt es keinen Zweifel daß so etwas nicht sein darf, daß sich einer von uns Derartiges anmaßt, überhaupt keine Diskussion darüber - getan haben, nicht eine politische Kampfebene präjudiziert, auf der dann Eskalationen stattfinden, die dieses Haus und die Regierung dieses Landes in ein politisches Kampfsystem drängen, bei dem man dann Eskalationen solcher Art nicht mehr unter Kontrolle bringt. Ich habe einmal im Leben gegen einen jungen Menschen, das war das einzige Mal, die Anzeige an die Staatsanwaltschaft gemacht, weil der Landeshauptmann - der damals irregeführt war, muß ich einschränkend sagen - mir eine absolut falsche Antwort gegeben hat. Ich habe es nicht gerne getan. Ich erspare dem Landeshauptmann jetzt, gegen mich die Anzeige zu erstatten. Ich bitte Sie nur, nachdem es so viel Streit  gibt, überall bis gestern, wir streiten nur mehr, was gilt die Parteienvereinbarung? Sie gilt nicht, wir nehmen es zur Kenntnis. Bitte, aber eines gilt, die Entscheidung der Wähler und ich behaupte, daß es in dem Haus 27 zu 29 steht. Sie werden mit dem Unterschied von zwei oder einem Mandat im Lande alles machen können. Nehmen Sie aber bitte eines zur  Kenntnis: Wenn Sie noch so dickköpfig und verständnislos sind und auch einer so starken  Partei wie der Sozialistischen Partei gegenüber in diesen Fragen eine solche Haltung  einnehmen - ich weiß eh, der Bauernbund hat ja nie für das Verständnis gehabt, was in  dem Land dringend ist, seien Sie mir nicht böse -, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, mit  diesen Methoden werden Sie uns nicht unterkriegen. Und ich spüre es, unsere Generation wir die Zeit erleben, wo dann zu Ihrem Ärger ein Sozialist den Titel Landeshauptmann tragen wird können. (Lebhafter und anhaltender Beifall bei der SPÖ.)  
ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort.  
Berichterstatter Abg. WITTIG: Ich verzichte
ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung  über den vorliegenden Wortlaut des Gesetzes  sowie über den Antrag des Kommunalausshusses, Zahl 71 ): Einstimmig angenommen.  
(Nach Abstimmung über den vorliegenden  Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag  des Kommunalausschusses, Zahl 72): Angenommen.  
(Nach Abstimmung über den vorliegenden  Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag  des Kommunalausschusses, Zahl 73): Einstimmig angenommen.  
(Nach Abstimmung über den vorliegenden Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag  des Kommunalausschusses, Zahl 74): Angenommen.  
Ich ersuche den Herrn Abg. Reixenartner, die Verhandlung zur Zahl 30 einzuleiten.  (Rufe: Zahl 27 kommt zuerst!) Ich habe einen Punkt zurückgestellt, Zahl 30 bitte.  
Berichterstatter Abg. REIXENARTNER:  Herr Präsident! Hoher Landtag! In der Anlage wird der Bericht des Rechnungshofes über das Ergebnis der Überprüfung der Gebarung des Gemeindeabgabeneinhebungsverbandes Wiener Neustadt der Jahre 1973 bis 1977 sowie eine Äußerung des Abgabeneinhebungsverbandes und eine Gegenäußerung des Rechnungshofes gemäß Art. 127 a des Bundesverfassungsgesetzes dem Land zur Kenntnis gebracht.  
Der Rechnungshof hat in der Zeit vom 17. bis 28. April 1978 gemäß Art. 127 a B-VG in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes vom 18. Oktober 1977, BGB1. Nr. 539, und  gemäß §§ 17 und 18 des Rechnungshofgesetzes 1948, BGB1. Nr. 144, in der Fassung gemäß Bundesgesetzblatt 
Nr. 541/1977, die Gebarung der Jahre 1973 und 1977 des Gemeindeabgabeneinhebungsverbandes Wiener Neustadt überprüft.  
Es handelt sich um eine Erstprüfung, die am Sitz des Verbandes in der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt durch Einsichtnahme in die Akten, Belege, Buchhaltungskonten und sonstigen Behelfe sowie an Hand der Rechnungsabschlüsse erfolgte. Sie erstreckte sich sowohl auf die formale und ziffernmäßige Richtigkeit als auch auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung sowie auf die Übereinstimmung mit den Gesetzen und sonstigen Vorschriften.  
Im Hinblick darauf, daß es sich bei dem geprüften Verband um einen der ersten nach den Bestimmungen des Niederösterreichischen Gemeindeverbandsgesetzes, Landesgesetzblatt 
Nr. 223/1971, gegründeten Gemeindeverband handelt, fehlten vielfach Vergleichsmöglichkeiten und Erfahrungen, welche vorwiegend erst im Zuge der praktischen Verbandsarbeit erworben werden können. Die Organe und vor allem die Bediensteten des Verbandes mußten daher teilweise echte Aufbauarbeit leisten.  
Die vom Rechnungshof in der Folge aufgezeigten, zum Teil rein formalen Mängel sind demzufolge in erster Linie als Anfangs- oder Anlaufschwierigkeiten zu verstehen bzw. auf  die noch näher zu behandelnde Personalknappheit des Verbandes zurückzuführen. Der Rechnungshof gewann jedoch bei seiner Überprüfung den Eindruck, daß von den Bediensteten, größte Anstrengungen unter-nommen wurden, um die anfallenden Verwaltungsaufgaben trotzdem ordnungsgemäß auszuführen. Von den Verbandsfunktionären wurde bereits während der Prüfung an Ort und Stelle die Beseitigung einiger Mängel zugesagt und auch verwirklicht, sodaß in diesen Fällen eine Behandlung der Beanstandungen durch den Rechnungshof in diesem Bericht entfallen konnte. Der Rechnungshof vermeint, daß die Prüfung durch den Rechnungshof zu einem in der Verbandsgeschichte frühen Zeit-  punkt sehr wesentlich dazu beiträgt, daß Mängel rechtzeitig behoben und Fehlentwicklungen von vornherein vermieden werden  können.  
Dieser Antrag wurde im Finanzausschuß behandelt. Der Antrag des Finanzausschusses über die Vorlage der Landesregierung, betreffend Gemeindeabgabeneinhebungsverband Wiener Neustadt, politischer Bezirk Wiener Neustadt, Bericht des Rechnungshofes über Gebarungseinschau, lautet:  ,,Der Hohe Landtag wolle beschließen, den  Bericht des Rechnungshofes über das Ergebnis der Überprüfung der Gebarung des Gemeindeabgabeneinhebungsverbandes Wiener Neustadt der Jahre 1973 bis 1977 sowie eine Äußerung des Abgabeneinhebungsverbandes und eine Gegenäußerung des Rechnungshofes zur Kenntnis zu nehmen."  
Ich darf den Herrn Präsidenten bitten, die  Debatte darüber zu eröffnen und die Abstimmung vorzunehmen.  
ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Zum Worte ist niemand gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen.  Ich ersuche den Abg. Dr. Bernau, die Verhandlung zur Zahl 27 einzuleiten.  
Berichterstatter Dr. BERNAU: Herr Präsident! Hohes Haus! Ich habe zu berichten über die Förderungsaktion zur Verbesserung des Standards der Privatzimmer und zum Einbau von Hallenbädern in Hotels.  
Es ist Ihnen, meine Damen und Herren des Hohen Hauses, bekannt, daß wir im April 1974 das Niederösterreichische Privatzimmervermietungsgesetz beschlossen haben. Es ist interessant, in dem Zusammenhang festzustellen, daß schon im Jahre 1977, was statistisch nachgewiesen wurde, bereits mehr als 25% der Fremdennächtigungen unseres Bundeslandes in Privatzimmern oder durch Privat-  zimmervermieter erfolgte. Das heißt also, von  den 5,8 Millionen Nächtigungen entfielen fast  

1,1 Millionen auf Privatzimmer. Nun ist es eine Tatsache, daß die Ausstattung nicht immer in jenem wünschenswerten Ausmaß erfolgte, das den Anforderungen der Fremden entspricht, und so soll nun wieder eine Förderungsaktion, vor allem zur Verbesserung des Standards der Privatzimmer, in die Wege geleitet werden.  
Diese Aktion soll in der gleichen Weise durchgeführt werden, wie das bei der bisher sehr erfolgreichen Fremdenverkehrskreditaktion des Landes der Fall gewesen ist. Es ist wieder vorgesehen, daß die Landes-Hypothekenbank Niederösterreich in Zusammenarbeit  mit dem Bundesland Niederösterreich im Rahmen dieser Aktion Kredite zu einem Zinsfuß von genau 8,75% p.a. bei einer Laufzeit von zehn Jahren, wobei die ersten beiden Jahre tilgungsfrei sind, gewähren soll. Für diese Aktion steht im gegenwärtigen Zeitpunkt ein Kreditvolumen von 5 Millionen Schilling zur Verfügung. Was den Förde-  rungsumfang, die Berechnung und die Förderungswerber betrifft, haben Sie in der Vorlage die genauen Details. Ich glaube, ich  darf mir das ebenso ersparen, hier vorzutragen, wie den modus prozedendi, der notwendig ist, um hier in entsprechende Förderungsmaßnahmen eingereiht zu werden.  
Gleichzeitig hat sich gezeigt, daß nicht nur die Fremdenzimmer einen entsprechenden Standard aufweisen sollen, sondern daß auch in der Fremdenverkehrgemeinde selbst entsprechende Fremdenverkehrseinrichtungen vorhanden sein sollen. Insbesondere wird heute nebst der Schaffung der übrigen Freizeiteinrichtungen auch sehr stark das Hotelhallenbad verlangt. Dafür ist in Niederösterreich jetzt ein ganz beachtlicher Nachholbedarf und so soll die bisher bestehende Frem-  denverkehrskreditaktion für den Bau von Hotelhallenbädern mit einem Kreditvolumen von 10 Millionen Schilling fortgesetzt werden. Auch hier ist wieder eine Verzinsung von 8,75% vorgesehen. Die Vergabe soll so, wie das bisher der Fall gewesen ist, erfolgen. Das Land Niederösterreich behält sich allerdings vor, die zweckentsprechende Verwendung der Kredite auch an Ort und Stelle durch seine  Organe zu überprüfen bzw. durch die bevollmächtigten Stellen überprüfen zu lassen. Ich darf mir auch hier ersparen, die organisatorischen Details dieser Aktion bekanntzugeben, und darf nun namens des Finanzausschusses folgenden Antrag stellen:  
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen:  
1. Zur Durchführung der Förderungsaktion  zur Verbesserung des Standards der Privatzimmer leistet das Bundesland Niederösterreich für ein bei der Landes-Hypothekenbank Niederösterreich einliegendes  Kreditvolumen von S 5,000.000,- einen Zinsenzuschuß von 4,25% für eine Kreditlaufzeit von 10 Jahren bei 2 tilgungsfreien Jahren.  
2. Zur Durchführung der Förderungsaktion zum Bau von Hotelhallenbädern leistet das  Bundesland Niederösterreich für ein bei  der Landes-Hypothekenbank Niederösterreich einliegendes Kreditvolumen von S 10,000.000,- einen Zinsenzuschuß von 7,75% für eine Kreditlaufzeit von 10 Jahren bei 2 tilgungsfreien Jahren. Die Bedeckung ist unter VA 1/771305/7430-79 des VA 1979 gegeben.  
3. Die NÖ Landesregierung wird ermächtigt, das Erforderliche zu veranlassen.  
ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Da eine Wortmeldung vom Abg. Diettrich vorliegt, eröffne ich die Debatte. Bitte, Herr Abgeordneter.  
Abg. DIETTRICH: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren des Hohen Landtages! Ich habe zu Fremdenverkehrsfragen und zu Initiativen, die das Land im Zusammenhang mit der Förderung der Fremdenverkehrswirtschaft immer wieder ergreift,  schon öfters das Wort genommen. Und ich freue mich als Obmann eines regionalen Fremdenverkehrsverbandes, nun auch zu dieser neuen Initiative etwas zu sagen. Es ist eine Tatsache, daß wir uns im Wettbewerb innerhalb der Regionen, im Wettbewerb der Bundesländer, aber vor allem im internationalen Wettbewerb sehr bemühen müssen, nun jene Bereiche auch attraktiv herauszustellen, die allein die Voraussetzung darstellen, daß Fremde kommen. Wir haben in Niederösterreich ja hier bedeutsame Aussagen.  Niederösterreich ist kinderfreundlich, Niederösterreich ist sportfreundlich und alle diese Begriffe, die wir in den letzten Jahren geprägt haben, haben sich natürlich niedergeschlagen. Und gerade in der Förderung der  Privatzimmer kommt eine sehr deutliche Akzentuierung auch der Familienpolitik zum  Ausdruck.  
Es ist eine Tatsache, daß es allein schon vom Aufwand und vom Kostenfaktor her nicht jeder Familie möglich ist, in einem entsprechend ausgestatteten Hotel einen längeren Aufenthalt zu nehmen, obwohl dies natürlich von der Wirtschaft und von verschiedenen Ebenen aus betrachtet sehr angenehm wäre. Deshalb gehen eben Familien mit mehr Kindern lieber in Privatbereiche, weil eben  doch der Preis und verschiedene andere Umstände, die eigene Lebensmittelversorgung und was es sonst alles hier gibt, leichter und angenehmer sind. Daß hier natürlich auch der Unterschied zwischen den Gewohnheiten zwischen der Ausstattung der eigenen Wohnung, des eigenen Hauses, dem Normalgebrauch und dem Angebot für Urlaubstage oder Urlaubswochen eine Rolle spielt, liegt auf der  Hand. Ich glaube, es gibt keinen unter uns, der seine Urlaubstage, vielleicht abgesehen von extremen Ereignissen oder von extremen Vorhaben wie Bergwanderungen und dergleichen in einer schlechter ausgestatteten Umgebung verbringen will als zu Hause. Deshalb ist das Anheben dieser Einrichtungen innerhalb der Privatzimmer ein Gebot der Stunde. 
Und nun zu den gewerblichen Problemen zurückkommend, die auch bei dieser neuen Aktion eine Rolle spielen: Unsere Unternehmer, aber auch die Gemeinden und alle, die mittel- und unmittelbar mit der Fremdenverkehrswirtschaft in irgendeiner Verbindung stehen, müssen sich immer wieder die Frage stellen, wie erhöhe ich das Erlebnismoment, welche Veranstaltungen und welche Maßnahmen können einen Ort, können ein Haus, können ein Hotel, können eine Gastwirtschaft attraktiver machen. Daß dazu natürlich vor allem das Hallenbad zählt, ist selbstverständlich. Es gibt natürlich auch hier eine sehr große Problematik jener Hallenbäder, die in öffentlicher Hand sind, die in Gemeinden und in Schulgemeinden sind und letzten Endes auch, jener, die im Privatbesitz sind oder von Gesellschaften bewirtschaftet werden. Eines steht fest: Je attraktiver und je zweckmäßiger eine Fremdenverkehrseinrichtung ausgestattet ist, desto wahrscheinlicher ist auch eine interessante und wünschenswerte Frequenzauslastung. Mit diesem Problemkreis werden wir uns auch immer beschäftigen müssen, daß an den Besuchstagen und vor allem bei den Ergebnissen der Jahresübersichten eine weit stärkere Inanspruchnahme erreicht werden müßte, als dies bis jetzt festzustellen ist, weil ja auch hier die Kostennutzenrechnung eine Rolle spielt.  
Wenn hier nun die öffentliche Hand vor allem das Land Niederösterreich, das Wirtschaftsreferat, hier neue Initiativen setzt, neue Möglichkeiten der Motivation, des Anreizes gibt, so glaube ich, kommt das besonders der niederösterreichischen Fremdenverkehrswirtschaft zugute. Ich darf namens meiner Fraktion die Erklärung abgeben, daß wir mit großer Freude dieser neuen Initiative unsere Zustimmung geben werden. (Beifall bei  der ÖVP.)  
ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Der Berichterstatter hat zu einer Korrektur das Schlußwort.  
Berichterstatter Abg. Dr. BERNAU: Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Ausschußsitzung wurde im Zusammenhang mit diesen beiden von mir vorgelegten Anträgen auch darüber debattiert, ob es nicht möglich sein könnte, daß der des Amtes der Landesregierung vom zuständigen Referat, ausgehandelte Zinsfuß entsprechend ermäßigt werden könnte. So wurde noch ein Zusatzantrag des Kollegen Icha angenommen,  den ich hier als Punkt 4 des Antrages hinzu-  fügen darf:  
,,4. Die Landesregierung wird beauftragt, mit  der Direktion der NÖ Hypo-Bank über den Zinssatz der im Rahmen der gegenständlichen Förderungsaktionen von der Hypo-Bank gewährten Darlehen dahingehend zu verhandeln, daß dieser Zinssatz auf 7,5%  gesenkt wird und die Bearbeitungsgebühr entfällt."  
Ich bitte, dies ebenfalls der Abstimmung zu unterziehen.  
ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Gibt es dazu eine Wortmeldung? Das ist nicht der  Fall. Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Finanzausschusses mit der Ergänzung durch den Berichterstatter): Einstimmig angenommen.  
Ich ersuche die Frau Abg. Kletzl, die Verhandlung zur Zahl 31 einzuleiten.  
Berichterstatter Abg. KLETZL: Herr Präsident! Hoher Landtag! Gemäß Art.127 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und § 15 des Rechnungshofgesetzes 1948, Bundesgesetzblatt Nr.144, überprüfte der Rechnungshof in der Zeit vom 11. Jänner bis 31. März 1977 an Ort und Stelle die Gebarung des Bundeslandes Niederösterreich unter besonderer Berücksichtigung der Rechnungsabschlüsse für die Jahre 1974 und 1975  sowie der Gebarung des Jahres 1976. Die Überprüfung erfolgte durch Einsichtnahme in die Rechnungsbücher, Rechnungsbelege und  in die sonstigen Behelfe und erstreckte sich nicht nur auf die formale und ziffernmäßige Richtigkeit, sondern auch auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit  der Gebarung sowie auf deren Übereinstimmung mit den Gesetzen und sonstigen Vorschriften. Wegen des Umfanges der Landesgebarung und der verfügbaren Zeit beschränkte sich der Rechnungshof auf eine Auswahl von Gebarungsfällen und konnte sich nur mit einzelnen Teilgebieten eingehender befassen.  
Zeitlich umfaßte die Gebarungsprüfung nicht ausschließlich die Jahre 1974 bis 1976, sondern, soweit es erforderlich war, auch weiter zurückliegende Zeiträume und die laufende Gebarung. Wenn im Bericht nichts Gegenteiliges vermerkt ist, waren festgestellte Mängel zur Zeit der Gebarungsprüfung noch nicht überholt.  
Der Bericht des Rechnungshofes ist in der Vorlage alphabetisch gegliedert und umfaßt die Buchstaben A bis I. Der Abschnitt A enthält die Bemerkungen zu den Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen. Die Grundlagen der Haushaltsführung in den Jahren 1974 bis 1976 waren die vom Landtag jeweils im Dezember genehmigten Voranschläge des Landes Niederösterreich. Im Berichtszeitraum wurden die jährlichen zur Zuführung aus dem ordentlichen Haushalt nur im Jahre 1974 und 1975, die Rücklagenzuführungen und Rücklagenentnahmen überhaupt nicht veranschlagt. Der Rechnungshof hat darauf verwiesen, daß diese nicht unbedeutenden Gebarungsfälle künftig soweit als möglich in die Veranschlagung einzubeziehen wären. Der Rechnungshof vertritt die Meinung, daß es künftig notwendig sei, in den Budgetnachträgen genau anzuführen, bei welchen Ansätzen deren Bedeckung gefunden werden soll.  
Dazu die Äußerung der Landesregierung: In den Jahren 1975 und 1976 handelte es sich bei den Nachtragsvoranschlägen um ein verhältnismäßig geringes Volumen. Diese Beträge dienten lediglich zur Abdeckung von im Laufe des Jahres eingetretenen gesetzlich und vertraglichen Verpflichtungen. Die endgültige Feststellung der genauen Mehr- und Mindereinnahmen war erst bei Vorliegen des  Rechnungsergebnisses möglich. In Zukunft wird der Anregung des Rechnungshofes gefolgt werden. Die beabsichtigten Rücklagenzuführungen und -entnahmen werden ab 1976 ausgewiesen. Infolge eines voranschlagsmäßigen Abganges im ordentlichen Haushalt des Jahres 1976 war eine Veranschlagung von Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt nicht möglich.  
Der Schuldenstand beträgt per 31.12. 1976 2.248,500.000 Schilling. Der Schuldendienst nahm von 5,4% im Jahre 1974 auf 6,9%, das sind 359 Millionen Schilling, zu. Der Rechnungshof sieht in dem mit 31. 12. 1976 nachgewiesenen Schuldenstand noch keine unverhältnismäßig hohe Belastung des Landes. Er gibt aber neuerlich seiner Meinung Ausdruck, daß weitere Schulden nur dann vertretbar  wären, wenn sie aus zwingenden Gründen hereingenommen werden müßten.  
Abschnitt B, Bedarfszuweisungen: Die Bedarfszuweisungen wurden als nichtrückzahlbare Beihilfen oder als unverzinsliche Darlehen zugeteilt. Damit wurde von den für Bedarfszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände vorbehaltenen Mitteln zugunsten des Schul- und Kindergartenfonds und des Gemeindeinvestitionsfonds, das heißt an von den Gemeinden und Gemeindeverbänden verschiedene Rechtspersonen abgezweigt und somit zweckentfremdet. Durch die erwähnte Vorgangsweise wurde ein Teil der dem Land zugewiesenen, zur Weiterleitung an Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmte zweckgebundene Mittel ihrem bundesgesetzlich vorgesehenen Zweck entfremdet. Die Verwendung der Bedarfszuweisungen über Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit, welche den Bestimmungen des § 16 Abs. 1 F-VG 1948 nicht unterliegen, steht im Widerspruch zu den Bestimmungen des Finanzverfassungsgesetzes. Der Rechnungshof, welcher gemäß Art.127 Abs.1 B-VG auch die Übereinstimmung der Gebarung mit den bestehenden Vorschriften zu überprüfen hat, empfahl der Landesregierung mit Rücksicht auf die finanziellen Auswirkungen um eine gesetzliche Bereinigung im Einklang mit der Bundesverfassung besorgt zu sein. 

Die Landesregierung äußerte sich wie folgt dazu: Die abgezweigten und zweckentfremdeten Mittel aus Bedarfszuweisungen weiden zur Gänze im selben anfallenden Jahr und ohne Abzug wieder an die Gemeinden und Gemeindeverbände weitergeleitet. Ob ein Eingriff in den der Bundesgesetzgebung vorbehaltenen Kompetenzbereich vorliegt, müßte von den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechtes geklärt werden. Bemerkt wird, daß der Bund weder im Begutachtungsverfahren  noch nach dem Gesetzesbeschluß einen diesbezüglichen Einwand erhoben hat. Zuletzt stimmte die Bundesregierung der Novelle des Niederösterreichischen Schul- und Kindergartenfondsgesetzes vom 11. Mai 1978 mit dem Schreiben vom 29. Juni 1978 ausdrücklich zu. Mit dieser Novelle wurde die Zitierung des Finanzausgleichsgesetzes angepaßt, also gerade die Bestimmung, welche im Rechnungshofbericht kritisiert wird, neu formuliert. Die Gewährung von Darlehen aus Bedarfszuwei-  sungsmitteln.

Die Gewährung langfristiger Darlehen aus Bedarfszuweisungsmitteln widerspricht nach Ansicht des Rechnungshofes der Finanzverfassung. Die Zuzählung von Darlehen verletzt auch den Grundsatz der Jährlichkeit der Landesgebarung. Gleichfalls eine Verletzung des Jährlichkeitsgrundsatzes ist in der Übertragung von Rücklagen ins neue Jahr zu sehen. 

Dazu die Landesregierung: Die Ansicht des Rechnungshofes kann nicht geteilt werden, da  die Bestimmungen der §§ 12 und 13 F-VG 1948 die Möglichkeit der Verteilung von Bedarfszuweisungsmittel als Darlehen nicht ausschließen. Im übrigen kommen die Rückflüsse  der gewährten Darlehen im Rahmen der Bedarfszuweisungen den Gemeinden und Gemeindeverbänden wieder als Bedarfszuweisungen zugute. Durch die jährliche Veranschlagung der Rückflüsse im Voranschlag wird dem Grundsatz der Jährlichkeit entsprochen. Von einer Umschichtung kann in der Gewährung von Darlehen aus Bedarfszuweisungen nicht gesprochen werden, ebensowenig von einer Vorenthaltung von Mitteln der Gemeinden. Die Übertragung von Rücklagen in das neue Jahr gewährleistet, daß den Gemeinden die Mittel sichergestellt bleiben. Wie aus der Aufstellung aus 9.1 zu entnehmen ist, sind die Reste am Jahresende mit Ausnahme des Jahres 1974 so gering, daß eine Aufteilung auf Gemeinden zu einem Verwaltungsmehraufwand führen muß. Im übrigen ist erst zu Be-  ginn des Monates Dezember der Umfang des Restes bekannt und müßte die auch vom Rech-  nungshof unbestrittene Sorgfalt bei der Verteilung der Bedarfszuweisungen leiden, wenn in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit die Vergabe erfolgen sollte.  
In den Punkten 13.1. bis 13.5 stellt der Rechnungshof fest, daß die Abstattung von Tilgungsraten der Darlehen des NÖ Schul- und Kindergartenfonds durch Einbehaltung von den Ertragsanteilen der Gemeinden erfolgt. Dazu die Landesregierung: Die Feststellung des Rechnungshofberichtes, daß die Abstattung von Tilgungsraten der Darlehen des NÖ Schul- und Kindergartenfonds durch Einbe-  haltung von Ertragsanteilen von Gemeinden erfolgt, trifft nicht zu. Es werden keine Darlehen aus Bedarfszuweisungsmitteln gewährt und daher auch keine Tilgungsraten einbehalten. Die Gemeinden und Schulgemeinden zahlen jährlich vielmehr die vorgeschriebenen Tilgungsraten direkt aus dem ordentlichen Haushalt ein. Als Sicherstellung für den Fall der Säumigkeit verlangt der Fonds die Er-  klärung, daß die fälligen Tilgungsraten von den Einnahmen aus der Grundsteuer einbehalten werden. Diese ist eine reine Gemeindesteuer und voll pfandfähig. 
Im Abschnitt C wird die Niederösterreichische Landes-Finanzsonderaktion für Gemeinden überprüft. Der Rechnungshof empfiehlt eine weitreichende Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der geförderten Mittel. Von der Landesregierung wird in Zukunft eine stichprobenweise Überprüfung durch die Finanzabteilung erfolgen.  
Abschnitt D, Aufsicht über die Gemeinden: Der Rechnungshof stellt fest, daß die Gebarung der Gemeinden in einigen Bezirken jahrelang überhaupt nicht geprüft wurde. Dazu äußert die Landesregierung, der Rechnungshof müßte irrtümlich falsche Listen als Grundlage seiner Kontrolle genommen haben. Bei der Förderung eines nicht als Pflichtausgabe anzusehenden Projektes wurde die finanzielle Belastbarkeit einer Gemeinde nicht  überprüft. Der Schuldenstand dieser Gemeinde erhöhte sich vom 1. 1.1972 bis 31.12. 1976 um 909,77%. In der Zwischenzeit wurde von der Landesregierung Vorsorge getroffen, daß bei der Beurteilung der finanziellen Belastbarkeit von Gemeinden ein wesentlich strengerer Maßstab anzulegen ist. Weiters kritisiert der Rechnungshof die mangelnde Koordinierung von Förderungen und des Einsatzes aller finanziellen Mittel bei besonderer Verschuldung einer Gemeinde. Er empfahl in Zukunft diese Koordinierung besonders auf dem  Bausektor.  
Abschnitt E, Repräsentationsausgaben: Zum Prüfungsbericht des Landeskontrollamtes erhebt der Rechnungshof keinen Einwand, weil auch er bei den aufgezeigten Sachverhalten zu keinem anderen Ergebnis gelangt wäre. Im Jahre 1976 ergibt sich eine Ersparnis der Repräsentationskosten gegenüber dem Voranschlag von 86.000 Schilling. Der Rechnungshof kritisiert Repräsentationen, die nicht im allgemeinen Landesinteresse lagen, in der Höhe von 67.615 Schilling. Dazu die Landesregie-  rung: Der Rechnungshof hat diese Ausgaben gezielt herausgegriffen. Bei einer Gesamtschau aller Repräsentationsausgaben wäre zu sehen, daß diese Ausgaben eine völlig untergeordnete Rolle spielen und auch andere Organisationen betreffen.  
Abschnitt F, Personalangelegenheiten: Der Rechnungshof überprüfte das Landesver-  tragsbedienstetengesetz, die Verordnung über Reisegebühren von Mitgliedern des Finanz-  kontrollausschusses, die Dienstrechtsmaßnahmen, außerordentliche Zuwendungen an ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene, Gehaltserhöhung durch Regierungsbeschlüsse, Beförderungen und Richtlinien, Überstellung von Lehrern an land- und forstwirtschaftlichen Landesfachschulen in die  Verwendungsgruppe L 1, Freistellung Landesbediensteten für Organisationen, Verwendung einer Bundesbeamtin im Landes-  dienst, außerordentliche Zuwendung, Meldung eines Unfalles und unterlassene Versetzung in den zeitlichen Ruhestand, unvereinbare Ausübung der Funktion eines Aufsichtsrates. Er beanstandete unter anderem, daß der Gesetzesentwurf eines Landesvertragsbedienstetengesetzes zum Teil günstigere Regelungen als beim Bund vorsieht. Der Rechnungshof empfiehlt die Sanierung der Landesverfassung bezüglich allgemeiner Bezugserhöhung. Bei Beförderungen wurde die Wartezeit in Einzelfällen unter- oder über-  schritten. Bei den Freistellungen von Bediensteten für Landesorganisationen ergeben sich bei der Refundierung der Personalkosten Verzögerungen.  
Abschnitt G, Landesverband der Trachten-  und Heimatvereine für Niederösterreich: Die  widmungsgemäße Verwendung von Förderungsmitteln wurde zum Teil nicht nachgewiesen. Für die gewährten Förderungsbeiträge ist der Nachweis zu erbringen. Die Landesregierung teilte dazu mit, daß die gewährten Subventionen widmungsgemäß verwendet wurden; von der Kulturabteilung wird in  Zukunft auf genauere Detaillierung vorzulegender Abrechnungen gedrungen werden. 1976 wurde vom Trachtenverein der Ausgleich angemeldet. Nach Ansicht des Rechnungshofes sollte das Amt der NÖ Landesregierung die Subventionierung des Trachtenvereines vorerst weitgehend einstellen, eine  allenfalls weiterhin bestehende Beeinflussung des derzeitigen Vereinsvorstandes oder etwaige Eingriffe in das Vereinsgeschehen durch den ehemals verantwortlichen Funktionär unterbinden und den Verein zu einer Ordnung seiner finanziellen Verhältnisse aufrufen. Dazu teilt die Landesregierung mit, daß dem Verein Landesbeiträge nur mehr auf Grund vorliegender Kostenvoranschläge welche  nach der Subventionsgewährung mit Rechnungen zu belegen sind und welche mit dem  Fremdenverkehr in unmittelbarem Zusammenhang stehen, gewährt werden.  
Abschnitt H Landesstraßen: Am 1.1. 1977 betrug der Anteil der Straßen mit festen Belägen bereits 9.264 Kilometer, das sind 86%, und der der Schotterstraßen 1.481 Kilometer das sind 14% von insgesamt 10.745 Kilometer Landesstraßen. Die Kritik des Rechnungshofes an der Lokalpräferenz in den Vergaberichtlinien wird durch eine Überarbeitung dieser Richtlinien bereinigt. Im besonderen  wurde die Landeshauptstraße Nr. 134, Kilometer 16.835 bis 20.945 Baulos Gloggnitz- Schlagl, kontrolliert. Durch die lange Baudauer entstanden Mehrkosten. Der Rechnungshof war der Meinung, daß dieses Baulos in zwei Jahren fertig sein konnte. Die Landesregierung meinte dazu: Durch die An-  schneidung rutschgefährdeter Hänge, deren  Zurruhekommen abgewartet werden mußte, wurde die Bauzeit verlängert. Der Feststellung einer teilweise mangelhaften Bauaufsicht könne sich die Landesstraßenverwaltung  nicht anschließen.  
Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Bericht über das Ergebnis der Prüfung der Gebarung der Jahre 1974 bis 1976 des Landes Niederösterreich durch den Rechnungshof wurde im Finanzausschuß behandelt und ich darf namens des Finanzausschusses über die Vorlage der Landesregierung, betreffend Bundesland Niederösterreich, Gebarungsüberprüfung 1974-1976 durch den Rechnungshof, folgenden Antrag stellen:

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht des Rechnungshofes über die Prüfung der Gebarung der Jahre 1974 bis 1976 des Bundeslandes Niederösterreich wird zur Kenntnis genommen." 

Darf ich um die Debatte und Abstimmung  bitten.  
ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Ich eröffne die Debatte. Zum Worte gelangt der Abg. Stangl.  
Abg. STANGL: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hohes Haus! Uns liegt der Bericht des Rechnungshofes für  die Jahre 1974 bis 1976 zur Behandlung vor.  Wie schon die Frau Berichterstatter gesagt hat, hat der Rechnungshof, wo es erforderlich war, auch weiter zurückliegende Zeiträume einer Prüfung unterzogen. Ein Kontrollbericht, hier im speziellen der Rechnungshofbericht als Ergebnis der höchsten Kontrollinstanz unserer Republik neben unseren parlamentarischen Kontrolleinrichtungen, soll meiner Meinung nach nicht nur zur Kenntnis genommen werden, nachdem die Äußerungen und Gegenäußerungen unter dem Gesichtspunkt der praktikablen Durchführungsmöglichkeiten diskutiert wurden, sondern soll auch zum Anlaß genommen werden, dort, wo es auf Grund der praktischen Erfahrungen, dort, wo es auf Grund von Möglichkeiten innerhalb der Gesetzgebung bzw. der Verordnungen Änderungen bedarf, diese bei der zukünftigen Arbeit sowohl der Landesregierung als auch des Hohen Landtages zu berücksichtigen. 

Die Frau Berichterstatter hat bereits die neun Punkte, mit denen sich der Rechnungshofbericht beschäftigt hat, angeführt. Ich darf sie kurz in Erinnerung rufen. Der Rechnungshofbericht enthält erstens Bemerkungen zu den Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen, befaßt sich im zweiten Abschnitt mit der Handhabung der Verteilung der Bedarfszuweisungen, behandelt dann das Instru-  ment der Finanzsonderaktion des Landes Niederösterreich für Gemeinden, die Gemeindeaufsicht, die Verwendung der Repräsentationsmittel, Personalangelegenheiten und dann die etwas leidliche Angelegenheit, bei der wir wohl alle kein gutes Gefühl gehabt haben, mit den Niederösterreichischen Trachten- und Heimatvereinen und beschäftigt sich schließlich mit den Landesstraßen bzw. speziell mit dem Baulos Gloggnitz-Schlagl der Landeshauptstraße Nr. 134.  
Es würde natürlich den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn man nun sowohl auf alle Feststellungen des Rechnungshofes als auch die Äußerungen der Landesregierung bzw. wieder die Gegenstellungnahme des Rechnungshofes eingehen würde. Daher gestatten Sie mir, daß ich einige mir wesentlich scheinende Betrachtungen vornehme. Natürlich auch unter der Berücksichtigung bzw. Vernachlässigung jener Punkte, wo ich der Meinung bin, daß wir im Laufe der regelmäßigen parlamentarischen Behandlung gewisser Problemkreise immer wieder auf diese Feststellungen zurückkommen müssen bzw. wo in absehbarer Zeit die Behandlung stattfindet.  
Das gilt gleich für den ersten Abschnitt des vorliegenden Berichtes. Zu Voranschlägen- bzw. Rechnungsabschlüssen haben wir ja als Parlamentarier immer wieder die  Möglichkeit, mindestens zweimal im Jahre, die Fakten des Vollzuges bzw. der Gestaltung und die Vorstellungen, die wir dazu haben, selbst festzustellen. So auch heute unter dem Tagesordnungspunkt 33, wo wir den Rech-  nungsabschluß für das Jahr 1978 zu behandeln haben. Das soll nicht heißen, daß wir die Aspekte, die wir aus dem Bericht des Rechnungshofes bzw. aus den Äußerungen und  Gegenäußerungen zur Kenntnis nehmen, später nicht in unsere Betrachtungen und in unsere Arbeit mit einbeziehen. Ich glaube sogar, wir müssen das sehr bewußt dort tun,  wo es notwendig ist.  
Komplexer sind nach meiner Ansicht schon die Feststellungen des Rechnungshofes hinsichtlich der Verwendung von Bedarfszuweisungen. Mir ist persönlich bewußt, daß sich der Rechnungshof auf die verschiedenen gesetzlichen Maßnahmen bzw. Gesetzesstellen beruft, beginnend vom Finanzverfassungsgesetz 1948 bis eben zu den geltenden Finanzausgleichsgesetzen. Trotzdem glaube ich, daß in einigen Fällen zu globale Feststellungen hinsichtlich der Verwendung der Bedarfszuweisungen gemacht wurden, und ich erlaube mir, nur eine oder zwei Feststellungen durch  Beispiele faktisch zu widerlegen. Ich nehme bewußt den Schul- und Kindergartenfonds her. Die Feststellungen des Rechnungshofes beziehen sich darauf, daß ein Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit faktisch von den Bedarfszuweisungen nicht gespeist werden darf  und der Rechnungshof stellt gleich in derselben Passage fest, daß die Bedarfszuweisungen direkt den Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden zuzuführen sind. Und hier glaube ich, ist doch inhaltlich eine zu große Einschränkung von Seiten des Rechnungshofes getroffen worden, denn auch unsere Schul-  gemeinden sind ja de facto Gemeindeverbände, soweit sie über das Gemeindegebiet hinausreichen. Die Damen und Herren, die dem Kindergarten- und Schulbaufonds angehören, wissen genau, daß etwa die Hälfte der Mittel, die aus dem Schul- und Kindergartenbaufonds den Gemeinden oder den Schulgemeinden zugute kommen, als Beihilfen gegeben werden und nur rund die Hälfte als Darlehen gegeben werden, bis jetzt wenigstens. Und wenn wir uns die Voranschläge des Kindergarten- und Schulbaufonds ansehen - ich  darf das Jahr 1979 jetzt herausnehmen - ist  der Umfang der Ausgaben mit etwa 590 Millionen Schilling festgelegt, während die Mittel, die aus den Bedarfszuweisungen kommen, die etwa 110 Millionen Schilling Substanz den Schulbaufonds eigentlich speisen. Und ich  komme jetzt wieder auf die Feststellung zurück, daß etwa die Hälfte als Beihilfen gegeben wird, freilich hat das Geld kein Mascherl, ob das jetzt aus anderen Quellen für den Schulbaufond kommt oder Geldmittel vom Schulbaufonds genommen werden oder ob das  Geld von den 110 Millionen Schilling aus den Bedarfszuweisungen genommen wird. Ich glaube daher noch einmal, daß hier die Auslegung von Seiten des Rechnungshofes etwas zu begrenzt durchgeführt wird. Wo ich dem Rechnungshof zustimme, wäre es, daß entgegen der üblichen Vergabe, verzeihen Sie mir diesen unsachgemäßen Ausdruck, die Bedarfszuweisungen tatsächlich als Beihilfen gegeben werden sollen. Ich bin mir aber auch bewußt, daß es eben eine andere Zeit in der Landesverwaltung gegeben hat auf der Finanzierungsseite, wo die Gemeinden auch mit  Darlehen aus einem Teil dieser Mittel selbst  einverstanden waren. 

Nun ein nächstes Kapitel, Repräsentationsausgaben. Hier stützt sich der Rechnungshof auf die Feststellungen des Finanzkontrollausschusses bzw. des Kontrollamtes. Ich darf aus  dem Bericht folgende Passage unter 27.2 auf Seite 37 vorlesen: ,,Der Rechnungshof erhebt gegen die Feststellungen in diesem Prüfungsbericht keinen Einwand, weil er auch bei den aufgezeigten Sachverhalten zu keinem anderen Ergebnis gelangt wäre. Er hat deshalb auch die folgenden Gebarungsübersichten und einzelne Ausgaben aus den aktenkundig gemachten Ermittlungsergebnissen des Landeskontrollamtes übernommen." Gestatten Sie mir, daß ich in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen darf, daß allein diese Feststellung zeigt, wie ernst und auch mit welcher Qualität die Beamten des Kontrollamtes bzw. die Mitglieder des Finanzkontrollausschusses ihre verfassungsmäßige Aufgabe erfüllen. 

Nun zum Inhaltlichen: Der Rechnungshof stellt auch fest, daß die Repräsentationsausgaben öffentliche Mittel sind und - ich zitiere wörtlich - ,,nicht der Förderung bestimmter politischer Parteien oder politischer Verhaltensweisen dienen". Und nun möchte ich eine Klarstellung anbringen. Als ich in der Sendung ,,Mittagsjournal" am 13. März das Interview des Herrn Predota mit Herrn  Landeshauptmann Maurer während einer Autofahrt hörte, war ich eigentlich sehr erstaunt. Deswegen erstaunt, weil hier Aussagen getroffen wurden, die nicht mit den Tatsachen übereinstimmen und wo die Behandlung, Herr Landeshauptmann, im Hohen Haus ganz anders war als hier festgestellt wurde.  Ich muß das hier ganz offen sagen. Sie sagen, daß die sozialistischen Abgeordneten im Nieder-österreichischen Landtag keinerlei Anstoß am Kontrollbericht und damit an den Repräsentationen genommen haben. Hier möchte ich Ihnen sagen, wir haben keinen Anstoß am Kontrollbericht genommen, das ist richtig, aber ich darf vielleicht in Erinnerung rufen, daß dieser Kontrollbericht auch hinsichtlich der Repräsentationsausgaben bereits kritische, und zwar sehr kritische Feststellungen 
gemacht hat. Ich darf nur einige Dinge in Erinnerung rufen. Da eine Aufzeichnung der Ausgaben nach Anlässen nicht besteht, wurden andere Belege überprüft und den einzelnen Anlässen zugeordnet. Hiebei wurden folgende Mängel festgestellt: Die derzeitige Aktenführung ist unzureichend, über die einzelnen Anlässe werden Akten geführt, die zum Teil nicht protokolliert sind. Auch liegt nicht für jeden Fall ein Akt vor und fehlt auch des öfteren der Nachweis der Anordnung. Der Eingang der Rechnungen, die nicht mit Eingangsstempel versehen werden, wird in Hilfsaufzeichnungen festgehalten. Die Kosten einer bestimmten Veranstaltung sind daher weder aus dem Akt, noch in der Buchhaltung direkt feststellbar und es kann demnach keine Rückkontrolle gegenüber dem vor-  gesehenen Ausgabenrahmen vorgenommen werden. Bei den Anlässen im Niederösterreichischen Landhaus gibt es mit wenigen Ausnahmen keine Aufzeichnungen. Entgegen dem Erlaß wurden auch, hier mit der Geschäftszahl LAD-411259-1956, Rechnungsduplikate ohne entsprechende schriftliche Rechtfertigungsangabe zur Anweisung gebracht. Dies führte in einem Fall zu einer inzwischen be-  hobenen Doppelanweisung. Die Aufzeichnung über die als Ehrengeschenke angekauften Kristall-waren stimmte nicht mit dem Bestand überein, es ergab sich auch ein Mehrbestand. Und so könnte ich fortsetzen. Bei Verwendung von Repräsentationsmitteln, stellte der  Finanzkontrollausschuß fest, ist die strenge Einhaltung der vom Landtag zum Voranschlag beschlossenen Zweckwidmungen unabdingbar. Ich glaube daher, daß es wohl eine Kritik im Kontrollbericht, wenn ich es so sagen darf, gegeben hat. Ich würde Ihnen vielleicht auch empfehlen, oder jenen Beamten, die Ihnen das mitteilen, das stenographische Protokoll zu lesen oder solche Aufzeichnungen doch hie und da vor Aussagen herzunehmen. Hier sind immer wieder kritische Feststellungen und zwar hat in der Landtagssitzung am 26. Jänner 1978 auch der Kollege Buchinger  zwar nicht den Ausgabenrahmen kritisiert aber wortwörtlich gesagt, zu lesen auf Seite 514: ,,Ich stimme mit dem Herrn Abg. Stangl überein, daß im zweiten Teil, was die Verwaltung betrifft, Mängel der aktenmäßigen Erledigung und Aufzeichnungen und so weiter festgestellt wurden." Also kritiklos waren  weder der Finanzkontrollausschuß noch die sozialistischen Abgeordneten, denn die haben  ja diesen Bericht zur Kenntnis genommen, Die ganzen Repräsentationsausgaben wurden nicht zur Kenntnis genommen. Ich würde bitten, das bei den nächsten Radiointerviews kommt nämlich hier zweimal dieser Satz vor - doch etwas genauer durchzusehen. 

Der breiteste Raum des Rechnungshofberichtes, nämlich ein Drittel im Umfang beschäftigt sich mit den Dienstrechtsmaßnahmen. Darf ich hier gleich ganz offen feststellen, daß es uns hier nicht um die allgemeinen Dienstrechtsmaßnahmen geht, sondern vor allem um jene Dienstrechtsmaßnahmen in Einzelfällen, die vom Rechnungshof aufgezeigt wurden. Herr Landeshauptmann, als zuständigem Personalreferent muß ich Ihnen sagen, wenn manches, was wir Sozialisten hier gesagt haben, immer wieder so unter dem parteipolitischen Aspekt ad acta gelegt wurde, dann haben wir den besten Ver-  bündeten jetzt in den Herren des Rechnungshofes mit ihren Feststellungen. Sie bekritteln, um nur einige Dinge herauszunehmen, die uneinheitliche Praxis bei Beförderungen, sie stellen fest, daß vor der Genehmigung durch den Landeshauptmann bzw. durch die Landesregierung sogenannte Beförderungsbesprechungen durchgeführt werden und das Ergebnis dieser Besprechung ist dann ausschlaggebend für die Beförderung im Einzelnen. Na ja, der Personalreferent hat sich schon vorher gegenüber den Rechnungshofbeamten geweigert, den Inhalt dieser Besprechungen bekanntzugeben. Für mich wäre interessant zu wissen, wer bei solchen Beförderungsbesprechungen dabei ist; wenn man das wüßte, wüßte man auch, wer befördert. Denn ich glaube nicht, Herr Landeshauptmann, daß es  Sie sind nach den Beförderungsrichtlinien, wenn ich die Praxis ansehe, und auch nicht  die Landesregierung. Ich habe so das Gefühl, hier sind einige graue Eminenzen, wie man  so im Volksmund sagt, am Werk, die bei jeder sowohl beamteten als auch parlamentarischen Kontrolle keine Verantwortung zu tragen haben. Im übrigen habe ich den Gegenäußerungen des Rechnungshofes auf Seite 10 nichts hinzuzufügen. Wenn der Rechnungshof feststellt, daß er der Ansicht ist, daß die Nichtbeachtung der von der Landesregierung beschlossenen allgemein gültigen Beförderungsgrundsätze ohne vorangegangenes Verfahren als willkürliches Vorgehen erscheint, dann  trifft sich meine Meinung vollinhaltlich mit  den Feststellungen des Rechnungshofes. Ich glaube, in den Sumpf dieser Willkürlichkeiten am Personalsektor geraten wir auch mit den Feststellungen über die verschiedenen Weihnachtsgaben. Ich wußte bis zum Eintreffen des Rechnungshofberichtes im Hohen  Landtag auch nicht, daß hier nachträglich für besondere Mehrdienstleistungen - ob es ein  ausgewählter Kreis ist, weiß ich nicht - noch Mittel gegeben werden, die immerhin für das Jahr 1976 nach Feststellungen des Rechnungshofes 1,6 Millionen Schilling ausmachten. Die Begründung ist, weil diese Beamten Dienstleistungen vollbrachten, welche über das vorgesehene Maß der Arbeitszeit hinausgehen. Um das jetzt zu sanieren, werden nachträglich am Ende des Jahres vom Herrn Landes-  hauptmann Mehrdienstleistungen angeordnet und angewiesen. Da kommt es natürlich vor, wie der Rechnungshof feststellt, daß einige Bedienstete bis zu dreimal verschieden hohe Beträge aus diesem Titel bekommen. Die Beträge liegen immerhin, wie der Rechnungshof feststellt, zwischen einigen Tausend Schillingen und einem Monatsbezug. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe absichtlich die Kurzform gewählt, nur einige wichtig scheinende Probleme aus dem vorliegenden Bericht herausgenommen um im wesentlichen mit wenig persönlichen Kommentaren versehen, um nicht den Eindruck des Kritikers der Kritik wegen zu hinterlassen. Die Feststellungen des Rechnungs-  hofes dürfen uns aber nicht zur Tagesordnung übergehen lassen, ohne den Auftrag an die zuständigen Landesstellen zu erteilen, berechtigte Feststellungen als Ausgangspunkt zu nehmen, um Unzulänglichkeiten abzustellen, um eben Unrecht, Unzweckmäßigkeit und Unwirtschaftlichkeit abzubauen. In diesem Sinne wird die sozialistische Fraktion den Rechnungshofbericht zur Kenntnis nehmen (Beifall bei der SPÖ.)  
ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Als nächster hat sich der Abg. Buchinger zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihm.  
Abg. BUCHINGER: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Darf ich ebenfalls zu einigen Punkten des vorliegenden Berichtes des Rechnungshofes über den Prüfungszeitraum 1974 bis 1976 kurz Stellung nehmen. Vorerst können wir heute gleich wieder etwas feststellen, was wir des öfteren schon getan haben, daß der Bericht doch relativ alt - unter Anführungszeichen - ist und einen Zeitraum behandelt,  der immerhin drei bis fünf Jahre zurückliegt.  Trotzdem glaube ich, sind in diesen 87 Sei-  ten einige Punkte angeführt, mit denen man  sich auseinandersetzen muß. Da und dort muß man ohne Zweifel Abänderung treffen, wobei ich aber auch der Meinung bin, daß man nicht  in allen Punkten mit den Feststellungen des Rechnungshofes übereinstimmen muß, was ja auch mein Vorredner zum Teil zum Ausdruck gebracht hat. 
Darf ich kurz auf einige Abschnitte eingehen. Im Abschnitt A haben wir also die Voranschläge und Rechnungsabschlüsse. Wenn hier der Rechnungshof feststellt, daß es im Jahre 1975 eine große Ausweitung des Budgetrahmens gegeben hat, und zu der Auffassung kommt, daß das vor allem auf die Einführung des Niederösterreichischen Sozialhilfegesetzes zurückzuführen ist, weil hier das Land große finanzielle Kosten auf sich genommen hat, so glaube ich, ist das keine Kritik, sondern eine Anerkennung des Rechnungshofes, daß das Land Niederösterreich für dieses große Sozialgesetz, für diesen großen Sozialbereich solch gewaltige Belastungen auf sich genommen hat. Ebenfalls finden wir dort eine Feststellung bezüglich des  Rechnungsabschlusses. Und auch hier kann ich  erkennen, daß die Feststellung des Rechnungshofes mehr oder weniger eine Anerkennung für den Finanzreferenten der Landesverwaltung und eine Anerkennung der Arbeit des Finanzreferates ist, wenn dort die erfreuliche Feststellung getroffen wird, daß der Rechnungshof die Richtigkeit des Rech-  nungsabschlusses bestätigt, wenn man davon  absieht, daß es nur in zwei Punkten unterschiedliche Auffassungen gegeben hat, und zwar hinsichtlich der Verbuchung der sogenannten Rücklagenentnahmen. Als nächstes der Schuldendienst, wo der Rechnungshof die Feststellung trifft, daß das Land 1974 1,4 Millionen Schilling Schulden hatte und daß sich 1976 dieser Schuldenstand auf 2,2 Millionen Schilling erhöhte. Das heißt, wenn man das umlegt auf Prozente machte 1974 der Schuldendienst 5,476 der Steuern und steuerähnlichen Eingänge aus und 1976 ist er auf 6,9%  angestiegen. Die Frau Berichterstatter hat ja schon darauf hingewiesen, daß der Rechnungshof an und für sich, wie er auf Seite 10 feststellt, keine übermäßig hohe Belastung des Landes sieht, was den Schuldenstand betrifft. Ich glaube, ich muß aber darauf hinweisen, daß der Rechnungshof in einem weiteren Satz auch sehr deutlich zum Ausdruck bringt, daß weitere Schulden nur dann vertretbar wären, wenn es sich um wirklich zwingende Ausgaben handelt bzw. wenn hier wirklich zwingende Gründe vorhanden sind. Also er schränkt sehr deutlich ein, daß man vielleicht in Zukunft noch mehr dem nachkommen sollte, was von der sozialistischen Fraktion immer wieder verlangt wird, nämlich daß sich das Land noch weiter verschuldet.  
Im Abschnitt B - es wurde schon darauf hingewiesen - standen die Bedarfszuweisungen zur Diskussion. Die Kritik in diesen Punkten erscheint mir auch wesentlich, erleben wir doch nicht das erstemal, daß der Rechnungshof sich mit diesem Problem auseinandersetzt, nämlich mit der Zuführung von Mitteln von Bedarfszuweisungen an die Fonds, sprich also Schul- und Kindergarten-  fonds bzw. auch Gemeindeinvestitionsfonds. Ich stimme hier mit der Stellungnahme der  Landesregierung überein, welche darauf hingewiesen hat, daß der Verfassungsdienst des  Bundeskanzleramtes selbst keinen Einwand, gegen das Schul- und Kindergartenfondsgesetz gehabt hat, daß also Bedarfszuweisungsmittel diesem Fonds zugeführt werden. Und ich glaube auch, hier die Feststellung treffen  zu können, daß es nicht möglich gewesen wäre, in unserem Bundesland Niederösterreich in Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Land diese vielen Schulen und Kindergärten zu erbauen, diese modernen, der Zeit gemäßen Einrichtungen zu schaffen, wenn nicht die Finanzierung im Wege der Bedarfszuweisungen erfolgt wäre, nicht zuletzt, weil auch diese Mittel ausschließlich den Gemeinden zugekommen sind. Was die Beihilfen und die Darlehen betrifft, so habe ich einer Pressemeldung der letzten Tage entnommen, daß es hier Überlegungen im zuständigen Referat gibt, in Zukunft Bedarfszuweisungen nur mehr als Beihilfen und nicht mehr als Darlehen zu geben. Ein zweiter Punkt, der noch angeführt wird, ist auch nicht neu, er betrifft die Pauschalierung von Bedarfszuweisungen für die Statutarstädte bzw. die Städte Amstetten, Baden, und Klosterneuburg. Ich stimme auch hier mit der Stellungnahme der Landesregierung überein, die besagt, daß die Landesregierung glaubt, damit könne den Bedarfszuweisungen eine weitgehend gerechte Verteilung nicht abgesprochen werden.  
Im Abschnitt C wird die Finanzsonderaktion behandelt. Ich glaube, auch hier ist es  erfreulich, daß der Rechnungshof praktisch keine Beanstandung macht, wenn man absieht von einigen Vorschlägen, was die Abwicklung im Bereich der Administration bzw. der Überprüfung betrifft. Ich glaube, auch hier  kann man herauslesen, daß die Finanzsonderaktion zu einer guten Einrichtung zählt, daß hier eine positive Beurteilung vorliegt. 

Der Abschnitt D behandelt die Gemeindeaufsicht und zwar erstens einmal die Überprüfung der Gemeinden. Hier stellt der Rechnungshof auf Seite 29 fest, daß nach den Unterlagen des Gemeindereferates eben manche Gemeinden zuwenig bzw. oft jahrelang überhaupt nicht überprüft werden, daß hier also die Prüfungszeiträume abgestimmt und objektivere Merkmale gesetzt werden sollten, was die Überprüfung betrifft. Wenn ich die Stellungnahme der Landesregierung zur Hand nehme, so ist diese für mich einigermaßen unverständlich, wenn ich auch die Gegenäußerung des Rechnungshofes durchlese. In der Stellungnahme der Landesregierung, und das ist ja nicht zuletzt die Stellungnahme des Gemeindereferates, heißt es also unter 21.3 wörtlich: ,,Die Feststellung, daß in einigen Bezirken jahrelang die Gemeinden überhaupt nicht geprüft wurden, ist unrichtig." Und auf der nächsten Seite kann ich weiterlesen: ,,Die Aussagen über alle übrigen Bezirke Niederösterreichs weichen ebenfalls ab."  - nämlich in der Aufstellung des Rechnungshofes. Und es heißt weiters: Die Aufstellungen über die weiteren Prüfungsjahre stimmen ebenso nicht überein." Und im dritten Absatz heißt es: ,,Es stimmen insbesondere auch die ausgewiesenen Prozentsätze der durchgeführten Prüfungen nicht." Der Rechnungshof stellt dazu in seiner Gegenäußerung unter Punkt 21 - ich darf das auch vielleicht  wörtlich zitieren - fest: ,,Dieser Prüfungskalender, den der Rechnungshof erstellt hat,  wurde aus den für alle politischen Bezirke vorhandenen Aufstellungen der Gemeindeabteilung, die den Beauftragten des Rechnungshofes während der Prüfung an Ort und Stelle übergeben wurden, erstellt. Bei der Besprechung des Prüfungsberichtes (Schlußbesprechung) am 24. März 1977 wurden vom Leiter der Abteilung Gemeindeangelegenheiten in Anwesenheit eines Inspektionsrates diese  Aufstellungen über die Gemeindeprüfungen widerspruchslos anerkannt. Desgleichen wurde bei der Schlußbesprechung am 27. April 1977 weder von Landeshauptmannstellvertreter und Bundesminister außer Dienst Hans Czettl noch vom erwähnten Abteilungsvorstand ein Einwand gegen diese Arbeitsbehelfe der Gemeindeabteilung erhoben." Und es heißt weiter einen Satz später: ,,Diese Be-  stimmung verpflichtet wohl auch die geprüfte Stelle, ausgehändigte Arbeitsbehelfe, die objektiv unrichtig sind, zu berichtigen. Auch hätte noch bei Übermittlung der Äußerungen der Landesregierung an den Rechnungshof, der bei seinen Erhebungen stets das Ziel verfolgt, den wahren Sachverhalt festzustellen, weiteres Material vorgelegt werden können.: Wenn ich eingangs gesagt habe, mir ist das unverständlich, so glaube ich, ersieht man aus diesen Äußerungen bzw. Gegenäußerungen,  welche Situation hier entstanden ist, die bei richtiger Information an den Rechnungshof zu vermeiden gewesen ist. 

Ein weiterer Punkt behandelt die finanzielle Situation unserer Gemeinden, wo der  Rechnungshof generell feststellt, daß wir hier am Rande einer bedenklichen Entwicklung sind, vor allem auch, was die Darlehensaufnahmen der Gemeinden betrifft. Er empfiehlt dem Gemeindereferat, hier doch strengere Maßstäbe anzulegen. Dasselbe gilt für die Koordinierung von Förderungsmaßnahmen, auch hier erachtet er eine bessere Koordinierung für notwendig. 

Im Abschnitt E komme ich zu den Repräsentationsausgaben mit denen sich auch der Kollege Stangl befaßt hat, Herr Kollege Stangl, ich glaube, hier ist ein bisserl ein Mißverständnis gewesen, oder hast Du es bewußt so aufgefaßt? Vielleicht die Vorgeschichte, wie es zu dem Interview des Herrn Lan-  deshauptmannes in der Mittagssendung am 13.3. kam. Es wäre nicht zu diesem Interview gekommen, wenn nicht drei Tage vorher im Zentralorgan der Sozialistischen Partei (Abg. Leichtfried: ÖVP-Zeitungen beschäftigen sich mit den Berichten des Rechnungshofes auf Bundesebene schon immer vor Behandlung im Parlament!) auf der ersten Seite eine große Meldung gewesen wäre - ich habe hier nur die Kopie - ,,Niederösterreich: Maurers Spesen 270.000 Schilling ohne Belege." Ich darf gleich vorwegschicken, es ist einmalig in der Chronik der Rechnungshofberichte, daß sich ein Parlament mit dem Rechnungshofbericht eines Bundeslandes bereits beschäftigt, obwohl sich der Landtag mit diesem Bericht noch nicht befaßt hat. Mit dem Rechnungshofbericht über das Land Niederösterreich bitte, denn es heißt hier in dieser Aussage - ich zitiere - daß dieser Bericht im Parlament ganz offiziell zur Diskussion stand. Wenn da und dort etwas durchdringt, dann wird man sich damit auseinanderset-  zen können. Aber daß sich das Parlament damit befaßt, bevor das zuständige Land damit befasst wurde, das dürfte wohl einmalig sein. Es wurde mir auch bestätigt, daß es bisher solche Verfahrensweisen nicht gegeben hat bzw. daß bisher überhaupt nie Berichte eines Landes im Parlament zur Diskussion gestanden sind. Und ich darf hier sehr deutlich sagen, es wurde damals gesagt, diese Feststellungen, also das heißt die 270.000 Schilling - des Rechnungshofes bitte, nicht des  Kontrollamtes - über das Land Niederösterreich aus dem Jahre 1976 sind doppelt peinlich. Und dann steht weiter: ,,Blecha und Tull  stellten diese Details am Freitag in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vor." Und  es heißt unter anderem dann weiter - ich darf das in Erinnerung rufen und wieder zitieren: ,,So registriert der Rechnungshof in Niederösterreich glatte 272.188 Schilling an  Repräsentationsausgaben, für die keine Belege vorhanden waren. Es ist völlig unklar, was Maurer mit dieser guten Viertelmillion gemacht hat." Sehen Sie, das ist Rufmord, das sind glatte Lügen, die in die Bevölkerung hineingetragen werden. (Beifall bei der ÖVP)  
(Dritter Präsident Reiter übernimmt den Vorsitz.)  
Ich darf heute feststellen, mit keinem Wort steht im Rechnungshofbericht drinnen, daß keine Belege vorhanden waren über diese 272.000 Schilling. Mit keinem Wort wird im Finanzkontrollausschußbericht festgestellt, daß keine Belege vorhanden gewesen sind. 
(Abg. Blochberger: Erfindung!) Und nichts anderes hat der Herr Landeshauptmann in dieser Rundfunksendung gesagt, als daß der Kontrollausschuß auch nicht das Fehlen von Belegen kritisiert hat. Wir haben eines kritisiert - Herr Kollege Stangl, da stimme ich überein -, daß in der verwaltungsmäßigen wenn Sie wollen in der aktenmäßigen Abwicklung Schlampereien, wenn ich das so sagen darf, vorhanden gewesen sind. Und Herr Kollege Brezovszky damals Abgeordneter, mußte einige Tage später auch noch ein Schäuferl dazulegen. Sie haben von der Milchbüchelrechnung gesprochen, wenn ich dies auch hier zitieren darf, und daß in Niederösterreich die Verrechnung der Repräsentationsausgaben nicht einmal so wie bei kleinen Bauern erfolgt. (Landesrat Dr. Brezovszky:  Das habe ich nicht gesagt!) Haben Sie nicht  gesagt? Na bitte, Arbeiterzeitung vom 10.3.! Dann muß die Arbeiterzeitung dauernd was Falsches schreiben. Ich kann ja nur das zitieren, was Sie gesagt haben. (Landesrat Dr.  Brezovszky: Das habe ich gesagt? Das steht  im Protokoll?) Herr Kollege Brezovszky, Sie haben den Kollegen Stangl zitiert, der von der Milchrechnung gesprochen hat und haben in diesem Zusammenhang gesagt: ,,Landeshauptmann Maurers Unglaubwürdigkeit erhärtet." Der Kollege Stangl hat vom Milchbüchel gesprochen, aber in Bezug auf die aktenmäßige Erledigung und nicht in Bezug darauf, daß keine Rechnungen vorhanden sind. Und hier ist der wesentliche Unterschied. Deshalb hat sich der Herr Landeshauptmann Maurer mit völligem Recht auf den Kontroll-  amtsbericht bzw. auf den Rechnungshofbericht bezogen und hat hier, glaube ich, ,sehr eindeutig nachgewiesen, daß es eine glatte Lüge ist, was die Arbeiterzeitung am 10. 3. 1979 behauptet hat bzw. was die Abgeordneten Blecha und Tull in einer Pressekonferenz namens der SPÖ ausgesagt haben. Das war der Grund. Aber sehen Sie, ich glaube, das ist so die Taktik der Sozialistischen Partei. (Abg. Stangl: Kein Wort von Tull! Kein Wort  von Blecha!) Bitte, ich habe gesagt, das war der Grund der Aussage. Denn die Redakteure hätten ja keine Veranlassung gehabt, den Herrn Landeshauptmann zu fragen, wenn nicht diese Veröffentlichung in der Arbeiterzeitung auf der ersten Seite gestanden wäre.  Das war der Grund des Interviews am 13.März. Aber ich glaube, da geht es um zwei ganz verschiedene Dinge, die man bitte bei nur einiger Fairneß auseinanderhalten soll. Wenn man glaubwürdig sein möchte in der Bevölkerung, soll man auch sagen, wie die Dinge hier stehen. Ich darf nochmals feststellen, daß der Herr Landeshauptmann keinen Groschen ohne Verrechnung und Legung von Rechnungen angenommen hat bzw. ausgegeben hat. Ich möchte diese Feststellung  eindeutig hier treffen.(Beifall bei der ÖVP.) 

Und wenn ich, Herr Landesrat Brezovszky, nochmals von der Glaubwürdigkeit sprechen darf, ist es sehr interessant, daß Sie gerade das herausgenommen haben, was Ihnen gepaßt hat, was man dem Maurer hinschmeißen hat können. Ganz übersehen haben Sie zum Beispiel eine Kritik des Rechnungshofes, daß zum Beispiel eine Auslandsreise eines Landesregierungsmitgliedes und von Abgeordneten laut Meinung des Rechnungshofes auf einem falschen Konto verbucht wurde. Nichts  gegen die Auslandsreise, aber sie nach Meinung des Rechnungshofes nicht richtig verbucht. Da haben Sie geschwiegen darüber, obwohl es gleich im nächsten Satz drinnen gestanden ist. Ja, ich kann nur vermuten, wenn man selber mitnascht und selber dabei ist, dann stimmen die Dinge. Nur wenn es andere betrifft, dann schweigt man oder sagt bewußt unwahre Dinge, die man dann in die  Bevölkerung hinausträgt. (Beifall bei der ÖVP. - Rufe von links: Was hat das mit  dem Rechnungshofbericht zu tun) Das hat damit etwas zu tun, weil es auch im Rechnungshofbericht drinnensteht. 

In diesem Zusammenhang darf ich auch auf  das zurückkommen, was heute der Herr Landeshauptmannstellvertreter Czettel hier so gesagt hat. Herr Landeshauptmannstellvertreter Czettel, wenn heute viele am Balkon gesessen wären und Ihre Rede gehört hätten, wäre es ihnen auch so gegangen wie mir.(Landeshauptmannstellvertreter Czettel: Na gut so!) Mir wären fast die Tränen gekommen, wie Sie es heute hier verstanden haben - sehr freundschaftlich, sehr loyal hat das geklungen - sehr versöhnlich diese Dinge klarzustellen. So geht es auch nicht, Herr  Landeshauptmannstellvertreter, daß man Obmann der Sozialistischen Partei in diesem Lande ist, daß man sich hier dauernd entschuldigt für Entgleisungen ihrer Propaganda, daß man das nicht billigt und daß die Partei draußen diese Dinge weitermacht. (Beifall bei der ÖVP.) Herr Landeshauptmann-  Stellvertreter, ich bedaure, das heute hier sagen zu müssen. Wir können Ihnen bitte nicht mehr glauben, wenn Sie heraustreten und diese Dinge sagen.(Beifall bei der ÖVP.)  Herr Landeshauptmannstellvertreter, wir haben Einsehen gehabt, daß Sie im Wahlkampf auf Ihre Plakate geschrieben haben: ,,Unser Landeshauptmann." Ich habe Verständnis dafür. (Landeshauptmannstellvertreter Czettel:  Wollt Ihr wirklich alles zusammenhauen? -  Heiterkeit bei der ÖVP. - Landeshauptmannstellvertreter Czettel: Ihr könnt nur mehr lachen über so traurige Sachen!) Sehen Sie, Herr Landeshauptmannstellvertreter, wenn es unangenehm wird, dann machen Sie  Zwischenrufe. Sie können ja dann reden. Ich habe Verständnis dafür, daß man in einem Wahlkampf - das ist selbstverständlich Ihr legitimes Recht - die Mehrheit anstrebt, um Landeshauptmann zu werden. Nur hat der Wähler anders entschieden. Wenn wir auch schwächer herausgegangen sind, sind Sie wohl etwas stärker, aber nicht so stark herausgegangen, daß Sie Landeshauptmann geworden sind. Und die Volkspartei hat auch diesmal wieder ein klares Mandat für die Führung  dieses Landes erhalten, auch das wollen wir hier einmal festhalten. (Beifall bei der ÖVP.)  Herr Landeshauptmannstellvertreter, Sie haben nur einen Brief zitiert, wo draufgestanden ist ,,Landeshauptmann". (Abg. Stangl: Für uns ist er es halt!) Sie haben sich da in  den Verhandlungen zur Bildung der Regierung am 9. April entschuldigt. Ich darf nur so nebenbei sagen, nicht nur im Brief ist es  drinnen gestanden, auf dem Plakat war es, auf Visitkarten, in Ihrer offiziellen Aussendung der Landesparteileitung stand ,,Landeshauptmann Czettel" drinnen, in verschiedenen Einladungen, ich habe mir nur zwei besorgt, stand ,,Landeshauptmann Czettel" und so geht es weiter. (Abg. Lechner: Zeigen Sie nicht so viel Propagandamaterial, sonst bringen wir auch eines) Herr Kollege Lechner . . .  (Abg. Lechner: Seien Sie vorsichtig! Ihre Propaganda hat das Land Niederösterreich bezahlt! - Dritter Präsident Reiter nach Abgabe des Glockenzeichens: Ich lade die Herren Abgeordneten ein, vom Rednerpult zu sprechen.) Herr Kollege Lechner, unsere Verhandlungsdelegation hätte am 9. 4. diese Entschuldigung des Herrn Landeshauptmannstellvertreters, die Entgleisung in diesen Dingen, zur Kenntnis genommen und es dabei belassen. (Abg. Stangl: Aber wir waren nicht  brav!) Na, Sie haben gesagt, es war Ihnen unangenehm. Sie haben sich - unter Anführungszeichen - entschuldigt; ich möchte  mich jetzt nicht auf das Wort entschuldigt festlegen, aber so ähnlich hat es geklungen. Wir hätten das zur Kenntnis genommen, wir hätten nicht den Antrag eingebracht, nur gehen ja die Dinge weiter, bitte schön. Es wird  nicht abgestellt. Ich habe hier eine Einladung, die ich mir noch schnell besorgen konnte, vom 15. April, also nach dieser Besprechung, wo wieder draufsteht „Landeshauptmannstellvertreter Czettel". (Abg. Stangl: Na und?)  Entschuldigung, Landeshauptmann! Bitte, ich stelle das gerne zur Verfügung. Es gibt viele andere Aussendungen und wenn ich richtig  gelesen habe, ist in einer der letzten Aussendungen Ihres Sonntagsblattes ebenfalls wieder ,,Landeshauptmann" drinnengestanden. Sehen Sie, Herr Landeshauptmann, jetzt kann ich nur eines sagen: Entweder ist das Ihre Taktik, Okay, oder - das kann ich ja fast nicht glauben - Sie sind so ein schwacher Parteiobmann, daß Sie diese Dinge in Ihrer Partei nicht abstellen können. Aber so geht es nicht! (Beifall bei der ÖVP.) So geht  es ja nicht, bitte. (Abg. Lechner: Wie oft sagen  Sie ,,Herr Landeshauptmann"! Das macht  nichts? - Unruhe - Dritter Präsident Reiter gibt das Glockenzeichen.) Sie verwechseln schon wieder zwei Dinge. Haben Sie schon einmal ein Kopfpapier vom Ludwig gesehen, wo draufsteht Landeshauptmann? Haben Sie schon einmal ein Plakat gesehen, haben Sie  schon einmal eine Aussendung gesehen? Das haben Sie noch nicht gesehen, also tun wir  nicht wieder zwei Dinge hier verwechseln. 

Ich möchte in dem Zusammenhang eines noch einmal sehr deutlich sagen: So kann keine Zusammenarbeit ausschauen, daß man in einer Sendung, die gestern über das Fernsehen gelaufen ist - ich habe sie selbst nicht  gesehen -, einen Bürgermeister, von dem Sie selbst hier sagen, daß ihm Unrecht zugefügt wurde, durch den Dreck zieht. Ich darf das so hart sagen, weil Millionen von Menschen in diesem Lande sehen, daß das die offizielle Stellungnahme der Partei ist. Und dann geht  man her und entschuldigt sich vor 56 Abgeordneten und sagt, ich bin eh der klasse Bursche, die anderen machen das. So kann man bitte diese Dinge nicht gehen lassen. (Beifall  bei der ÖVP. - Rufe von Abg. Lechner.) Na, Herr Kollege Lechner, ich habe ja nur gesagt, der Herr Landeshauptmannstellvertreter hat sich für diese Dinge mehr oder weniger entschuldigt. Er hat gesagt, er verurteilt diese Dinge, bitte (Landeshauptmannstellvertreter Czettel: Kopfpapier!) Hier her-  innen, wo es fast niemand hört. Ich verurteile diese Dinge, ich verurteile diese Belangsendung, haben Sie gesagt. Das sagt man hierherinnen, und die Straches draußen machen das sehr schön weiter. (Abg. Dr. Bernau: Er hat es angeschafft!) Sehen Sie und dann wird die Zeitung verurteilt, eine Entgegnung zu bringen. In Ordnung. Sehen Sie und da geht es wieder weiter, gleich in einem Nebensatz, wo wieder in Frage gestellt wird, ob die Entgegnung stimmt. Man schreibt, man muß nur  den Formalerfordernissen entsprechen, wenn nach dem Pressegesetz solch eine Entgegnung  verlangt wird, nicht geprüft wird hingegen der Wahrheitsgehalt dieser Entgegnung. Sehen Sie, so geht es weiter. Man verurteilt wieder die Dinge, man sagt, das haben wir zwar bringen müssen, aber der Maurer hat doch etwas Falsches getan, obwohl in diesem Rechnungshofbericht - ich darf es noch ein-  mal sagen - keine Zeile der Kritik über diese Dinge drinnen ist. (Abg. Stangl: Ja! Die Partei steht drinnen!) Ich komme dazu auch. 

Und nun gleich zu der zweiten Überschrift: 

„Der Rechnungshof kritisiert großzügige Bewirtung von Parteifreunden." Ich darf dazu privat etwas feststellen und ich glaube, daß meine Parteifreunde hier mit mir übereinstimmen, vielleicht auch Sie. Ich finde nichts daran, wenn heute eine Tagung einer Partei ist mit Parteifunktionären - aus einem be-  sonderen Anlaß bitte, es kann nicht alle Tage sein, und es waren ja besondere Anlässe - daß der Landeshauptmann dann auch zu einem Empfang bittet. Bitte, mit welchem Recht wird akzeptiert, daß bei einer Gewerkschaftstagung, einer Industriellentagung, einer Ärztetagung solche Empfänge als selbstverständliche angesehen werden und nur, weil einige in der Partei mitarbeiten, egal in welcher, wird das nicht akzeptiert? Ich glaube, hier sollte man sehr deutlich sagen, man soll  nicht Parteimitarbeiter, egal in welcher Partei sie stehen, mehr oder weniger zu Menschen zweiter Klasse in. diesem Staat stempeln.(Beifall bei der ÖVP.) Ich habe auch nichts dagegen, Herr Kollege Stangl, daß der Bürgermeister von Wien - Du wirst mit dabei gewesen sein - bei einem Bundesparteitag, wie ich der Zeitung entnehmen konnte, 1.200 Delegierte im Rathaus zu einem großen Empfang eingeladen hat, daß die Sozialistische Internationale dort eingeladen wird und verschiedene andere Organisationen. Ich glaube, daß ein Landeschef, möchte ich fast sagen, das auch den Mitarbeitern in diesem Bereich schuldig ist. Und wenn ich konkret eingehen darf auf die „Junge Union" Deutschlands, die hier zu Gast war, kann ich nur sagen, ich war schon oft mit bei Besuchen im Ausland. Egal, welche Organisationen von welcher Partei dort hinkommen, da sind die Empfänge, die der Landeshauptmann gibt, Kleinigkeiten gegenüber dem, wie dort junge Leute und Jugendorganisationen ganz offiziell von dem jeweiligen Regierungschef empfangen werden. Wenn der Rechnungshof hier anderer Meinung ist, sollten wir als Abgeordnete sehr deutlich sagen, daß wir glaube ich, nicht diese Meinung vertreten und das billigen. Ich bin der Meinung, daß das auch in Zukunft ohne weiteres durchgeführt werden kann. (Abg. Lechner: Die Einseitigkeit hat es dem Rechnungshof angetan!) Na, sind denn Anträge gestellt worden von Ihrer Seite, Herr Kollege Lechner? Ist ein Antrag gestellt worden? Na sehen Sie, so wie unsere Leute in Wien nicht auf diese Idee kommen.  
Ich möchte damit die Frage der Repräsentationskosten abschließen und darf noch zu einem weiteren Punkt kommen, den Sie auch angeschnitten haben, Personalangelegenheiten. Herr Kollege Stangl, ich darf bei den Personalangelegenheiten jetzt - unter Anführungszeichen - den Rechnungshof ein bisserl kritisieren. Ich habe vollstes Verständnis für die Beamten, daß sie gerade hier sehr kritisch sind, weil immerhin, das ist ja nicht unbekannt, in allen Ländern die Landesbeamten wesentlich besser bezahlt sind als die Bundesbeamten, zu denen auch die Rechnungshofbeamten zählen, schon daraus vielleicht kann schon deshalb nicht ganz objektiv geurteilt werden. Sie haben das Thema der Weihnachtsbelohnung, der Mehrleistungsvergütungen herausgenommen. Ja gibt es denn das bitte auf Bundesebene nicht? Gibt es denn nicht in jedem Ministerium zu Weihnachten für einige aus-  gewählte Beamte Belohnungen? In meinem Amt gibt es bis zu 30.000 Schilling für besonders ausgewählte Beamte. Also gibt es das auf Bundesebene ebenfalls in jedem Ministerium werden 0,5% der Gehaltssumme für diese Dinge zu Weihnachten zur Verfügung gestellt bitte. Das gibt es doch überall, bitte schön. Wenn diese Anträge durchgeführt werden, da wird doch nicht etwas getan (Abg.  Stangl: 500 bis 1000 Schilling bei den Lehrern!) Das ist halt eine Frage der Aufteilung. Bei den Lehrern gibt man es wahrscheinlich jedem und damit teilt man das auf. Dort, wo man es nicht jedem gibt, gibt es halt einige Bevorzugte, wie das zum Beispiel auch in meinem Bereich ist. Das ist also keine Sonderleistung, die das Land Niederösterreich gibt, sondern das gibt es auch in anderen Be-  reichen. Da ist kein ,,Sumpf" vorhanden, wie Sie gesagt haben. (Abg. Stangl: Doch!) Und was die Beförderungsbesprechungen betrifft, Herr Kollege Stangl, bitte einmal mitzugehen ins Kanzleramt, mitzugehen ins Ministerium. Gibt es nicht auch dort Beförderungsbesprechungen? Da sitzen dieselben Leute beisammen, dieselben dazu berufenen Leute beisammen wie bei uns im Land, da  selbstverständlich zwischen Personalvertretung und zwischen der Dienstbehörde verhandelt wird über die Beförderungen. Auch ich bin Obmann einer Personalvertretung, auch ich verhandle im Jahr zweimal mit unseren Personalstellen über die Beförderungen.  
(Präsident Dipl.-Ing. Robl übernimmt den Vorsitz.)
Ich glaube, das sind doch nicht graue Eminenzen, die Personalvertretungen, sondern sie haben ja eine gesetzliche Verpflichtung, diese Verhandlungen zu führen. 

(Beifall bei der ÖVP.) Bitte doch die Dinge auch hier ein bisserl gerechter zu sehen und Vergleiche anzustellen mit anderen Bereichen, das ist durchaus normal. Ich weiß auch nicht, warum gesagt wurde, wir verweigern die Auskunft. Wenn das stimmt, ist mir unverständlich, ich habe gar keinen Einwand, daß zwischen Personalvertretung und Dienstbehörde verhandelt wird.  
Zum Schluß auch ein Wort zu den Vergaberichtlinien. Hier greift der Rechnungshof zum wiederholten Mal auch die sogenannte Lokalpräferenz bei der Vergabe von Aufträgen an. Ich bin hier persönlich, was die Vergaberichtlinien betrifft, anderer Ansicht als der Rechnungshof. Ich glaube sehr wohl, daß diese Lokalpräferenz bleiben sollte, auch  wenn die Landesregierung in ihrer Stellungnahme sagt, es sind Überlegungen im Gange, diese Lokalpräferenz abzuschaffen. Wir erleben es ja zur Zeit, glaube ich, immer wieder, daß die großen Wiener Firmen mit Angeboten einsteigen, die oft weit unter den  Selbstkosten liegen, um nur da und dort die Beschäftigung zu halten. Da können die Betriebe draußen nicht mit und der Mittelstand, der ja in unseren Bereichen überwiegt, wird mehr oder weniger umgebracht. Dazu kommt noch, glaube ich, daß die ortsansässigen Firmen, Steuerträger in den Gemeinden sind. Und es kommt noch ein Drittes dazu: Wenn man dann jemandem braucht für Reparaturen, so ist meistens die Firma, die in Wien oder weit weg sitzt, für Reparaturen, weil diese nicht mehr interessant sind, unter Umständen nicht mehr zu haben. Ich glaube, das sollte man überlegen und im Interesse  unserer kleinen und mittleren Betriebe -  hier darf ich sagen, auch ganz besonders im Interesse unteres Grenzlandes - sollte man  sehr wohl bei dieser unterschiedlichen Auf-  fassung im Bereich der Vergaberichtlinien  bleiben.  
Zusammenfassend darf ich sagen, daß der vorliegende Rechnungshofbericht im großen und ganzen die Arbeit und Leistungen dieses Landes positiv beurteilt, daß man zumindestens diese positive Beurteilung daraus entnehmen kann. Wir werden als Österreichische Volkspartei diesem vorliegenden Bericht, der unsere Arbeit anerkennt in diesem Land auch unsere Zustimmung geben (Beifall bei der ÖVP.)  
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gemeldet ist Herr Landeshauptmannstellvertreter Czettel:  
Landeshauptmannstellvertreter CZETTEL: Hohes Haus! Der Rechnungshof kritisiert jetzt schon zum wiederholten Male die Tatsache, daß die Bedarfszuweisungen den errichteten Fonds, Gemeindeinvestitionsfonds und Kindergarten- und Schulbaufonds zufließen und vertritt die Auffassung, daß das dem Wortlaut  des Finanzverfassungsrechtes widerspreche. Wir haben bisher, zumindest was die Landesregierung betrifft, doch jeder einzelne die Auffassung vertreten, daß für uns entscheidend ist, daß diese zweckgebundenen Gemeindemittel auch hier den Gemeinden zugute  kommen. Sie kommen an sich auch weitgehend mittelbar oder unmittelbar den Gemeinden zugute, weil ja die beiden Fondseinrichtungen nachweisbar diese Mittel nur Gemeinden und Gemeindeverbänden geben. Wir haben bei allen Besprechungen mit den Herrn des Rechnungshofes auf die Tatsache hingewiesen, daß es bei unserer Interpretation darauf ankommt, daß tatsächlich nur die Gemeinden Nutznießer dieser Mittel sind. Wir haben auch versucht, eine Änderung des Finanz-verfassungsgesetzes herbeizuführen, damit diese Technik auch expressis verbis nach dem Wortlaut des Gesetzes vor sich geht; das durchzusetzen, war leider nicht möglich.  
Ich habe mich deshalb gemeldet, um Ihnen mitzuteilen, daß ich auch bei der letzten Besprechung diese Meinung gegenüber den Herren des Rechnungshofes vertreten habe, die immer wieder kritisiert wird, nicht die Zustimmung des Hohen Hauses hat, dann müßte das durch entsprechende Initiative aus  dem Haus geändert werden. Ich persönlich vertrete nach wie vor den Standpunkt, daß uns niemand nachweisen kann, daß der Sinn, die Motivation der Finanzverfassung nicht erfüllt wird.  
Der Rechnungshof hat auch wiederholt kritisiert, daß wir neben den Subventionen aus  Bedarfszuweisungen auch Darlehen gewähren. Ich habe heuer das erstemal dieser Kritik Rechnung getragen und die Regierung hat  ja vergangenen Dienstag auf Grund meines Antrages nun beschlossen, alle heuer zu vergebenden Bedarfszuweisungen ausschließlich als Beihilfen zu gewähren, also als Subventionen. 

Zur Kritik an der Prüfungstätigkeit der Aufsichtsbehörde gegenüber den Gemeinden möchte ich doch sagen, es sind jetzt fast zehn Jahre her, daß wir beim Gemeindereferat auf Grund einer Dienstbesprechung vereinbart haben, nach dem Grundsatz vorzugehen, daß jede Gemeinde auf alle Fälle innerhalb einer Funktionsperiode geprüft werden soll. Darüber hinaus gibt es laufend Aufsichtsbeschwerden und Beschwerden allgemeiner Art, das ist natürlich Anlaß für spontane Prüfun-  gen. Und wir haben diese Linie aus dem Grund beschlossen, daß es endlich einmal auch möglich sein möge, den Prüfungsorganen der Gemeinden selbst mehr Mut zu geben, nun vielleicht intensiver als bisher durch Prüfungen von sich aus tätig und damit ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Das heißt, wir  haben auch Seminare für Mitglieder der Prüfungsorgane durchgeführt. Jeder Bezirk versucht, nun, die Mitglieder der Prüfungsausschüsse zu schulen, und ich vertrete auch hier den Standpunkt, daß es wichtig ist, die Kontrolle der Gemeindeverwaltung primär und weitestgehend aus der Selbstverwaltungsidee heraus zu entwickeln. Die Aufsichtsbehörde soll hier nicht als eine Obrigkeitsbehörde in Erscheinung treten, sondern innerhalb einer Funktionsperiode und darüber hinaus anläßlich konkreter Vorfälle laufend prüfen. Ich habe die Absicht, meine Damen und Herren,  das auch in Zukunft so zu lassen. Ich gebe gerne zu, daß bei Prüfungen einzelner Gemeinden Dinge passieren können, die man vermeiden könnte. Wir haben ja auch trotz korrekter Prüfungsabsicht der einzelnen Organe dort und da gesehen, wie das im Fall Dobersberg war, daß dann nachträglich, wenn  wie in diesem Fall der Rechnungshof kommt, ganz andere Dinge wachwerden, die man halt bei den obligaten Prüfungen nicht bemerkt. Aber ich würde doch um Verständnis dafür bitten, daß wir die Prüfungstätigkeit an sich nicht in einer Art intensivieren sollten, daß sie dann irgendwo an die Grenze der obrigkeitlichen Bevormundung gelangen könnte. Zu den Vorwürfen, Kollege Buchinger, mache ich einen Vorschlag: Ich empfehle, alles, was Sie da finden - ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es da noch andere Dinge - der Staatsanwaltschaft Wien zuzuleiten. Sie übernimmt alles gerne, lassen wir jetzt gerichtlich überprüfen, was wirklich geschehen ist. Ich kann nur sagen, zu dem, was ich gesagt habe, stehe ich und ich bitte, das zu respektieren. (Beifall bei der SPÖ.)  
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Berichterstatter hat das Schlußwort.  
Berichterstatter Abg. KLETZL: Ich verzichte.  
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Wir kommen zur Abstimmung (Nach Abstimmung über den  vorliegenden Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen.  
Ich ersuche die Frau Abg. Kletzl, die Verhandlungen zur Zahl 39 einzuleiten.  
Berichterstatterin Abg. KLETZL: Hoher Landtag! Die Notwendigkeit zur Änderung des NÖ Landesumlagegesetzes 1974 ergibt sich auf Grund des Finanzausgleichsgesetzes 1979, 

BGBl. Nr. 673/1978, § 4 Finanzausgleichsgesetz 1979 bestimmt, daß die Landesumlage 10,5 vom Hundert der ungekürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben nicht übersteigen darf. Im § 1 des Gesetzentwurfes war dadurch die Höhe der einzuhebenden Landesumlage entsprechend herabzusetzen. 
Die Geltungsdauer ist wieder auf die neue Finanzausgleichsperiode abgestimmt. Da eine Befassung des Landtages mit der gegenständlichen Gesetzesmaterie im Jahre 1978 aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich war, muß der Gesetzentwurf rückwirkend mit 1. Jänner 1979 in kraft gesetzt werden, um die Entstehung einer Gesetzeslücke zu verhindern.  
Ich darf namens des Finanzausschusses folgenden Antrag stellen:  
„Der Hohe Landtag wolle beschließen:  
1. Der vorliegende Gesetzentwurf über die Änderung des NÖ Landesumlagegesetzes 1974 wird genehmigt.  
2. Die NÖ Landesregierung wird beauftragt,  das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen."  
Darf ich um die Debatte und Abstimmung  bitten.  
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich eröffne die Debatte. Zum Worte gemeldet ist Herr Präsident Binder.  
Zweiter Präsident BINDER: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren des Hohen Hauses! Wir haben heute über die Regierungsvorlage bezüglich der Änderung  des Niederösterreichischen Landesumlagegesetzes 1974 zu beraten und zu befinden. Im Motivenbericht wird darauf hingewiesen, daß sich die Notwendigkeit zur Änderung auf Grund des Finanzausgleichsgesetzes 1974 ergibt, das die Landesumlage von 12,5 Prozentpunkte auf 10,5 von Hundert der ungekürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben herabsetzt. Im Gesetzestext heißt  es, daß der § 4 Finanzausgleichsgesetz 1979 bestimmt, daß die Landesumlage 10,5 von Hundert nicht übersteigen darf, wobei sich die Geltungsdauer auf die Finanzausgleichsperiode von 1979 bis 1984 bezieht.  Nochmals, der Gesetzestext im § 4 des Finanzausgleichsgesetzes 1979 sagt dezidiert aus, daß die Landesumlage 10,5 v. H. der Ertragsanteile der Gemeinden nicht übersteigen darf. Das heißt, es könnte auch ein geringerer Prozentsatz als 10,5 v. H. beschlossen und eingehoben und damit den Gemeinden wesentlich geholfen werden. Das geschieht aber nicht, weil dazu der Landesfinanzreferent, wie wir ihn kennen, sicher nicht  bereit ist. Wir wüßten das ja auch aus den  Einhehungsmodalitäten, wenn er von dieser gerade die Landesumlage der Gemeinden neben den Sozialhilfebeiträgen und den Leistungen für die Krankenanstalten eine überaus schwere Belastung darstellt. Die Tatsache der Belastung der Gemeinden durch die Landesumlage war auch für die beiden Gemeindebünde, also Städtebund und Gemeindebund, der Grund, daß sie schon vor den Verhandlungen zum neuen Finanzausgleich 1979 die Forderung auf ersatzlose Streichung der Lan- desumlage erhoben haben. Niederösterreich ist dann allerdings ausgebrochen und hat den Standpunkt vertreten, daß die Landesumlage vorerst auf 8 % herabgesetzt werden soll, daß darüber hinaus für diese 8% ein zweckgebundener Fonds geschaffen werden soll und daß das Land über diese Mittel dann verfügt und den Gemeinden zuteilt. Wobei ich überhaupt sagen möchte, daß sich die Länder vehement dagegen gewehrt haben und es noch immer tun, daß die Landesumlage beseitigt wird, das heißt ersatzlos gestrichen wird, wobei andererseits aber wieder darauf hingewiesen wird, so kann es nicht weitergehen. 
Die Gemeinden haben immer wieder bei den Finanzausgleichsverhandlungen Erfolg nach der Salamitaktik, da die Landesumlage von ursprünglich 20% auf 15% herabgesetzt wurde 1969, dann auf 14,576 im Jahre 1972, 12,5% im Jahre 1973 und wie wir jetzt wissen auf 10,576 ab 1979. Daher wird aus der Sicht der Gemeinden eine völlige Beseitigung der Landesumlage erwartet, allerdings nicht gegen einen Abtausch von Bundesertragsanteilen, wie das die Länder wollen. Hier sind die beiden Gemeindebünde, Städtebund und Gemeindebund, völlig einig, daß das nicht geht. Wir wissen, daß das Verhandlungsergebnis bezüglich der Landesumlage Finanzausgleich 1979 so aussieht - das ist auch protokolliert -, daß nun neuerliche Verhandlungen darüber stattzufinden haben zwischen Bund, Ländern und Gemeinden mit dem Ziel, bis zum 31. Dezember 1980 eine Lösung zu finden, daß die Gemeinden ab 1. Jänner 1981 keine Landesumlage bezahlen müssen, daß sie ihnen erlassen wird, daß die Länder aber dafür ab diesem Zeitpunkt einen Ausgleich bekommen, aber nicht von den Gemeinden. Hier finden ja Verhandlungen statt, um eine entsprechende Lösung herbeizuführen, daß die Länder einen finanziellen Ausgleich in der gleichen Höhe bekommen, wie er von den Gemeinden bisher bezahlt wurde. Ich darf feststellen, daß die Länder auch Interesse haben müssen, nachdem ja die Landesumlage immer ein bißchen weniger geworden ist während der Zeit der Finanzausgleichsverhandlungen, und auch die Gemeinden sehr froh wären, wenn die Landesumlage wirklich entfallen würde, daß es sich hier um ungefähr 2 Milliarden Schilling handelt, die den Gemeinden zusätzlich ab 1. 1. 1981 zur Verfügung stehen würden. Wenn man das zusammen mit dem Ergebnis der Finanzausgleichsverhandlungen für den neuen Finanzausgleich 1979 betrachtet, kann man sagen, daß das dann ein großer Erfolg für die Gemeinden wäre und eine enorme Verbesserung der Gemeindefinanzen. Aber jetzt etwas anderes. Im Budget 1979 haben wir 478 Millionen Schilling als Landesumlage ausgewiesen, 1978 waren es 455 Millionen Schilling. Wesentlich ist aber, daß diese 478 Millionen Schilling auf 12,5 Prozentpunkten basieren, wir haben aber ab 
1. Jänner 1979 tatsächlich 10,5 Prozentpunkte. Das bedeutet, daß der Landesfinanzreferent sicherlich weniger Einnahmen haben wird als ursprünglich angenommen. Eine Frage: Der Herr Landesfinanzreferent war bei den Verhandlungen der Ländervertreter ja selber dar bei und zu dem Zeitpunkt, wo das Budget eingebracht wurde, das war der 8. November 1978, war schon ungefähr bekannt, daß man sich auf eine Herabsetzung der Landesumlage auf 10,5 Prozentpunkte einigen wird. Ich sage das deshalb, weil nach dem 8. November der Finanzausgleich, das Ergebnis genau paktiert wurde und auch hier im Hohen Hause im Zusammenhang speziell mit den Fragen der Budgetierung in Zusammenhang gebracht wurde. Ich kann mich gut erinnern und der jetzige Landesrat und frühere Klubobmann Dr. Brezovszky hat das immer wieder aufgezeigt, daß der Landesfinanzreferent, der sehr vorsichtig war, insbesonders in der Budgetierung, das im Zusammenhang mit der Landesumlage nicht gemacht hat und die 12,5% eingesetzt hat anstatt 10,5%, obwohl er Verhandlungsteilnehmer zum Finanzausgleich war. Deshalb weniger Einnahmen. Ich muß aber noch eine weitere Feststellung machen. Die heute zur Verhandlung stehende Regierungsvorlage wurde am 8. Mai 1979 im Landtag eingebracht. Heute schreiben wir den 12. Juli 1979. Der Landesfinanzreferent kann sicher nichts dafür, daß erst heute verhandelt wird, aber die Gemeinden haben ab 1. Jänner 1979 die Landesumlage zahlen müssen nicht wahr. Heute schreiben wir den 12. Juli, das heißt, der Landesfinanzreferent hat ein halbes Jahr diese Landesumlage nach 
einem gesetzeslosen Zustand eingehoben. Wir wissen, daß in der Vorlage steht, daß dieses Landesumlagegesetz rückwirkend in kraft gesetzt wird, also mit 1. Jänner 1979. Vorausgesetzt, Herr Landesfinanzreferent, daß der Landtag diese Vorlage beschließt. (Landeshauptmannstellvertreter Ludwig: Und wenn er sie nicht beschließt?) Es bestünde ja auch die Möglichkeit, daß diese Vorlage keine Zustimmung findet, dann müßte der Herr Landesfinanzreferent den Gemeinden mehr als 200 Millionen Schilling zurückzahlen. (Landeshauptmannstellvertreter Ludwig: Wenigstens!) Sicherlich, sie sind ja eingehoben worden. Einigermaßen komisch ist das schon, daß man bei jeder Gelegenheit darauf hinweist, wenn ein anderer Gesetzesbestimmungen nicht einhält, und daß man sogar Sanktionen setzt, aber wenn das der Landesfinanzreferent macht, will man selber nichts darüber reden. Ich tue es trotzdem. (Abg. Lechner: Keine Bedenken!) Wenn ich daran denke, daß der Lan- desfinanzreferent aus einem Bezirk kommt, wo Dinge geschehen mit denen man als Gemeindevertreter nicht einverstanden sein kann, dann muß ich mich fragen, ob das in Ordnung ist was hier im Lande geschieht. Oder wenn ich daran denke, Herr Landesfinanzreferent, daß es für die Umweltschutzanstalt bis zum 25. Juni 1979 kein Budget gab. Ich möchte keine Mödling-Debatte hier entfachen, aber doch immerhin die Feststellung machen, daß es einigermaßen komisch ist, wenn man einem Bürgermeister - ich bin ja selbst einer und der Herr Landesfinanzreferent ist zufällig auch einer - in einer höhergestellten Funktion als Landesfinanzreferent, etwas vorwirft. Wie kommt man dazu, daß man einem Bürgermeister so etwas vorwirft, Herr Landesfinanzreferent, wenn wohl im Dezember 1978 ein Finanzplan für das Jahr 1979 im Zusammenhang mit der Umweltschutzanstalt eingebracht und vorgelegt wurde, aber erst anfangs Juni 1979 die Kuratoriumsmitglieder diesen Finanzplan zuge- stellt erhalten haben. Und erst in der Sitzung vom 25. Juni dieses Jahres sollten die Gelder beschlossen werden, welche seit Jahresbeginn schon ausgegeben wurden. Es ist immerhin komisch, was hier im Land geschieht, obwohl man die Gemeinden anweist, entsprechend den Gesetzen tätig zu sein. Na ja, es wird hier gesagt, das ist alles einstimmig beschlossen. Wir beschließen auch heute nachträglich hier das Landesumlagegesetz, obwohl die Umlage seit 1. Jänner 1979 ungesetzlich eingehoben wurde. Wir beschließen es deshalb, Herr Landesfinanzreferent, weil es im Budget ist, und nicht, weil das Land das Geld braucht. 
Aber man muß das ja sagen, und zwar geht das wieder in die Richtung, die im vorherigen Tagesordnungspunkt behandelt wurde. Man wirft sich gegenseitig etwas an den Kopf und die Dinge tragen nicht dazu bei, das Arbeitsklima in Niederösterreich zu verbessern, was im Interesse aller Niederösterreicher und des Bundeslandes notwendig wäre. Wir sollten dazu beitragen, daß alles so geschieht, wie es zum richtigen Gang notwendig wäre. Und wenn man Dinge macht, die gesetzesmäßig nicht in Ordnung sind, dann soll man das auch hier von dieser Stelle klar zum Ausdruck bringen. Das betrifft nicht nur den Voranschlag für 1979 der Umweltschutzanstalt, ich darf auch darauf hinweisen - das muß man sich als Bürgermeister oder Mandatar einmal vor Augen halten - daß auch der Rechnungsabschluß 1975 für die Umweltschutzanstalt eineinhalb Jahre, ich sage es noch einmal eineinhalb Jahre zu spät vorgelegt wurde. Die Frage an den Herrn Landesfinanzre- ferenten ist, wer verantwortlich zeichnet für diese Umweltschutzanstalt, weshalb das so geschieht, warum er nicht darauf schaut, obwohl er verantwortlich ist, daß die Dinge hier den richtigen Gang nehmen. Man kann nicht auf der einen Seite anprangern, was nicht sein soll, wenn es sich um einen sozialistischen Bürgermeister handelt, auf der anderen Seite aber nichts tun, wenn es darum geht, im eigenen Haus Ordnung zu schaffen. (Beifall bei der SPÖ.) Aus dieser Sicht muß man sich fragen, meine Damen und Herren, ob in Niederösterreich mit zweierlei Maß gemessen wird. Man hat den Eindruck, daß es auf der einen Seite sein darf; wenn es aber die anderen machen, wird das verurteilt und werden Sanktionen gesetzt. Das sind immerhin gravierende Dinge, die man nicht außer Acht lassen darf. Ich würde daher bitten, daß man das künftig berücksichtigt. 
Im übrigen stimmen wir aus den vorgenannten Gründen der Vorlage deshalb zu, weil die Landesumlage ja auch im Budget für 1979 einstimmig beschlossen wurde. (Beifall bei den Sozialisten.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gemeldet ist Herr Abg. Ing. Kellner. 
Abg. Ing. KELLNER: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hohes Haus. Ich bin selber seit fast 25 Jahren als Gemeindemandatar tätig - 24 Jahre genau, Kollege Stangl - und es wäre auch für mich ein schöner Tag als Gemeindemandatar, wenn man sich bei Finanzausgleichsverhand- lungen einigen könnte, die Landesumlage zu streichen. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, frage ich mich, ob man glaubwürdig ist, Präsident Binder, wenn man in jenen Bereichen, wo man die Möglichkeit hat, seine Meinung zu deponieren, wie bei diesen Finanzausgleichsverhandlungen, wo man dabei ist, einer gesetzlichen Regelung zustimmt, mit der die Einhebung der Landesumlage beschlossen wird, und nachher beispielsweise die Gemeinden auffordert, in Resolutionen sich gegen die Einhebung der Landesumlage zur Wehr zu setzen. Kollege Lechner, brauchst nicht zu schauen, daß war doch so in den vergangenen Jahren. (Abg. Leichtfried: Die Resolutionen) Bitte was war vorher? Vor dem Finanzausgleich. Aber die Landesumlage gibt es in der derzeitigen Form doch nicht erst seit dem Jahre 1979, die gab es ja schon vorher. Ich bin ja selber in einer Gemeinde, wie ich schon gesagt habe, tätig und es ist auch bei uns im Gemeinderat ein Resolutionsantrag vorgelegen, mit dem die Aufforderung ergangen ist, das Land soll auf die Einhebung der Landesumlage verzichten. (Abg. Präsident Binder: Das war im Vorjahr!) Na, selbst- verständlich war das im Vorjahr. Es hat das Problem der Einhebung der Landesumlage betroffen und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, verstehe ich nicht, daß man sich beim Städtebund, daß man sich im Gemeindebund nicht querlegt, daß man bei den Verhandlungen dem Finanzausgleichgesetz zustimmt, daß die sozialistische Mehrheit im Parlament dieses Finanzausgleichsgesetz beschließt, meine sehr verehrten Damen und Herren. (Abg. Präsident Binder: Nicht die sozialistische Mehrheit!) Dann weiß ich nicht, Präsident Binder, wer das im Parlament beschlossen hat, denn meines Wissens hat im Parlament die sozialistische Fraktion die Mehrheit. (Rufe von links: Es ist einstimmig beschlossen worden!) Dieses Gesetz ist sogar einstimmig beschlossen worden, also auch mit den Stimmen der Sozialisten beschlossen worden, daher nehme ich an, daß man sich zu diesem Beschluß auch bekannt hat. Ich kann deshalb nicht verstehen, daß man sich dann hier herstellt und etwas anderes erklärt. Da steht drinnen, höchstens 10,5%, meine verehrten Damen und Herren. Na, wir wissen doch alle miteinander, daß ich nicht auf der einen Seite einem bestimmten Gesetz mit einem bestimmten Inhalt zustimmen und nachher versuchen kann, aus dieser Bindung herauszukommen. 
Ich darf festhalten, meine sehr verehrten Damen und Herren, daß der Landesfinanzreferent von Niederösterreich schon wiederholt erklärt hat, daß er selbstverständlich als Finanzreferent des Landes dafür verantwortlich ist, daß alle jene Einnahmen, die notwendig sind, für dieses Land von ihm ausge- schöpft werden und daß er selbstverständlich auch einverstanden sein würde, wenn das eintritt, Präsident Binder, was Du heute hier gesagt hast, daß anstelle der Landesumlage andere finanzielle Abgeltungen erfolgen. (Abg. Lechner: Das gibt es ja gar nicht!) Um das geht es, Kollege Lechner. In Wirklichkeit geht es natürlich wieder darum, daß die sozialistische Fraktion bei einem Beschluß anders handelt als nachher in der Praxis, denn das erleben wir ja nicht nur in allen anderen Bereichen, sondern auch hier. (Beifall bei der ÖVP) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! So kann es nicht sein, daß wir beispielsweise von unseren Gemeinden verlangen, daß sie ihre Steuern oder steuerähnliche Einnahmen bis zur Gänze einheben müssen, weil sie sonst keine Unterstützung bekommen und daß wir etwa sagen, dort, wo es uns nicht recht ist, brauche man ja den Höchstsatz nicht ausschöpfen. Ich glaube, daran erinnern zu dürfen, daß wir vor etwa einem Jahr hier in diesem Landtag den Beschluß gefaßt haben, die Einnahmen aus der Landesumlage zweckgebunden für die Gemeindeförderung zur Verfügung zu stellen. Auch damals hat die sozialistische Fraktion diesem Antrag zugestimmt. Zwei Tage später ist bei den Gemeinden die Resolution draußen gewesen, sie sollen dagegen Einspruch erheben, sie sollen dagegen protestieren. (Ruf bei der SPÖ.) Das war überhaupt keine andere Zeitfolge, das war die Zeitfolge, wie ich sie jetzt genannt habe. 
Sehen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Frage, bezüglich der Unglaubwürdigkeit. Diesen Ausdruck, Kollege Stangl, würde ich gerade als Angehöriger Eurer Fraktion etwas vorsichtiger in den Mund nehmen, denn - ich darf auch hier noch einmal darauf zurückkommen - wenn ich als Obmann einer Partei den Weg zum Staatsanwalt finde und das mit großen Worten hier verkünde, dann frage ich mich, warum derselbe Mann nicht den kürzeren Weg zu seinem Parteisekretär gefunden hat und diese Dinge, die nachdem er sich angeblich entschuldigt hat, tagtäglich und wöchentlich wieder in die Öffentlichkeit gelangt sind, abgestellt hat, nämlich die Bezeichnung, von der heute hier gesprochen wurde. Also gar so selbstverständlich ist die Sache wieder nicht, daß man von Glaubwürdigkeit sprechen kann, wenn von der sozialistischen Seite diese Dinge so dargestellt werden. (Abg. Leichtfried: Über die Glaubwürdigkeit haben die Wähler entschieden, Kollege Kellner!) 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir nehmen als Österreichische Volkspartei das Wahlergebnis selbstverständlich zur Kenntnis. Nur, Kollege Leichtfried, eines auch einmal klar und deutlich. Ich glaube, kein Niederösterreicher wird der Auffassung sein, daß die Sozialistische Partei in Niederösterreich auf Grund ihrer Mannschaft und auf Grund ihres Programmes zwei Mandate gewonnen hat. Zwei Mandate hat die Sozialistische Partei deswegen gewonnen, weil es eine dritte Kraft in diesem Lande gegeben hat, meine sehr verehrten Damen und Herren, (Abg. Kaiser: Ha! Ha!) und es nur ein paar hundert Stimmen gewesen sind, die uns das 30. Mandat gekostet haben. (Abg. Stangl: 1974 hast Du das vom 31. Mandat nicht gesagt!) Ich möchte das auch einmal in aller Deutlichkeit hier darstellen (Beifall bei der ÖVP.) und klarstellen, daß es nicht ein Erfolg der Sozialistischen Partei Niederösterreichs war. Am 6. Mai habt Ihr auch jemand anderen gebraucht, weil Ihr mit der niederösterreichischen Mannschaft wahrscheinlich nicht zum Zug gekommen wäret. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es wurde hier von Präsident Binder sehr harte Kritik an unserem Landesfinanzreferenten deswegen geübt, weil er seit dem 1. Jänner bis heute die Landesumlage ohne gesetzliche Deckung eingehoben hat. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muß Sie fragen, wer dafür verantwortlich ist, daß diese Vorlage, wie sie heute vorliegt, noch nicht beschlossen ist? Es kann sie ja der Finanzreferent nicht selber beschließen. Ich darf zur Kenntnis bringen, daß es eben eine Auflösung des Landtages gegeben hat und daß diese Vorlage sofort nach der Neuzusammensetzung und dem Neuzusammentritt des Landtages heute von uns behandelt wird. Das im Zusammenhang mit einer Gemeindeauflösung zu sehen, finde ich, ist ja nichts Neues, weil man das schon seit einigen Wochen in der Arbeiterzeitung lesen kann, aber den Vorwurf dem Finanzreferenten gegenüber finde ich nicht gerecht. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Lechner! Alles darf man, aber man kann ja um Gottes Willen dem Finanzreferenten nicht zum Vorwurf machen, daß er auf Grund der damaligen Gesetzeslage im Budget noch 12,5% Landesumlage einsetzt - es hat ja gar keine andere Möglichkeit gegeben -, um dann gleichzeitig zu sagen, die zehneinhalb Prozent habe er bisher überhaupt ohne gesetzliche Deckung eingehoben. 
Wenn Sie davon sprechen, daß in diesem Hause und in diesem Land das Arbeitsklima in Frage gestellt wird, dann kann ich Ihnen nur sagen, von uns wird das Arbeitsklima nicht in Frage gestellt! (Abg. Krenn und Abg. Stangl: Ha! Ha!) Nur wenn halt täglich in allen unseren Gemeinden draußen Ihre Linie, die Sie jetzt im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen einschlagen wollen, ganz genau spürbar wird, dann brauche ich Sie nicht darauf aufmerksam machen, was in den verschiedenen Gemeinden passiert. So möchte ich also doch darauf hinweisen, (Unruhe im Haus. - Präsident Dipl.-Ing. Robl gibt das Glockenzeichen.) daß Demokratie nicht etwas ist, was nur gespielt werden darf, wenn es nach Ihren Vorstellungen geht. In dem Augenblick, wo Demokratie auch von uns praktiziert wird, Maßnahmen, die in diesem Bereich zu Hause sind, erntet man . . . (Abg. Lechner: Wo haben Sie denn das praktiziert?) 
Lieber Kollege Lechner, mir braucht man über demokratische Verhältnisse in einer Gemeinde nichts erzählen. Ich bin seit 25, nein seit 24 Jahren Gemeinderat in einer Gemeinde, wo die ÖVP nicht die Mehrheit hat. Mir braucht man also nicht erzählen, was es heißt, in einer Gemeinde daheim zu sein, wo die sozialistische Fraktion die Mehrheit hat. Daß wir bei uns halbwegs gute Verhältnisse haben, liegt an persönlichen Bekanntschaften, am persönlichen Vertrauen, das dort vorherrscht, aber nicht an dem, was man vom Bezirk oder vom Land an Weisungen bekommt. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, diese Dinge muß man doch auch sehr klar und deutlich in den Raum stellen, weil es sehr billig wäre, dem Finanzreferenten dieses Landes den Vorwurf zu machen, daß er die Landesumlage bisher gesetzlos eingehoben habe, wenn wir erst heute imstande sind, als Landtag diesen Beschluß zu fassen. Die Österreichische Volkspartei wird diesem Vorschlag deswegen die Zustimmung geben, weil er ein weiterer Schritt dazu ist, Gemeinden finanziell zu unterstützen. Das hat der Landesfinanzreferent in der Vergangenheit nicht nur dadurch bewiesen, daß er den Gemeinden die Einnahmen aus diesem Bereich zweckgewidmet zur Verfügung gestellt hat, sondern daß er die Gemeinden darüber hinaus in jedem Budget entsprechend gefördert hat. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. (Beifall bei der ÖVP.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gelangt Herr Landeshauptmannstellvertreter Ludwig. 
Landeshauptmannstellvertreter LUDWIG: Verehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte hier nur einige Klarstellungen treffen. Herr Präsident Binder war ja selbst bei den Verhandlungen, er hat selbst mitpaktiert, und wir haben im Dezember 1978 gemeinsam den Finanz-ausgleich ausgehandelt. Mitte Dezember bitte ist dieser Pakt unterschrieben worden und zwar hat der Herr Finanzminister eingeladen - bei uns war bereits das Budget beschlossen, 
ja beschlossen -, und mit 1. Jänner ist dieser Finanzausgleich in Kraft getreten. Ich glaube, Städtebund und Gemeindebund, Bund und Länder haben sich dazu bekannt, sonst hätte bitte das Hohe Parlament diesen Finanzausgleich, der sechs Jahre gilt, nicht einstimmig beschlossen. Das ist einmal die Vorgeschichte. 
Wir wollten ja im Jänner auch dieses Gesetz hier im Hohen Hause einbringen, weil wir der Auffassung waren, es werde am 20. Mai gewählt, aber durch die Ereignisse im Dezember hat der verehrte Herr Bundeskanzler erklärt, es sei nicht ausgeschlossen, daß früher gewählt werde. Dann haben wir also am 16. oder am 18. Jänner in diesem Haus den Landtag aufgelöst. Wir hätten das Gesetz ja auch am 20. Jänner oder später einbringen können, auch das hätte genügt bitte. Am 18. Jänner 1979 hat sich der Landtag aufgelöst, am 19. April hat sich der neue Landtag konstituiert, und schon ganz kurze Zeit später, anfangs Mai, habe ich das Gesetz hier eingebracht, und heute wird es der Hohe Landtag beschließen. (Ruf von links.) Schon in Ordnung. Er wird es beschließen, nehme ich an. Daher, meine Damen und Herren, hat der eine oder der andere formalrechtlich auch recht, na selbstverständlich, aber bitte auch die anderen Bundesländer anzusehen. Es gibt noch Bundesländer, die keine Landtagswahl gehabt haben und das Gesetz auch noch nicht beschlossen haben. 
Zweitens bitte, ist in diesem Faktum verankert, daß über die weiteren 10,5% Landesumlage bis Ende 1980 verhandelt und über den Abtausch geredet werden soll. Hoffen wir nur, daß dann die Gemeinden den Ländern einen richtigen Ausgleich anbieten, denn es steht in diesem Pakt ausdrücklich ,,abtauschen". Ich glaube, verehrte Damen und Herren, auch die Länder haben von der Verfassung her, von der Aufgabenstellung her Aufgaben zu erfüllen. Wenn diese Aufgaben erfüllt werden sollen, brauchen sie auch die dementsprechenden Gelder. Und wenn wegen der Reduzierung der 2% so lamentiert wird, na das macht in den ersten sechs Monaten, ich möchte das nicht auf den Schilling genau sagen, zwischen 25 und 30 Millionen Schilling aus. Wir werden den Betrag den Gemeinden selbstverständlich sofort nach der Beschlußfassung dieses Gesetzes geben, weil wir ja wollen, daß die Gemeinden, verehrte Damen und Herren, diese Aufgabe draußen lösen können. 
Wir brauchen ja nur das Landesbudget hernehmen. Da finden wir im heurigen Jahr, daß das Land rund 1,6 Milliarden Schilling den Gemeinden zur Verfügung stellt, damit sie ihre Aufgaben lösen können. Was sollte also es für einen Sinn haben, wenn es heißt, der Finanzreferent nimmt den Gemeinden das Geld? Das haben ja der Herr Kollege Lechner und der Herr Präsident Binder sehr laut in den letzten Tagen verkündet. Ich hoffe, daß mit der heutigen Beschlußfassung auch das Formale erledigt wird und die rechtmäßige Situation wieder hergestellt ist. Danke vielmals (Beifall bei der ÖVP.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft. Die Frau Berichterstatter hat das Schlußwort. 
Berichterstatter Abg. KLETZL: Ich verzichte. PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Wir kommen zur Abstimmung (Nach Abstimmung über den vorliegenden Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen. 
Ich ersuche den Abg. Reischer, die Verhandlungen zur Zahl 40 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. REISCHER: Verehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! Die Firma Sleepy Möbelproduktions Gesellschaft mbH. hat um die Übernahme der Landeshaftung für einen Kredit in der Höhe von 25 Millionen Schilling angesucht, der zur Ausfinanzierung des Wiederaufbaues des Betriebes und Einrichtung eines Direktvertriebes dienen soll. 
Der Antrag wurde entsprechend den Grundsätzen und Voraussetzungen des Landtagsbeschlusses vom 14. Oktober 1976 einer Prüfung durch die Prüf-Treuhand unterzogen. Das Unternehmen wurde in der Rechtsform einer Einzelfirma, Leopold Steinegger, mit dem Betriebsgegenstand der fabriksmä- ßigen Erzeugung von Polstermöbeln, Matratzen und Bettwaren gegründet. 
Es wurden vier Gesellschaften mit beschränkter Haftung gegründet: 
a) E. und P. Steinegger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Gesellschafter Elisabeth Steinegger, Peter Steinegger als Familienholding; 
b) Sleepy Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH, die sich zu 100% im Eigentum der Vermögensgesellschaft mbH, befindet; 
c) Sleepy Möbelproduktionsgesellschaft mbH zu 100% im Eigentum der Sleepy Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH; 
d) Sleepy Möbelvertriebsgesellschaft mbH, 100%iges Eigentum der Sleepy Möbelproduktionsgesellschaft mbH. 
Außer gewissen steuerlichen Begünstigungen über längere Gewinnperioden hat diese Konstruktion keine Vorteile. Das Investitionsprojekt ist zweigeteilt und gliedert sich in eine erste Ausbaustufe ,,Produktion" und in eine zweite Ausbaustufe ,,Neuaufbau eines Direktvertriebes." 
Die erste Ausbaustufe erfolgt mit einem Aufwand von 134,100.000 Schilling, die zweite Ausbaustufe mit einem Aufwand von 231,200.000 Schilling. Die Finanzierung dieser Kosten soll erfolgen durch Vergütungen von Versicherungen 168 Millionen Schilling, ,,Pro- Industrie''-Kredit 10 Millionen Schilling, sonstige Investkredite 53 Millionen Schilling, also insgesamt 231 Millionen Schilling. 
Von den 53 Millionen Schilling sollen über Antrag der Firma 25 Millionen Schilling vom Bundesland Niederösterreich verbürgt werden. Der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens ist mit einem hohen Anteil an bezahlten Nichtleistungsstunden gekennzeichnet, wobei die Produktivität pro Beschäftigten unter dem branchenüblichen Satz liegt. 
Im Prüfungsbericht scheint ferner auf, daß sehr hohe Privatentnahmen getätigt wurden, wodurch es nicht möglich war, durch den Cash-flow die Neuinvestitionen und die Erhöhung der Umlaufmittel zu bedecken. Der Eigenkapitalsanteil ist durch die mit den Investitionen verbundene stärkere Verschul- dung stark abgesunken und betrug 1978 21,2 %.

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich befürwortet die Übernahme der Haftung durch das Bundesland Niederösterreich, da damit die Ausfinanzierung des Wiederaufbaues eines durch Brand zerstörten Unternehmens ermöglicht wird und rund 200 Arbeitsplätze erhalten werden. Die Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Niederösterreich spricht sich in ihrer Stellungnahme gleichfalls für die Übernahme der Haftung aus und hebt besonders hervor, daß die neue Produktions- und Vertriebsstruktur die Möglichkeit eröffnet, Kosten zu sparen und Preisvorteile auszunützen. 
Der Finanzausschuß hat sich mit der Vorlage befaßt, und ich erlaube mir, namens des Finanzausschusses folgenden Antrag zu stellen (liest): 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Die NÖ Landesregierung wird ermächtigt, die Haftung des Bundeslandes Niederösterreich gemäß § 1357 ABGB für einen von der Firma Sleepy Möbelproduktionsgesellschaft mbH aufzunehmenden Kredit in der Höhe von 25,000.000 Schilling zu übernehmen. Die Firma Sleepy Möbelproduktionsgesellschaft mbH hat sich zu verpflichten: 21,2%. 
1.1 die grundbücherliche Sicherstellung des Kredites zuzüglich Zinsen und Nebengebühren auf allen Betriebsliegenschaften zugunsten des Kreditgebers auf Kosten der Firma durchzuführen; 
1.2  den Liegenschaftsbesitz ohne Zustimmung des Landes weder zu belasten noch zu veräußern; 1.3. im Grundbuch eine vorbehaltlose Löschung bestehender Pfandrechte nach Tilgung zugunsten des Kreditgebers anmerken zu lassen; 
1.4 jede Verfügung hinsichtlich bestehender Pfandrechte, wie zum Beispiel Ablösung, Wiederausnützung und dergleichen, nur mit Zustimmung des Kreditgebers und des Bundeslandes Niederösterreich zu treffen. 
1.5 eine Erklärung von der E. und P. Steinegger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, der Sleepy Grundstückverwertungsgesellschaft mbH und der Sleepy Möbelvertriebsgesellschaft mbH beizubringen, daß diese dem Schuldverhältnis zur ungeteilten Hand beitreten; 
1.6 dem Bundesland Niederösterreich 20 blanko akzeptierte Wechsel zu übergeben, die firmenmäßig von der Sleepy MöbelproduktionsgesellschaftmbH, der Sleepy Grundstücksverwertungsgesell- schaft mbH und der E. und P. Steinegger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH gefertigt sind. Für die beiden letztgenannten Firmen haben jeweils die Geschäftsführer, Frau Elisabeth und Herr Peter Steinegger, zu zeichnen. Für den Fall, daß das Land infolge der Nichtbezahlung einer Kapitalrate oder Zinsen an den Kreditgeber aus der Bürgschaft in Anspruch genommen wird oder die Firma mit der Bezahlung des Haftungsbeitrages im Rückstand ist, ist das Land berechtigt, einen Wechsel über die Höhe des zu leistenden Betrages bzw. über die Höhe des rückständigen Haftungsbeitrages mit sofortiger Fälligkeit auszustellen. Nach Erfüllung aller Verpflichtungen der Firma aus dem Kreditverhältnis wird das Land die nicht ausgenützten Wechsel unverzüglich zurückstellen; 
1.7 dem Land einen jährlichen Haftungsbeitrag in der Höhe von 3/4% der jeweils am 31. Dezember eines jeden Jahres aushaftenden Darlehenssumme bis spätestens 31. Jänner des darauffolgen- den Jahres zu bezahlen. 
2. Die NÖ Landesregierung wird ermächtigt, die zur Durchführung dieses Beschlusses notwendigen Maßnahmen zu treffen." 
Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Verhandlungen einzuleiten und abstimmen zu lassen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Da niemand zum Worte gemeldet ist, kommen wir zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen. Ich ersuche den Abg. Dr. Bernau, die Verhandlungen zur Zahl 41 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. Dr. BERNAU: Herr Präsident! Hohes Haus! Ich habe über die Hafen- und Industriezone Krems Gesellschaft mbH, nämlich die Errichtung eines Gesellschaftsvertrages, zu berichten. 
Schon um die Jahrhundertwende bestand das Bedürfnis, in Krems einen Hafen zu errichten, allerdings damals im Hinblick auf eine Länge der Donau von 210 Kilometern auf österreichischem Gebiet als winterfesten Schutzhafen. Nun wurde knapp vor dem Zweiten Weltkrieg bekanntlich in Krems eine Rüstungsfabrik gebaut, die Rottmannwerke. Diese Rüstungsfabrik hatte den Wasseran- schluß an die Donau dringend notwendig, und so entstand damals schon dieser um die Jahr- hundertwende geplante Hafen, aber nicht nur als Schutzhafen, sondern mit einer weiteren Rolle, nämlich auch als Umschlaghafen, für dieses Werk zu fungieren. Bereits bei einer Kailänge von 230m, was für die damaligen Verhältnisse sehr beachtlich war, war in diesem ersten Jahr eine Umschlagkapazität von fast 400.000 Jahrestonnen zu verzeichnen. 
Daß das Jahr 1945 auch für den Kremser Hafen eine schwere Zäsur bedeutete, glaube ich, braucht man hier in diesem Rahmen nicht erwähnen zu müssen. Aber 1958 hat, wie überall in Niederösterreich, auch dort der Wiederaufbau begonnen. Die Kaimauer wurde um 100m verlängert, so daß gleichzeitig vier 1000 t-Kähne entladen werden konnten. Gegen Ende der Fünfzigerjahre erfolgte dann die endgültige Generalsanierung der Hafenanlage. Das ständig steigende Umschlags-volumen hat dazu geführt, daß dann auch eine moderne Kranbrücke mit einer Tragfähigkeit von 26,5 Tonnen angeschafft wurde. Daneben ist heute noch ein 6,5 Tonnen Wippdrehkran und ein 3 Tonnen standfester Derrik-Kran vorhanden. Der Hafen verfügt weiters auch über eine pneumatische Schiffsbe- und -entladeeinrichtung für Getreide. Der Jahresumschlag ist bereits auf über 350.000 Jahrestonnen angestiegen. 
Jetzt ist der Hafen sowohl Winterhafen wie auch Schutzhafen und Umschlaghafen. Er ist als solcher qualifiziert und gut ausgebaut. Weiters hat man sich, um diesem Hafen die entsprechende Möglichkeit der Weiterentwicklung zu geben, entschlossen, dort die Ansiedlung weiterer Industrie vorzunehmen. Es wurde im unmittelbaren Anschluß an das Hafenbecken ein etwa 20 Hektar großes Industriegebiet zur Ansiedlung hafennaher und vor allem wasserumschlagender Betriebe bereitgestellt. 
Auf Grund der sehr hohen Qualifikation des Standortes Krems und der bereits gut ausgebauten Infrastruktur, wie eben Hafen, Bahn, Schnellstraßenanschluß, ergab sich nun die Notwendigkeit, die Förderung des weiteren industriellen Ausbaues dieses Hafens auf ein höheres Niveau zu stellen. Es wurden daher Überlegungen eingeleitet, wie man das erreichen könnte, und es kam schließlich zu einer Kontaktaufnahme zwischen dem Land Niederösterreich einerseits und der Stadt Krems andererseits, die darin gipfelte, daß man eine Gesellschaft gründen wollte. 
Nach mehrmonatigen Verhandlungen wurden nunmehr von Vertretern der Niederösterreichischen Raumordnungs-, Betriebsansiedlungs- und Strukturverbesserungsgesellschaft mbH der Stadt Krems der Entwurf eines Gesellschaftsvertrages und der Entwurf eines Syndikatsvertrages ausgearbeitet, die nun den zuständigen Organen des Landes und auch der Stadt zur Beschlußfassung vorliegen. Dem heutigen Antrag ist auch der Entwurf sowohl des Gesellschaftsvertrages als auch des Syndikatsvertrages beigelegt. Als Gegenstand des Unternehmens wird die Förderung der All-gemeinheit in der Region Krems durch Sicherung und Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und auf den Umweltschutz bedachten Verhältnisse unter besonderer Berücksichtigung raumordnungsrelevanter Zielsetzungen angestrebt. Dieser Unternehmungszweck soll vor allem durch den Erwerb von bebauten und unbebauten Liegenschaften, durch Aufschließung dieser Liegenschaften, durch Errichtung von Baulichkeiten von Anlagen sowie deren Verpachtung, Vermietung und Verkauf und schließlich die Organisation von Versorgungsdienstleistungs-unternehmen bzw. auch die Beratung und Förderung von anderen Unternehmen erreicht werden. Die Tätigkeit der Gesellschaft, das scheint mir sehr wichtig zu sein, ist nicht gewinnorientiert und soll daher im Rahmen des Betriebsgegenstandes gemeinnützigen Zwecken dienen. Die Geschäftsführung sollen zwei gemeinsam zur Vertretung und Zeichnung befugte Geschäftsführer übernehmen. Der Auf- sichtsrat wird aus sechs Mitgliedern bestehen. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 3 Millionen Schilling, wobei das Land Niederösterreich eine Stammeinlage von 1,5 Millionen Schilling und die Stadt Krems eine Stammeinlage in derselben Höhe übernehmen wird. Nachdem beabsichtigt ist, vorwiegend passive Jahresergebnisse auszuweisen, ist zum Ausgleich des Verlustes vorgesehen, daß dieser zunächst aus allenfalls bestehenden Rücklagen abzudecken ist. 
Bei der Gründung der Gesellschaft, die nun, sofern der Landtag heute den Beschluß faßt, erfolgen soll, sind von beiden Gesellschaftern je ein Viertel der Stammeinlagen, das sind also je 375.000 Schilling, einzuzahlen. Nun wurde zwecks Abgrenzung der Interessen der beiden Vertragspartner ein Syndikatsvertrag erarbeitet. Ich darf mir ersparen, die Details dieses Syndikatsvertrages noch einmal zu erläutern, die Vorlage ist ja, meine sehr geehrten Damen und Herren des Hohen Hauses, in Ihren Händen. In diesem Syndikatsvertrag ist geregelt, wie die Stammeinlage aufzubringen ist, wie und zu welchem Zeitpunkt sie jeweils einzuzahlen ist. Es ist darüber Rechenschaft gegeben, wie die Nominierung der beiden Geschäftsführer geregelt ist, wie die Wahl des Aufsichtsrates zu erfolgen hat und ebenfalls wie die Wahl der Vorsitzenden der Generalversammlung zu regeln ist. Das ist also der Inhalt dieses Vertrages. 
Ich darf schließlich noch bekanntgeben, daß der Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau in seiner Sitzung am 30. Oktober bereits beschlossen hat, dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Hafen- und Industriezone Krems Gesellschaft mbH und dem Syndikatsvertrag zur Abgrenzung der Interessen der Gesellschafter der vorgenannten Gesellschaft in den vorliegenden Fassungen beizutreten. Dieser Beschluß erfolgte übrigens im Gemeinderat einstimmig. Auch der Finanzausschuß hat sich mit die- ser Frage beschäftigt, und ich darf namens des Finanzausschusses folgenden Antrag stellen (liest): „Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Die Niederösterreichische Landesregierung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der Stadt Krems an der Donau die ,,Hafen und Industriezone Krems Gesellschaft mbH" entsprechend dem vorgelegten Gesellschaftsvertrag zu gründen sowie dem vorliegenden Syndikatsvertrag zur Abgrenzung der Interessen der Gesellschafter der vorgenannten Gesellschaft beizutreten. Die auf das Land Niederösterreich entfallende Stammeinlage beträgt 1,500.000 Schilling. 
2. Für die vom Land Niederösterreich zu leistende Bareinlage auf die Stammeinlage in der Höhe von 375.000 Schilling wäre Vorsorge zu treffen. 
3. Die Niederösterreichische Landesregierung wird beauftragt, die zur Durchführung dieses Landtagsbeschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen." 
Ich darf den Herrn Präsidenten bitten, die Verhandlung durchzuführen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich eröffne die Debatte. Zum Worte gemeldet ist Herr Dkfm. Bauer. 
Abg. Dkfm. BAUER: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir werden heute zum Erwerb einer Beteiligung an einer Gesellschaft aufgefordert, wo die ersten Überlegungen, wenngleich mit anderer Akzentuierung, bereits, wie Sie gehört haben, vor über 100 Jahren angestellt wurden, nämlich die Errichtung eines Hafens in Krems. Der Beginn der Ausbauarbeiten für die Hafenanlagen geht auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. Während die ersten Überlegungen vor allem in Richtung Schutz- und Winterhafen gingen, traten sehr bald immer stärker die Funktion und der Ausbau eines Umschlaghafens dazu. 1958 wurde dann schließlich der Ausbau dieser Hafenanlage fortgesetzt und konnte eine sehr hohe Qualifikation, nämlich die Qualifikation eines Umschlaghafens, erhalten, wenngleich die Auslastung der bestehenden Anlagen noch durch eine gezielte Ansiedlungspolitik von Industrie und Gewerbe zu erreichen ist. 
Diesen Intentionen wurde von der Niederösterreichischen Raumordnungsbetriebsan- siedlungsgesellschaft mbH ebenfalls Rechnung getragen. Auch im Gewerbe- und Industrie- raumordnungsprogramm wurde die Stadt Krems als Ausbaustandort im entwicklungsbedürftigen Gebiet eingestuft und hat damit die höchste Förderungswürdigkeit erhalten. Es wurde erfreulicherweise erkannt, daß hier zusätzliche Impulse gegeben werden müssen, um die optimalsten wirtschaftlichen Möglichkeiten zu schaffen. Diese Aufgaben sollen im Rahmen der Hafen und Industriezone Krems Gesellschaft mbH, kurz HIZ genannt, erfüllt werden. 
Ich möchte auch festhalten, daß der weitere Ausbau des Hafens Krems vor allem auf Initiativen der SPÖ im Kremser Gemeinderat zurückzuführen ist und dies sowohl im Wahlprogramm als auch im Niederösterreich-Plan detailliert dargestellt wurde. Wenngleich der Ausbau aus heutiger Sicht, von der Auslastung her beurteilt, vielleicht als zu früh erscheint, so muß man mehr dem Grundgedanken folgen, der dem Zentralortekonzept folgt. Darüber hinaus wissen wir, daß auch in dieser Region zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden müssen. Wir sind daher grundsätzlich positiv zur Gründung der Hafen und Industriezone Krems GesmbH eingestellt. Ich möchte dies auch an Hand einiger volkswirtschaftlicher und überregionaler Aspekte untermauern. 
Eine Analyse der konjunkturellen Entwicklung Österreichs im Jahre 1978 zeigt, daß die Industriekonjunktur durch ein starkes West- Ost-Gefälle gekennzeichnet ist. Die Gründe dafür sind einerseits eine stärkere Ausrichtung der westösterreichischen Industrie auf die Exportmärkte und andererseits das Auftreten zunehmender struktureller Anpassungsprobleme, insbesondere im Osten und Südosten unseres Bundesgebietes. Neben der Steiermark war vor allem Niederösterreich von ausgesprochen rezessiven Entwicklungen gekennzeichnet, die sich sowohl in den alten Industriegebieten als auch in den entwicklungsschwachen Regionen überdurchschnittlich auswirkten. Als Beispiel dafür sei die Zunahme der vorgemerkten Arbeitslosen und der Rückgang der Industriebeschäftigten, wo Niederösterreich neben Wien am stärksten betroffen war, angeführt. 
Ich glaube, daß diese zwei Fakten, denen durch geeignete industriepolitische Maßnahmen begegnet werden muß, bereits deutlich genug den strukturellen Anpassungsdruck darstellen. Auf die Vielzahl von Maßnahmen und den Einsatz des regionalpolitischen Instrumentariums, der dazu notwendig ist, kann ich jetzt, um den Rahmen nicht zu sprengen, nicht eingehen. Ich möchte aber im Zusam- menhang mit dem vorliegenden Antrag auf die Bedeutung der verkehrsmäßigen Infrastruktur für die Standortwahl von Produktionsaufnahmen und Betriebsgründungen verweisen, wobei mögliche Transportkostenersparnisse sowohl die Auswirkungen eines Anpassungsdruckes verringern können, als auch für künftige Produktionen größere Wettbewerbsfähigkeit mit internationalem Maßstab bedeuten. 
Vor allem die Entwicklung von Wirtschaftszweigen, die auf den Bezug oder Versendung von Massengütern angewiesen sind, braucht Verkehrswege, deren Verkehrswertigkeit durch eine hohe Massenleistung gekennzeichnet ist. Der bevorzugte Standort dieser Industrien liegt daher an Wasserstraßen. Übersehen werden darf dabei aber nicht, daß die Chancen von Städten mit Häfen auch für andere Industrieansiedlungen groß sind, da sie einen Verkehrsknoten darstellen und dar- über hinaus die Wahlmöglichkeit des Verkehrsträgers gegeben ist. Internationale Vergleiche zeigen, daß viele Industrien bevorzugt an Binnenwasserstraßen liegen. Der Ausbau der Hafenzone Krems muß aber auch im Hinblick auf die Fertigstellung des Rhein-Main-Donaukanales der späteren Achtzigerjahre gesehen werden, die nach der Berechnung des Österreichischen Instituts für Raumordnung erhebliche Frachtersparnisse für die Betriebe dieser Region bringen wird. Diese Ersparnis kann dann anderweitig produktiv verwendet werden. Eine Chance, die die Niederösterreicher zu nützen haben werden. Dabei profitieren auch jene Betriebe, die sich im weiteren Hinterland der Häfen befinden. 
Der Ausbau dieser Industriezone ist daher im Hinblick auf die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen und zu forcieren. Es darf aber nicht übersehen werden, daß die anderen Hafenanlagen an der Donau ihre Transportvolumina durchaus steigern könnten und daher sehr viel davon abhängen wird, wie stark die industriellen Impulse aus der Region sind und eingebunden werden können. 
Es gilt, meine sehr verehrten Damen und Herren, die potentiellen Chancen zur Schaffung von Arbeitsplätzen rasch und gezielt zu nutzen. Es wird daher die Aufgabe der neuen Gesellschaft sein, diese durch entsprechende konsequente Marktbearbeitung und Informationstätigkeit über die Vorteile der vorhandenen Infrastruktur standortempfindlicher Produktionen zu gewinnen. Damit könnten in be- schäftigungspolitischer Hinsicht wesentliche Impulse für die Räume südliches Waldviertel und Traisental mit dem Schwerpunkt St. Pölten gegeben und darüber hinaus für Krems die Möglichkeiten eröffnet werden, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. 
Die geschaffenen Standortvoraussetzungen müssen dazu beitragen, einen Teil der in den nächsten Jahren benötigten rund 2.500 Arbeitsplätze direkt zu schaffen und zusätzlichen Anreiz für die Ausweitung weiterer wirtschaftlicher Aktivitäten zu bilden. Es wäre damit eine Chance, echte regionalpolitische Impulse zu setzen und der Entwicklung der Vergangenheit entgegenzuwirken, die, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Niederösterreich große Probleme aufgeworfen hat, da der Großteil der Investitionstätigkeit im Umland Wien stattgefunden hat. Diese Tatsache kann man zwar in manchen politischen Veranstaltungen überspielen, aber wir müssen uns immer bewußt sein, daß große Teile unseres Landes hinsichtlich der Investitionstätigkeit weiße Flecken aufweisen. 
Wir müssen daher alle Möglichkeiten nützen und unterstützen, die eine Regionalisierung der Investitionstätigkeit ermöglichen. Die Voraussetzungen, Krems als Schwerpunkt, St. Pölten, Traisental im Einzugsbereich Waldviertel auszubauen, sind daher die denkbar günstigsten. Dies kann fallweise, wie auch hier, durch verstärktes Engagement in einer Region erfolgen und grundsätzlich über eine stärkere Differenzierung der Landesförderungen. 
Schließlich kann dieser Wirtschaftsraum nach Fertigstellung des Rhein-Main-Donaukanales und durch den Anschluß an die Kanalsysteme an einem Großteil des europäischen Wirtschaftsraumes teilhaben. Dies kann nicht ohne positive Auswirkungen auf die Region und darüber hinaus auf unser Land bleiben. Wir Sozialisten sagen daher zu dem Antrag auf Erwerb einer Beteiligung an der Hafen Industriezone Krems GesmbH ein deutliches Ja und gehen sogar noch weiter, nämlich, daß diese Gesellschaft unter Umständen als Modell für andere Problembereiche dienen kann, obwohl das Beteiligungsverhältnis von 50 : 50 und die im Syndikatsvertrag getroffenen Regelungen meiner Meinung nach Probleme der raschen Entscheidungen und vor allem der Kontinuität in der Geschäftspolitik manche Schwierigkeiten bereiten können. 
Vor allem sollte in Zukunft mit mehr Nachdruck die Ansiedlung von Betrieben unterstützt werden, und wie mir meine Freunde aus Krems mitgeteilt haben, ist gerade das nicht der Fall, wie auch die Gründung dieser Gesellschaft wesentlich später als der Hafenausbau erfolgt. Offensichtlich dürfte es auch hier die Österreichische Volkspartei unterlassen haben, den Strukturwandel auch wirklich voranzutreiben. Die Auslastung der Hafenanlage kann aber nur erhöht werden, wenn, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wirtschaftsräume Waldviertel und Traisental einbezogen werden und der gezielte Ausbau und Aufbau mancher Industrien in der Industriezone Krems erfolgt. Danke. (Beifall bei der SPÖ.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gemeldet ist der Herr Abg. Wittig.
Abg. WITTIG: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist sicher verständlich, daß ich mich nach diesen Ausführungen einfach zum Wort melden muß, weil hier in wohlgesetzter Rede vorgetragen oder gelesen wurde, daß es anscheinend dem Wahlprogramm der Sozialistischen Partei bei den letzten Gemeinderatswahlen vorbehalten war, daß eine Hafenzone entstanden ist, daß diese Hafen Industriezone Gesellschaft ins Leben gerufen wurde und ähnliches mehr. 
Lieber junger Kollege, wenn ich Sie so ansprechen darf, Sie haben übersehen, daß in Krems seit Jahrzehnten eine Hafenbetriebsgesellschaft existiert, daß die Verkehrserschließung des gesamten Gebietes seit Jahrzehnten durch die sogenannte HIB, Hafenindustriebahn, erfolgt, daß es seit Jahren Planungen gibt und daß wir als Stadt Krems eigentlich in dem Moment die Chance genützt haben, wo es geheißen hat, in Altenwörth werde die Donau gestaut. Im Stauraum wurden mit der Situation zwei Probleme aufgeworfen, als einerseits auf Grund der Vorschreibungen der Wasserrechtsbehörde inner- halb von zwei Jahren eine Abwasserbeseitigungsanlage errichtet werden sollte, ein Bauvorhaben, meine Damen und Herren, das normalerweise Generationen vorbehalten ist und das eigentlich auch für die Stadt große finanzielle Probleme aufgeworfen hat, erfordert es doch immerhin einen Betrag von rund 300 Millionen Schilling. 
Daneben hat sich durch den Stau der Donau die Notwendigkeit ergeben, die Kaimauern zu erhöhen und damit sowohl am Süd- als auch am Nordufer Gelände und zusätzlich einen Sonderarm zu gewinnen oder für den Sonderumschlag einen kleinen Hafen zu errichten. Mit der Erhöhung dieser Kaimauer ergab sich im Zusammenhang mit der DokW die Möglichkeit - der Herr Berichterstatter hat ja darauf Bezug genommen -, durch Anschüttung von rund 650.000 Kubikmeter Schüttmaterial Land zu gewinnen. Die bereits vor Jahren geplanten Industriekanäle wurden im Zuge dieser Anschüttungen verlegt, sodaß wir nun das bereits zitierte Areal von rund 20 Hektar vorfinden, das zur Verfügung steht. Herr Kollege, es wird in jeder Zeitung, die von Ihrer Fraktion in Krems herausgegeben wird, das Gelände fotografiert und gezeigt, daß die Bäume sprießen, es wird mies gemacht. Bitte, das ist keine Werbung für dieses Gebiet. Wir haben ja bereits im Jahre 1976 in den Mitteilungsblättern über den Deutschen Kanal- und Schiffahrtsverein für dieses Gebiet geworben, aber es ist nicht so, daß Ihre Fraktion positiv dafür arbeitet, sondern eher leider Gottes negativ. 
Noch eines, meine Damen und Herren! Heute, in der Zeit einer schwierigen Wirtschaftssituation, Überlegt es sich natürlich jeder Investor drei-, vier-, fünfmal, ob er investieren kann, ob er umsiedeln kann. Es ergibt sich - auch das werden Sie wissen - für mich als Bürgermeister auch das Problem, ob ich vielleicht vom Norden einen Betrieb, der Holz umschlagen will, vom Export mit der Tsche- choslowakei quasi aus diesem Gebiet abwerben und hier ansiedeln soll. Es gibt sehr viele Bewerber, meine Damen und Herren, für dieses Gebiet; es gibt sehr viele Interessenten für dieses Gebiet, aber der Investor ist eben noch nicht da, weil er - und auch hier immer wieder der Vorwurf an das Land - einfach nicht die Unterstützung des Landes allein finden kann. Bitte, da müssen auch Bundesmittel dazukommen. 
Sie haben heute auch im Zusammenhang mit dem Bericht an die Landesregierung von diesem Zellstoffprojekt gesprochen. Auch hier treibt bitte Ihre Fraktion in Krems - ich darf das sagen - ein sehr fatales Spiel. Auf der einen Seite ist man anscheinend interessiert und animiert, daß das Werk herkommt, auf der anderen Seite, wenn wir uns als Stadt bemühen, Kontakte zu finden, sagt man, diese Stadt und dieser Bürgermeister bringen ein Werk her, das die Umwelt verschmutzen und die Bevölkerung des Lerchenfelder Stadtteiles in ihrer Lebensqualität noch mehr beeinträchtigen wird. Diese zwiespältige Haltung, meine Damen und Herren, - ich bin wirklich dankbar, daß ich darüber im Hohen Haus reden kann - ist ein wesentliches Problem. Nicht, daß wir vor dem Strukturwandel Angst haben. Im Oktober 1977 sind die Uhren anders gegangen. Wir haben keine Angst, aber ich glaube, wir müssen uns gemeinsam bemühen, auch in der Stadt Krems eine Linie zu finden. Vielleicht ist gerade die Gründung dieser Hafen und Industriezonen Gesellschaft ein Weg, hier eine gemeinsame Linie zu finden. Ich habe leider bemerkt, wie sich die Bilder gleichen. Auch hier spricht man von Zusammenarbeit, man möge miteinander mehr tun, aber die Gazetten, die dann verschickt werden, sprechen doch eine andere Sprache, und auch die Aussagen, die über eine kilometerlange Luftlinie kommen, weisen in eine anderen Richtung. Wir haben nicht nur Monate, wir haben, glaube ich, Jahre verhandelt, nicht deshalb, weil wir uns scheuen oder gescheut haben, die Gesellschaft zu gründen, sondern weil es darum gegangen ist, einfach den richtigen Partner zu finden. 
Wir sind als Stadt sicherlich überfordert - das habe ich Ihren Worten ja auch entnommen -, wenn wir uns als Mittelstadt eines so großen Vorhabens allein annehmen. Da hat sich einfach die Frage gestellt, soll dieser Partner die Raumordnungsindustrieansiedlungsgesellschaft sein oder soll es das Land selbst sein Diese tage-, ja wochenlangen Verhandlungen haben dann letztlich das Ergebnis gebracht, daß wir eine Gesellschaft mit dem Land Niederösterreich direkt eingehen wollen, 50 : 50. Ich glaube, es sind alle Probleme ausgeräumt, sodaß es ein klagloses Funktionieren dieser Gesellschaft geben müßte. Wenn nämlich im Aufsichtsrat die Verhältnisse nicht geklärt sind, müßte die Gesell- schafterversammlung befaßt werden, das heißt also konkret, das würden Landeshaupt- mannstellvertreter Ludwig und ich sein, und ich kann mir nicht vorstellen, daß es hier zu keinen klaren Entscheidungen kommen würde. Ich glaube aber, Ihre Bedenken auch in dieser Richtung zerstreuen zu dürfen. 
Was ich erbitte und was ich erhoffe, meine Damen und Herren, ist, daß man mit dieser Hafen und Industriezonen Gesellschaft, die nun gegründet werden soll, nicht nur eine Gesellschaft auf dem Papier bekommt sondern eine Gesellschaft die mit Geist erfüllt wird, nicht nur mit dem Geist der Fachleute, sondern auch mit dem Geist der politischen Exponenten, die in dieser Gesellschaft sind, beider Fraktionen, beider im Gemeinderat der Stadt Krems vertretenen Parteien und der Teilhaber des Landes. 
In einem solchen Geist, glaube ich, kommt es zu positiven Auswirkungen, daß heißt, daß Industrien kommen, daß Arbeitsplätze geschaffen werden und daß damit auch gewisse Wertschöpfungen im Umlauf gesetzt werden. Das wünsche ich mir und dafür erbitte ich die allgemeine Zusammenarbeit. (Beifall bei der ÖVP.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Berichterstatter hat das Schlußwort. 
Berichterstatter Abg. Dr. BERNAU: Ich verzichte. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen. 
Ich ersuche den Abg. Reischer, die Verhandlungen zur Zahl 42 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. REISCHER: Verehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! In der Anlage wird der Bericht des Rechnungshofes über das Ergebnis der Überprüfung der Gebarung der Stadtgemeinde Baden für die Jahre 1973 bis 1975 sowie eine Äußerung der Stadtgemeinde gebracht. 
Der Rechnungshof hat in der Zeit vom 29. November bis 10. Dezember 1976, 10. bis 28. Jänner 1977 und 28. März bis 1. April 1977 gemäß Art. 127 a des Bundesverfassungsgesetzes von 1929 in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes vom 16. Juni 1948, Bundesgesetzblatt Nr. 43, und gemäß § 18 des Rechnungshofgesetzes vom 16. Juni 1948, Bundesgesetzblatt Nr. 144, die Gebarung der Stadtgemeinde Baden für die Jahre 1973 bis 1975 überprüft. Die Prüfung erfolgte an Ort und Stelle durch Einsichtnahme in die Buchhaltungskonten, Belege, Akten und sonstigen Behelfe sowie anhand der Rechnungsabschlüsse. Sie erstreckt sich sowohl auf die formale und ziffernmäßige Richtigkeit der Buchführung als auch auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung sowie auf deren Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften. Die Prüfung mußte infolge des großen Umfanges der Gebarung auf eine Auswahl der Gebarungsfälle beschränkt werden. 
Der Entwurf des Prüfungsergebnisses wurde am 31. Mai 1978 an den Bürgermeister der Stadtgemeinde abgesandt. Die Schlußbesprechung, die dazu diente, Einwendungen der Stadt im vorliegenden Bericht des Rechnungshofes zu berücksichtigen, fand am 18. Oktober 1978 im Rathaus der Stadtgemeinde Baden unter Beteiligung ihrer Vertreter sowie der Prüfungsorgane des Rechnungshofes statt. 
In 113 Seiten und 15 Abschnitten hat der Rechnungshof seine Überprüfungsergebnisse festgelegt. Auszugsweise erlaube ich mir, einige mir wichtig erscheinende Feststellungen des Rechnungshofes zu zitieren: 

Die große wirtschaftliche Bedeutung, welche die Stadt Baden als zentraler Ballungsraum für das Umland hat, findet in der Pendelbewegung ihren Niederschlag. Einer Erwerbsbevölkerung von 9.290, 1961 waren es 10.582, stand zum Zeitpunkt der Volkszählung 1971 eine Arbeitsbevölkerung von 9.370 gegenüber. Die Stadt bot 4.035, 1971 waren es 2.943, einpendelnden Berufstätigen einen Arbeitsplatz, denen allerdings 3.955, 1961 waren es 4.131, Auspendler gegenüberstanden. Aus diesen Zahlen kann allerdings das erfolgreiche Bemühen der Stadt abgeleitet werden, das Arbeitsplatzangebot entscheidend zu verbessern. 
Für die Kur- und Kongreßstadt Baden spielt der Fremdenverkehr eine überragende Rolle. Diesem Umstand wurde in den Jahren seit 1970 vor allem durch die Eröffnung des neuen Thermalhallenbades und Kurmittelhauses, (Bäderbetriebsgesellschaft mbH, 95 % der Anteile stehen im Eigentum der Stadt), die Ausgestaltung der sehr attraktiven Fußgängerzone und den Bau einer Umwälz- und Vor- wärmeanlage im Strandbad Rechnung getragen. 
Eine bedeutende finanzielle Belastung der Stadt Baden für die nächsten Jahre stellt die geplante Errichtung des Allgemeinen öffentlichen Krankenhauses Baden ab Herbst 1977 dar. Der Gemeinderat nahm in seiner Sitzung am 15. Dezember 1976 das Projekt und die Projektanten einstimmig an. 
Die Kosten des Gesamtprojektes wurden mit 370 Millionen Schilling, die der ersten Bauetappe mit nur 175 Millionen Schilling, Preislage Oktober 1975, präliminiert. An diesen Kosten wird sich das Land mit 60%, der NÖKAS, Niederösterreichischer Krankenanstaltensprengel, mit 20% und Baden als spi- talserhaltende Gemeinde mit 20 % beteiligen. 
Nun zur Gebarung und zum Schuldenstand. Im Verhältnis zu den ordentlichen Einnahmen sank der Schuldenstand kontinuierlich bis zum Jahre 1975, stieg im Jahre 1976 wieder etwas an und betrug im Betrachtungszeitraum durchschnittlich 33,85 % der ordentlichen Einnahmen, was einem vertretbaren Verschuldungsgrad im Vergleich mit anderen österreichischen Gemeinden entspricht. Vergleicht man darüber hinaus den Schuldenstand per 31. Dezember 1976 von 130,048 Millionen Schilling mit dem Stand der Rücklagen von 130,018 Millionen Schilling, so kann der Stadtgemeinde eine überaus vorsichtige Schuldenpolitik attestiert werden. 
In Anbetracht der Tatsache, daß die Stadt in den nächsten Jahren zur Vollendung oder Fortsetzung der in Ausführung befindlichen Vorhaben sowie zur Inangriffnahme und Durchführung neuer dringender Projekte in der nächsten Zukunft bedeutende Mittel benötigen wird, die zu einem großen Teil auf dem Kreditweg beschafft werden müssen, hält der Rechnungshof die bisher gehandhabte vorsichtige Finanzpolitik auch in Zukunft für notwendig. 
Vor diesem Hintergrund der im allgemeinen durchaus positiven Entwicklung, die die Stadt Baden im letzten Jahrzehnt genommen hat, sind die oft sehr ins einzelne gehenden Feststellungen des Rechnungshofes zu betrachten. Es folgt also, wie ich bereits zitiert habe, in 113 Seiten der Prüfungsbericht. Ich darf feststellen, daß sich der Finanzausschuß mit der Vorlage befaßt hat und er- laube mir, den Antrag des Finanzausschusses zu stellen (liest): 
Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
,,Der Bericht des Rechnungshofes über das Ergebnis der Überprüfung der Gebarung der Stadtgemeinde Baden für die Jahre 1973 bis 1975 sowie eine Äußerung der Stadtgemeinde werden zur Kenntnis genommen." 
Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Verhandlungen einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Da niemand zum Worte gemeldet ist, geIangen wir zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen. Ich ersuche den Abg. Leichtfried, die Verhandlungen zur Zahl 45 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. LEICHTFRIED: Herr Präsident! Hoher Landtag! Mit Beschluß des Niederösterreichischen Landtages vom 8. Juli 1976 wurde für den Neubau eines Schulgebäudes samt Lehrwerkstätten sowie eines Schülerheimes für die zweite Landesberufsschule für das Kraftfahrzeugmechanikergewerbe mit dem Standort Eggenburg der Gesamtbetrag von 173,650.000 Schilling genehmigt. Das genannte Bauvorhaben steht vor der Fertigstellung. 
Da im Zeitpunkt der Planung des Schulprojektes im Lehrplan der Berufsschulen der Gegenstand Leibesübungen nicht enthalten war, wurde die Errichtung eines Turnsaales in das Raumprogramm nicht aufgenommen. Inzwischen sind durch das Inkrafttreten der fünften Schulorganisationsgesetznovelle auch an Berufsschulen Leibesübungen als Freigegenstand vorzusehen. 
Im Hinblick auf diese Lehrplanänderung sowie auf die mit Sicherheit zu erwartende obligatorische Einführung des Turnunterrichtes an Berufsschulen ist auch an der Berufsschule Eggenburg, die für 360 Schüler pro Lehrgang, Ca. 1.800 Schüler pro Schuljahr, erbaut wurde, ein Turnsaal zu errichten. Es wird somit ein entsprechend den geltenden Normen ausgearbeitetes Projekt zu einem Gesamtkostenbetrag von 11,930.000 Schilling zur Genehmigung vorgelegt. Die gleichzeitig mit dem übrigen Bauvorhaben abzuwickelnde Errichtung des Turnsaales erscheint deswegen besonders erstrebenswert, weil gegenüber eines teureren nachträglichen Zubaues nicht nur Kosten für den Bau selbst und für die funktionelle und versorgungstechnische Anbindung an die bestehenden Objekte, sondern auch Kosten für die anschließende Wiederherstellung der Außenanlagen nach Räumen der Baustelleneinrichtung eingespart werden können. 
Ich erlaube mir daher, den Antrag des Finanzausschusses zu stellen (liest): 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Die Errichtung einer Turnhalle für die Berufsschule Eggenburg zum Gesamtkostenbetrage von 
    S 11,930.000,- wird nach Maßgabe der vom Landtag zu bewilligenden Mittel genehmigt. 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen." 
Herr Präsident, ich darf Sie bitten, die Diskussion zu eröffnen und die Abstimmung vorzunehmen.

PRÄS. Dipl.-Ing. ROBL: Da niemand zum Worte gemeldet ist, gelangen wir zur Abstimmung (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen. 
Ich beabsichtige, die beiden nächsten Geschäftsstücke unter einem zu verhandeln, die Abstimmung wird jedoch getrennt vorgenommen. 
Ich ersuche den Abg. Anzenberger, die Verhandlungen zur Zahl 54 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. ANZENBERGER: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe zur Vorlage 54 zu berichten. 
Die NÖSIWAG, Niederösterreichische Siedlungswasserbau Gesellschaft mbH, hat um Übernahme der Landeshaftung für die Gewährung von drei Darlehen des beim Bundesministerium für Bauten und Technik eingerichteten Wasserwirtschaftsfonds in einer Gesamthöhe von 35,760.000 Schilling angesucht, welche für folgende Projekte bewilligt wurden: 
„Steinfeld" mit der Zahl 577.143 8,300.000 Schilling, 60% Förderung 4,980.000 Schilling; Wasserversorgungsanlage ,,Waldviertel-West", Zahl 578.251, 36,300.000 Schilling Baukosten, 60% Förderung 21,780.000 Schilling und ,,Schmiedatal II", Zahl 578.275, Baukosten 15 Millionen Schilling, davon 60 % Förderung 9 Millionen Schilling. 
Auf Grund des 5 10a des Wasserbautenförderungsgesetzes, Bundesgesetzblatt Nr. 34/ 1948, in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Nr. 36811973, wurde zur Förderung der Errichtung und Erweiterung von Wasserversorgungs- und Kanalisationsanlagen ein Wasserwirtschaftsfonds geschaffen, der vom Bundesministerium für Bauten und Technik verwaltet wird. 
Gemäß § 10 Abs. 1 des genannten Gesetzes kann dieser Fonds für die Errichtung und Erweiterung öffentlicher Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen an die in Abs. 2 genannten Förderungswerber Darlehen gewähren. Solche Darlehen können an Gemeinden und, sofern eine Gebietskörperschaft die Haftung für die Rückzahlung und Verzinsung übernimmt, an Wassergenossenschaften, Wasserverbände und Wasserversorgungs- und Kanalisationsunternehmen gewährt werden. An die Letztgenannten jedoch nur, wenn Gebietskörperschaften zur mehr als der Hälfte beteiligt sind oder das Unternehmen durch Bundes- oder Landesgesetz errichtet wurde. Anläßlich der Verteilung der Fondsmittel des Wasserwirtschaftsfonds für das Jahr 1979 zunehmen. wurden Fondsmittel für die Projekte der NÖSIWAG bewilligt und seitens des Wasserwirtschaftsfonds Zusicherungen für die Darlehen in der Höhe von 60% der vom Fonds bei der Abrechnung anerkannten Kosten erteilt. Die veranschlagten Baukosten für die drei genannten Anlagen betragen 59,600.000 Schilling, wofür Darlehen in einem Gesamtbetrag von 35,760.000 Schilling zugesichert wurden. 
Mit dieser schriftlichen Zusicherung hat die NÖSIWAG gemäß § 10 Abs. 9 des Wasser- bautenförderungsgesetzes einen Rechtsanspruch auf die Förderung erworben. 
Diese Darlehen sind gemäß § 10 Abs 11 des genannten Gesetzes in zwanzig Jahren mit gleichbleibenden halbjährlichen Tilgungsraten, beginnend mit 1. Jänner oder 1. Juli, welcher der vom Fonds festgestellten Vollendung der Anlage folgt, spätestens jedoch beginnend mit 1. Jänner oder 
1. Juli, der dem 42. Monat nach Zustellung der Zusicherung an den Darlehensnehmer folgt, an den Fonds zurückzuzahlen. Das Darlehen wird jährlich mit 1% verzinst. 
Diese Darlehen bzw. die erteilten Zusicherungen aus den Mitteln des Wasserwirtschaftsfonds sind, wie bereits angeführt, an die Haftungsübernahme einer Gebietskörperschaft gebunden. Das Bundesland Niederösterreich ist Alleingesellschafter der NÖSIWAG, Niederösterreichische Siedlungswasserbau Gesellschaft mbH, und sollte daher bei Inanspruchnahme des Darlehens durch die NÖSIWAG im Sinne des § 10 Abs. 2 des Wasserbautenförderungsgesetzes die Haftung übernehmen. 
Im Namen des Finanzausschusses erlaube ich mir daher, folgenden Antrag zu stellen (liest): 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Die NÖ Landesregierung wird ermächtigt, die Haftung des Bundeslandes Niederösterreich als Bürge im Sinne des § 10 Abs. 2 des Wasserbautenförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 34/48 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 368173, für die Gewährung von drei Darlehen des Wasserwirtschaftsfonds beim Bundesministerium für Bauten und Technik an die NÖSIWAG, Niederösterreichische Siedlungswasserbau Gesellschaft mbH, bis zu einer Gesamthöhe von 35,760.000 Schilling zu übernehmen. 
2. Die NÖ Landesregierung wird ermächtigt, die zur Durchführung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen." 
Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung durchzuführen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich ersuche den Herrn Abg. Reischer, die Verhandlungen zur Zahl 55 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. REISCHER: Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! Namens des Finanzausschusses berichte ich über das Geschäftsstück mit der Zahl 55. 
Die NÖSIWAG, Niederösterreichische Siedlungswasserbau Gesellschaft mbH, hat um Übernahme der Landeshaftung für die vom Wasserwirtschaftsfonds beim Bundesministerium für Bauten und Technik zugesicherte Erhöhung zweier Darlehen um insgesamt 11,400.000 Schilling ersucht. 
Die Darlehenserhöhungen dienen

a) der Errichtung der Wasserversorgungsanlage ,,Tullnerfeld-Ost-Wienerwald" im Ausmaß von 3,900.000 Schilling und 
b) der Errichtung der Wasserversorgungsanlage ,,Waldviertel-West" im Ausmaß von 7,5 Millionen Schilling. 
Das Bundesland Niederösterreich hat bereits mit der Zahl IV/1-31/15-1975 die Haftung der Darlehen des Wasserwirtschaftsfonds für die beiden genannten Projekte in der Höhe von 27,9 Millionen Schilling übernommen. Der Zusicherung des Wasserwirtschaftsfonds lagen damals Gesamtkosten von 46,5 Millionen Schilling zugrunde. Da sich die Baukosten für das Projekt ,,Tullnerfeld-Ost- Wienerwald" von 24 Millionen Schilling um 6,5 Millionen Schilling auf 30,5 Millionen Schilling und das Projekt Waldviertel-West von 22,5 Millionen Schilling um 12,5 Millionen Schilling auf 35 Millionen Schilling erhöhten, hat der Wasserwirtschaftsfonds der NÖSIWAG eine Erhöhung der bisherigen Darlehen von 14,400.000 Schilling um 3,900.000 Schilling auf 18,300.000 Schilling beim Projekt ,,Tullnerfeld-Ost-Wienerwald" und von 13,500.000 Schilling um 7,5 Millionen Schilling auf 21 Millionen Schilling beim Projekt ,,Waldviertel-West" zugesichert. 
Mit dieser schriftlichen Zusicherung hat die NÖSIWAG gemäß § 10 Abs. 9 des Wasser- bautenförderungsgesetzes einen Rechtsanspruch auf die Förderung erworben. Der Finanzausschuß hat sich mit der Vorlage befaßt. Ich erlaube mir daher, folgenden Antrag zu stellen (liest): 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Die NÖ Landesregierung wird ermächtigt, die Haftung des Bundeslandes Niederösterreich als Bürge im Sinne des § 10 Abs. 2 Wasserbautenförderungsgesetz, BGB1. Nr. 34/48, in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 368/73, für die vom Wasserwirtschaftsfonds beim Bundesministerium für Bauten und Technik der NÖSIWAG, Niederösterreichische Siedlungswasserbau Gesellschaft mbH, zugesicherte Erhöhung zweier Darlehen um insgesamt S 11,400.000 zu übernehmen. 
2. Die NÖ Landesregierung wird ermächtigt, die zur Durchführung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen." 
Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Verhandlungen einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich eröffne die Debatte zu den beiden Vorlagen 54 und 55. Zu Worte gemeldet ist Herr Abg. Rohrböck. 
Abg. ROHRBÖCK: Herr Präsident! Hoher Landtag! Die Übernahme von Landeshaftungen für Darlehen aus dem Wasserwirtschaftsfonds in der Höhe von mehr als 47 Millionen Schilling für die NÖSIWAG ist für mich ein erfreulicher Anlaß, über die NÖSIWAG einige Worte zu sagen. Es werden mit diesen Geldern Wasserversorgungsanlagen im Waldviertel, im Weinviertel, im Steinfeld, im Wie- nerwald gefördert, und es können in verhältnismäßig kurzer Zeit tausende Niederösterreicher damit rechnen, mit gutem einwandfreiem Wasser aus einer zentralen Wasserversorgungsanlage versorgt zu werden. 
Seit Bestehen der NÖSIWAG, sie wurde ja bekanntlich im Jahre 1962 gegründet, hat sich die Lage im Bereich der Trinkwasserversorgung in unserem Bundesland erheblich verbessert. Gerade für jene Gebiete, welche, geologisch bedingt, nicht die Möglichkeit hatten, eigene Wasserversorgungsanlagen zu errichten, hat die NÖSIWAG durch den Bau großräumiger Anlagen eine wesentliche Besserung der Lebensqualität gebracht. 
Hoher Landtag! Vielleicht darf ich ganz kurz ein paar Worte sagen, wie es eigentlich zur Gründung der NÖSIWAG kam. Die katastrophale Situation auf dem Gebiete der Wasserversorgung im Raume des Laaer Beckens, also meiner unmittelbaren Heimat, und des Pulkautales gab den Anstoß zur Grün- dung der NÖSIWAG. Nicht nur, daß Wasser in vielen Gemeinden Mangelware war, war das vorhandene Wasser schlecht und gesundheitsschädlich. Die Sanitätsbehörden stellten damals fest, daß in diesem Raum die größte Kindersterblichkeit nicht nur von ganz Österreich, sondern - soweit man das beurteilen kann - von ganz Mitteleuropa vorhanden war und daß diese Kindersterblichkeit in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Genuß des schlechten Wassers stand. 
In dieser Notsituation wandten sich über dreißig Bürgermeister aus dem betroffenen Gebiet - ich war auch einer davon - an die Landesregierung um Hilfe, um Abhilfe. Die Landesregierung erkannte die Situation, und es kam dann zur Gründung der Landesgesellschaft NÖSIWAG. Es war dies sicherlich eine Sternstunde in der niederösterreichischen Landespolitik. 
Am 29. Oktober 1963 hatte ich die Ehre, bei der Grundsteinlegung des ersten Hochbehälters, der sich wieder zufällig in meiner Gemeinde befand, fast die gesamte Landesregierung, Leopold Figl, Otto Tschadek, zu begrüßen. Damals war ich noch nicht Abgeordneter bitte, nur Bürgermeister, und habe nicht damit gerechnet, Abgeordneter zu werden. Es war auch damals eine hektische Zeit. Ich konnte das bereits aus der herrschenden Stimmung entnehmen. Es war wie immer, heute ist es ja auch wieder so, und nach dieser Grundsteinlegung hatte ich als Bürgermeister die Ehre, die gesamte Landesregierung und auch die Beamten, die gekommen waren, zu einem kleinen Imbiß und Umtrunk einzuladen. Ich habe damals feststellen können, daß die Fronten noch nicht so verhärtet waren. Man hat sich zusammengesetzt, und bei einem guten Glaserl Wein ist die Stimmung dann noch lockerer geworden. Jedenfalls haben wir uns sehr gefreut, daß es also zu dieser Gründung gekommen ist, und die Arbeit wurde dann mit viel Schwung und Elan durchgeführt, weil eben alles zusammengeholfen hat. Das Land ist selbstverständlich bei der Finanzierung eingesprungen, und so konnten in verhältnismäßig kurzer Zeit die ersten Gemeinden von der NÖSIWAG mit Wasser beliefert und versorgt werden. 
Es war dann hier in diesem Haus, wo in einem bescheidenem Festakt jenen Bürger- meistern, die das erste Wasserlieferungsübereinkommen erhalten hatten, vom damaligen Landeshauptmann Eduard Hartmann, wieder im Beisein der gesamten Landesregierung, dieses Übereinkommen in Form eines Vertrages überreicht wurde. Ich hatte damals abermals die Ehre, namens der Bürgermeister Worte des Dankes sagen zu dürfen. 
Hoher Landtag! Eine Reihe von Vorhaben hat nun die NÖSIWAG bereits abgeschlossen, wie zum Beispiel die Versorgung des Pulkautales, Gebiete von Laa an der Thaya, der Gemeinden zwischen der Brünnerstraße und der Bundesstraße 6 sowie die Versorgung des östlichen Teiles Niederösterreichs im Bereich der Thaya und des Sulzbachtales, March, Zaya, ebenso im Raume südlich von Wien bis an die Landesgrenze gegen das Burgenland. 
Weitere Anlagen sind zur Zeit im Ausbau, wobei vornehmlich die Versorgung des Waldviertels, des westlichen Weinviertels, des Schmiedatales und des Gebietes südlich der Donau bis zur Westbahn und zum Traisental, also Wienerwaldgebiet, Wirklichkeit wird. Diverse Projektierungsarbeiten im Marchfeld, im Waldviertel, im Dunkelsteinerwald werden und wurden durchgeführt. 
Als Ergänzung zu dem bisher Gesagten mögen vielleicht einige Zahlen den Umfang der NÖSIWAG demonstrieren. Bis 1978 wurden rund 565 Kilometer Transportleitungen verlegt. Zur Zeit werden 179 Katastralgemeinden Niederösterreichs mit rund 130.000 Einwohnern versorgt. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, daß diese Wasserversorgung in erster Linie für den ländlichen Raum gemacht wurde und Gebiete erfaßt wurden, die verhältnismäßig dünn besiedelt sind. Zusätzlich beziehen 40 Sonderabnehmer Trinkwasser aus den Anlagen der NÖSIWAG. 1978 wurden rund 9 Millionen Kubikmeter Wasser abgegeben. 
Ich darf auch noch erinnern, daß die NÖSIWAG von der Landesregierung, der Beschluß erfolgte am 7. Dezember 1977, beauftragt wurde, einerseits als Rechtsträger für Vorarbeiten des Projektes Marchfeldkanal zu fungieren und andererseits die Erstellung des Brückenobjektes im Zuge der Donauuferautobahn A 22 zu realisieren. 
Weiters wurde sie beauftragt, den Antrag auf Erklärung zum bevorzugten Wasserbau für den Marchfeldkanal, das ist also die Kanalstrecke von Langenzersdorf bis Deutsch Wagram, in einer Länge von rund 18 Kilometern beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Oberste Wasserrechtsbehörde, zu stellen. In der Zwischenzeit wurde der Auftrag für die Errichtung des Ein- laufsbauwerkes bereits erteilt. Es ist also zu hoffen, daß die wasserwirtschaftliche Frage im Marchfeld nun auch zum Wohle der Bevölkerung gelöst werden kann. Zu den beiden Geschäftsstücken - das darf ich erklären - wird meine Fraktion gerne die Zustimmung geben. (Beifall im Hause.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft. Die Herren Berichterstatter haben das Schlußwort. Berichterstatter 
Abg. ANZENBERGER und Abg. REICHER: Ich verzichte. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Wir kommen daher zur Abstimmung, und zwar Geschäftszahl 54. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen.
Zur Geschäftszahl 55. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen. 
Ich ersuche den Abg. Reischer, die Verhandlungen zur Zahl 56 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. REISCHER: Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich referiere über den Bericht des Finanzkontrollausschusses über das zweite Halbjahr 1978. 
Die Finanzkontrolle des Landes wird vom Finanzkontrollausschuß gemäß Art. 51 bis 56 der NÖ Landesverfassung 1979 ausgeübt. Gemäß Art. 54 der Landesverfassung erstattet der Finanzkontrollausschuß Bericht über die bei Ausübung seines Kontrollrechtes im zweiten Halbjahr 1978 gemachten Wahrnehmungen. 
Der Finanzkontrollausschuß hat in dem angeführten Zeitraum 17 Kontrollen zum Abschluß gebracht, davon zwei Kontrollen bei Unternehmen, an denen das Land finanziell beteiligt ist. 
Der gegenständliche Bericht ist den Mitgliedern des Hohen Hauses bereits zugegangen. Die Berichterstattung kann sich somit auf die wesentlichsten Feststellungen des Finanzkontroll-ausschusses und die Äußerung der Niederösterreichischen Landesregierung hiezu beschränken. Dort, wo die Landesregierung einen Großteil der Anregungen des Finanzkontrollausschusses im positiven Sinn beantwortet sowie Maßnahmen gesetzt bzw. zugesagt hat, die den Vorstellungen des Finanzkontrollausschusses entsprechen, wurden diese Stellungnahmen zur Kenntnis genommen. Es ist hier vor dem Haus nur über jene Feststellungen und Wahrnehmungen zu berichten, wo die Äußerung der Landesregierung nicht die Zustimmung des Finanzkontrollausschusses fand, bzw. über jene Prüfungsfeststellungen, die von besonderer Bedeutung sind. 
Der Finanzkontrollausschuß hat in den Vorjahren bei Kontrollen in den Landesberufsschulen immer wieder die Feststellung getroffen, daß bei den geprüften Dienststellen über Geldgebarung sowie Material- und Inventarverwaltung sehr unklare Vorstellungen bestehen. Auf Grund der Empfehlungen des Finanzkontrollausschusses hat nun das Kollegium des Gewerblichen Berufsschulrates für Niederösterreich in seiner Sitzung vom 22. November 1978 über die lehrgangsmäßigen Berufsschulen eine Vorschrift betreffend Führung der Inventar- und Materialverwaltung sowie über die Geldgebarung beschlossen, Diese Vorschrift, die mit Beginn des Schuljahres 1979/80 in Kraft treten wird, löst die Dienstinstruktion für Landesberufsschulen aus dem Jahre 1951 sowie eine Vielzahl von bezughabenden Runderlässen ab. 
Dieser Tatbestand einer positiven Reaktion auf die konstruktive Kritik soll nicht unerwähnt bleiben. Die Vorschrift bringt im Zusammenhang mit den durchzuführenden Schulungen eine Einheitlichkeit in der Handhabung der oben erwähnten Verwaltungsbereiche und trägt solcherart zu einer effizienten Führung der Landesberufsschulen bei. 
Bei der im zweiten Halbjahr 1978 getätigten Prüfung von Altenheimen des Landes Niederösterreich hat der Finanzkontrollausschuß die Gesamtprüfung dieses Verwaltungsbereiches abgeschlossen. Die vollständige Betrachtung des Komplexes ergab wesentliche Feststellungen, die im Bericht in einer Zu- sammenfassung dargestellt werden. Die Landesregierung hat bzw. wird der Empfehlung des Finanzausschusses insbesondere dadurch Rechnung tragen, daß durch die Qualitätsverbesserung, Ausbau von Einzelzimmern und Schaffung von Pflegeabteilungen eine höchstmögliche Auslastung gewährleistet wird, daß eine Dienstvorschrift für die Heimverwaltung erlassen wird sowie die Dienstpostenpläne erstellt und Richtlinien für die ärztliche Betreuung herausgegeben werden. Hinsichtlich der Forderung nach größtmöglicher Wirtschaftlichkeit wurden entsprechende Überprüfungen insbesondere der Heime mit geringer Bettenanzahl zugesagt. Von Bedeutung für die künftige Entwicklung ist vor allem die Übereinstimmung der Prüfungserkenntnisse mit dem Raumordnungsprogramm für Sozialhilfeeinrichtungen, wo die optimale Größe der Heime inklusive Pflegeabteilung mit 100 bis maximal 140 Betten festgelegt ist. 
Kritisch muß jedoch bemerkt werden, daß die Gemeinden Gaming, Hainfeld und Türnitz als Standorte ausgewiesen werden, obwohl die dort bestehenden Heime derzeit die Idealwerte weit unterschreiten. Ich erlaube mir, namens des Finanzausschusses folgenden Antrag zu stellen (liest): 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der Bericht des Finanzkontrollausschusses über die bei Ausübung seines Kontrollrechtes im 2. Halbjahr 1978 gemachten Wahrnehmungen wird zur Kenntnis genommen. 
2. Die NÖ Landesregierung wird beauftragt, die in diesem Bericht dargelegte Auffassung des Finanzkonrtollausschusses durch entsprechende Maßnahmen zu realisieren." 
Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich eröffne die Debatte. Zum Worte gemeldet ist Herr Abg. Stangl. 
Abg. STANGL: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hohes Haus! Der Berichterstatter hat dieses Mal sehr ausführlich, muß ich sagen, den Bericht des Finanzkontroll-ausschusses über das zweite Halbjahr 1978 beleuchtet. Ich darf mir daher erlauben, in sehr kurzer Form doch noch einige Feststellungen anzufügen. Wie Sie aus dem Bericht gehört haben, ist der Hauptteil des vorliegenden Kontrollberichtes eigentlich den Landesaltenheimen gewidmet, denn es sind nicht weniger als 11 Kontrollen, die in den Heimen durchgeführt worden sind. Ansonsten hat der Finanzkontrollausschuß, natürlich in Zusammenarbeit mit dem Kontrollamt, noch die Raumordnungsabteilung Umweltschutz, die Landesberufsschule für Kleidermacher, die Familien-beratung und die gemeinsamen Beteiligungen zwischen Wien und Niederösterreich, wie die Laxenburg Betriebsgesellschaft bzw. den Wiental Sammelkanal, einer Kontrolle unterzogen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn wir vor einigen Stunden einen Rechnungshofbericht behandelt haben, dann glaube ich, ist die parlamentarische Kontrolle des Landtages von Niederösterreich doch, ich meine jetzt nicht nur inhaltlich, sondern vor allem im Hinblick auf die Zeit, vorteilhafter, weil die verschiedenen Abteilungen sofort bzw. spätestens nach einem halben Jahr die Feststellungen und die konstruktive Kritik des Kontrollamtes bzw. des Kontrollausschusses bekommen und sich danach richten können. 
Nun eigentlich - ich will jetzt nicht in Nostalgie verfallen - eine sehr erfreuliche Feststellung, die wir gerade bei diesem Kontrollbericht zur Kenntnis nehmen können. Während man früher sehr oft das Gefühl hatte, daß sowohl Beamte als auch Regierungsmitglieder, na ja, ich will nicht gerade sagen, die Kontrolle als lästig, aber zumindest als Störung empfunden haben und oft auch in den Stellungnahmen der Landesregierung nach unserer Meinung Ausflüchte gemacht wurden, dürfen wir bei diesem Bericht feststellen, wer sich diesen Bericht durchgelesen und die Stellungnahmen der zuständigen Abteilungen bzw. der Landesregierung zu Gemüte geführt hat, kann das bestätigen, daß es in einer Reihe von Fällen bereits in der Stellungnahme der Landesregierung heißt, ,,den Feststellungen des Finanzkontrollausschusses wurde Rechnung getragen". Das heißt also, die Mängel wurden schon abgestellt und so weiter. Klar, der Großteil ist so gelagert, daß dort, wo es noch nicht möglich war - der Herr Kollege Reischer als Berichterstatter hat gerade auf verschiedene Vereinheitlichungen im Berufsschulwesen hingewiesen -, wenigstens die verschiedenen Maßnahmen, die der Kontrollausschuß vorschlägt, eingeleitet wurden. Es gibt auch nur wenige differente Auffassungen. Ich glaube, daß es im demokratischen Parlamentarismus der richtige Weg ist, daß die Kontrolle, die man sich selbst bestellt, auch zur Kenntnis genommen wird und dadurch eine bessere Arbeit sowohl in der Verwaltung als auch in der Wirtschaftlichkeit gewährleistet ist. Ich möchte mich heute absichtlich nicht mit dem Problem der Altenheime und Pflegeanstalten beschäftigen, weil ich glaube, daß die Zusammenstellung, die diesem Bericht beiliegt, doch zu weiteren Behandlungen in den zuständigen Gremien und Ausschüssen Anregungen gibt und als Grundlage verwendet werden kann. In diesem Sinne nimmt die sozialistische Fraktion den Kontrollbericht, ich würde aber bitten, auch die Kritiken dieses Kontrollberichtes, zur Kenntnis. (Beifall bei der SPÖ). 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gemeldet ist der Abg. Romeder. 
Abg. ROMEDER: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist, glaube ich, unbestritten, daß in Niederösterreich im Laufe der letzten Jahre eine sehr moderne Sozialpolitik betrieben wurde. Ein wesentlicher Faktor der gesamten Sozialpolitik des Landes ist sicher auch der Altenheimbau und der Pflegeheimbau. Wenn man in Rechnung stellt, daß hier auf Grund des seinerzeit beschlossenen Sozialhilfegesetzes ein neuer Weg beschritten wurde, ist es Aufgabe des Landes und auch des Landtages, diese neu übernommenen Agenden rechtzeitig zu kontrollieren und in einer entsprechenden überschau dem Landtag zu berichten, und das ist im letzten Halbjahr des vergangenen Jahres geschehen. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben uns im Kontrollausschuß bemüht, hier erstmalig einen neuen Weg zu gehen. ES wurden in einer zeitlichen Einheit praktisch alle Altenheime besichtigt, sie wurden kontrolliert und dann eine Zusammenfassung, wie Sie in diesem Bericht nachschauen konnten, erstellt, um vergleichsweise feststellen zu können, ob der Weg, der hier beschritten wurde, richtig ist, ob man nicht doch Dinge abstellen kann, die von einer Region zur anderen verschieden gehandhabt werden, Probleme, die sich daraus ergeben haben, daß das Land die Altenheime aus den Fürsorgeverbänden mit den sich daraus für die Verwaltung ergebenden Aufgaben mit übernommen hat und so weiter. Daher war es ganz entscheidend, daß hier insbesondere die Fragen der Effizienz und des Personalstandes, umgelegt auf die Größe der Heime, umgelegt auf die Auslastung der Heime, besonders in den Mittelpunkt gestellt wurden. In einer entsprechenden Zusammenstellung wurde auf diese Fragen deutlich eingegangen. 
Ich glaube, daß gerade die zuständigen Abteilungen der Niederösterreichischen Landesregierung die Möglichkeit haben, daraus für die Zukunft entsprechende Schlüsse zu ziehen; Schlüsse, die sicher für die wirtschaftliche Führung dieser Altenheime von entscheidender Bedeutung sein werden; Schlüsse, die für weitere Neu- und Umbauten von Altenheimen auch in psychologischer Hinsicht, in bezug auf Betreuung und was sich daraus ergibt, für unsere alten Menschen von Bedeutung sind. Auf der anderen Seite sind auch Fragen zu prüfen, die wichtig sind, ob nicht bestimmte Größen neu überlegt werden sollen, um eine entsprechende Auslastung im Sinne des Trägers, aber auch im Sinne der Untergebrachten zu bekommen. 
Ich möchte mich daher, weil ja erstmals eine Zusammenfassung dieser übersichtlichen Kontrollausschußberichte vorhanden ist, ganz kurz halten und vielleicht nur auf einige Schwerpunkte verweisen. Ich glaube, die Tätigkeit der Verwaltung und der Verwaltungsbediensteten überhaupt wäre in einer Aufgabenstellung in Bezug auf Zeitaufwand und Anforderung, verglichen mit allen Alten-heimen, neu zu überlegen. Auch wäre es notwendig, daß sich die zuständige Abteilung mit dieser Frage befaßt. Vielleicht besteht die Möglichkeit, bei der Erstellung von Idealdienstpostenplänen diesem Ziel näherzukommen. 
Eine Frage am Rande, die aber doch auch, glaube ich, aufgezeigt werden muß, ist die Erstellung einheitlicher Richtlinien für die ärztliche Betreuung der Pfleglinge. Wir haben öfter erlebt, daß in manchen Altenheimen neben der Abgabe des Krankenscheines, neben der Rückvergütung, die ja gesetzlich geregelt ist, noch zusätzliche Kostenhonorarvergütungen erfolgen. Sicher zu verstehen aus einer Zeit heraus, wo eben noch nicht, so wie jetzt, im Rahmen der Sozialhilfe die Möglichkeit einer Krankenpflichtversicherung für Armenfälle gegeben war. Heute ist die Frage neu, und daher muß man auch die Dinge entsprechend angehen. Wenn wir schon von diesem Rednerpult einige Probleme der Gemeinden gehört haben, dann ist sicher eines der belastenden Dinge, daß heute auch die Gemeinden im Rahmen der Sozialhilfe finanzielle Leistungen in ganz großem Umfang mitzutragen haben. 
Anläßlich der Kontrolle dieser Altenheime mußten wir feststellen, daß manche Verwalter sehr vorsichtig agiert haben und sehr hohe Rücklagenbildungen vorhanden sind. Ich glaube, es ist entscheidend - die Erfahrungen von früher haben gefehlt -, daß man dieser Rückverhandlungen doch auch ein besonderes Augenmerk zuwendet, denn es sollen hier zusätzlich Mittel des Landes gebunden werden, und auch wir als Gemeindevertreter haben Interesse daran, daß man uns nicht als eben notwendig zur Kasse bittet. 
Ich glaube auch, gerade die Größe der einzelnen Altenheime ist in Zukunft für den Neubau entscheidend, sowohl vom Umfang, von der Wirtschaftlichkeit her als auch von der bereits erwähnten psychologischen Betreuung. Man sieht in den Kosten dieser Altenheime, insgesamt umgelegt auf die Pfleglinge, doch gewaltige Unterschiede nicht nur in bezug auf Auslastung, sondern auch von der Größe her. Ich glaube, hier zeigt sich, daß die Idealgröße der Altenheime aus den von mir angeführten Gründen in Zukunft neu zu überdenken wäre, und unsere Überprüfungen im Finanzkontrollausschuß sollen ein entsprechender Denkanstoß für die Zukunft sein. Wir freuen uns ja, daß die Unterbringung unserer alten Menschen - davon konnten wir uns überzeugen - in der heutigen Zeit im ganzen Land weit verbessert werden konnte und daß die Lebensqualität in den Vordergrund gestellt wurde. Wenn der Landtag durch die Arbeit des Finanzkontrollausschusses zu etwaigen Verbesserungen beitragen kann, dann ist unsere Aufgabe im Sinne der alten Bürger in unserem Land erfüllt.

Wir freuen uns, wie bereits mein Vorredner angeführt hat, daß einige Mängel, die wir zusätzlich feststellen mußten, schon im Rahmen der Kontrolle ausgemerzt wurden. Es ist ja nicht unsere Aufgabe, schriftlich in einem großen Band auszuführen, welche Mängel wir feststellen konnten. Wir wollen ja haben, daß man unseren Überlegungen im Interesse der alten Menschen in den Heimen seitens der Heimführung Rechnung trägt. 
Wir nehmen daher von seiten unserer Fraktion diesen Bericht gerne zur Kenntnis und hoffen, damit zu einer guten Entwicklung auf diesem Gebiet in unserem Land entsprechend beigetragen zu haben. (Beifall bei der SPÖ) 

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. 
Berichterstatter Abg. REISCHER: Ich verzichte. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Wir gelangen und zweckgewidmeten Einnahmen, hievon zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen. 
Ich ersuche den Herr Abgeordneten Romeder, die Verhandlungen zur Zahl 57 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. ROMEDER: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Niederösterreichische Landesregierung legt hiermit dem Hohen Landtag den Rechnungsabschluss des Landes Niederösterreich für das Jahr 1978 zur Genehmigung vor. Die Grundlage für den Landeshaushalt des Jahres 1978 bildet der Voranschlag des Landes Niederösterreich für das Jahr 1978 , welcher vom Hohen Landtag in seiner vom 29. November bis 2. Dezember 1977 abgehaltenen Sitzung genehmigt wurde. Der Voranschlag wurde mit den Landtagsbeschlüssen vom 8. Juni und 7. Dezember durch die Bewilligung von Nachtragskrediten, Deckungsfähigkeiten und Rücklagenumwidmungen ergänzt. Der Aufbau des Voranschlages nach seinen Teilen und die Gliederung der einzelnen Teile sind auch dem vorliegenden Rechnungsabschluß zugrunde gelegt.

Er erhält daher im Hauptteil die sich aus diesem Voranschlag und dem Nachtrag ergebende veranschlagte Gebarung in der Reihenfolge: ordentliche Einnahmen und außerordentliche Einnahmen und außerordentliche Ausgaben.

Zur Gewährleistung des Haushaltsausgleiches konnte die Landesregierung im ordentlichen Teil des Voranschlages allgemeine, gleichmäßige prozentuelle Kürzungen aller Voranschlagsstellen mit Ausnahme gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen vornehmen.

Für den außerordentlichen Teil des Voranschlages war der Haushaltsausgleich durch die veranschlagten Einnahmen, durch Überschüsse der ordentlichen Gebarung und Rücklagen-heranziehung vorzunehmen. 469,213.000 Schilling erhielt die Landesregierung ebenfalls die Genehmigung, diese durch Mehreinnahmen, Minderausgaben, die Heranziehung von Haushalts- und Investitionsrücklagen und durch Schuldaufnahmen zu decken.
Im Rechnungsabschluß wird dann die ordentliche Gebarung ausgewiesen mit den Einnahmen und Ausgaben, mit den Mehrausgaben aufgegliedert. Die Mehrausgaben sind vor allem auf die Ausgaben bzw. Rücklagenzuführungen auf Grund der um rund 528 Millionen Schilling höheren Eingängen an zweckgebundenen und zweckgewidmeten Einnahmen, hievon 125 Millionen Schilling zweckgebundenen Ertragsanteilen für den Krankenanstaltenzusammenarbeitsfonds, für den Wasserwirtschaftsfonds sowie die aus Rücklagen gedeckten Ausgaben zurückzuführen. 
Hier wird weiters auf die außerordentliche Gebarung verwiesen, und ich darf ganz kurz auch darauf hinweisen, daß sich gegenüber dem Voranschlag ein Mehraufwand von 383,668.667,46 Schilling, der durch Rücklagenentnahmen gedeckt ist, ergibt. Im Rechnungsabschluß wird weiteres auf die Gesamtgebarung verwiesen, auf die durchlaufende Gebarung und die Kassengebarung. 
Wichtig für uns ist sicher auch der Schuldenstand, der im Rechnungsabschluß ausführlich ausgewiesen ist. Der gesamte planmäßige Schuldendienst, das sind Zinsen, Spesen und Tilgungen, erforderte im Jahre 1978 einen Betrag von 598,939.344,43 Schilling, das sind 3,92% der ordentlichen Ausgaben. Bei den Auslandsschulden hat die 7,5 %ige Dollaranleihe des Landes Niederösterreich aus dem Jahre 1925 gegen das Vorjahr keine Änderung erfahren. Für die 4%ige Niederöster- reichische Investitionsanleihe vom Jahre 1911, für welche die Gemeinde Wien die Verwaltung führt und von deren Zinsen- und Tilgungsdienst das Land einen 30%igen Anteil trägt, sind keine Kosten mehr aufgelaufen. 
Der Finanzausschuß hat sich mit dem Rechnungsabschluß ausführlich befaßt, und ich darf daher namens des Finanzausschusses folgenden Antrag stellen (liest): 
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der Bericht der Niederösterreichischen Landesregierung zum Rechnungsabschluß des Landes Niederösterreich für das Jahr 1978 wird genehmigend zur Kenntnis genommen. 
2. Der Rechnungsabschluß des Landes Niederösterreich für das Jahr 1978 wird mit den Ausgaben im ordentlichen Teil 

von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 15.276,565.395,78
und im außerordentlichen Teil  . . . . . . . . . . .S   1. 770,066.687,46
sohin im Gesamtausgaben von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . S 17.046,632.083,24

und Einnahmen im ordentlichen Teil von . . . S 15.276,565.395,78

und im außerordentlichen Teil . . . . . . . . . . . .S   1.770,066.687,46
mithin mit Gesamteinnahmen von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . S 17.046.632.083,24 genehmigt. 
Die bei den einzelnen Voranschlagsstellen ausgewiesenen Abweichungen zum Voranschlag werden genehmigt." 
Ich darf den Herrn Präsidenten bitten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Worte gemeldet ist der Abg. Pospischil. 
Abg. POSPISCHIL: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Der Rechnungsabschluß 1978 liegt gedruckt vor und wie wir eben vom Berichterstatter gehört haben, ist er ausgeglichen. Er gibt uns wiederum Gelegenheit, zur Finanzpolitik und auch zur Wirtschaftspolitik des Landes Stellung zu nehmen und selbstverständlich auch wichtige politische Fragen nicht nur finanzieller Natur im Landtag zur Sprache zu bringen. Vorerst aber doch einige Feststellungen zum Gesamtbudget. 
Mit dem Ergebnis des Rechnungsabschlusses 1978 können wir, was die Einnahmeentwicklung anlangt und auch den Schuldenstand betrifft, zufrieden sein. Er weist Gesamteinnahmen, das haben wir auch gehört und ist ja nachzulesen im ausgedruckten Rechnungsabschluß, und Ausgaben von 17,046 Milliarden Schilling aus. Im Jahre 1977 betrug das Gesamtvolumen 14,890 Milliarden Schilling. Es ergibt sich daher im Vergleich zu 1977 eine Steigerung von 2,156 Milliarden Schilling, oder in Prozenten ausgedrückt, macht das 14,48% aus. Wenn man ein Jahr zurückblendet und den Rechnungsabschluß 1977 mit dem des Jahres 1976 vergleicht, dann stellen wir fest, daß die Steigerung damals nur 7,53% betrug. Wir hatten von 1977 auf 1978 eine Steigerung um l00% , also von 7,53 auf 14,48 Prozent. 
Die Bedeckung der ordentlichen Gebarung war mit 13,965 Milliarden Schilling veranschlagt, und die tatsächlichen Einnahmen des ordentlichen Haushaltes stellen sich nach dem Rechnungsabschluß auf 15,276 Milliarden Schilling. Es ergeben sich daher Mehreinnahmen von insgesamt 1,311 Milliarden Schilling. Es ergeben sich daher Mehreinnahmen von insgesamt 1,311 Milliarden Schilling.

Natürlich gibt es auch Mehrausgaben, sie betragen 279,564 Millionen Schilling, und es ergibt sich daher gegenüber dem Voranschlag ein günstigeres Ergebnis - wenn man also diese Mehrausgaben in Abzug bringt - von 1,061 Milliarden Schilling. 
Wie, meine Damen und Herren, war die Prognose zu diesem Budget? Der gesamte Ausgabenrahmen des Voranschlages für das Jahr 1978 war mit 15,944 Milliarden Schilling präliminiert. Diesen Ausgaben standen Einnahmeerwartungen von 16,087 Milliarden Schilling gegenüber, sodaß sich nach dem Voranschlag ein Abgang von 1,856 Milliarden Schilling ergeben sollte oder ergeben hätte müssen. 
In seiner Einbegleitungsrede zum Budget 1978 hielt der Herr Landesfinanzreferent fest, daß mit diesem Abgang, also mit diesen 1,85 Milliarden Schilling, ein vorläufiger Höhepunkt erreicht ist. Die Entwicklung, die die österreichische Wirtschaft nimmt, so meinte der Finanzreferent auch in seiner Einbegleitungsrede, lasse nichts Gutes erwarten. 
Wir, meine Damen und Herren, können sehr froh sein, daß er wieder einmal mit seinen Voraussagen nicht recht hatte. Wenn es nämlich tatsächlich um die österreichische Wirtschaft so schlecht bestellt gewesen wäre, hätten wir keinesfalls im ordentlichen Haushalt Mehreinnahmen von etwa einer Milliarde und 300 Millionen Schilling feststellen können. Dadurch hat sich der präliminierte Abgang von 1,850 Milliarden Schilling auf 1,08 Milliarden Schilling verringert. Das bringt ein günstigeres Ergebnis von 776 Millionen Schilling. In Prozenten ausgedrückt, macht das etwa 40% aus. 
Allein durch die Mehreinnahmen aus der Bundeswohnbauförderung, aus den Ertragsanteilen, konnte ein günstigeres Ergebnis von insgesamt 756 Millionen Schilling erzielt werden. Das kanz kurz zum ordentlichen Haushalt. Und wie sieht es im außerordentlichen Haushalt aus? 
Das Erfordernis der außerordentlichen Gebarung war nach dem Voranschlag mit 954 Millionen Schilling präliminiert. Es wurde durch die im Konjunkturausgleichsteil veranschlagten und durch die der außerordentlichen Gebarung zuzurechnenden Ausgabenkredite von 60 Millionen Schilling und auch durch die Nachtragskredite von 372 Millionen Schilling auf den gesamten Ausgabenrahmen von 1,386 Milliarden Schilling erhöht. Die Ausgaben jedoch betragen laut Rechnungsabschluß 1.770 Millionen Schilling, sodaß sich daher gegenüber dem Voranschlag ein Mehraufwand von rund 383 Millionen Schilling ergibt, der wiederum durch Rücklagenentnahmen gedeckt ist. 
Zur Bedeckung dieser Ausgaben mußten allerdings neben der Entnahme von Rücklagen, die rund 751 Millionen Schilling betragen, auch ein Darlehen in einer Höhe von 875 Millionen Schilling aufgenommen werden. Im Vorjahr waren es im außerordentlichen Haushalt 900 Millionen Schilling, die zur Abdeckung des außerordentlichen Haushaltes erforderlich waren und aufgenommen werden mußten bei einem Gesamtvolumen von etwa 14,89 Milliarden Schilling. Wenn wir also vergleichen, 875 Millionen Schilling bei 17 Milliarden Schilling, zeigt sich auch hier ein günstigeres Ergebnis. Sicher kann nicht wegdiskutiert werden, daß zur Bedeckung des ordentlichen Haushaltes ebenfalls ein Darlehen in der Höhe von 204 Millionen Schilling erforderlich war und somit ein Gesamtdarlehen von 1,08 Milliarden Schilling für 1978 auszuweisen ist. Immerhin waren es nicht 1,850 Milliarden Schilling, wie ich schon gesagt habe, sondern ein günstigeres Ergebnis von 770 Millionen Schilling. Das, meine Damen und Herren, ist jedenfalls kein Grund zur Beunruhigung, weil die Budgetsituation in Nie- derösterreich, auch den Schuldenstand betreffend - wie ich das einleitend festgestellt habe -, eine gute ist. 
Der Herr Finanzreferent hat auch in seiner Einbegleitungsrede zum Voranschlag 1978 gemeint, mit diesem Voranschlag lege er dem Landtag von Niederösterreich das zehnte Budget vor. Es wäre also eigentlich ein Jubiläumsbudget, so seine Worte, doch sei, wenn man die heutige Wirtschaftslage - ich zitiere auch wieder Ludwig - betrachtet, kein Grund zum Jubeln gegeben. Dann hat er in gewohnter Art und Weise - ich habe von dieser Stelle aus dazu und in solchen Zusammenhängen schon oft Stellung nehmen können - ein Bild zu malen begonnen, das keinen guten Schluß zugelassen hat, und er meinte, daß der Budgetrahmen des Voranschlages 1978 zwar den des Jahres 1977 um etwa 1,3 Milliarden Schilling oder, in Prozenten ausgedrückt, um 9% übersteigen wird, das sei aber um 3,5% - so hat er geklagt - weniger als im Vorjahr. 
Wie sieht es wirklich aus, meine Damen und Herren? Der Rechnungsabschluß 1978 weist nach, daß er den Budgetrahmen des Jahres 1977 um 2,425 Milliarden Schilling übersteigt, das sind immerhin um 1,103 Milliarden Schilling mehr, als der Herr Landesfinanzreferent ausgesagt hat, und das bedeutet - ich wiederhole das sehr gerne - eine Steigerung des Budgets von 14,48% und nicht von 9%. Das sind nämlich wieder um 5,48% mehr. 
Die wirtschaftliche Ausgangsposition unseres Landes wurde dann ebenfalls sehr triste dargestellt. Der Finanzreferent hat wiederum gemeint, die Aussichten seien alles andere als rosig, und es sei zu befürchten, daß, weil die Menschen wenig Vertrauen zur Wirtschaftspolitik haben könnten, auch der private Konsum im Hinblick auf die bevorstehen- de Einführung der Luxussteuer und den getätigten Vorsichtkäufen, etwa in Prozenten ausgedrückt, wachsen wird. Er hat sich dann mit den Spareinlagen beschäftigt und gemeint, daß man sich halt auf diese Politik nicht verlassen könne. Bei den Spareinlagen würden wir von 13,5 auf 11,7 zurückfallen. 
Aber, meine Damen und Herren, ich sage hier nichts Neues und Sie wissen es ja auch, was ist denn wirklich passiert? Die geschäftliche Entwicklung der Banken war, gerade was die Spareinlagen betrifft, besonders erfreulich. Einem Bericht der Sparkassen kann auch entnommen werden, daß die Spareinlagen im Jahre 1978 um zwei Drittel stärker als 1977 stiegen, was auf eine allgemein beliebte Sparbereitschaft, vor allem aber auf eine gezielte Preispolitik zurückzuführen ist. Der gesamte Spareinlagenzuwachs 1978 liegt damit um 62,66% über dem Ergebnis des Jahres 1977. So sieht in dieser Hinsicht die Wirklichkeit aus, und die Menschen haben im Gegensatz zur ÖVP die richtige Einstellung zur Wirtschaftspolitik und nach wie vor großes Vertrauen zur Stabilität des Schillings. 
Auch der Arbeitsmarktpolitik wurde nichts Gutes vorausgesagt, und die Preisprognose war ganz einfach falsch. Obwohl das reale Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 3,7% im Jahre 1977 auf 1,5% im Jahre 1978 absank, konnte der durchschnittliche Anstieg des Verbraucherpreisniveaus von 5,5 % bei faktischer Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung auf 3,6% reduziert werden und betrug nicht 5,57%, wie der Landesfinanzreferent vorausgesagt hat. 
In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, doch einen sehr wichtigen Akzent, ich möchte ihn keinesfalls unbeachtet lassen. Die verantwortliche Tarifpolitik des Österreichischen Gewerkschaftsbundes sowie die zunehmende Bereitschaft der Unselbständigen, die zunehmende Bereitschaft der Arbeitnehmer, die Inflationsrate nur wenig überschreitende Lohnerhöhungen und da- mit geringere Reallohnzuwächse zu akzeptieren, führte dazu, daß die nach Beschäftigten und Laufzeiten gerichtete durchschnittliche Abschlußhöhe der Lohnrunden 1978/79 Steigerungen von 4,2% bei den Mindestlöhnen - die Vergleichswerte der Lohnrunde 1977/78 liegen bei 5,8%, also um 1,6% waren es weniger, - bzw. von 3,8% bei den Istlöhnen aufwies. 
Die Bevölkerung, meine sehr verehrten Damen und Herren, beurteilt heute wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Notwendigkeiten, Probleme der Währung und der Inflation anders als noch vor einigen Jahren. Ich habe von dieser Stelle aus auch schon dazu einige Male zum Ausdruck bringen können, daß sich da ein Umdenken breitgemacht hat und daß die Menschen die wirtschaftliche Situation des Landes einsehen, anders beurteilen. Die Bevölkerung weiß in richtiger Einschätzung weltweiter wirtschaftlicher Schwierigkeiten zu deuten, auf was es in der Wirtschaftspolitik eben ankommt. Sie ist deshalb auch bereit, gewisse Opfer zu bringen, um andererseits die Arbeitsplätze zu sichern. 
Erfreulich ist daher auch die Tatsache, daß die Vollbeschäftigung in Österreich im Vorjahr trotz ungünstiger Prognose, trotz sinkendem Wirtschaftswachstums erhalten blieb. Im Durchschnitt des Jahres 1978 waren 2,757.000 unselbständig Beschäftigte gemeldet, das waren um 20.600 mehr als im Durchschnitt des Jahres 1977. Während sich die Zahl der Gastarbeiter von 188.900 auf 176.700 verringerte, stieg die Zahl der unselbständig erwerbstätigen Inländer um 32.700. Und was die Jugend- arbeitslosigkeit anlangt, meine Damen und Herren, gab es in Österreich im Gegensatz zu anderen europäischen Industriestaaten so gut wie keine! 
Nun wiederum zurück zum Rechnungsabschluß. Eine der wichtigsten Fragen um das Budget 1978 war: Wie kann denn dieses Budget finanziert werden? Der Herr Finanzreferent hat gemeint, daß wir um die Einnahmen bei den gemeinschaftlichen Bundesabgaben, der bekanntlich wichtigsten Ländereinnahme, wiederum bangen müssen, und vom dritten Mehrwertsteuersatz hat er überhaupt nichts gehalten. Inzwischen dürfte sicher auch dem Herrn Finanzreferenten klar geworden sein, daß die Mehrwertsteuer doch zum Tragen gekommen ist und daß das Maßnahmenpaket stärker als erwartet wirkte. Die Einnahmenerwartungen bei den Ertragsanteilen waren für 1978 mit 5,124 Milliarden Schilling eingesetzt. Tatsächlich eingenommen haben wir aber 5,656 Milliarden Schilling, das sind um 532 Millionen Schilling mehr als erwartet. Bei der Bundeswohnbauförderung waren 1,509 Milliarden Schilling präliminiert. Die Abrechnung beträgt jedoch 1,825 Milliarden Schilling. Das sind erfreulicherweise wiederum um 316 Millionen Schilling mehr als erwartet. 
Und was hat der Herr Finanzreferent gemeint, als er die Befürchtung aussprach, daß wir um die wichtigsten Einnahmen des Bundes, also die Ertragsanteile und die Mittel der Bundeswohnbauförderung - sie betragen, nachzulesen im Gesamtbudget, 7,4 Milliarden Schilling -, bangen müßten? Wortwörtlich sagte er: „Ich hoffe, es wird mir auf Grund leidvoller Erfahrungen niemand gram sein, wenn ich mich auf die Angaben im Bundesvoranschlag nicht verlasse, sondern eben eigene Berechnungen angestellt habe oder doch anstellen habe lassen." 756 Millionen Schilling Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen und bei der Wohnbauförderung allein beweisen, daß man sich auf den Bund sehr wohl verlassen kann, daß seine Budgetpolitik, seine Wirtschaftspolitik, richtig ist und daß damit der Bund nach wie vor der größte Initiator ist. 
Nun, meine Damen und Herren, eine Bemerkung auch zur Bundeswohnbauförderung und zur Wohnbaupolitik in Niederösterreich schlechthin. Ich habe schon gesagt, daß wir, was allein die Bundeswohnbauförderung anlangt, im Rechnungsabschluß bei der Wohnbauförderung 1,8 Milliarden Schilling Gesamtmittel ausweisen können, auch die Landesmittelförderung oder die der Arbeitsmarktförderung dazugerechneten Mittel machen also über 2 Milliarden Schilling aus. Eine Bemerkung dazu. 
Am Montag dieser Woche fand die letzte Sitzung des Beirates für die Wohnbauförderung vor den Sommermonaten statt. Wenn, meine Damen und Herren, nicht sehr bald eine zusätzliche Finanzierung sowohl für den Eigenheimbau als auch für den großvolumigen Wohnbau möglich wird, dann wird diese Sitzung nicht nur die letzte vor den Sommerferien sein, sondern eine letzte Sitzung für lange Zeit. Wir alle wissen, daß die Vorgriffe auf die Bundeswohnbauförderung bis in das Jahr 1981 hineinreichen und daß dadurch neuerliche Bewilligungen bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich wären und somit Neubauten blockiert sind. Was das für die gesamte Bauwirtschaft in Niederösterreich bedeutet, haben wir am gleichen Montag dieser Woche anhören müssen, und viele Vertreter der Wohnbaugenossenschaften haben uns das vor Augen geführt und verlangt, daß auch das Land durch Sonderfinanzierungen in dieser Hinsicht wirksam werden muß. Von dieser Stelle aus habe ich auch schon etliche Male den Appell an den Herrn Landesfinanzreferenten gerichtet, nicht nur den Blick auf den Bund zu werfen, der Bund weiß auch, daß wir Jahr für Jahr etliche hundert Millionen Schilling mehr Einnahmen als vorausgesagt tatsächlich zu verzeichnen haben. Es muß in den nächsten beiden Jahren zu einer Sonderfinanzierung kommen, und es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, die ein sinnvolles Weiterbauen sowohl am großvolumigen Bausektor als auch beim Eigenheimbau er- möglichen und so die Durststrecke, die sich jetzt ergibt, durch eine solche Aktion überbrücken. Ich möchte, meine Damen und Herren, nicht dramatisieren, aber doch sehr eindringlich auf den Ernst der Situation am Wohnbausektor aufmerksam machen. 
Rund 7.000 Einreichungen jährlich wurden allein beim Eigenheimbau in den letzten Jahren registriert. Der Trend hält, wie wir feststellen können, weiterhin an. Das bedeutet, daß für die Jahre 1979/80 Ca. 14.000 Einreichungen unberücksichtigt bleiben. Die bereits eingereichten Projekte am Sektor des großvolumigen Wohnbaues stehen dem Eigenheimbau keinesfalls nach. Somit ist die Dringlichkeit einer zusätzlichen Finanzierung nachgewiesen. Die beiden Herren Landeshauptleute als verantwortliche Referenten der Wohnbauförderung, der Landeshauptmannstellvertreter Ludwig und der Herr Landeshauptmannstellvertreter Czettel, haben . . . (Rufe von rechts.) Sie sehen wie das so ist. Man redet über die Landeshauptleute, da kommt es halt vor, daß man ,,der Landeshauptmann" oder ,,die Landeshauptleute" sagt und jeder weiß, wer und was damit gemeint ist. Nicht wahr, da ist es unnötig zu dramatisieren. Ich kann mir das ja vorstellen, aber ich weiß nicht, warum unbedingt eine solche Nervosität aufkommen muß. Es ist ja alles geklärt. Es ist halt einmal so, daß Sie die Wahlen verloren haben und der Czettel wird eingesperrt. So ungefähr schaut das aus (Beifall bei der SPÖ. - Landeshauptmannstellvertreter Ludwig: Wieso applaudiert Ihr, wenn der Czettel eingesperrt wird?) Also die verantwortlichen Referenten haben ihre Bereitschaft erklärt, kurzfristig Besprechungen zu führen und Möglichkeiten der Sonderfinanzierung für den Wohnbau zu suchen oder vorzuschlagen, und auf Grund einer schriftlichen Vorstellung, gerichtet an die Niederösterreichische Landesregierung und die zuständigen Referenten für die Wohnbauförderung sowie auch an die beiden Landtagsklubs, durch die Wohnbaugenossenschaften, hat der sozialistische Landtagsklub heute auch einen dementsprechenden Antrag eingebracht, und es ist zu hoffen, daß sehr schnell gehandelt wird, um die Situation zu verbessern. 
Nun zum Schluß, meine Damen und Herren, noch ein Wort auch zum Schuldenstand. Der Schuldenstand ist mit Ende des Jahres 1978 auf 3,8 Milliarden Schilling angewachsen und im Rechnungsabschluß auch so ausgewiesen. Der Schuldendienst erfordert derzeit Ausgaben von rund 599 Millionen Schilling oder 3,92%. Die Vorausberechnungen lagen auch hier viel höher und sind erfreulicherweise auf Grund der Mehreinnahmen, das habe ich schon begründet, geringer. Über die Verschuldung wird ja immer viel diskutiert, auf der Landesebene und auch auf der Bundesebene. Wir haben in dieser Hinsicht auch schon viele Widersprüche gehört, vor allem, wenn es darum geht, den Blick auf den Bund zu richten und die Bundesverschuldung besonders ins Auge zu fassen. Da wird auf der einen Seite von den Oppositionspolitikern die hohe Verschuldung und die Verschwendungs- sucht der Regierung beklagt und auf der anderen Seite werden unentwegt Forderungen an das Budget gestellt, Mehrausgaben gefordert, (Landeshauptmannstellvertreter Ludwig: Hört! Hört!) um wiederum notwendige Maßnahmen dann sofort zu kritisieren. Wir haben das ja auch heute wiederum gehört. Heute haben wir das erlebt. 
Der Herr Abg. Manndorff hat sich sehr beklagt, daß der Bund dieses und jenes nicht gemacht hätte und daß man da viel mehr machen könnte. Ich brauche Ihnen das ja nicht wiederholen, Sie alle wissen das sehr gut selber, weil Sie es ja täglich und bei jeder Gelegenheit praktizieren. Mit solch einer unfruchtbaren Oppositionsstrategie ist doch beim besten Willen nichts anzufangen und sie zeigt auch die Schwächen fehlender Alternativen. Diese Politik wollen auch die Menschen nicht, weil sie ja nicht das Instrument zur Erhaltung der Vollbeschäftigung ist und nicht sein kann. Die Sicherung der Arbeitsplätze, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit erfordern aber einen Preis, und der Wirtschafts- ablauf eines Landes, meine Damen und Herren, läßt sich auch über die Finanzpolitik eines Landes oder über die Finanzpolitik überhaupt steuern. Dazu gehört allerdings auch das richtige Konzept, eine vernünftige Einstellung und vor allem aber Mut zu einer solchen Politik. 
Ich gebe gerne zu, nicht überall in der Welt funktioniert das. In manchen anderen Ländern scheint aber, wie wir das auch beobachten können, die Wirtschaftspolitik das Ziel der Vollbeschäftigung schon aufgegeben zu haben, vornehmlich in bürgerlich regierten Ländern, und zwar weniger wegen der 
Budgetdefizite als wegen der Gefahr der Inflation. So manche kurzsichtige Regierung versucht daher, die Inflation mit Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, und obwohl dieses Rezept immer weniger funktioniert, wird es dennoch immer öfter angewandt. Das Resultat sind die Millionen Arbeitslosen, die wir heute in Europa haben. (Abg. Buchinger: In Deutschland!) Schauen Sie, was Deutschland anlangt, ist ja nicht gesagt, daß wir unbedingt mit dem einverstanden sein müssen, was dort in dieser Hinsicht gemacht wird. In Europa sind Millionen Arbeitslose durch diese verfehlte Politik nachzuweisen. 
In Österreich sind wir mit unserer Politik erfolgreicher gewesen, bis jetzt. Freilich kommt es nicht von allein, da muß man schon etwas dazutun: vor allem eine verantwortungsbewußte Lohnpolitik betreiben - das haben wir in Österreich getan -, und ich habe heute schon davon gesprochen, eine Lohnpolitik, die zwar zu einem stetigen Steigen des Lebensstandards geführt hat, niemals aber als inflationistisch bezeichnet werden konnte. Das ist die Basis der Vollbeschäftigungspolitik in unserem Lande. Bei uns in Österreich besteht also kein Grund, sich mit einem Ansteigen der Arbeitslosigkeit abzufinden. So schwer das, meine Damen und Herren, auch sein mag, die Vollbeschäftigungspolitik muß weitergeführt werden. Das ist unser erklärtes Ziel, und an dem halten wir fest. (Beifall bei der SPÖ.) 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn daher auch im Rechnungsabschluß 1978 des Landes Niederösterreich beträchtliche Fremdmittel stecken und der Schuldenstand gestiegen ist, so ist das noch lange kein Grund zur Beunruhigung. Auch der Herr Landesfinanzreferent sagt ja zum Budget 1978 selber, daß wir mit unserer Verschuldung noch weit unter jeder Alarmgrenze liegen. Das heißt, daß der Spielraum noch lange nicht ausgeschöpft ist und der Weg für weitere Investitionspolitik auch frei ist. Wir brauchen ganz einfach zusätzliche finanzielle Mittel, wie ich das auch allein am Beispiel der Wohnbaupolitik oder der Wohnbauförderung skizziert habe. Das Budget läßt also noch die Aufnahme von Krediten zu. Sicher hat keiner mit einer Schuldenpolitik Freude, auch nicht die Man- datare der Sozialistischen Partei. Wenn man hier davon ausgeht, daß dadurch die Wirtschaft weiterhin angekurbelt werden kann, Arbeitsplätze gesichert werden, alle notwendigen Aufgaben des Landes erfüllt werden können, dann meine Damen und Herren, ist diese Politik richtig und ist diese Politik not- wendig. (Beifall bei der SPÖ.) 
Für eine solche Politik sind wir zu haben, hier können Sie mit uns rechnen, und meine Fraktion wird dem Rechnungsabschluß 1978 auch die Zustimmung geben. (Beifall bei der SPÖ) 

DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Worte gelangt der Abg. Ing. Kellner. 
Abg. Ing. KELLNER: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn der Voranschlag eines Landes die in Zahlen gegossene Vorstellung der Regierung über die kommende Entwicklung ist, so ist der Rechnungsabschluß die Kontrolle. Der Rechnungsabschluß ist jener Zeitpunkt, wo Bilanz gezogen wird, wieweit diese Politik richtig und erfolgreich war. Wir haben heute schon gehört, daß seinerzeit im Voranschlag Gesamtausgaben in der Höhe von 50,9 Milliarden Schilling enthalten waren und ein Abgang mit 1,8 Milliarden Schilling präliminiert war. Der Rechnungsabschluß für das Jahr 1978 weist in Einnahmen und Ausgaben nun 17.046,632.000 Schilling aus. Dieses ausgeglichene Ergebnis konnte jedoch nur durch die Hereinnahme des Erlöses aus Darlehensaufnahmen im Gesamtbetrag von 1,08 Milliarden Schilling erreicht werden. 
Mein Herr Vorredner hat daran erinnert, daß der Finanzreferent bei der Budgetdebatte davon gesprochen hat, daß das vorliegende Budget und vor allem die Einnahmesituation in diesem Budget keinen Grund zum Jubeln darstelle. Nun, wir sind nach wie vor der Auffassung, daß es doch um Gottes Willen nicht ein Grund zum Jubeln sein kann, wenn der ordentliche Voranschlag erstmals seit 1945 in diesem Land nur durch die Hereinnahme von Fremdmitteln ausgeglichen werden konnte und daß also eine Gesamtsituation nur möglich war durch eine entsprechende Erhöhung der Verschuldensrate. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn heute davon gesprochen wurde, daß Niederösterreich mit 22,3 % Verschuldung dasteht, darf ich doch in Erinnerung rufen, daß unser Verschuldensstand am 31. Dezember 1973 - es war das jenes Jahr, wo die Verschuldung in Niederösterreich am geringsten war - 1.146 Millionen Schilling betrug und heute, fünf Jahre später, mit 3,8 Milliarden Schilling zu Buche steht. Das ergibt eine Erhöhung, meine sehr verehrten Damen und Herren, von 232 % . Die Verschuldung des Landes hat sich in den letzten fünf Jahren um 232% erhöht! Auch der Zinsendienst hat sich in den letzten fünf Jahren um 300% erhöht. Ich glaube, das sollte man in diesem Zusammenhang auch nicht übersehen. 
Wenn der Herr Abg. Pospischil im Finanzausschuß davon gesprochen hat, daß wir eine Studie erarbeiten lassen sollten über den zumutbaren Verschuldungsgrad in Niederösterreich, so bin ich der Auffassung, es wäre viel, viel notwendiger, vor allem für die sozialistischen Mandatare, sich eine Studie über Wirtschaftspolitik vorlegen zu lassen. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, so sehr es notwendig sein mag, eine Wirtschaft durch Fremdmitteleinsatz anzukurbeln, kann doch nicht das Allheilmittel darin gesehen werden, durch eine Erhöhung der Verschuldensrate in einem Land zu neuen Ufern zu kommen. Wie liegen wir hier mit 22,3% Verschuldung im Vergleich zu den anderen Bundesländern? 
Kärnten hat eine Verschuldung von 12%, Oberösterreich 12%, Salzburg 19%, Steiermark 21%, Vorarlberg 2%, Tirol 33%, Wien 45%, Burgenland 35%. Wenn man diese Zahlen betrachtet, meine sehr verehrten Damen und Herren, so sagen sie auch einiges aus. Sie sagen aus, daß das Bundesland Niederösterreich auch hier im guten Mittelfeld liegt, und wenn wir betrachten, in welchen Bundesländern die höchsten Verschuldensraten festzustellen sind, so darf ich Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen, daß es das Burgenland ist und daß es vor allem Wien ist, die eine Verschuldung von über 30% haben. Den Kommentar aus dieser Situation können Sie sich bitte selbst machen. 
Sehr deutlich zeigen sich diese Probleme auch in den Bereichen, die wir genauer untersuchen, beispielsweise bei den Landeshaftungen. Wir haben seinerzeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landeshaftungen im Bundesland Niederösterreich mit dem erklärten Ziel der Schaffung neuer Arbeitsplätze und der Sicherung bestehender Arbeitsplätze eingeführt. Was ist heute daraus geworden? Heute müssen diese Mittel eingesetzt werden, um Betriebe, die in den letzten Jahren auf Grund der Wirtschaftspolitik in Schwierigkeiten gekommen sind, halbwegs über die Bühne zu bringen. Diesbezüglich wird man doch - und der Auffassung bin ich - in dieser Frage noch einige Überlegungen zusätzlich anstellen müssen. 
Wie geht das, Herr Abg. Pospischil, wenn wir heute beispielsweise hier wieder hören, daß das Bundesland Niederösterreich dort einspringen soll, wo Probleme entstehen und wo Sie zwei Minuten vorher die Leistungen des Bundes ganz besonders herausgestrichen haben? Ich denke an den Bereich der Wohnbauförderung, denn hier wurde von meinem Vorredner heute einige Male sehr deutlich davon gesprochen, daß die zusätzlichen Mittel, die von der Bundesregierung gekommen sind, im Bereich der Wohnbauförderung in Niederösterreich dazu geführt haben, daß wir uns allerhand leisten konnten. Gleichzeitig wird festgehalten, daß wir so viele Rückstände haben und so viele Vorgriffe im finanziellen Bereich, daß wir nur dann über die Bühne kommen können, wenn das Bundesland Niederösterreich mit Mitteln, die eigentlich für ganz andere Aufgaben eingesetzt werden sollten, hier einspringt. 
Wer von uns hat nicht in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gehört, daß arbeitsplatzsichernde Maßnahmen auch vom Bundesland Niederösterreich zusätzlich entsprechend unterstützt werden müssen? Wenn die Betonung auf ,,zusätzlich" liegt, selbstverständlich sind wir dafür zu haben, denn beim Nachlesen über die Budgetdebatte für das Jahr 1978 habe ich festgehalten, daß damals der Sprecher der Österreichischen Volkspartei, der Präsident Reiter, festgestellt hat, daß dieses Budget unter zwei Voraussetzungen zu betrachten ist: von der Voraussetzung der Sparsamkeit auf der einen Seite und von der Voraussetzung der Arbeitsplatzsicherung auf der anderen Seite. Wir sind daher selbstverständlich bereit, das haben wir auch in der Vergangenheit bewiesen, bei arbeitsplatzsichernden Maßnahmen überall dort mitzugehen, wo wir Zusatzleistungen zu erbringen haben. Wir können aber nicht und wollen auch nicht dort, wo der Bund primär zuständig ist, diese Leistungen übernehmen. Das gilt im gleichen Bereich auch für die Wohnbauförderung. 
Zurück zum Budget. Wenn wir die Zahlen des Rechnungsabschlusses betrachten, so sehen wir, daß der Finanzreferent eigentlich in seinem freien Ermessensspielraum immer stärker eingeengt wird, denn 76% der gesamten Ausgaben waren Pflichtausgaben und nur mehr 24% konnten im frei verfügbaren Ermessensspielraum ausgegebenen werden. Schwerpunkte waren hier vor allem der kulturelle Bereich, wo 17,5 Milliarden Schilling eingesetzt wurden, insgesamt waren das 21 %, die im Bereich Erziehung und Unterricht eingesetzt würden aber auch im Bereich des Kindergartenwesens, und wir sind stolz darauf, daß wir in Niederösterreich die Voraussetzungen geschaffen haben, daß alle unsere kindergartenfähigen Kinder zum Nulltarif einen Kindergarten besuchen können, und die offenen Fragen in diesem Bereich, wie der Kindertransport, werden noch einer Lösung zugeführt werden. 17,5 Milliarden Schilling wurden im Bereich der Kultur ausgegeben. Das ist die Ziffer, die ich aus dem Bericht des Finanzreferenten habe, es sind 21,02% des Gesamtbudgets. (Abg. Steinböck: Millionen!) 17,5 Millionen Schilling, natürlich, ja, Millionen Schilling. (Landesrat Grünzweig: Absolute Zahlen! Ist ein Irrtum!) Auch nicht, kann nicht stimmen. 21% des Gesamtbudgets wurden ausgegeben im Bereich der Kultur bzw. für Erziehung und Unterricht, und hier war es vor allem der Bereich des Kindergartenwesens, wo im Bundesland Niederösterreich entsprechende Leistungen erbracht werden konnten. 
Im Bereich Wohlfahrt, Gesundheit betrugen die Ausgaben 30,19% wobei also hier auch der Wohnbau hereinfällt. Wir wollen festhalten, daß im Bundesland nicht nur mit der Bundeswohnbauförderung, sondern auch mit den Landeswohnbauförderungen, die hier vergeben werden, die Möglichkeit geschaffen wurde, sehr viele Eigenheime zu errichten. 
Der weitere Hauptbereich war die Wirtschaft mit Straßenbau, Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe, wo 16,2% ausgegeben wurden, und in der Hoheitsverwaltung wurden 32,5% eingesetzt. Bei den Personalausgaben waren ursprünglich 20 5% präliminiert, tatsächlich konnte hier eine Einsparung von rund 1% erreicht werden, und wir liegen bei den Personalausgaben unter 20%. Dieser Prozentsatz, glaube ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist sehr erfreulich, und wir können dem Finanzreferenten nur gratulieren, daß es gelungen ist, den Anteil der Personalkosten unter 20 % herabzudrücken. Bei den Landeslehrern waren 17,2 % präliminiert, tatsächlich wurden 16,8 % ausgegeben. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Darf ich Ihnen nun zu diesen Ziffern etwas sagen. Wir sind nicht sehr glücklich darüber, daß die Ansätze beispielsweise in diesen Bereichen in Hinkunft, absolut und auch in der Relation gesehen, nicht steigen, sondern sinken werden. Und zwar ganz einfach deswegen, weil auf Grund der Geburtenziffern beispielsweise keine zusätzlichen Kindergärtnerinnen eingestellt werden können, weil wir keine zusätzlichen Lehrerposten schaffen können und daher eine große Anzahl von fertig ausgebildeten Kindergärtnerinnen, eine große Anzahl von fertig ausgebildeten Lehrern keinen entsprechenden Beruf finden wird. Ich glaube, gerade in diesem Bereich dürfen wir uns über Einsparungen, wenn wir es aus dieser Sicht heraus betrachten, nicht besonders freuen. 
Da erhebt sich auch eine zweite Frage, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Frage der Familienpolitik. Der Herr Landeshauptmann hat bei seiner Erklärung vor dem Landtag besonders darauf hingewiesen, daß es notwendig sein wird, daß nicht nur im Bundesland Niederösterreich, sondern auch von der Bundesseite her im Bereich der Familienpolitik neue Akzente zu setzen sein werden. Wir alle haben es ja erlebt, wie seit dem Jahre 1970 die Geburtenrückgänge scharf eingesetzt haben. Ich erinnere mich, es war, glaube ich, im Jahre 1972, als ich hier während einer Budgetdebatte - nicht deswegen, weil ich das irgendwo geträumt habe, sondern beim Mittagessen mit dem Standesbeamten von Tulln gemeinsam mit dem Kollegen Anzenberger wurde schon zu diesem Zeitpunkt, wo viele noch gar nicht daran gedacht haben, daß der Geburtenrückgang so krass sein würde, darauf aufmerksam gemacht - darauf hingewiesen habe - man hat uns sogar deswegen ein bissel beleidigt -, daß dieser Geburtenrückgang, der damals zu einem Zeitpunkt eingesetzt hat, wo noch die kleinen Nebenräume in den Schulen mit Klassen besetzt waren, unter Umständen harte Auswirkungen bringen wird, weil sich eben zwei Kurven geschnitten haben: auf der einen Seite die 
geburtenstarken Jahrgänge, die noch in der Ausbildung gestanden sind, und auf der anderen Seite hat sich bereits ein sehr starker Geburtenrückgang angebahnt. 
Wenn beispielsweise im heutigen Schuljahr allein im Bezirk Tulln bei 20 Gemeinden um 30 erste Volksschulklassen weniger sein werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, so können wir uns ja alle miteinander ausrechnen, wie uns die Probleme in weiterer Folge begleiten werden. Heute betrifft es nicht nur den Kindergarten, sondern bereits die Pflichtschule, übermorgen betrifft es die in die Berufsausbildung gehenden jungen Menschen, und in weiterer Folge ist es so, daß einer verhältnismäßig großen Zahl von in Pension befindlichen Menschen ein verhältnismäßig geringer aktiver Stand gegenübersteht. 
Auch wenn heute im Kurier, glaube ich, gestanden ist, daß sich im Geburtenbereich wieder eine gewisse Verflachung dieser Kurve anzeigt, so wird besonders darauf hingewiesen, daß aber diese Probleme, die sich so angezeigt haben, noch nicht weg sind. Da, meine sehr verehrten Damen und Herren, glaube ich, müßten wir alle miteinander mithelfen, daß der berufstätigen Mutter nicht nur durch eine Beaufsichtigung unserer Kinder nach der Schule, durch einen entsprechend finanziell abgesicherten Transport der Kinder in den Kindergarten eine entsprechende Hilfe geboten wird, sondern wir müssen auch mithelfen, daß in der Wertung der Familie, daß in der Wertung der Mutter wieder ein anderes Denken vorherrscht, denn wenn wir da nicht alle in dieser Frage zueinander stehen, werden wir meiner Meinung nach noch vor sehr, sehr großen Problemen stehen und noch sehr viele Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen haben. 
Die im Budget 1978 angezeigten wirksamen Mittel für die Konjunkturpolitik waren mit 6 Milliarden Schilling ausgewiesen. Das waren immerhin, meine sehr verehrten Damen und Herren, 35% des präliminierten Ausgabenrahmens. Also mehr als ein Drittel hat der Finanzreferent in diesem Budget für die Arbeitsplatzsicherung vorgesehen gehabt. Das ist ein Beweis dafür, daß sich einer der Schwer- punkte, nämlich die Arbeitsplatzsicherung, auch von diesem Budget her gesehen, positiv ausgewirkt hat. Im vorgelegten Budget hat es unser Landesfinanzreferent, wie ich glaube, sehr gut verstanden, die wirtschaftliche Situation des Landes in einer Wechselwirkung zwischen Bremsen und Gasgeben richtig zu steuern und zu ermöglichen, daß sich die Wirtschaft in diesem Land so günstig entwickelt hat. 
Kollege Pospischil, auch ich habe die Budgetdebatte des Jahres 1977 nachgelesen, und zwar deswegen, weil ich damals nicht dabei sein konnte, und habe hier einen Satz gefunden, den der Präsident Reiter damals gesagt hat: ,,Diese Regierung lebt von permanenten Vorgriffen auf die Zukunft." Er hat damit die sozialistische Bundesregierung gemeint. Sehen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Frage, die wir uns auch heute noch stellen müssen, wenn wir über Verschuldung reden, wenn wir über eine Verschuldungsrate, über eine Höchstgrenze der Verschuldung reden, ob wir es uns selber und unserer nachfolgenden Generation zumuten können, heute Belastungen aufzubauen, die in einer späteren Zeit getragen werden müssen. 
Ich bin sehr froh, daß es durch die vorsichtige Finanzpolitik unseres Finanzreferenten auch im abgelaufenen Jahr möglich war, noch entsprechend konjunkturausgleichend einzugreifen und daß dem Bundesland Niederösterreich bei einer Verschuldungsrate von 22% auch in Hinkunft die Möglichkeit gegeben ist, überall dort, wo der Bund keine Hilfestellung leisten kann, in die Bresche zu springen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, waren einige Überlegungen ZUM vorliegenden Rechnungsabschluß. 
Ich möchte zusammenfassen: Sparsamkeit einerseits und Sicherung der Arbeitsplätze andererseits waren die Leitmotive für das Budget 1978. Der Rechnungsabschluß zeigt, daß dieses Leitmotiv weitgehend eingehalten werden konnte. Ich möchte daher allen danken, die dies ermöglicht haben. Zuerst einmal dem niederösterreichischen Steuerzahler, allen Unternehmern, die durch ihre Kraft und ihre Einsatzfreude im Zusammenhang mit allen berufstätigen Menschen in unserem Land diese Entwicklung ermöglicht haben. 
Ich darf aber auch recht herzlich danken unserer Landesregierung, an der Spitze dem Landesfinanzreferenten, der eine positive wirtschaftliche Entwicklung durch die Steuerungsmittel des Budgets ermöglicht hat. (Zwischenrufe von links). Bitte? 
Das sind keine Irrtümer, sondern ich habe der Landesregierung gedankt und darf an die Spitze meines Dankes den Herrn Landesfinanzreferenten stellen. Also bitte schön, das werde ich mir doch nicht vorschreiben lassen müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP.) An die Spitze meines Dankes darf ich den Herrn Landesfinanzreferenten Landeshauptmannstellvertreter Siegfried Ludwig stellen. (Abg . Lechner: Hofrat Ludwig!) 
Ich möchte darüber hinaus allen Bediensteten des Bundeslandes Niederösterreich recht herzlich danken, daß sie sich nicht nur im abgelaufenen Jahr zum Wohle unserer Bevölkerung entsprechend eingesetzt haben, und auch unseren Bürgermeistern, Gemeinderäten, daß sie den Appell, der vom Budget ausgegangen ist, in diesem Bereich sparsam tätig zu sein, auch richtig verstanden haben. Herzlichen Dank allen jenen, die mitgeholfen haben, daß die Entwicklung in unserem Bundesland 
Niederösterreich im Jahre 1978 eine so günstige war. Für mich bleibt zum Abschluß nur festzuhalten, daß die Österreichische Volkspartei dem vorliegenden Rechnungsabschluß auch deswegen gerne die Zustimmung gibt, weil er gezeigt hat, wie man durch eine entsprechende Planung und durch einen entsprechenden Voranschlag die Wirtschaft eines Landes unterstützen kann. (Beifall bei der ÖVP.) 
DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Worte gelangt der Abg. Leichtfried. 
Abg. LEICHTFRIED: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich freue mich, daß der Herr Klubobmann der Österreichischen Volkspartei heute die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung in den letzten Jahren doch bestätigt hat, daß er meinte, daß auch der Finanzreferent des Landes Niederösterreich nunmehr die Methode, die Androsch immer wiederum anwendet, nämlich Gasgeben und trotzdem ein bisserl auf der Bremse stehen, übernimmt. Diese Politik hat man in den letzten Jahren - Herr Abg. Kellner, in den letzten Jahren - immer sehr lächerlich gemacht. Aber anscheinend ist man auch in Niederösterreich nicht daraufgekommen, daß es eine gute Politik ist, die die Arbeitsplätze sichert, daß es eine Politik ist, mit der wir alle miteinander zufrieden sein können. Meine Damen und Herren! Der Herr Landeshauptmann Maurer hat in seiner Erklärung am 21. Juni 1979 zur künftigen Landespolitik abschließend festgestellt, daß sowohl beim Rechnungsabschluß 1978 als auch beim Voranschlag 1980 noch genügend Gelegenheit sein wird, zu den Problemen unseres Landes Stellung zu nehmen und eine ausführliche Diskussion darüber abzuführen. Ein Rech- nungsabschluß gibt sicher Gelegenheit, nicht nur über das Rechnungsergebnis zu reden, sondern ich halte es für ebenso wichtig, die wirtschaftlichen und sozialen Ergebnisse in die praktische Politik umzusetzen und einen Perspektiven Blick in die Zukunft zu tun. Der Abg. Pospischil als Sprecher der Sozialisten zum Rechnungsabschluß hat bereits überzeugend dargestellt, daß die gesamtwirtschaft- liche Entwicklung in unserem Lande auch im Rechnungsabschluß durch eine vom Landesfinanz-referenten nicht erwartete gute Entwicklung zum Ausdruck kommt. 
Zum Jubeln, Herr Klubobmann, haben wir sicherlich keinen Anlaß, aber ich bin überzeugt, daß wir mit dem Rechnungsergebnis, wie es heute vorliegt, dank einer insgesamt guten Wirtschaftspolitik und eines gesamtguten Wirtschaftsergebnisses zufrieden sein können. Vollbeschäftigung, Stabilität der Preise und der Währung mit einem europäischen Spitzenplatz und ein Wirtschaftswachstum, das längerfristig im oberen europäischen Durchschnitt liegt, zeichnen auch die letzten schwierigen Jahre in einer Zeit einer weltweiten Wirtschaftskrise aus. Wer das nicht sehen kann oder nicht sehen will, ist entweder blind für wirtschaftliche Gegebenheiten oder, meine Damen und Herren, und ich sage das sehr hart, es handelt sich um einen politischen, allerdings nicht ernst zu nehmenden Kassandraruf. Ich sage das deshalb, weil seit Jahren und auch heute wiederum unsere Wirtschaft krankgejammert wird, auch in jenen Bereichen, in denen sie sich gegen stärkste internationale Konkurrenz behaupten und damit sehr wesentlich zum wirtschaftlichen Aufstieg und zur Vollbeschäftigung in unserem Lande beitragen konnte. 
Wir stehen nun auf Bundes- und Landesebene am Beginn einer neuen Legislaturperiode, und die Wahlergebnisse vom 25. März und vom 6. Mai 1979 haben sehr deutlich gezeigt, daß die Österreicher in der Lage sind, sich selbst über eine gute oder eine schlechte Politik ein Urteil zu bilden. Auch die Übermacht der Medien vermochte daran nichts zu ändern. Ein Ausspruch, meine Damen und Herren, noch in der Wahlnacht in einer Diskussion der Chefredakteure war charakteristisch und ist mir deutlich in Erinnerung geblieben, als unter dem Eindruck des sozialistischen Wahlerfolges ein Chefredakteur meinte: „Die Medien haben dieses Ergebnis nicht gewollt, sie haben es aber erwartet." Für mich persönlich habe ich daraus den Schluß gezogen, daß die Österreicher - das gilt sicher auch für unsere Landesbürger - eine sachliche Politik vorziehen, und vor allem eine Politik der Arroganz, der Überheblichkeit und der absoluten Machtausübung und Intoleranz ablehnen. Ich sage das deshalb einleitend, weil ich auch den eindeutigen Kurswechsel, meine Damen und Herren, in Niederösterreich, der sich in den letzten Wochen vollzogen hat und heute wieder sehr deutlich sichtbar geworden ist, äußerst bedenklich finde. Ich bin überzeugt, Mödling war nur ein Symptom der beginnenden Entwicklung einer Verliererpartei, die noch nicht zu sich selbst gefunden hat! (Beifall bei der SPÖ)
Wer den Debattenbeitrag des Abg. Zimper in der ersten Arbeitssitzung des Niederösterreichischen Landtages in einem Bergmannsstil gehört hat - und ich sage das leidenschaftslos -, der mußte aufhorchen und mußte sich klar werden, daß die zweimalige Wahlniederlage der Österreichischen Volkspartei nicht eine Veranlassung ist, über Schuld und Ursachen nachzudenken, sondern daß anscheinend jene Kräfte bestimmend geworden sind, die in einer Politik der Härte die Lösung der parteiinternen Schwierigkeiten sehen, (Beifall bei der SPÖ.) ohne dabei zu bedenken, daß eine solche Politik letzten Endes zu einer Radikalisierung führen muß. Meine Damen und Herren! Ich hoffe nur, daß Sie alle diese Radikalisierung nicht wollen. (Zwischenruf des Abg. Buchinger.) Ich bin gleich dabei, Herr Abg. Buchinger. 
Der neue Bundesparteiobmann der Österreichischen Volkspartei, Dr. Mock, hat dafür eine sehr einleuchtende und klare Formulierung gefunden, als er in der Wiener Stadthalle meinte, nicht die Wähler, sondern die Österreichische Volkspartei werde sich ändern müssen. Ich glaube, das gilt in einem besonders hohen Maße für die ÖVP in Niederösterreich. (Beifall bei der SPÖ.) Die Österreichi- sche Volkspartei hat auf Grund bestehender Differenzen und verschiedener Auffassungen das Parteienübereinkommen in Frage gestellt und hat, ohne das Übereinkommen offiziell zu kündigen, erklärt, daß alle bisher nicht vollzogenen Vertragspunkte ihre Gültigkeit verlieren. Eine Vorgangsweise, (Landeshauptmannstellvertreter Ludwig: Das kann nicht wahr sein!) die uns in der Auffassung bestärkt, daß starke Kräfte innerhalb der Österreichischen Volkspartei vor allem mit den vereinbarten wirtschaftlichen Maßnahmen und den Vereinbarungen über die notwendige Verwaltungsreform nicht einverstanden waren und daher nach einer Möglichkeit gesucht haben, das Parteienübereinkommen zumindest in diesem Punkt zu Fall zu bringen. 
Die strukturellen Veränderungen im wirtschaftlichen Bereich, vor allem aber die regionalpolitischen Probleme, werden es auch der Österreichischen Volkspartei nicht leicht machen, die Entwicklung einfach zu negieren und notwendige Maßnahmen nur deswegen nicht zu setzen, weil sie von den Sozialisten gefordert und im Rahmen des Parteienübereinkommens auch durchgesetzt worden sind. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen und unsere Politik darnach ausrichten, daß auch die Industriekonjunktur durch ein starkes West-Ost-Gefälle geprägt wird, das sich zunächst aus der Stärke einer Ausrichtung der westösterreichischen Industrien auf die Exportmärkte ergibt. Wir haben in unserem Land aber auch starke strukturelle Anpassungsschwierigkeiten, die zu einer Verschärfung vor allem in jenen Bereichen führen, in denen es nicht im gleichen Ausmaß möglich ist, neue Strukturen zu finden und in Dienstleistungsbereiche auszuweichen. Dazu kommt, daß die weltweite Konjunkturabschwächung im besonderen Ausmaß Schwächen von Erzeugungsbereichen vor allem in den traditionellen Industriegebieten und im Grenzland aktualisiert hat. 
Die in Niederösterreich stark verbreitete Bekleidungs-, Textil- und Elektroindustrie stand gerade in den letzten Monaten unter einem verstärkten Anpassungsdruck, und es ist ja bekannt, daß kein anderer Industriezweig so viele Arbeitsplätze verloren hat oder wegrationalisieren mußte wie gerade die Tex- tilindustrie. Vom Jahre 1971 bis September 1978 hat die Textilindustrie 18.502 Arbeitsplätze verloren, was einer relativen Reduzierung um 28,1% entspricht. Auch durch diese Entwicklung, meine sehr verehrten Damen und Herren, von der wir nicht überrascht worden sind, waren vor allem wieder die al- ten Industriegebiete und die Grenzlandbezirke betroffen. 
Wenn man davon ausgeht, daß für den regionalen Ausgleich in der Wirtschaft zur Raumordnungspolitik vor allem das Land zuständig ist - für uns war das niemals eine Frage -, kommt man gerechterweise zu dem Schluß, daß die Maßnahmen des Landes weder rechtzeitig noch ausreichend gesetzt worden sind. Die bisherige Wirtschaftsförderung des Landes liegt in der Vielfalt und läßt jede wirksame Konzentration vermissen, die allein in der Lage wäre, eine multiplikative Wirkung auf die Arbeitsplätze einer gesamten Region auszuüben, ohne daß deshalb die Bedeutung der einzelnen Förderungsarten geschmälert werden müßte. Neben einer allgemeinen Erhöhung der Mittel für die Wirtschaftsförderung, die nicht nur von den Sozialisten, von der Niederösterreichischen Arbeiterkammer, sondern auch von den Sozialpartnern, von der Handelskammer, nachdrücklich verlangt wird - und das gilt für alle Bereiche der Wirtschaft -, ist es notwendig, ein von der Verwaltung unabhängiges Instrument der Wirtschaftspolitik zu schaffen, in dem vor allem die Grundsätze der Industriepolitik beraten werden, aber auch eine regelmäßige Behandlung von einzelbetrieblichen Förderungsmaßnahmen möglich ist. 
Nachdem die bereits bestehende Kommission für Industriepolitik durch die einschränkende Geschäftsordnung und auch von ihrer Konstruktion her dieser Aufgabe nicht gerecht wird und im Zuge der Parteiengespräche über einen zu schaffenden Beirat für Industriepolitik eine grundsätzliche Übereinstimmung erzielt werden konnte, erlaube ich mir, folgenden Resolutionsantrag zu stellen (liest): 
,,Resolutionsantrag
des Abgeordneten Leichtfried zur Vorlage der NÖ Landesregierung, betreffend Rechnungsabschluß 1978, Ltg. Z1. 57. 
Die wirtschaftlichen Strukturschwächen in verschiedenen Bereichen Niederösterreichs, aber auch zu wiederholtem Male Haftungsübernahmen für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft haben gezeigt, daß es notwendig ist, industriepolitische Maßnahmen in einem von der Verwaltung unabhängigen Gremium zu beraten. 
Die Landesregierung wird daher aufgefordert, 
a) einen Beirat für Industriepolitik zu schaffen, dessen Mitgliederzahl jener der Landesregierung entspricht, in welchem die Grundsätze der Industriepolitik beraten werden; 
b) die Geschäftsordnung der Kommission für Industriepolitik dahingehend zu ändern, um die regelmäßige Behandlung von einzelbetrieblichen Förderungsmaßnahmen in Unterordnung unter die vom Beirat ausgearbeiteten Zielsetzungen zu ermöglichen." 
Dieser Beirat, meine sehr verehrten Damen und Herren, hätte sicher auch die Aufgabe, die Landeshaftungen, die in den letzten Wochen und auch heute immer wieder einer sehr harten öffentlichen Kritik unterlegen sind, einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Aber eines muß heute schon vorweggesagt werden. Selbstverständlich können und dürfen Haftungen nur nach strenger Prüfung übernommen werden, aber ohne Risiko werden Haftungsübernahmen niemals sein. Verstärkte Auflagen als Bedingung, stärkere Einbindung der Banken und gegebenenfalls auch Kontrollen über die wirtschaftliche Verwendung und Führung des Betriebes erscheinen uns zweckmäßig, aber wahrscheinlich nicht immer durchführbar. 
Bei allem Verständnis für die Kritik muß man auch sagen, daß Regierung und Landtag nicht nachher, wenn man es bereits besser weiß, zu entscheiden haben. Und sie entscheiden - das muß man doch auch sagen - nicht über die Existenz eines Unternehmers, sondern über das Schicksal und die Arbeitsplätze vieler hunderter Menschen und Familien. Noch etwas möchte ich klarstellen - und ich sage das als Grenzlandabgeordneter sehr leidenschaftlich -: daß man alte und kranke Strukturen in Problemgebieten nicht einfach zugrunde gehen lassen kann, bei allen Risken für die öffentliche Hand und damit für den Steuerzahler, solange diese öffentliche Hand nicht auch gleichzeitig in der Lage ist, neue Strukturen und neue Arbeitsplätze für die Menschen, die in diesen Problemgebieten leben, zu schaffen. (Beifall bei der SPÖ.) 
Mehr Vorsicht und eine strengere Prüfung, die vor allem auch im Beirat für Industriepolitik erfolgen soll, aber kein hartes Nein, wo auch die öffentliche Hand seine Verpflichtung hat, ein bestimmtes Risiko im öffentlichen Interesse mitzutragen. Ich betrachte es als Ergebnis der Bemühungen der niederösterreichischen Industriekonferenz, daß es in der Folge nach langen Gesprächen zwischen den im Landtag vertretenen Parteien zur Gründung einer Niederösterreichischen Kapitalbeteiligungs-gesellschaft gekommen ist. Diese Kapitalbeteiligungsgesellschaft entspricht aber nur in Teilbereichen jenen Vorstellungen, die wir Sozialisten dieser Gesellschaft zugedacht haben. Für uns war immer klar, vor allem die Abgeordneten Krenn und Kaiser haben das in Gesprächen immer wiederum vertreten, daß eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft nicht nur gewinnorientiert handeln kann, sondern auch eine Auffangfunktion für jene Betriebe zu erfüllen hat, die in Schwierigkeiten gekommen sind. In Entsprechung eines Beschlusses des Niederösterreichischen Landtages ist es daher notwendig, ehebaldigst ein Instrumentarium für jene Betriebe zu schaffen, die in zeitlich begrenzten Schwierigkeiten sind und denen durch eine Kapitalbeteiligung geholfen werden kann. Eine nicht auf Gewinn orientierte Auffanggesellschaft kann selbstverständlich nur durch eine mehrheitliche Beteiligung der Gebietskörperschaften erreicht und erwartet werden. 
Ich erlaube mir, auch in diesem Zusammenhang heute folgenden Resolutionsantrag zu stellen (liest): „Resolutionsantrag
des Abg. Leichtfried zur Vorlage der NÖ Landesregierung, betreffend Rechnungsabschluß 1978, 
Ltg. Z1. 57. 
Der in der vergangenen Gesetzgebungsperiode einstimmig gefaßte Beschluß des NÖ Landtages zu Wirtschaftsfragen sah unter anderem die Gründung einer Kapitalbeteiligungsgesellschaft vor. Diese sollte nicht nur zukunftsträchtige Vorhaben kapitalschwacher Unternehmen durch Eingehen eines entsprechenden Beteiligungsverhältnisses unterstützen, sondern auch für Unternehmen, die mit zeitweiligen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, eine Auffangfunktion darstellen. Tatsächlich wurde in der Folge eine NÖ Kapitalbeteiligungsgesellschaft gegründet, welche jedoch infolge der mehrheitlichen Beteiligung von Kreditunternehmen nicht in der Lage ist, auch Auffangfunktionen zu erfüllen. 
Die Landesregierung wird daher aufgefordert, in Vollziehung des erwähnten Landtagsbeschlusses auch einen Rechtsträger zu schaffen, der in der Lage ist, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratenen Unternehmen geeignete Unterstützung zu gewähren." 
Ein besonders schwieriges Problem, meine Damen und Herren, stellt nach wie vor das gesamte Grenzland dar. Die Grenzlandförderung war jedenfalls bisher nicht in der Lage, wenn ich von einigen Niedriglohnbetrieben absehe, potentielle Betriebe und Investoren in das Grenzland zu lenken. So nützen uns auch die Jubelmeldungen der Landeskorrespondenz nichts, wenn man gleichzeitig scham- haft verschweigt - man hat mir berichtet, daß 4.300 neue Arbeitsplätze im Grenzland innerhalb der letzten fünf Jahre geschaffen worden sind -, wieviele Arbeitsplätze in der gleichen Zeit, Herr Landeshauptmannstellvertreter, verlorengegangen sind. Auch die Behauptung des Herrn Landeshauptmannes in seiner Antrittsrede, daß ein Großteil der Unternehmen, die sich für die Pro-Industrieaktion interessieren, im Grenzland liege, täuscht etwas vor, weil ich ganz genau weiß, daß es nicht so ist und daß auch bei dieser Aktion wieder der Großteil der Mittel nicht in die Entfernungsräume, sondern in die Ballungsräume gehen wird. 
Ich möchte sagen, wir sind nüchtern genug, der Realität ins Auge zu sehen. Realität ist aber auch, daß die Grenzlandbetriebe und wahrscheinlich auch Betriebe in den Problemgebieten bereits in der ersten Jahreshälfte mangels entsprechender Mittel mit ihren Anträgen auf Wirtschaftsförderung vom Land Niederösterreich abgewiesen worden sind. Hier ergibt sich doch auch bei der Beurteilung des Rechnungsabschlusses die berechtigte Frage, ob der zuständige Referent für Wirtschaftsfragen, der Herr Landesrat Schneider, zu wenig Mittel im Jahre 1979 beansprucht oder ob der Finanzreferent trotz der Beantragung die Gelder für die Arbeitsplatzsicherung verweigert hat. Beides, meine Damen und Herren, wäre für Niederösterreich gleich schlecht und kann in keiner Weise unsere Billigung finden. Bei aller Problematik des gesamten Gebietes, des Grenzlandes und der traditionellen Industriegebiete, nimmt das Waldviertel dabei noch eine Sonderstellung ein, weil es nicht nur Grenzgebiet, sondern in den Bezirken Gmünd und Waidhofen an der Thaya auch traditionelles Industriegebiet ist. Allein in diesen beiden Bezirken sind in den letzten fünf Jahren mehr als 2.500 Industriearbeitsplätze verlorengegangen. Wie bescheiden nimmt sich hier die Zahl der 4.300 neu 
geschaffenen Arbeitsplätze von Bruck an der Leitha bis hinauf nach Gmünd aus! Der zur Zeit in Diskussion und Ausarbeitung stehende Waldviertelplan kann eine neue Hoffnung für diese Region darstellen, wenn endlich, meine. Damen und Herren, über alle parteipolitischen Grenzen hinweg gemeinsam vom Bund und Land ein Gesamtsanierungsprogramm mit einer weiten verkehrsmäßigen Öffnung für das gesamte Gebiet, für das gesamte Waldviertel, erreicht wird. 
(Zweiter Präsident Binder übernimmt den Vorsitz.) 
Die Chancen liegen dabei vor allem in der Stärkung der bereits oder noch vorhandenen Betriebe durch den Ausbau einer Zulieferfunktion und in der Erschließung des gesamten Raumes für den Fremdenverkehr, wobei vor allem die öffentliche Hand, die Körperschaften öffentlichen Rechtes, die Sozialversicherungsinstitute und sonstigen Anstalten die Aufgabe haben, durch die Verlegung von Einrichtungen des Dienstleistungsbereiches eine Vorleistung für die Verbesserung der Infrastruktur in diesen Grenzgebieten einzubringen. 
Ich möchte heute aber auch die Gelegenheit wahrnehmen, um klarzustellen, daß das Land Niederösterreich in der Vorwahlzeit, insbesondere im Jahre 1978, das war der Herr Landeshauptmann Maurer, das was der Landeshauptmannstellvertreter Ludwig, 100.000 Schilling für die Neuschaffung von Arbeitsplätzen im Grenzland versprochen haben. Jetzt ist es für das Land Niederösterreich plötzlich schwierig geworden, diese Versprechen auch einzulösen, (Landeshauptmannstellvertreter Ludwig: Gemeinsam mit dem Bund war vereinbart!) Natürlich, gemeinsam mit dem Bund, Herr Landeshauptmann! - (Landeshauptmann Maurer: Das haben wir von Nußbaumer in Zwettl gehört!) während der Bund diese Frage sehr ernst nimmt - ja, da setzen wir uns sehr gerne ein -, weil es in einer Reihe von Fällen, Herr Landeshauptmann Maurer, immer wiederum mit dem Land Niederösterreich zu Differenzen kommt, die letzten Endes dazu führen, (Abg. Buchinger: Der Bund kann nicht zahlen, weil er kein Geld mehr hat!) daß das Grenzlandimage weiter verschlechtert wird. Ich kann Ihnen eine ganze Reihe von Betrieben nennen (Landeshauptmann Maurer: Der Bund hat kein Geld und kann nicht zahlen! So ist es!), die mir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mitgeteilt haben, daß das Land Niederösterreich nicht bereit ist, diese 50.000 Schilling zu bezahlen. (Abg. Buchinger: Dann geht zum Landesarbeitsamt. Wir sind nicht in der Lage zu bezahlen!) 
Über das werden wir noch reden, Herr Abg. Buchinger, über das werden wir ja noch reden. Da gibt es ja wahrscheinlich noch einen eigenen Tagesordnungspunkt. (Abg. Kurzbauer!: Nicht reden, sondern zahlen!) Herr Landeshauptmann, das braucht nicht Ihr Problem zu sein. (Landeshauptmann Maurer: Nicht reden, dafür sorgen, daß der Bund die Beiträge hinlegt!) Herr Landeshauptmann, das braucht ja nicht Ihr Problem zu sein. (Landeshauptmann Maurer: Ich war oben. Ihr habt die Versprechungen gemacht!) Ich stelle noch einmal fest, daß die Versprechungen, die der Landeshauptmann Maurer und der Landeshauptmannstellvertreter vor den Wahlen gemacht haben, im Grenzland nicht eingelöst werden. Die 50.000 Schilling sind noch ausständig. (Beifall bei der SPÖ.) 
Meine Damen und Herren! Für uns war es auch niemals eine Frage, (Landeshauptmann Maurer: Zahlen war noch nie eine Frage beim Bund. Das wissen wir ohnehin!) und der Bund hat sich in konkreten Fällen der Auffassung angeschlossen, daß die Grenzlandförderung selbstverständlich auch für jene Betriebe anzuwenden ist, die aus der Konkursmasse erworben wurden oder bei denen durch eine vorzeitige Übernahme der Konkurs abgewendet werden kann. Das Land Niederösterreich, Herr Landeshauptmann, wird sich dieser Auffassung im Interesse des Grenzlandes anschließen müssen. Darf ich das heute sehr, sehr eindringlich sagen. 
Eine regionale Wirtschaftspolitik - und um diese geht es in Niederösterreich in erster Linie - kann man nicht kleinkariert damit führen, daß man versucht ist, die Budgetansätze möglichst klein zu halten und davon auch noch etwas einzusparen, wie es bei den Arbeitsmarktförderungsmitteln, Herr Landesrat Schneider, seit vielen Jahren geschieht. In den Jahren 1975 bis 1978 waren für die Arbeitsmarktförderung insgesamt 40 Millionen Schilling veranschlagt, wovon tatsächlich aber nur 15,042.000 Schilling der Dotierung entsprechend verwendet worden sind. (Abg. Stangl: Hört! .Hört!) Denn das, wie Sie heute Vormittag hier gesagt haben, nämlich daß es nicht stimmt, daß die Arbeitsmarktförderungsmittel zur Finanzierung der Pro Industrie-Aktion zugeführt worden sind, ist ja unrichtig. In Wahrheit hat sich folgendes abgespielt: 
Sie haben die Arbeitsmarktförderungsmittel nicht ausgegeben, (Landesrat Schneider: Dem BIF sind sie zugeführt worden!) haben diese Beträge der Betriebsinvestition zugeführt, und über den Betriebsinvestitionsfonds haben Sie die Pro Industrie-Aktion finanziert. Das ist doch die Wahrheit, und das soll man also nicht abstreiten. (Landesrat Schneider: Aber Industriepolitik war das!) Sie haben aber diese Mittel der Arbeitsmarktförderung in Niederösterreich entzogen. (Landesrat Schneider: Das stimmt nicht. Das Nachtragsbudget müssen Sie dazurechnen. Dann kommen Sie auf eine effektive Summe!) 
Das, meine Damen und Herren, ist alles geschehen, obwohl Dutzende Betriebe, ja was heißt Dutzende, viele Betriebe des Landes Niederösterreich zur Bekämpfung von kurz- und mittelfristigen Beschäftigungsschwankungen dringendst Mittel benötigt und vom Land solche nicht oder in einem nicht ausreichenden Maße erhalten haben. Auf Grund der regionalen Schwierigkeiten halten wir die Aufrechterhaltung einer Begrenzung der Förderungsmittel mit 20% der Bundesleistung nicht mehr für gerechtfertigt, (Beifall bei der SPÖ. - Landesrat Schneider: Das war seinerzeit Ihr Wunschtraum!) und wir meinen, daß die Höhe der Arbeitsmarktförderungsmittel des Landes vom einzelnen betrieblichen Fall abhängig zu machen ist. 
Ich erlaube mir daher, auch in diesem Zusammenhang einen Resolutionsantrag zu stellen (liest): „Resolutionsantrag
des Abg. Leichtfried zur Vorlage der NÖ Landesregierung, betreffend Rechnungsabschluß 1978, 
Ltg. Z1. 57. 
Das Land Niederösterreich unterstützt derzeit Förderungsmaßnahmen des Landesarbeitsamtes Niederösterreich durch Zuschüsse in der Höhe von 20% im Rahmen der Vergabe von Darlehen bei Bekämpfung von kurz- und längerfristigen Beschäftigungsschwankungen. Der gegenständlichen Vorlage ist zu entnehmen, daß, so wie auch in den vergangenen Jahren, die im Voranschlag vor- gesehenen Förderungsmittel nicht zur Gänze ausgeschöpft wurden. 
Die Landesregierung wird daher aufgefordert, 
a) im Voranschlag 1980 die Arbeitsmarktförderungsmittel des Landes bei einem größeren Wirkungsbereich des Einsatzes dieser Mittel und einer höheren Dotierung der einzelbetrieblichen Zuschüsse zu erhöhen; 
b) die vom Land geleisteten Beiträge zu Maßnahmen des Landesarbeitsamtes zur Bekämpfung von kurz- und längerfristigen Beschäftigungsschwankungen in niederösterreichischen Betriebengrundsätzlich nicht zu beschränken, da der notwendige Einsatz von Förderungsmitteln vom einzelbetrieblichen Fall nicht abhängig zu machen ist und in der Regel höher als 20% liegen wird.'' 
Ich darf hier bitten, diesem Antrag die Zustimmung zu geben. 
Alle diese Maßnahmen, meine Damen und Herren, einer Vollbeschäftigungspolitik dienen nicht dem einzelnen Unternehmer oder ausschließlich den Arbeitnehmern dieses Landes, sondern einer Politik der wirtschaftlichen Gesundung, einer Politik der Arbeitsplatzsicherung. Eine solche Politik dient letzten Endes allen Landesbürgern im gleichen Maße. 
Die Sozialisten wollen deshalb auch die Fragen des Fremdenverkehrs oder der Landwirtschaft nicht vernachlässigt sehen und weisen diesen Zweigen einen hohen Stellenwert zu. Sie meinen aber, daß der dominierende Wirtschaftszweig in Niederösterreich die Industrie und das produzierende Gewerbe ist und daß daher von diesen Sparten die größere regionalpolitische Ausstrahlung erwartet werden kann und in der Folge sowohl der Landwirtschaft als auch dem Fremdenverkehr in einem sehr wesentlichen Maße zugute kommt. 
Die Fragen der Landwirtschaft sind mit einigen Sätzen nicht abzutun. Das Problem ist vielschichtig und bis zum heutigen Tage weltweit ungelöst. Die Sozialisten treten für ein gerechtes Einkommen auch für die in der Landwirtschaft Tätigen ein. Wir wissen aber, daß eine solche Einkommensgerechtigkeit über den Preis allein nicht erreicht werden kann, sondern dazu führen würde, daß die Einkommensdisparitäten innerhalb der Landwirtschaft immer größer würden. Der wirt- schaftliche Ausgleich wird daher in Zukunft auch durch die Forcierung der Sozialleistungen und Direktzahlungen möglich sein, wobei natürlich die Umstellung auf einen Zu- oder Nebenerwerb nicht außer Betracht bleiben kann. Der Fremdenverkehr, meine Damen und Herren, braucht neue Impulse. Wir waren jedenfalls bisher nicht imstande, trotz der geographischen und landschaftlichen Gege- benheiten einen entscheidenden Durchbruch in Niederösterreich zu erzielen. Die bisherigen Maßnahmen haben jedenfalls nicht dazu beigetragen, den Fremdenverkehr des Landes im Vergleich zu anderen Bundesländern aus seiner Stagnation herauszubringen. Wir wissen, daß wir mit Kärnten oder Tirol oder auch mit Salzburg nicht konkurrieren können, wir wollen es auch gar nicht, aber wir haben sicher Fremdenverkehrsmöglichkeiten, die noch nicht voll ausgenützt sind. Da der Fremden- verkehr in der Vollbeschäftigungspolitik einen sehr wesentlichen, zur Zeit noch nicht ausgenützten Faktor darstellt, sind in der kommenden Legislaturperiode zweifellos verstärkte Anstrengungen auch in diesem Wirtschaftszweig zu setzen. 
Wenn ich diesen Fragenkomplex der gesamten Wirtschaftspolitik zusammenfassen darf, möchte ich nochmals feststellen, daß die grundsätzlich positive Wirtschaftsentwicklung mit einem hohen Beschäftigtenstand nicht dazu verleiten darf, die regionalen Unterschiede in unserem Lande zu übersehen. Beide Parteien haben sich dazu bekannt, in allen Landesteilen möglichst gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen und allen Landesbürgern, die arbeiten wollen und arbeiten können, auch einen zumutbaren Arbeitsplatz in einer entsprechenden Entfernung zu sichern. Neben dem Bund muß auch das Land mit seinem Budget im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu einen entsprechenden Beitrag leisten. Wirtschaftspolitik kann man ja nicht isoliert sehen, denn Wirtschaftspolitik, meine Damen und Herren, ist auch Sozialpolitik, und eine gute Wirtschaftspolitik manifestiert sich auch in einer guten Familienpolitik. 
Der niederösterreichischen Wirtschaft ist aber weder damit gedient, daß man mit falschen Zahlen operiert, noch dadurch, daß man die als richtig erkannten Wege aus einer Trotzhaltung heraus nicht geht, wie das heute bei der Antragstellung des Abg. Kaiser mit dem Ziel einer differenzierten Wirtschaftsförderung geschehen ist. Denn es mutet doch sonderbar an, daß ich gestern, als ich von Wien nach Hause gefahren bin, den Abg. Rabl gehört habe, als er über die Ergebnisse des Planungsbeirates gesprochen hat. Ich habe mich sehr gefreut, daß er vor allem die drei Zielsetzungen der Sozialisten im Rundfunk zum besten gegeben hat, nämlich die Eisenbahnverbindung nach Oberösterreich, die Heranführung der Schnellstraße an das Industriezentrum Groß Siegharts-Waidhofen an der Thaya, eine Forderung, die ich seit vielen Jahren vertrete und auch im Planungs- beirat eingebracht habe, und die differenzierte Wirtschaftsförderung, die von der Österreichischen Volkspartei, vom Herrn Landeshauptmannstellvertreter, von der Landesregierung erst in diesen Tagen wiederum abgelehnt worden ist. 
Der Abg. Rabl hat das sicher nicht gewußt, und ich mache ihm das heute auch gar nicht zum Vorwurf. Im Gegenteil, ich bin ihm sehr dankbar, daß er gerade diese drei wesentlichen Fragen gestern als Zielsetzungen für unsere Arbeit in der Region Gmünd-Waidhofen an der Thaya auch der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht hat. Ich bitte ihn aber nur, auch innerhalb seiner Partei, den Herren, den Herrn Landeshauptmann und seinen Mitarbeitern, diese Fragen näherzubringen und ihnen zu sagen, daß wir diese bessere Politik, die wir hier anscheinend gemeinsam anstreben, unbedingt brauchen, um unsere Arbeitsplätze speziell im Bereich des Grenzlandes auch wirklich sichern zu können. (Beifall bei der SPÖ.) 
Das, was heute Vormittag hier wiederum gewesen ist, daß man einfach diesen Antrag ablehnt, weil man sich angeblich über die Formulierung, über die Einbegleitung nicht einigen konnte, weil man einen Vorwurf herausgelesen hat - man hat hier bekrittelt, daß das Land bisher zu wenig getan hätte, das kann man doch nicht beschließen -, das, meine Damen und Herren, ist eine Art, die der Wirtschaft nicht dient, und je mehr Sie, meine Damen und Herren der rechten Seite dieses Hauses, eine Politik der Unduldsamkeit und der Intoleranz ausüben, umso rascher - und das sage ich auch mit aller Deutlichkeit - nähern Sie sich, ob Sie's nun wollen oder nicht, dem Schicksal der Bundes-ÖVP, die zu ihrer Zeit über eine solidere Mehrheit verfügt hat, als heute die Österreichische Volkspartei in Niederösterreich noch aufweisen kann. Ob sich in Niederösterreich in der Österreichischen Volkspartei, Herr Landeshauptmann, (Landeshauptmann Maurer: Warum jammern Sie dann darüber? Sie haben die geringste Gebühr, darüber zu jammern!) Herr Landeshauptmann, ob sich in Niederösterreich innerhalb der Österreichischen Volkspartei die Tauben, ich meine jetzt nicht die Gehörlosen, sondern die Friedfertigen, (Landeshauptmann Maurer: Das sind Sie!) diejenigen die zur Zusammenarbeit bereit sind, oder die Falken (Landeshauptmann Maurer: Das sind wir!) durchsetzen, wird sich zeigen. 
Für uns Sozialisten kann es aber nach dem Bruch des Versprechens der Gemeinsamkeit nur eine Antwort geben: Mit verstärkter Kraft, mit neuen Ideen und Initiativen für dieses Land und die Menschen zu arbeiten, um zu zeigen, daß auch in Niederösterreich durch die Sozialisten Arbeit, Freiheit und Sicherheit gewährleistet werden. (Lebhafter Beifall bei der SPÖ.) 
ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Als nächster Redner gelangt der Abg. Lechner zu Wort. Ich erteile es ihm. 
Abg. LECHNER: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Gutes Licht, das geht dann aus, wenn ich komme. Ich brauche es nicht, nein, nein. Es war heute Vormittag eine Diskussion nach der Rede des Herrn Abg. Manndorff, und ich habe den Eindruck - Herr Landesrat Schneider es ist immer sehr schwer, eine konstruktive oder manchmal auch eine berechtigte oder unberechtigte Kritik anzubringen -, daß Sie sich persönlich beleidigt fühlen, wenn hier ein Abgeordneter der Sozialistischen Partei auftritt und etwas sagt. (Abg. Buchinger: Sie haben es notwendig, das zu sagen!) Herr Kollege Buchinger, zu Ihnen komme ich dann noch, warten Sie ein bißchen. Herr Landesrat Schneider, ich hätte mich deshalb noch einmal zu Wort melden wollen. Da ich aber wußte, daß wir uns heute noch einmal sehen, möchte ich das jetzt ganz kurz ausführen. 
Wir hatten über die Förderung für Jungunternehmer gesprochen, und ich habe kritisiert, daß das Land mit der Handelskammer eine solche Aktion führt. Das war dann das große Ei des Kolumbus. Als wir damals den Antrag gestellt haben, haben Sie abgelehnt. Wenn Sie sich noch erinnern, das war näm- lich mit der Kammer schon ausgemacht. Ich habe noch eine große Zeitung zu Hause gut aufgehoben, worin erklärt wird, was das für eine großartige Aktion ist. 150.000 Schilling sind es, (Landesrat Schneider: Ist nicht schlecht!) und als ich sagte, daß wir diese Aktion des Bundes für Jungunternehmer jetzt noch dazu haben, haben Sie erklärt, das Land Niederösterreich habe hier nicht mitgetan - ja, das stimmt schon, weil hier andere Bestimmungen vorliegen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, Herr Landesrat, Sie wissen als Vizepräsident der Handelskammer - ich glaube, das sind Sie ja - genau, daß der Bund seit März eine solche Aktion, aufgestockt auf 2 Millionen Schilling, führt, prak- tisch die gleiche Aktion, die wir im Land mit der Handelskammer haben. (Landesrat Schneider: Wenn die Länder mittun!) 
Herr Landesrat, schauen Sie, Sie werfen mir immer Uninformiertheit vor, das ist so ein Schlagwort von Ihnen; es ist gut, wenn man in der Öffentlichkeit sagt, der ist uninformiert, weil das besser klingt. Ich muß Ihnen jetzt sagen, hier sind Sie anscheinend persönlich in Informationsnotstand, wenn Sie jetzt behaupten, das stimmt nicht. (Landesrat Schneider: Wir haben gestern verhandelt!) Diese Aktion des Bundes, Herr Landesrat, gibt es seit längerer Zeit. Der Bund hat diese Aktion auf 2 Millionen Schilling aufgestockt und die Länder eingeladen, die Aktion mitzumachen. Burgenland, Wien und Kärnten haben das getan, Niederösterreich hat sich daran nicht beteiligt. (Landesrat Schneider: Sechs Bundesländer haben mitgetan!) Kein Vorwurf, Herr Landesrat, das Land Niederösterreich tut nicht mit, aber jeder gewerbetreibende Jungunternehmer in Niederösterreich kann trotzdem zum Bund gehen. (Landesrat Schneider: Nur kriegt er nichts vom Bund!) Es muß stimmen, Herr Landesrat, denn Sallinger hat ja unterschrieben, somit kann es doch nicht falsch sein. Sallinger hat unterschrieben, würde ich Staribacher sagen, hieße es, der sagt etwas Falsches. Aber, wie gesagt, es ist Sallinger unterschrieben. Diese Aktion gibt es also. Und jetzt kommen Sie von der Kammer - das sind ja zwei Funktionen - und erklärten, 150.000 Schilling für Jungunternehmer im Land reichten nicht aus, das Land und die Kammer sollten den Betrag erhöhen. Ist das richtig? Im Wirtschaftsbericht der Kammer oder in den Anliegen an die Gesetzgebung, die ich immer genau studiere, ist das enthalten. Obwohl Sie wissen, daß der Bund eine viel potentere Aktion führt und wir doch recht sparsam sein wollen, ver- langen Sie jetzt vom Land, und die Logik davon ist, praktisch zu Unrecht, die 150.000 Schilling für Jungunternehmer aufzustocken (Landesrat Schneider: Der Bund müßte sagen, z u welchen Bedingungen. Wir wissen nicht, wieviele Fälle er erledigen wird!) 
Bitte? Herr Landesrat, ich habe gesagt, ich hätte Ihnen das, wenn Sie mir nicht Informationsnotstand vorgeworfen hätten und wenn ich nicht gewußt hätte, daß ich jetzt noch einmal zu Wort komme, schon am Vormittag sagen können. Bitte, keine Belehrung Herr Landesrat, aber ich informiere Sie darüber, daß im Halbjahresbericht 1979 des Ministeriums 254 Anträge - die sind ja schneller - (Abg. Kurzbauer: Die gibt es schon!) mit 124 Millionen Schilling Kreditvolumen erledigt wurden. Das ist der Bericht über das erste Halbjahr 1979. Das zur Richtigstellung, Herr Landesrat. Ich habe keinen Informations-notstand, ich gestehe Ihnen aber zu, daß Sie bei den Förderungsmitteln des Landes vielleicht ein bisserl mehr wissen als ich, natürlich. (Abg . Präsident Dipl.-Ing. Robl: Nur ein bisserl!) Na ja, Herr Präsident Robl, ein bisserl was wissen wir ja auch davon. Vielleicht nicht so viel wie der Präsident, der da oben thront und alles beobachten kann. (Abg. Präsident Dipl.-Ing. Robl: Und alles hört!) 
Ich wende mich aber jetzt einem Punkt zu und bin schon wieder bei einem Problem mit dem Herrn Landesrat Schneider, diesmal vielleicht auch mit Landeshauptmannstellvertreter Ludwig. Wenn ich die Förderung des Fremdenverkehrs einer Betrachtung unterziehe, so finde ich dort und da Mehrausga- ben bei der Fremdenverkehrswerbung von plus 1,44. Das ist gut so, denn die Werbung ist ungeheuer notwendig. Sie muß noch aufwendiger oder vielleicht noch zielstrebiger gehandhabt werden. Wenn man sie noch verstärkt, ist sie sicher noch kostenaufwendiger. Bei den Fremdenverkehrseinrichtungen finden wir ein Minus von 1,18 und bei den Investitionskrediten, die im Vorjahr mit 10 Millionen Schilling veranschlagt waren, finden wir ein Plus von 1,33, weil hier offenbar auch die Zuschüsse des Bundes für die entwicklungsbedürftigen Gebiete dazugekommen sind. 
Bei der Fremdenverkehrskreditaktion haben wir ein Minus von fast 5 Millionen Schilling. Dafür haben wir einen Beitrag zum Fremdenverkehrsförderungsfonds, und zwar ein Plus von 3,83 Millionen Schilling. Abgesehen davon, meine Damen und Herren, daß keine Deckungsfähigkeit besteht, hier also umgeschichtet wird, möchte ich doch noch etwas zum Fremdenverkehrsförderungsfonds sagen. Es ist eines auffällig. Bei den Fremdenverkehrseinrichtungen waren für das Land 18 Millionen Schilling präliminiert, für die Gemeinden 18 Millionen präliminiert. Ca. 7,3 Millionen wurden weniger ausgegeben, das ist um 40% weniger. Wenn man auch bei der Ortsverschönerung für die Gemeinden ein Plus von 2,8 hat, bleibt noch immer ein Minus von insgesamt 4,4 für die Gemeinden. Dafür wurde für die Wirtschaft, Fremdenverkehrswirtschaft, um 1,27 mehr gegeben, nichts einzuwenden, auch nichts gegen ein Mehr an die Vereine. 
Diese Entwicklung, meine Damen und Herren, findet ihre Fortsetzung bei den Zinsenzuschüssen, Fremdenverkehrskrediten. Präliminiert wurden 6 Millionen Schilling bei den Gemeinden, ein Minus von 2,48 Millionen Schilling. Das geht weiter bei der Fremdenverkehrskreditaktion, die mit 200.000 Schil- ling ganz wegfällt. Dafür gibt es aber einen Grund. Bei der Wirtschaft allerdings gibt es auch hier ein Minus von 4,7. (Landesrat Schneider: Wunsch des Herrn Minister Staribacher!) 
Herr Landesrat, hier der kleine und leise Vorwurf bezüglich des Wunsches des Ministeriums und der Zusammenarbeit zwischen Land und Bund auf diesem Sektor. Das ist, glaube ich, eine sehr einsame Rechnung gewesen, denn wenn man so draußen in Niederösterreich herumhört, hat mir, mit Aus- nahme ganz weniger, noch niemand dezidiert sagen können, daß es eine Aktion zwischen Bund und Land gibt. Dafür - man macht sich doch seine Gedanken - kommt eine Fremdenverkehrskreditaktion des Landes (Landesrat Schneider: Es gibt ja ein Merkblatt in zwei Aussendungen. Die Leute müssen das halt lesen!) na ja, und normalerweise wurde diese noch vor Schluß hier beschlossen, hätte also zumindest heute da sein müssen. Rückschluß: Sie kommt nicht. Bitte, aber das nur nebenbei. Es weiß kein Mensch, daß es hier eine Möglichkeit gibt. 
Aber, meine Damen und Herren, ich habe jetzt die Gemeindemittel mit jenen der Wirtschaft und der Vereine verglichen und folgendes festgestellt: Wenn diesmal laut Rechnungsabschluß 1978 den Gemeinden weniger Mittel zugunsten anderer gegeben wurden, in Ordnung, vielleicht wurden sie dort notwendiger gebraucht. Aber ich habe das untersucht und bin jetzt daraufgekommen, daß der Rechnungsabschluß 1977 ein ähnliches Bild zeigt. Fremdenverkehrseinrichtungen - Gemeinden mit 18 Millionen Schilling veranschlagt minus 5,13. Vereine und Gemeinden Investitionskredite Voranschlag 4,5, minus 1,14. Dafür die Zuweisung an den Fremdenverkehrsförderungsfonds wieder mit 3,83. Im Fremdenverkehrsförderungsfondsbericht heute sahen wir 69 Darlehen, davon 31 an 
Gemeinden, und im Jahre 1977 (Rechnungsabschluß) 64 Darlehen - 26 Gemeinden. Wissen Sie, wenn man ein gutes Gedächtnis hat, meine Damen und Herren, so erinnert man sich, daß dieser Fremdenverkehrsförderungsfonds, das stand immer wieder in den Berichten, mit der Auflage gegründet wurde, daß er in erster Linie den Gemeinden zur Verfügung stehen soll. Das war der Grund zur Schaffung dieses Förderungsfonds. Und jetzt haben wir die Verschiebung. Wir haben die Mittel 1977 und 1978 von den Gemeinden, weggezogen und sie teilweise dem Fremdenverkehrsför- derungsfonds zugeführt. Die Entwicklung des Fonds zeigt jetzt aber auch, daß sie zuungunsten der Gemeinden stattfindet. Ich habe keine Neidkomplexe, meine Damen und Herren, ich habe vorangestellt, wenn die Mittel der Wirtschaft zugute kommen, in Ordnung, wenn sie es mehr braucht. Aber es ist für mich unvorstellbar, daß die Entwicklung in Niederösterreich so vor sich geht, daß die Gemeinden weniger investitionsfreudig sind, weniger Geld brauchen, und die Wirtschaft und die Vereine mehr Geld brauchen, weil sie mehr investieren wollen, wobei ich bei den Vereinen eine gewisse Einschränkung mit dem positiven Urteil, das ich vorhin sagte, machen muß, und zwar überall dort, wo auch bei Fremdenverkehrseinrichtungen der Vereine der Gast König ist und nicht aus 
Vereinsgründen die Vereinsmitglieder. Das soll es nämlich auch geben. Wobei man über ver- schiedene Förderungen beim Fremdenverkehrsförderungsfonds, soweit sie Vereine betreffen, manchmal der Meinung ist, daß es Grenzfälle gibt. Aber bitte, das ist nicht zu verhindern, das ist kein Vorwurf, Herr Landesrat, ausnahmsweise kein Vorwurf. (LR Schneider: Im Interesse der Gemeinden!) Meine Damen und Herren, in der Erklärung des Herrn Landeshauptmannes hat es geheißen, daß die wachsende Bedeutung des Fremdenverkehrs im Hinblick auf die Sicherung der Arbeitsplätze und Schaffung neuer Arbeitsplätze ganz besonders wichtig ist. Wachsende Bedeutung? Das würde heute zu weit führen, über die Bedeutung des Fremdenverkehrs wurde schon sehr viel gesprochen. Es erscheint mir nur etwas komisch, daß der Herr Landeshauptmann hier erklärt Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze für die Familienbetriebe. Ich glaube, meine Damen und Herren, da ist irgendwie ein Fehler im Konzipieren, denn ich kann mir das nicht vorstellen. Das Prädikat ,,Familienbetrieb" heißt ja, daß Familienangehörige arbeiten. Wenn man da jetzt noch glaubt, Arbeitsplätze neu schaffen zu können, dann wird das kein Familienbetrieb mehr sein, sondern wird sich entsprechend vergrößern. Ich bin jedenfalls der Meinung, daß man nicht nur die Familienbetriebe entscheidend fördern muß, sondern auch alle anderen Fremdenverkehrsbetriebe (LR Schneider: Es werden ohnehin alle gefördert!) 
Und dann ist auch die Aussage des Herrn Landeshauptmannes gegeben, Existenzsicherung der kleineren und mittleren Betriebe und der Privatinitiative müßte Vorrang eingeräumt werden. Ich möchte hier eine sehr klare Aussage treffen: Der Privatinitiative, meine Damen und Herren, sind in dieser freien Marktwirtschaft fast keine Grenzen gesetzt. Und das, was erreicht wurde auf dem Sektor der Fremdenverkehrswirtschaft, wurde ja eigentlich zum Großteil durch Privatinitiativen erreicht, durch die Unterstützung der Gemeinden auf dem Sektor des Fremdenverkehrs und nicht zuletzt die Initiativen der Gemeinden. Leider müssen wir dazusagen, das Land hat hier sehr lange Zeit gebraucht und hat jahrelang sehr zögernd reagiert und agiert. 
Und wenn der Herr Landeshauptmann weiters sagt, die Betriebsförderung ist entscheidend zu intensivieren, dann hat er sich jetzt, Herr Landesrat, mit Ihnen in Widerspruch gesetzt. Ich habe seit Jahren immer wieder erklärt, wir müssen viel mehr tun, wir müssen praktisch diese Förderung entscheidend verstärken, intensivieren. Ich rede seit Jahren darüber und immer wieder, wenn ich das gesagt habe, sind Sie dann herausgekommen und haben heftigst bestritten, daß das noch notwendig ist, und gesagt, das tun wir eh schon. Ich bin jetzt durch den Herrn Landeshauptmann erhärtet in meiner Ansicht, daß man ab jetzt noch mehr die Betriebsförderung zu intensivieren hat. 
(LR Schneider: Je schlechter es ihnen geht, desto mehr muß man sie fördern!) 
Herr Landesrat, wir könnten ja mit der Förderung, die heute besteht von Landesseite, abgesehen von der Kritik, die ich angebracht habe, zum Teil sehr zufrieden sein. (Abg. Kurzbauer: Bravo!) Ich habe ja gesagt, die Wirtschaft und die Vereine haben auf Kosten der Gemeinden mehr Geld bekommen; offensichtlich haben sie es nicht notwendig, aber wenn in der Wirtschaft das Geld gut angewendet wird, vielleicht wird einmal ein Jahr sein, wo die Gemeinden dann mehr bekommen. Ich hoffe es zumindest. Aber die Aussage des Herrn Landeshauptmannes hat schon einen gewissen Nachgeschmack insoferne, weil er jetzt die Klein- und Mittelbetriebe hervorhebt. Man muß sich die Frage stellen, ob das jetzt eine Umkehr der Förderung ist, denn bisher wurden auch wesentliche 
Projekte, große Fremdenverkehrsprojekte - ich denke an Deutsch-Altenburg, an Schönau, Herr Kollege Wallner, auch an Baden natürlich - immer wieder gut gefördert. Ich sage das auch ohne Neid. Ich habe heute sehr aufmerksam Ihre Ausführungen gehört und habe mir gedacht, da steht nun der Bürgermeister mit der zumeist größten Übernachtungsziffer Niederösterreichs und hat eigentlich drei Möglichkeiten der Förderung. Einmal ist es der Kurort, zweitens die Attraktion des Wassers und dann haben wir noch die Kultur. Man müßte Bürgermeister von Baden sein, dann könnte man überall, hier und bei den zentralen Orten und beim Landesrat Grünzweig die Hand aufhalten. (Abg. Wallner: Tun wir auch, bitte! - Heiterkeit.) 
Ich habe auch noch etwas zur Aussage des Herrn Landeshauptmannes bezüglich die Überbesteuerung dieser Branche. Der Herr Abg. Buchinger und der Herr Landeshauptmann Ludwig haben hier gegen Präsident Binder Stellung genommen bezüglich des Finanzausgleiches, Landesumlagen und so weiter. Ich möchte dazu sagen, Herr Abg. Buchinger (Abg. Buchinger: Ich nicht, bitte!) Nein Kellner war es. Mir ist es klar, der Finanzausgleich ist ein Abkommen und es nützt jetzt nichts, wenn wir darüber weinen, daß wir Landesumlage zahlen müssen. Für mich ist der Pakt abgeschlossen, damit auch erledigt. Aber dann sollten solche Aussagen des Herrn Landeshauptmannes über Besteuerung dieser Branche nicht nur in Richtung Getränkeabgabe gehen. Es gibt ja nichts anderes, was immer wieder von der Kammer kritisiert wird. Wahrscheinlich hat er da irgendeinen von der Kammer gehabt, das ist der alte Schlager der Kammer. Aber hier muß ich sagen, meine Damen und Herren, wir werden als Gemeinden mit Zähnen und Klauen das verteidigen, was uns nach dem Finanzausgleich zusteht, also auch diese Getränkeabgaben, darüber gibt es keine Diskussion (Beifall bei der SPÖ.) 
Meine Damen und Herren, ich möchte mich jetzt noch einem anderen Problem zuwenden, das teilweise auch Vormittag angeklugen ist, das ist Merkantil, die Förderung der Betriebe. Wir wissen, daß es hier Probleme gibt, man spricht von vielen Orten, die keine Nahversorgung haben. Im Rechnungsabschluß 1978 gibt es keinen gesonderten Nachweis über das Merkantil-Darlehen, weil das praktisch aus den allgemeinen Förderungsmitteln der Wirtschaft gemacht wird. Eine gute Aktion zweifellos. Aber hier sollte man doch auch über die Nahversorgung einige Worte sagen. Die berechtigte Forderung der Handelskammer lautet, es möge dieses Merkantildarlehen einmal im Budget verankert werden, damit man weiß, daß es auch gegeben wird. Sie wollen Sicherheit haben, auch gut. Der Herr Landeshauptmann spricht über die ausreichende Nahversorgung und sagt auch, der Bund muß die günstigen Randbedingungen schaffen. Und im wirtschaftpolitischen Bericht - ich komme immer wieder auf die Handelskammer, das kommt vielleicht davon, weil der Herr Landesrat da und drüben sitzt - tritt die Handelskammer für die rigorose Handhabung des Raumordnungsgesetzes ein und sagt, bei den 600 Quadratmetern für die Supermärkte gibt es Probleme. Die bauen - so ähnlich verstehe ich das - einen Supermarkt mit 599 Quadratmetern also knapp unterhalb der Grenze. Da dürfte bei der Handelskammer das Gefühl bestehen, es wäre besser sie wären kleiner. Und die Handelskammer sagt auch hier, man würde dem Land Material in die Hand geben, damit eine wirksame Handhabung des Raumordnungsgesetzes möglich ist. Na ja, die Sicherung der Nahversor- gung ist nicht nur ein Problem für die Handelskammer, sondern auch für das Land. Und das Anliegen der Handelskammer wäre, daß man in den zentralen Orten, diese Sache eins-zwei-drei kürzt auf 400 Quadratmeter. Das heißt mit anderen Worten, wenn es ginge - jetzt kommen wir zum Problem -, würde die Handelskammer diese Supermärkte, diese Diskonter, na sagen wir es offen, zum Teufel schicken. (LR Schneider: Das Neuentstehen!) Vielleicht nicht so böse, aber so ähnlich. Die Fragestellung müßte nur lauten, Herr Landesrat, ob dann die Nahversorgung gesichert ist. Gibt es nicht auch noch andere Probleme, nicht andere Komponenten, die dieser Nahversorgung im Wege stehen? Nämlich die Entwicklung auf dem Sektor des Verkehrs, die Mobilität der Menschen, daß sie eine größere Auswahl haben wollen und daß sie sowieso sehr viel herumfahren müssen, zum Beispiel auch beruflich, und beim Rückfahren einkaufen. (Abg. Buchinger: Vor allem die alten Leute!) Herr Kollege Buchinger, ich komme ohnehin dazu. Ich komme noch zu einem sehr wichtigen Punkt. Die Pflichtmitglieder der Kammer, das sind ja auch die Supermärkte und die Diskonter alle, werden eine helle Freude haben daran, daß die Kammer jetzt sagt, wir wollen sie noch mehr einschränken. Das heißt, die Kammer verlangt eigentlich gesetzliche Maßnahmen gegen die Konkurrenz, abgesehen von den echten Problemen mit den alten Menschen, das ist mir schon klar. Wir wissen, genau, daß diese Leute dabei die größten Probleme haben. Aber bei dieser Sache meine Damen und Herren, Handelskammer und gesetzliche Maßnahmen befindet sich die ÖVP in einem Dilemma. Na ja, ich möchte sagen, das ist das erste Dilemma. Ich komme noch zu einem zweiten, denn der Herr Landeshauptmann erklärt, die freie Marktwirtschaft festhalten und damit auch an der Freiheit des Eigentums und der persönlichen Entscheidungsfreiheit. Wie ist die Veränderung der Konkurrenz mit diesen Aussagen vereinbar, Herr Landesrat? Man redet von der sozialen Marktwirtschaft, das freie Unternehmertum wäre in Gefahr, so sagt die Handelskammer, und wissen Sie, man sagt eigentlich nur eines, und das sollte hier einmal ausgesprochen werden, Herr Kollege Amon. (Abg. Amon: Das interessiert mich überhaupt nicht!) Vielleicht interessiert Sie das, wenn ich jetzt vom grünen Riesen rede. (Abg. Amon: Wie groß ist der rote Riese?) Wissen Sie, jetzt muß man sagen, einmal redet man von der freien Wirtschaft und beschwert sich über den Dirigismus des Bundes, auf der anderen Seite will man aber hier gesetzliche Höchsteinkommen. Meine Damen und Herren, die Kammer redet manchmaI davon, daß die Bundespolitik schuld ist, wenn die Nahversorgung nicht gesichert ist, aber meinen tut sie in Wirklichkeit ganz was anderes. Sehen Sie, da kann ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten, daß es im ,,Kurier" am 19. November 1976 in diesem Zusammenhang geheißen hat: ,,Der Vorwurf, am Abwürgen des Greißlers fleißig mitzuarbeiten, läßt die Raiffeisenführung kalt, wir bekennen uns zur freien Konkurrenz." (Abg. Ing. Schober: Konsum!) Herr Kollege Schober, das war aber jetzt ein sehr unberechtigter Einwurf, denn der Konsum (Abg. Schober: Der wird den Greißler nicht fördern, das werden Sie nicht behaupten!) hat schon zu einer Zeit die Menschen mit Waren versorgt, da es den grünen Riesen noch nicht gegeben hat. 
Wie übermächtig ist diese Konkurrenz, Herr Kollege Schober! Es gibt 185 Raiffeisenlagerhäuser mit rund 1.000 Filialen und Abgabestellen, einen Umsatz von 30 Milliarden Schilling, rund 11.000 Mitarbeiter; 260 den Lagerhäusern angeschlossene Reparaturwerkstätten sorgen für Landmaschinen, Traktoren-, Lkw- und Pkw-Service. Sehen Sie, das möchte ich jetzt dazu sagen, und damit kommen wir zum zweiten Dilemma, denn wenn man mit den Gewerbetreibenden draußen redet, wird das wohl sehr eifrig diskutiert. Ich gebe nicht die Stellungnahme ab, gegen den grünen Riesen zu sein, Herr Kollege Schober; ich bin überzeugt, die Landwirtschaft braucht diese Lagerhausgenossenschaft, gar keine Frage. Ich zeige nur, die Widersprüchlichkeit auf, die hier in der ÖVP Platz greift. Einmal die Handelskammer, das andere Mal die Vertreter der Bauern, es ist ja kein Geheimnis daß in diesen Lagerhausgenossenschaften nicht nur die Bauern einkaufen, und so müßte man eigentlich sagen, wenn wir die Nahversorgung sichern wollen, befindet sich die ÖVP in einem Bündeldilemma. Das ist das zweite Dilemma (Abg. Ing. Schober: Sie gehören an die Siebzehnerkommission, Herr Kollege!) Herr Kollege Schober, da muß ich Ihnen jetzt sagen, es hat einmal einer gesagt, neun Jahre Sozialismus sind genug für dieses Land, daher ist es Zeit, zum Wechseln, (Abg. Schober: Gewiß!) gemeinsam mit den Österreichern werden wir die schwierigen Probleme der 80er Jahre bewältigen. Ehrlich, offen und verantwortungsbewußt, schloß Taus. Sehen Sie, da sind jetzt die Bündeldilemma ausgebrochen, Taus ist ein Opfer dieses Bündeldilemmas geworden. 
Meine Damen und Herren, ich habe nur aufgezeigt, daß der Greißler hier nicht nur dem Wettbewerb mit den Supermärkten gegenübersteht, wenn er nicht nur Mehl und Zucker führt und Butter, sondern auch einer ganz großen Konkurrenz der landwirtschaftlichen Genossenschaften ausgesetzt ist. Und wenn man hier über Nahversorgung redet, dann wird sich die ÖVP langsam auch einfallen lassen müssen, daß es neben dem Problem Supermärkte auch noch das Problem der Lagerhausgenossenschaften gibt, die ein Sortiment besitzen, das nicht nur dem Greißler, sondern auch vielen anderen Gewerbetreibenden sehr weh tut. Und so, glaube ich, sollte man dieses Problem auch sehen. (Abg. Ing. Schober: Der hat das Thema verfehlt, denn wir sind beim Rechnungsabschluß!) Nachdem es schon sehr spät ist und ich Ihre Geduld nicht länger in Anspruch nehmen will, möchte ich dieses Kapitel abschließen (Beifall bei der SPÖ.) 
ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Als nächster ist der Abg. Stangl zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. 
Abg. STANGL: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hohes Haus! Herr Kollege, es ist besser ein weißer Riese als ein Giftzwerg zu sein (Heiterkeit - Beifall bei der SPÖ.) 
Ich hatte eigentlich nicht die Absicht, mich zum Wort zu melden, aber ich hätte gerne einiges klargestellt. (Abg. Ing. Schober: Das hat schon der Kollege Lechner gesagt!) 
Im Finanzausschuß hat der Herr Landesfinanzreferent festgestellt, daß im Rechnungsabschluß des Jahres 1978 das Schul- und Kulturwesen mit einem Gesamtausgaberahmen von 26% berücksichtigt ist. Heute hat der Klubobmann der Österreichischen Volkspartei hier vor dem Hohen Haus festgestellt, daß das Schulwesen mit 21% bedacht ist; wenn man sich das Kulturwesen ansieht, sind das knapp 1%, also würde ich hier auf 22% kommen. Diesen Widersprüchlichkeiten der Aussagen prominenter ÖVP-Funktionäre möchte ich doch etwas Augenmerk schenken. 
Ich habe den Rechnungsabschluß 1978 hergenommen und eigentlich müßte ich von den Gesamtausgaben des ordentlichen Haushaltes, der mit 15 Milliarden, 200 Millionen und etliches abschließt, jetzt die Ausgaben abziehen, die zweckgewidmet gerade im Schulwesen vom Bund kommen, wie zum Beispiel die Lehrergehälter, Pensionsbeiträge, die Ersätze der gewerblichen Berufsschullehrer, der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschullehrer, aber auch diese 1,700.000 Schilling für Privatschulen, die der Bund ersetzt und die eigentlich im Landeshaushalt nur ein Durch- laufer sind. Wenn ich die abziehe, dann komme ich auf eine Gesamtausgabe im Schulwesen als echten Landesaufwand von 1.083 Millionen Schilling. Wenn ich das jetzt auch bei den Einnahmen abziehe vom Gesamthaushalt, dann komme ich statt 15 Milliarden Schilling auf 12 Milliarden Schilling. Es ergibt sich daher eine echte Landesausgabe für Schulwesen, Sportwesen, Kindergartenwesen, also für die Gruppe 2, von 8,9% des Rechnungsabschlusses. 
Ich habe dasselbe auch versucht hinsichtlich der Gruppe 3, Kultur und Kultus. Hier kommt man knapp auf 1%, sodaß nach meiner Ansicht weder die Zahlen vom Herrn Landeshauptmannstellvertreter Ludwig noch jene vom Klubobmann Kellner stimmen, sondern wir sagen können, die echten Landesausgaben im Haushalt nach Berücksichtigung der Pflichtbundesmittel betragen etwa 10% für die beiden Kapitel. 
Nun, ich glaube, ein Rechnungsabschluß sollte nicht nur eine Nachbetrachtung sein, die sehr notwendig ist, sondern gerade dann, wenn er in diese Zeit fällt, wo am Voranschlag 1980 bereits von der Beamtenschaft gearbeitet wird und es nur einige Wochen dauern wird, bis der Landesfinanzreferent die zuständigen Regierungsmitglieder zu einer Letztabsprache des Entwurfes des Voranschlages 1980 einlädt, wäre es auch notwendig, besondere Anliegen, die wir zu den einzelnen Kapiteln haben, schon heute beim Rechnungsabschluß zur Diskussion zu stellen und nicht erst beim Budget 1980, für welches ja bereits gewisse Rahmenbeschlüsse da sind. 
Gestatten Sie mir daher, zu diesen beiden Kapiteln, die ich angeschnitten habe, einige Betrachtungen zu machen. Albert Einstein hat einmal gesagt, das Wertvollste im Leben ist die Entfaltung der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Kräfte. Wir Sozialisten bekennen uns zu dieser Zielsetzung, nicht allein hinsichtlich des ökonomischen Daseins, sondern vor allem hinsichtlich der Selbstverwirklichung des Einzelnen innerhalb des demokratischen Gefüges. Ich glaube, nur Menschen, die als Kinder oder Jugendliche nicht nur eine einseitige konventionelle intellektuelle Erziehung genossen haben, sondern auch eine Aktivierung der Kreativität und der Ästethik, könnten eigentlich in der Lage sein, Prozesse in Bewegung zu setzen, die künftig allen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Dabei, glaube ich, wäre es ein Fehler - wir verfallen sehr oft in diesen Fehler -, wenn wir alle diese Bildungsmöglichkeiten irgendwie nach Altersgruppen oder nach legistischen Institutionen oder nach Vereinsleben trennen würden. Ich glaube, es ist notwendig, einen Faden zu finden, der uns weg von jeder Typisierung nach Altersgruppen oder Institutionen oder aus- bildungsmäßig einzelnen Phasen bringt, sondern ich glaube, wir sollten dieses Problem als eine globale Entwicklung bzw. globale Erziehungsmöglichkeit selbst suchen, wo ein homogenes Ineinander die Problemlösung erleichtern wird, aber auch effektvoller gestalten wird. Natürlich ist diese Politik mehr als in vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einer ständigen Anpassung, an die Gesamtentwicklung besonders, unterworfen. 
Wenn Sie jetzt uns Sozialisten fragen würden, was wir im kommenden Budget in der nächsten Zeit als vordringlich betrachten, dann glaube ich, daß wir in drei Phasen ungefähr von den Institutionen her arbeiten müssen. Ich könnte jetzt beim Kindergartenwesen beginnen, mit der baulichen Verbes- serung, nicht mit der Erfassung von 80% oder von mir aus 96% der Drei- bis Sechsjährigen, weil es hier ja schon irgendwie eine Startmöglichkeit zu einer gewissen Chancengleichheit gibt. (Präsident Dipl.-Ing. Robl übernimmt den Vorsitz.) 
Es wurde heute schon von den Transportkosten gesprochen, ich glaube, vom Kollegen Leichtfried. Wir sollten auch vom Land her mehr Augenmerk den Ganztagskindergärten schenken, die noch immer für die Gemeinden eine eminente Belastung sind, denn sie haben ja die Mehrdienstleistungen der Kindergärtnerinnen zu tragen. Zum Teil tragen natürlich die Eltern dort die Kosten für das Essen bzw. für mehr Aufwartungen. Essen muß man daheim auch, hat der Herr Landesfinanzreferent gesagt; das nehme ich gerne zur Kenntnis, aber nicht, daß die Mehrdienstleistungen der Kindergärtnerin dann abgewälzt werden. Ich bin nicht für die generelle Errichtung von Ganztagskindergärten, sondern dort, wo es notwendig ist. (Abg. Amon: Wie ist das in Wien?) Herr Kollege, wie es in Wien ist, da fragen Sie Ihre Kollegen in Wien. Wenn Sie dort in der Minderheit so schwach sind, daß Sie nichts durchsetzen, dann ist das Ihre Angelegenheit (Heiterkeit bei der ÖVP. - Abg. Buchinger: Wenn Sie so etwas sagen!) 
Ich bin von der niederösterreichischen Bevölkerung als Abgeordneter gewählt, genauso wie Sie, und daher habe ich mich vor vollem mit niederösterreichschen Problemen zu beschäftigen. (Abg. Buchinger: Wo Sozialisten regieren, sehen Sie, wie sozial ihre Einstellung für die Familie ist!) Ich könnte jetzt mit anderen Vergleichen auch kommen wie sozial dort, wo jetzt Sozialisten regieren, die Einstellung war, bevor es eine sozialistische Regierung gegeben hat, zum Beispiel im Schulwesen und so weiter, das könnte man auch sagen. (Abg. Anzenberger: Die Wiener zahlen heute noch 1000 Schilling für die Kindergärten!) Dafür haben sie früher keinen Schilling für ein Lehrbuch bezahlt, seit 30 Jahren! (Abg. Anzenberger: In Wien zahlt man heute noch 1000 Schilling für die Kindergärten!) Ich muß Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie sollen nicht alles verallgemeinern, Sie tun immer nur ein Ding herausziehen und das andere lassen Sie links liegen. (Präsident Dipl.-Ing. Robl gibt das Glockenzeichen.) Aber das bin ich ja von Ihnen gewohnt. Mich wundert nur, daß Sie das nicht noch einmal sagen, Herr Kollege Anzenberger, denn ich bin schon gewohnt, daß Sie drei-, viermal das gleiche sagen. 
Aber ich glaube, genauso notwendig ist es, daß wir endlich auch auf die psychischen Erscheinungen im Kindesalter Rücksicht nehmen. Ich denke da neben den Hör- und Sehtests vor allem auch an die Betreuung durch Psychologen oder Logopäden, damit auch schon im frühesten Alter . . . (Zwischenruf von Landeshauptmannstellvertreter Ludwig.) Das machen wir nicht, Herr Landeshauptmann- Stellvertreter. Das machen wir noch nicht, daß wir eine psychologische Betreuung unserer Kinder im größten Ausmaß haben. Im Gegenteil, die Psychologin hat man da weggenommen. (Abg. Kurzbauer: Er leidet heute noch!) Und dann dürfte ich noch auf einen besonderen Umstand hinweisen. Gewisse Erscheinungsformen sowohl körperlicher als auch seelischer Art sind im Kindesalter noch leicht reparabel und wenn ich mir das Sonderkindergartenwesen in Niederösterreich anschaue, glaube ich, hätten wir hier noch einen sehr großen Nachholbedarf. Natürlich liegt hier eine reine Landeskompetenz vor, hier kann man nicht in irgendeiner Form ,,der Bund soll" sagen. 
Ich bin natürlich ganz der Meinung des Herrn Landeshauptmannes, der in seiner am 21. Juni gehaltenen Rede gesagt hat, er sei jener, der nicht nur wartet auf verschiedene Kompetenzstreiterein. Er hat sinngemäß gesagt auch dort, wo wir keine Kompetenzen haben, sollen wir uns Gedanken machen und Aktivitäten setzen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, glaube ich, müßte auch für das Schulwesen selbst gelten. Ich weiß schon, daß hier eine sehr große Kooperationsnotwendigkeit zwischen den Bundesstellen und den Landesstellen herrscht. Ich glaube aber, wir sollten doch nicht so einfach alles vom Tisch fegen. Schauen Sie, der Rückgang der Klassenschülerzahlen wurde heute schon besprochen. Aber so einfach wie die Erklärung des Herrn Landeshauptmannes, daß man mit den Schulversuchen jetzt endgültig aufhören soll, sollte man sich die Sache jedenfalls nicht machen. Ich glaube nämlich, wenn das Schulwesen nicht stillstehen soll, wird es immer wieder Schulversuche in gewissen Richtungen geben müssen, weil Notwendigkeiten einer Verbesserung ja immer wieder im Schulwesen auftauchen und gerade im Schulwesen eine Ver- steinerung das Schlechteste wäre. Ich glaube nur, ganz offen, daß die Schulversuche, die jetzt positiven Erfolg gehabt haben, doch endlich legalisiert werden und in der Schulgesetzgebung Niederschlag finden sollten, während man die mit denen negative Erfahrungen gemacht wurden, eben aus dem Schulversuchsprogramm ausscheidet. Ich habe bei der Antrittsrede des neuen Parteivorsitzenden der Österreichischen Volkspartei, des Herrn Mock, eigentlich in Hinsicht der Ganz- tagsschule doch eine andere Aussage erwartet, weil er für ganztägig geführte Schulen im Pflichtschulwesen überhaupt nicht ist. Ich glaube, daß man dort, wo die Ganztagsschulen notwendig sind - nicht generell, sondern dort, wo das eben auf Grund der verschiedenen Strukturen und der verschiedenen Wünsche der Bevölkerung möglich ist -, auch diese Schulform einführt. (Abg. Zimper: Auch die Tagesheimschule!) Die Tagesheimschule, Herr Kollege Zimper, das muß ich Ihnen ganz offen sagen, ist eine Schule, die wieder Differenzierungen innerhalb der Bildungsmöglichkeiten aufweist. (Abg. Zimper: Wieso?) Dann kennen Sie sie nicht. In der Tagesheimschule ist es so, daß ein Teil der Klasse in der Tagesheimschule bleiben kann, das heißt, die die sich freiwillig melden, und die anderen gehen heim. (Abg. Zimper: Eine Zwangsbeglückung ist das.) Am nächsten Tag sitzen sie wieder in derselben Klasse und fragen dann ihre Lehrer; der eine hat den Lehrer als Erzieher und als Hilfskraft am Nachmittag, der andere nicht und die sitzen dann beisammen. Außerdem glaube ich, daß wir hinsichtlich der Beaufsichtigung doch endlich auch die notwendigen Schritte hinsichtlich des Niederösterreichischen Hortgesetzes machen müßten. (Abg. Zimper: Eine Zwangsbeglückung ist das! - Unruhe. - Dipl.-Ing. Robl gibt das Glockenzeichen.) Das sind vor allem Probleme der Eltern, aber auch Probleme der Schulsitzgemeinden, vor allem am Hauptschulsektor, an der Untermittelschule, wo in den Sitzgemeinden auch hinsichtlich der Lehrerschaft immer wieder Probleme auftreten. 
Der dringendste Bedarf am Berufsschulsektor ist momentan gedeckt. Der qualitative Bedarf, glaube ich, wäre notwendigerweise noch zu decken. Wir haben in der heutigen Sitzung glaube ich, einen sehr entscheidenden Schritt getan, als wir die Turnhalle bei der Landesberufsschule in Eggenburg beschlossen haben. Hier fehlt es - die Mitglieder des Finanzkontrollausschusses wissen das genau - an Möglichkeiten der körperlichen Betätigung unserer Schüler. Ich glaube, das sollte auch ein Schwerpunkt werden und schon mit dem nächsten Budget beginnen. 
Und nun noch einige Worte zur Kultur. Was mich persönlich gefreut hat, ist, daß in der Erklärung des Herrn Landeshauptmannes - ich glaube daher, daß wir im Kulturbudget doch einmal ein bisserl über das eine Prozent kommen - einige Aussagen ganz wortwörtlich aus dem Bildungs- und Kulturkonzept der Sozialistischen Partei abgeschrieben bzw. verwendet wurden. Ich darf Ihnen zwei Auszüge bringen. In der Rede des Herrn Landeshauptmannes heißt es: „Für das friedliche Zusammenleben und das menschliche Lebensglück ist Kultur eine unentbehrliche Grundlage." Darf ich Ihnen aus unserem Konzept das vorlesen: ,,Für das friedliche Zusammenleben, für das menschliche Lebensglück ist Kultur die unentbehrliche Grundlage." Ich könnte gleich weiter fortsetzen. Der Herr Landeshauptmann sagte dann im nächsten Abschnitt: „Bei jeder Maßnahme auf kulturellem Gebiet ist die besondere Situation Niederösterreichs zu betrachten, zunächst die Tatsache seiner geographischen Situation als Land ohne Hauptstadt mit der Metropole Wien inmitten seines Gebietes." Hier muß ich ganz ehrlich sagen - ist doch eine Änderung eingetreten, denn im Kulturkonzept der SPÖ heißt es: ,,Bei jeder Maßnahme ist die besondere Situation Niederösterreichs zu be- achten, zunächst die Tatsache seiner besonderen geographischen Situation als Land ohne Hauptstadt mit der Metropole Wien." Und jetzt heißt es in der Erklärung des Herrn Landeshauptmannes ,,inmitten seines Gebietes" und bei uns heißt es ,,im Herzen". Ich könnte jetzt weiterlesen, den ganzen Absatz unseres Konzeptes. (Abg. Wallner: Das war die gemeinsame Regierungserklärung. Wir haben keine Ursache gehabt, sie zu ändern!) Es ist ja zu keiner gemeinsamen Regierungserklärung gekommen, wenn dies eine gemeinsame Regierungserklärung gewesen wäre, hätten die Mitglieder der Landesregierung und die ÖVP bei den weiteren Maßnahmen anders reagieren müssen. Nicht aber so! Wo es Euch paßt, ist es eine gemeinsame Regierungs-erklärung, und wo es Euch nicht gefällt, ist ganz einfach das Parteienübereinkommen von Eurer Warte aus gebrochen. (Beifall bei der SPÖ.) 
Ich glaube, die Hauptpunkte, daß die Vereinigungen und die Gemeinden als Hauptträger der Erwachsenenbildung, aber auch des kulturellen Lebens fungieren und daher besonderer Förderung bedürfen, könnte schon eine Gemeinsamkeit sein. Ich mache nur aufmerksam, - es ist heute bereits davon gesprochen worden und es sind auch Zeitungsmeldungen bzw. Medienmeldungen hier, die davon sprechen -, daß wir die Lehrer, die Pflichtschullehrer nicht mehr alle im Beruf unterbringen können. Es wäre die Überlegung anzustellen, ob man nicht Lehrer, die dazu auch das nötige Zeug und vor allem die Freude und das Verlangen und die Begabung haben, in der Erwachsenenbildung für einzelne Sparten mit heranzieht. Genau dasselbe wäre für den Sport denkbar in dem man sie eben als lebende Subvention diesen Bildungseinrichtungen, auch Kultureinrichtungen, zur Verfügung stellt. Die engere Zusammenarbeit des Kulturgeschehens Niederösterreich mit den Massenmedien, glaube ich, wäre zu verstärken. Die Förderung der niederösterreichischen Künstler, glaube ich, kann nicht nur auf finanziellem Gebiet liegen, sondern wir müßten hier einen Erziehungsprozeß durchführen und zwar so, daß es auf breiterer Basis Begegnungsmöglichkeiten mit Aussprachen, Diskussionen zwischen den Künstle& und dem Publikum selbst geben sollte. Daher möchte ich ganz offen sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, daß diverse Einrichtungen natürlich fortgesetzt werden sollen, ich denke an Landesausstellungen, aber auch an andere Ausstellungen bzw. Begegnungen. Ich habe anläßlich des Rechnungsabschlusses nur eine Bitte, Herr Landesfinanzreferent, daß das Verhältnis des Kulturbudgets zum Gesamtbudget in der Zukunft doch ein günstigeres Bild zeigt. Auch könne man sich hier vielleicht andere Bundesländer zum Vorbild nehmen. (Beifall bei den Sozialisten.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gemeldet ist Herr Abg. Dr. Bernau. 
Abg. Dr. BERNAU: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin nur neugierig, was wir bei der Budgetdebatte plaudern werden, wenn wir das heute alles schon vorweggenommen haben. (Ruf bei der ÖVP: Dasselbe! Heiterkeit im Hause.) 
Herr Kollege Lechner, bei Ihnen mache ich mir wirklich keine Sorgen, denn zur Art, wie Sie uns heute wieder Lob und Tadel in bunter Reihenfolge geliefert haben, kann ich nur sagen: War es Wahnsinn oder ist es Methode (Zwischenrufe - Heiterkeit - Beifall bei der ÖVP.) Jedenfalls darf ich feststellen, es war auch sehr viel Lob dabei, und wir freuen uns, daß wir aus dem Bericht des Rechnungs-abschlusses ersehen können, daß es mit dem Fremdenverkehr in Niederösterreich eigentlich recht schön vorangegangen ist. übrigens ist es Ihnen - ich bewundere das, Herr Bürgermeister - immer wieder wirklich gelungen, für Ihre Gemeinde sehr viel herauszuschinden, Gott sei Dank, und daher sollen Sie nicht immer so viel weinen. (Abg. Lechner: Wieso wissen Sie das, Herr Kollege? Das ist ja gar nicht wahr!) Na, weil ich in der Gemeinde öfter Gast bin, bitte, weil ich das ja dort sehen kann, nicht wahr. (Zwischenrufe von links) Na ja, der Wallner, der ist halt gescheiter als Sie, nicht wahr, da ist ja nichts dabei. Ansonsten habe ich die große Bitte an Sie, Herr Kollege Bürgermeister Lechner, vielleicht könnten Sie einmal etwas tun, daß unser Fremdenverkehr steuerlich entlastet wird, damit wir vielleicht die Erfolgsziffern noch viel weiterbringen können. 
Aber eines muß ich sagen und bitte nicht böse zu sein. Der Herr Präsident ist jetzt nicht da, ich habe die Geduld des Vorsitzenden bewundert. Ich meine, es ist heute immerhin der Rechnungsabschluß zur Debatte gestanden und der Herr Leichtfried hat mit keinem Wort den Rechnungsabschluß erwähnt. Er hat uns zwar Verhaltensregeln gegeben, wie sich eine Partei, eine geschlagene Partei um ihre . . . (Abg. Lechner: Was tun Sie jetzt, Herr Kollege Bernau?) Na ja, ich muß ihm ja darauf antworten. Ich gebe zu, ich fühle mich jetzt auch als ein Verletzter der Geschäftsordnung. Aber er erwartet ja, daß wir zu seinen Ausführungen Stellung nehmen. Ich muß dazu sagen: Die Österreichische Volkspartei hat zweifellos ihr Wahlziel nicht erreicht, das ist bekannt, das haben wir auch immer gesagt, aber Sie, meine Damen und Herren von der Sozialistischen Partei haben Ihr Wahlziel ebenso wenig erreicht. Das scheinen Sie vergessen zu haben. Denn Sie haben Czettel als Landeshauptmann präsentiert, er ist aber nach wie vor als Stellvertreter da und ich hoffe, es wird auch noch weiter so sein (Beifall bei der ÖVP.) 
Die Österreichische Volkspartei hat zweifellos Fehler gemacht, so wie Sie von der Sozialistischen Partei auch Fehler machen. Davon ist keine Partei bisher verschont geblieben und wir werden uns bemühen, aus diesen Fehlern zu lernen und es künftighin besser zu machen. Wir brauchen aber nicht den Herrn Bundeskanzler Kreisky, der seine Hilfe der Freiheitlichen Partei seinerzeit angeboten hat, und wir danken auch, Herr Kollege Leichtfried, für Ihre Hilfe. Wir werden sie nicht annehmen, wir wollen das selber erledigen. 
Was mir nun heute klargeworden ist, ist folgendes: Die heutige Sitzung und vor allem die Wortmeldung von Ihnen, Kollege Leichtfried, hat eigentlich bewiesen, warum dieses Parteienübereinkommen gebrochen wurde. Es gab so viele Gerüchte darum - ich sage Gerüchte, ich kann es ja nicht beweisen - in Journalistenkreisen, daß offensichtlich das Ergebnis der Regierungsverhandlungen bei der Sozialistischen Partei nicht die volle Zustimmung gefunden hat. 
Ich sage Gerüchte bitte, lassen Sie mich ausreden, ich habe es nicht erfunden. Sie haben ja selber, meine sehr geehrten Damen und Herren, gehört, daß das in den Journalistenkreisen öfter erzählt worden ist. Ich habe dieses Gerücht nicht unbedingt geglaubt. (Abg. Leichtfried: Das ist eine Flucht nach vorne!) Nein, nicht die Flucht nach vorne, sondern die Antwort auf Ihre Rede heute. Aber ich habe dann den Eindruck bekommen, daß an diesem Gerücht deswegen etwas dran ist, weil das alles, was Sie heute hier erzählt haben, sehr ausführlich erzählt haben, mit Resolutionsanträgen unterlegt haben, die tagesordnungsmäßig, Herr Präsident Binder, sicherlich nicht die Deckung in der Geschäfts- ordnung finden, ein Teil der gemeinsamen Regierungserklärung gewesen wäre. Jener gemeinsamen Regierungserklärung, meine Damen und Herren, zu der wir uns in der Karwoche zusammengesetzt haben, an der wir viele Stunden gearbeitet haben und die gebrochen wurde. Und jetzt muß ich bitte schön die Wahrheit einmal sagen: Nicht wir haben sie gebrochen (Abg. Stangl: Na wer denn?) sondern die Vertreter Ihrer Partei, meine Damen und Herren, indem der Herr Landeshauptmann-stellvertreter Czettel gesagt hat, wenn die Österreichische Volkspartei nicht bereit ist, in Mödling den bisherigen Bürgermeister zum Regierungskommissär zu bestellen, dann gibt es keine gemeinsame Regierungserklärung. 
Nun war bitte in der Vereinbarung dieser beiden Parteien, mühsam ausgehandelt, einer der wesentlichsten Punkte, die Regierungserklärung. Noch dazu ein Wunsch der Sozialisten (Abg. Leichtfried: Das war eine Forderung der Sozialisten! - Unruhe bei der Volkspartei: - Präsident Dipl.-Ing. Robl gibt das Glockenzeichen.) dem wir sehr gerne zugestimmt haben. Aber, Herr Kollege 
Leichtfried, da muß ich Ihnen jetzt etwas sagen. Wenn ein Vertrag geschlossen wird, da beinhaltet er eine Anzahl von Punkten und dieser Vertrag kann nur durch Willensübereinstimmung zustande kommen. Diese Willensübereinstimmung gilt für das ganze Vertragswerk und es kann nicht einer sagen, ich springe jetzt aus einer Vertragsbestimmung aus, weil die habe ich vorgeschlagen, daher kann ich ruhig darauf verzichten (Abg. Lechner: Das ist Ihre Version!) Herr Kollege Lechner, dann bitte ich Sie, raschestens einen Rechtskurs zu besuchen, um sich einmal das Vertragsrecht erklären zu lassen (Abg. Lechner: Ich weiß, dass Sie so gescheit sind!) Na ja, ich bin kein Lehrer (Unruhe im Hause - Präsident Dipl- Ing . Robl gibt das Glockenzeichen.) Also bitte schön, dazu braucht man nicht gescheit zu sein, man braucht nur ein bisserl das Recht zu studieren, um zu wissen, daß ein Vertrags- werk ein einheitliches Gefüge ist. Und Sie werden doch nicht glauben. (Abg. Leichtfried: Beschlüsse der Landesregierung auch, Kollege Bernau!) Also bitte schön, vermischen wir jetzt nicht Kraut mit Rüben! Das ist doch ein Parteienübereinkommen bitte, und in diesem Parteienübereinkommen ist punkteweise aufgezählt worden, wozu sich beide Parteien in der kommenden Legislaturperiode bekennen. Aus. Darüber hinaus gibt es noch eine Unzahl von Fragen, die dieses Haus beschäftigen werden, die vielleicht zu weiteren Sitzungen der Parteien und des Kommitees führen werden, die eben in dem Parteienübereinkommen nicht geregelt waren und daher frisch verhandelt werden müssen. Das wäre eine Frage gewesen beispielsweise, aber sie hat im Parteienübereinkommen keine Deckung gefunden. Wissend, daß man offensichtlich die Österreichische Volkspartei auf die Probe stellen will, ob sie noch hart genug ist oder nicht vielleicht schon zusammengegangen ist, hat der Landeshauptmann in der Regierungssitzung - Herr Landesrat Grünzweig, ich bitte, das jetzt zu bestätigen - am Dienstag vor der Landtagssitzung erklärt: Meine Herren, wir bekennen uns zu der gemeinsamen Regierungserklärung, wir bekennen uns zu der Parteienvereinbarung, wir sind bereit, heute, morgen, den ganzen Tag zu sitzen, um diese gemeinsame Regierungserklärung zu konzi- pieren. Die Sozialisten haben das in der Regierung abgelehnt. (LR Grünzweig: Das ist ein Schlag ins Gesicht. Wo geht denn das?) Das ist natürlich eine Auslegung, Herr Landesrat die Sie durchaus sagen können. Aber es ändert nichts an dem Zustand, an der Tatsache, daß ein Paktum vorhanden ist und daß man einen sehr wesentlichen Punkt aus diesem Paktum einseitig herausgebrochen hat. Darum haben wir, um auch zu beweisen, daß wir Verträge ehrlich nehmen und auch gewillt sind, sie zu erfüllen gesagt jawohl, was bis zu diesem Tag erfüllt worden ist, ist erfüllt worden. Denn der Vertrag hat bis zu diesem Tag bestanden. Was ab diesem Tag noch nicht erfüllt ist, steht nicht mehr zur Debatte, und zwar deswegen, weil Sie, meine Damen und Herren, das möchte ich mit aller Deutlichkeit hier feststellen, das Parteienübereinkommen gebrochen haben. Und hier haben Sie allein die Konsequenz zu tragen. (Beifall bei der ÖVP.) 
Wir hätten uns heute zweifellos eine sehr langatmige Debatte ersparen können. Ich sage Ihnen gleich, wir lehnen die vielleicht sehr guten Vorschläge ab. Wir lehnen die Resolutionsanträge ab, und zwar deswegen, weil wir heute gar nicht bereit sind, uns damit zu beschäftigen, weil das nicht der Tagesordnung entspricht. Man wird auch hier im Haus lernen müssen, wieder nach der Tagesordnung vorzugehen und dann die Anträge zu stellen, wenn es richtig ist (Beifall bei der ÖVP.) (Abg. Leichtfried: Die Wirtschaft kann ja warten!) Das alles hätte in der gemeinsamen . . . (LHSt. Czettel: Gratuliere zu dem Geist!) das alles hätte in der gemeinsamen Regierungserklärung, Herr Landeshauptmannstellvertreter . . . (LHSt. Czettel: Nach diesen Methoden! - Präsident Dipl.-Ing. Robl gibt das Glockenzeichen.) Das alles hätte in der gemeinsamen Regierungserklärung . . . (Unruhe im Hause. - Präsident Dipl.-Ing. Robl gibt das Glockenzeichen. - LHSt. Czettel: Jetzt haben wir die Radikalisierung!) Herr Landeshauptmannstellvertreter, diese Ausrede ist viel zu einfach. Du weißt persönlich am genauesten, warum diese Vereinbarungen nicht getroffen wurden, denn Du warst dabei. Der Landeshauptmann hat noch einmal aufgefordert und gesagt, bitte, machen wir dieses Parteiübereinkommen, halten wir es durch, reden wir noch einmal über die gemeinsame Vereinba-rung, und Du hast gesagt, nein, kommt nicht in Frage, wenn Ihr nicht den Regierungskommissär ernennt. Das ist eine Präjudizierung, meine Damen und Herren, was soll ich noch mehr sagen. Wo ist die Radikalisierung? Das ist ein eindeutiger Bruch der Vereinbarung, da brauche ich keine Radikalisierung machen und gar nichts. Das ist kein Geist, sondern das ist bitte von Euch und speziell von Dir, Herr Landeshauptmannstellvertreter zu verantworten. (Beifall bei der ÖVP.) 
Was nun die Industriepolitik betrifft, Herr Kollege: Natürlich sind wir für die Industriepolitik, aber ich sage einmal mehr, nicht nur für die Industriepolitik. Wir brauchen die Klein- und Mittelbetriebe (Abg. Lechner: Habe ich auch gesagt!) und jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen. Der Abg. Manndorff hat heute hier unter anderem auch das Projekt der General Motors erwähnt, das hier in Aspern gebaut wird, und hat dazu festgestellt, daß man da vielleicht den Standort nicht richtig gewählt hat. Ich höre - ich sage wieder ich höre, denn keiner weiß es ja bisher genau -, daß ein Arbeitsplatz dort mit etwa 3 Millionen Schilling zu Buche stehen wird, 3 Millionen Schilling aus öffentlichen Steuergeldern. (Abg. Dipl.-Kfm. Bauer: Nicht aus öffentlichen. Das ist keine reine Förderung. Das ist Investition!) Natürlich, na bitte. (Abg. Kurzbauer: Na geh!) Also wir werden ja bald konkret hören, was der Bund hier an Mitteln zur Verfügung stellt. Ich höre eine Milliarde Schilling. (Abg. Blochberger: Wer zahlt denn das?). Ich weiß es nicht; das weiß, glaube ich, noch niemand. Aber jetzt reden wir einmal davon Kollege Leichtfried, wenn es uns gelungen wäre, dieses Geld im Waldviertel zu investieren, was wir an Arbeitsplätzen hätten schaffen können. Da sind wir genau bei jenem Punkt, den der Herr Landesrat Schneider heute ein paarmal erwähnt hat. Herr Kollege Leichtfried, Sie haben von hier aus den Vorwurf gemacht heute, daß wir diesen Resolutionsantrag abgelehnt haben. Und Landesrat Schneider hat zwischendurch genau erzählt, daß es halt leider nicht so ist, daß man alle Mittel nur dort hineinstecken kann, wenn man gar nicht einmal die Anträge hat. Schauen Sie, ich erinnere mich, wir haben hier einmal davon gesprochen, daß vom Berufsförderungsinstitut in Sigmundsherberg die Fachschule gebaut worden ist mit der Begründung, wir brauchen ausgebildete Dreher und Me- tallarbeiter im Waldviertel. Und jetzt gäbe es die einmalige Chance, daß man diese Fachkräfte, die dort offensichtlich ausgebildet wurden, einsetzen kann. Und was tut man? Man stellt die Fabrik nach Wien, wo ohnehin die qualifizierten Fach . . . (Abg. Leichtfried: In der Wirtschaft ist es halt so, daß Sie niemanden zwingen können!) Nein, das ist falsch, bitte schön. Ich bitte doch nachzuschauen, was hier gesagt wurde. Ich glaube, der Leichtfried hat es damals auch gesagt, wir brauchen im Waldviertel qualifizierte Facharbeiter der Metallbranche, damit wir dort entsprechende Betriebe ansiedeln können. Na wäre, das nicht ein Fall gewesen für dorthin, bitte? (LR Grünzweig: das ist eine andere Dimension!) Na ja, zugegeben, er hat eine andere Dimension. (LHSt. Czettel: Tauben und Falken!) Es ist uns bisher nichts anderes gelungen, meine sehr geehrten Herren. Und was die Tauben und Falken betrifft, Herr Landeshauptmannstellvertreter: Die Tauben der Sozialistischen Partei sitzen hier im Landtag, zumindestens wenn sie so sprechen, wie es heute zum Teil getan wurde. Falken sitzen offensichtlich woanders, in der Propagandaabteilung. Ich darf nur erinnern an die Geschichte mit dem Bischof, der die Proteste gegen den Landeshauptmann losgelassen hat, oder an die gestrige Belangsendung. Lieber Präsident Binder, daß Du, den ich sehr schätze, Dich hier zur Verfügung gestellt hast, bei so einem Machwerk insofern zu helfen, als Ihr dort ein Kamerateam eingeschleust habt unter falschen Voraussetzungen, die dann das zusammengeschnitten haben, was gestern rausgekommen ist. Ich glaube nicht, daß das im Sinne der Delegation der Sozialistischen Partei gewesen ist. (Beifall bei der ÖVP.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gemeldet ist Herr Abg. Präsident Binder. 
Abg. Präsident BINDER: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren des Hohen Hauses! Ich muß mich über die Ausführungen von Dr. Bernau wundern. Zuerst einmal gleich über das Kamerateam, das angeblich eingeschleust wurde. Herr Dr. Bernau, ich war Delegationsleiter dieser Protestdemonstration, die wir zum Herrn Landeshauptmann geführt haben. Es waren Kamerateams da, es waren Fotografen en masse da, und Journalisten (Abg. Blochberger: Schon wieder nichts gewußt!) Na sicherlich nicht, wenn ich Ihnen das sage, (Abg. Dr. Bernau: Du bist eine Taube, die Falken sitzen da!) Herr Dr. Bernau, eine Frage und gleich eine Feststellung, ein altes Sprichwort: Der Schelm spricht so, wie er ist. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Verdacht zu erwecken in die- ser Richtung, daß ich ein Fernsehteam einschleuse. Ich kenne die Leute gar nicht. (Abg. Dr. Bernau: Ich glaube Dir. Aber wer hat sie hingeschickt?) Wenn ich das sage, können Sie mir das glauben. Und wenn Sie darüber lachen, dann müssen Sie selber so schlecht sein, daß Sie das machen würden, nicht ich. (Beifall bei der SPÖ. - Abg. Dr. Bernau: Wer hat sie hingeschickt? - Präsident Dipl.-Ing. Robl gibt das Glockenzeichen.) Außerdem möchte ich Sie fragen, was war denn bei dieser Fernsehsendung, was die Vorsprache betroffen hat, wirklich so schlecht? Herr Landeshauptmann, ich weiß nicht, ob Du es gesehen hast. (LHSt. Czettel: Warum soll man keinen Photographen schicken? - Abg. Zimper: War das ein Kamerateam der SPÖ?) Das weiß ich nicht. Aber ich werde mich erkun- kundigen, wenn Sie das wollen (Abg. Dr. Bernau: Zur Aufklärung. Es war ein von der SPÖ gechartertes Kamerateam, das dort die Aufnahmen gemacht hat, die gestern in der Belangsendung gebracht wurden!) Ja, ja, Herr Dr. Bernau. Noch eine Feststellung: Logisch sind Sie überhaupt nicht und ich beweise Ihnen das, weil in der Sendung im ORF - ich weiß nicht, wie heißt die Sendung um 19.00 Uhr? (Zwischenruf: Österreichbild!) - ,,Österreich-Bild" der ORF offiziell über diese Demonstration, über den Vorschlag beim Herrn Landeshauptmann berichtet hat. In dieser Sendung war gestern gar nichts anderes als das, was der ORF schon acht Tage vorher gebracht hat. Gilt das? Es war gar nichts anderes drinnen. (Abg. Kurzbauer: Am Dienstag, aber nicht gestern. Das ist eben nicht wahr!) Ich habe gestern nur gesehen, daß der Abg. Fux gesprochen hat, genau dasselbe waren ja Tatsachen. (Abg. Dr. Bernau: Wenn das so wäre, Herr Präsident Binder, hätte das furchtbare Folgen!) Es ist ja nichts unterstellt worden, es ist ja nur aufgezeichnet worden, was tatsächlich vor sich gegangen ist. (LHSt. Czettel: Das ist eine Aufregung!) Es ist ja nichts dazugemacht worden! (LHSt. Czettel: Eine Skandalisierung!) Schauen Sie, ist nicht auch von der Bauerndemonstration im Öster- reich-Bild berichtet worden, ja oder nein? (Abg. Dr. Bernau: Darf ich dem Kollegen Binder eine Aufklärung geben? - Präsident Dipl.- Ing. Robl gibt das Glockenzeichen. - Unruhe. - Präsident Dipl.-Ing. Robl nochmals das Glockenzeichen gebend: Jetzt hat der Abg. Präsident Binder das Wort.) Ich kann mir nicht vorstellen, was da so schlecht ist daran, daß aufgezeigt wurde, was tatsächlich vor sich gegangen ist. 
General Motors, auch nur einen Satz. Ich habe mit Wirtschaftsfragen nur als Abgeordneter zu tun, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß die Österreichische Bundesregierung allein befinden und beschließen kann, wo ein Werk hinkommt. Da reden im wesentlichen doch die Vertragspartner mit, wo ein Werk hinkommt. Ich kann mir daher nicht vorstellen, daß der Dr. Bernau das ernst meint, was er hier zum Ausdruck gebracht hat. 
Aber noch etwas anderes. Dr. Bernau hat davon gesprochen, daß die SPÖ ihr Wahlziel nicht erreicht hat und daß der Landeshauptmannstellvertreter Czettel noch immer als Landeshauptmannstellvertreter hier sitzt. (Beifall bei der ÖVP.) Ich möchte etwas sagen, ohne jetzt den Herrn Landeshauptmann Maurer diskriminieren zu wollen. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, des Hohen Hauses, ob es für Niederösterreich nicht besser gewesen wäre, wenn nach diesem Wahltag im März ein Hanns Czettel Landeshauptmann von Niederösterreich geworden wäre (Beifall bei der SPÖ. - Abg. Kurzbauer: Zu wenig Stimmen! - Abg. Buchinger: Sie akzeptieren den Wähler nicht!) 
Und nun zur gemeinsamen Regierungserklärung. Ich sage Ihnen noch etwas. Herr 
Landeshauptmann, ich kenne Dich schon so lange. Wenn ich Du gewesen wäre heute, also Landeshauptmann von Niederösterreich - ich sage Dir, ich wollte es nicht sagen, aber ich sage es jetzt -, hätte ich nie und nimmer zugelassen, daß so eine Anfrage heute im Hohen Hause vorgelegt worden wäre (Beifall bei der SPÖ.) Auch daß muß gesagt werden. Du bist immerhin Landeshauptmann und Landesparteiobmann der ÖVP. (LH. Maurer: Das ist ein Drama!) Ich hätte mir das selber ausgemacht, (LH. Maurer: das sind frei gewählte Abgeordnete!) Ja, aber Du hast im Klub und in der Partei eine sehr gewichtige Meinung. (LH. Maurer: Frei gewählte Abgeordnete sind das! - Präsident Dipl.-Ing. Robl gibt das Glockenzeichen). Ich habe eine ganze Reihe von verantwortlichen Funktionen. (Präsi- dent Dipl.-Ing. Robl: Über diese Anfrage wird sicherlich noch Gelegenheit sein, hier zu sprechen.) Sicherlich. Aber ich muß ja antworten, weil der Dr. Bernau das. hier angeschnitten hat. (Abg. Zimper: Nur weil es dem Czettel zuwider ist!) Gemeinsame Regierungserklärung, eine Frage: Es gibt einen Regierungsbeschluß aus 1963, der bekannt ist, ich möchte ihn daher nicht wiederholen. Er wurde von der ÖVP nicht eingehalten. (LH. Maurer: Jawohl, er wurde eingehalten!) Nein. (LH. Maurer: Die Passis sind drinnen, die wir beschlossen haben!) Herr Landeshauptmann, es wird im gleichen Atemzug immer wieder sinngemäß darauf hingewiesen, Ausnahmen sind strafbare Tatbestände und so weiter, heißt es. (LH. Maurer: Unsere Passis lauten etwas anders. Dort steht, wenn ernste Bedenken gegen die Amtsführung bestehen!) Ja, und wenn einmal diese Vereinbarung, dieser Regierungsbeschluß nicht eingehalten wird . . . (LH. Maurer: Bitte sich das durchzulesen!) Es wird noch Gelegenheit sein, darüber zu reden, weil immer wieder in einem Atemzug von strafbaren Tatbeständen und ernsthaften Bedenken die Rede ist. (LH. Maurer: Diese haben wir gehabt. Das steht genau in dem Regierungs-beschluß! -Abg. Stangl: Das ist ja kein frei gewählter Abgeordneter. Der kann nicht reden!) Wenn man daher diese Vereinbarung, diesen Regierungsbeschluß nicht einhält, kann man nicht erwarten, daß auch die Parteienvereinbarungen eingehalten werden, wobei ich hinzufüge, daß die Parteienvereinba- rungen eingehalten werden, wobei ich hinzufüge, daß die Parteienvereinbarung von unserer Partei nie aufgekündigt wurde. (LH. Maurer: Doch! O ja!) Nein, nein, nie aufgekündigt wurde. (LHSt. Ludwig: Gebrochen! Vertragsbruch!) Es steht schon fest, daß in Niederösterreich mit zweierlei Maß gemessen wird. Aber ich werde noch darauf zurückkommen. 
Meine Damen und Herren des Hohen Hauses! Immer wieder ist davon die Rede - damit möchte ich mich auf die Gemeinden beziehen, auch im Zusammenhang mit dem Rechnungsabschluß -, daß den Gemeinden eine besondere Bedeutung zukommt. Bei jeder Gelegenheit, Rechnungsabschluß Voran- schlag oder wann immer dazu Gelegenheit ist, wird von jenen Gebietskörperschaften gesprochen, in denen die Staatsbürger am unmittelbarsten mit der Politik in Berührung kommen. Nur wenn die Gemeinden in der Lage sind, so heißt es bei jeder Gelegenheit, den ständig steigenden Ansprüchen ihrer Bewohner gerecht zu werden, kann das Leben für die gesamte Bevölkerung angenehmer, 

schöner und sicherer gestaltet werden, und die Stellung der Gemeinden habe sich im gesamten staatspolitischen Bereich im letzten Jahrzehnt entscheidend verändert. Das wird immer wieder gesagt, aber es geschieht nichts. Die Gemeinden sind heute praktisch völlig gleichwertig mit den anderen Gebietskörperschaften. Sie üben zwar nicht die gleichen Staatsfunktionen wie Bund und Länder aus, aber ihre Wertigkeit gegenüber den Menschen, den Gemeindebürgern, die letztlich auch Landesbürger und Staatsbürger sind, hat stark zugenommen und das ist schließlich auch ausschlaggebend. 
Was hier gesagt wird, hat seine Richtigkeit. Wir reden ja schon viele Jahre davon, nur fehlt, dann von den Verantwortlichen hauptsächlich der ÖVP die Aussage, wie den Gemeinden tatsächlich geholfen werden kann. Nur zu sagen - das hat auch Landeshauptmann Maurer in der letzten Landtagssitzung getan - daß der Schuldendienst der Gemeinden bereits 22,8% des Gesamtsteueraufkommens ausmache und es energischer Anstrengungen bedürfe, um die Gemeinden finanziell zu entlasten, ist zu wenig und zeigt, daß sich die Verantwortlichen der ÖVP viel zu wenig darüber den Kopf zerbrochen haben, wie den Gemeinden tatsächlich und konkret mit Vorschlägen geholfen werden kann. 
Der Abg. Lechner hat heute schon darauf hingewiesen, daß von gewissen Fachrichtungen immer wieder verlangt wird, die Getränkesteuer zu beseitigen. Es wird verlangt, daß die Lohnsummensteuer beseitigt wird und verwendet wird für den Export, und vieles andere mehr. Und wenn ich an die Beiträge denke, die die Gemeinden bis Ende 1977 für die Staubfreimachung der Landesstraße be- zahlten - es war dies eine Summe von rund 1 Milliarde Schilling - oder wenn ich daran denke, daß der Landesfinanzreferent sich von den Gemeinden die Hälfte des Errichtungsaufwandes für die Pflegestationen in den Altenheimen des Landes bezahlen ließ, wofür er finanziell zuständig ist, so muß ich sagen, daß diese Fakten von wenig Verständnis für die überaus schwierige Lage der Gemeinden zeugen. Man hat in diesem Zusammenhang immer die Ausrede, man könne hier keine exakten Berechnungen anstellen. 
Ein weiterer Beweis dafür ist im weiteren Sinne auch das Sozialhilfegesetz bezüglich der Aufteilungsschlüssel. Obwohl der Landesfinanzreferent viele Jahre lang wußte, wie schwer die Belastungen sind, die die Gemeinden aus diesem Titel zu tragen hatten, war er erst jetzt bereit, den Leistungsanteil der Gemeinden um je 5% hinsichtlich der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen herabzusetzen. 
Sicher hat das Land den Gemeinden auch geholfen, wenn ich an die Bezahlung der Kinder-gärtnerinnen denke oder an die Finanzsonderaktion für die Gemeinden. Die Frage dabei ist nur, ob das Land nicht die Verpflichtung hat, mehr für die Gemeinden zu tun. Das beginnt mit dem Aufteilungsschlüssel, der bisher mit 60 : 40 ÖVP-SPÖ vereinbart war und nach der Landtagswahl auf 55 : 45 abgeändert werden soll. Das gehört auch zu dem, was der Abg. Dr. Bernau hier zum Ausdruck brachte. Dem Landtagswahlergebnis Rechnung tragend müßte der Schlüssel ja mit 52 : 48 festgelegt werden. Es wurde aber damals vereinbart bei den Verhandlungen, ihn mit 55 : 45 festzulegen. Es ist daher eine absolute Ungerechtigkeit, wenn weiterhin der Schlüssel 60 : 40 gehandhabt wird. Man wird dabei den Verdacht nicht los - das wurde auch hier bestätigt -, daß die ÖVP mit voller Absicht eine Effektuierung der Parteienvereinbarung verhindert, weil sie davon einen Nutzen hat in finanzieller Hinsicht und so nachträglich auch das Wahlergebnis zu ihren Gunsten verfälschen will. Klubobmann Kellner hat in seinen Ausführungen darauf hingewiesen, daß die ÖVP das Wahlergebnis zur Kenntnis nimmt. Wir merken nichts davon, daß Sie das Wahlergebnis zur Kenntnis nehmen. Und mit dieser Haltung, die von der ÖVP hier eingenommen wird, wird meiner Ansicht nach der Demokratie sicherlich kein guter Dienst erwiesen. (Abg. Zimper: Die Vereinbarung war ja fix und fertig!) So ist es ja, gar nicht anders. 
Herr Dr. Bernau hat zum Ausdruck gebracht, meine Damen und Herren und seitens der ÖVP will man den Sozialisten das immer wieder einreden - er sagt von Journalisten hört er das -, daß manche Funktionäre unserer Partei mit dem Verhandlungsergebnis nach der Wahl nicht einverstanden gewesen sind. Heute wissen wir aber, daß es die ÖVP ist, die an der Einhaltung des Verhandlungsergebnisses gar nicht interessiert ist, obwohl sie in der Öffentlichkeit (Abg. Bernau: Das stimmt doch nicht!) Na sicherlich, dann erklären Sie doch, daß Sie interessiert sind. (Abg. Buchinger: Wer war nicht bereit, bei der Regierungserklärung mitzugehen?) Ja, weil er nicht erwarten konnte, daß das hält, wenn Ihr im Falle Mödling schon etwas anderes gemacht habt. (LH Maurer: War Mödling ein Teil der Vereinbarung?) Eine Vereinbarung an und für sich (Präsident Dipl.-Ing. Robl gibt das Glockenzeichen. - Zwischenrufe.) Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Wir erleben es jetzt, daß Sie in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken wollen, daß die Sozialisten daran Schuld seien, wenn hier Differenzen bestehen, die zur Verhärtung auch der Landespolitik führen. Ich habe heute schon gesagt, die Anfrage an den Herrn Landeshauptmann ist ja ein typischer Beweis dafür, daß Sie gar kein Interesse haben an der Zusammenarbeit und an den vielen Dingen, die notwendig wären, um im Sinne der Bevölkerung tätig zu sein. 
Aber jetzt noch einmal zurück zum Aufteilungsschlüssel, der ja nicht uninteressant ist, Herr Landesfinanzreferent, hier geht es um eine grundsätzliche Frage, von der die Mittel für die Wohnbauförderung - er hört mir gar nicht zu, der Herr Landesfinanzreferent. Herr Landesfinanzreferent oder Herr Landeshauptmannstellvertreter Ludwig! (LH. Maurer: Du redest ja nicht zum Rechnungsabschluß!) Na sicher rede ich dazu! Ich rede von der Wohnbauförderung, ja? Aufteilungsschlüssel und Wohnbauförderungsmittel bzw. Differenzförderung, ob es jetzt die Jugend- oder Pensionistenförderung und vieles andere ist, oder wenn Sie wollen auch die ungerechte Auftei- lung der Mittel für die beiden Gemeindevertreterverbände 60 : 40, also darüber müßte man reden und die richtigen Entscheidungen treffen. 
Direkt sind die Gemeinden in diesem Zusammenhang aber auch durch die Aufteilung der im Budget vorgesehenen Mittel für die Spitäler betroffen. Eine sehr wichtige Frage. Diese Mittel wurden ebenfalls im Verhältnis von 60 : 40 ÖVP-SPÖ-Gemeinden aufgeteilt, wobei die Verteilung für das einzelne Spital für den Errichtungsaufwand 60% Landesmitteln, 20% NÖKAS und 20% Spitalerhaltergemeinde lautet. Die Oberverteilung der im Budget vorgesehenen Landesmittel bedeutet daher für die SPÖ-Gemeinden, die ein Spital verwalten, eine absolute Ungerechtigkeit. Dies umso mehr, weil es sich hier um beträchtliche Summen handelt. Auch das muß dazu gesagt werden. Gerade in diesem Zu- sammenhang kommt die Unduldsamkeit der ÖVP zum Ausdruck, die nichts anderes als ihre Meinung gelten lassen will - das hören wir heute immer wieder - auch wenn dar- unter die Gemeinden zu leiden haben. Man kann daher schon gespannt sein, was die ÖVP dazu sagt, wie sie sich verhält, wenn im Hohen Haus im Herbst über die Bereitstellung von mehr Förderungsmitteln des Landes zum Bau von Wasserversorgungsanlagen und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie über die Änderung der Strukturhilfe für finanzschwache Gemeinden beraten und verhandelt wird. (Abg. Zimper: Die Gemeinden wären schon froh, wenn sie die Mittel aus dem Wasserwirtschaftsfonds hätten!) Ja, da kann ich schon antworten. Der Bund hat hier wesentliche Mittel zur Aufstockung bereitgestellt für den Wasserwirtschaftsfonds. Auf jeden Fall, wenn die ÖVP die gleiche Haltung einnimmt wie zuletzt, können sich die Gemeinden vom Land keine weitere Hilfe erwarten, was sehr bedauerlich ist, muß man hinzufügen. 
Man spricht zwar davon, daß 1,6 Milliarden Schilling an Landesmitteln für die Gemeinden bereitgestellt werden. Das ist möglich. Allerdings muß man diesen Betrag in zwei Teile aufgliedern, und zwar erstens in Leistungen, die durch Gesetze normiert sind, und zweitens in freiwillige Leistungen. Es wird zu untersuchen sein, wieweit die Leistungen des Landes für die Gemeinden noch aufzustocken sind. Wenn die Gemeinden im Sinne ihrer Gemeindebürger Leistungen erbringen, die den heutigen Erfordernissen der Lebensqualität entsprechen, so tun sie das letztlich auch für den Landes- und Staatsbürger. Daher müssen die beiden anderen Gebietskörperschaften - jetzt komme ich zu dem, was hier gesagt wurde, der Bund, aber auch die Länder - die Gemeinden mit entsprechen- den finanziellen Mitteln ausstatten. 
Soweit bisher davon die Rede ist, daß die Gemeinden beim Abschluß des Finanzausgleiches als gleichberechtigte Verhandlungspartner behandelt werden und in diesem Zusammenhang das Finanzverfassungsgesetz 1948 abzuändern sei, stimmt das mit unserer Ansicht überein, daß es sich hier um eine alte Forderung der Gemeinden über die Parteigrenzen hinweg handelt. Es ist daher nichts neues, was hier gesagt wird. Ebenso in dem Punkt, daß ein paktierter Finanzausgleich nicht einseitig abgeändert werden darf, wie das fallweise in den letzten Jahrzehnten, egal, welcher Finanzsprecher das war, geschehen ist. 
Zum Finanzausgleich ist vom Grundsatz her noch folgendes zu sagen: Solange es nicht gelingt und möglich ist, das System des Finanzausgleiches zu ändern, wie die vorhandenen finanziellen Mitteln aufzuteilen sind, solange wird es selbst innerhalb der einzelnen Vertretungen einer Gemeinde und quer durch die Parteien differente Auffassungen geben. Völlig gerecht wird außerdem ein Finanzausgleich nie sein können. Ich bin aber dafür, daß man darüber spricht, wie das System des Finanzausgleiches abgeändert werden kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß zuerst die Gemeinden untereinander einig werden. Ein erster Akt wird ja schon in Bälde gesetzt werden, wenn es darum geht, über die Landesumlage und einige andere Probleme zu verhandeln, so wie ich das heute schon einmal zum Ausdruck gebracht habe. Wobei ich überhaupt sagen möchte, daß man dazu übergehen muß, den Gemeinden mehr Mittel zuzuweisen, worauf sie entsprechend ihrer Aufgabenstellung ein Recht haben, und nicht, wie bisher vielfach üblich, daß diejenigen Gemeinden zu vermehrten Mitteln kommen, die zu den einzelnen Stellen und Personen, die diese vergeben, einen besonders guten Kontakt haben. 
Vorschläge, wie die Gemeinden künftig konkret und teilweise vermehrt finanzielle Mittel in Anspruch nehmen können, fehlten in der Erklärung des Herrn Landeshauptmannes in der letzten Landtagssitzung aber völlig. Entsprechende Vorschläge von Landeshauptmannstellvertreter Hanns Czettel, die er als Gemeindereferent des Landes gemacht hat, wurden, bisher zum Nachteil der Ge- meinden nicht zur Kenntnis genommen. Dabei handelt es sich um Vorschläge, die für die Gemeinden wirklich eine wirksame Hilfe für eine finanzielle Entlastung bedeuten würden, nämlich alle noch offenen, aus Bedarfszuweisungen gewährten Darlehen ab 1980 in Subventionen umzuwandeln. Daß ab 1979 die Bedarfszuweisungen bereits als Subventionen gegeben werden, ist ja bekannt. Darüber hin- aus wäre die Strukturhilfe des Landes für finanzschwache Gemeinden mit dem Ziele abzubauen, die Finanzkraft dieser Gemeinden systematisch an die landesdurchschnittliche Finanzkraft der Gemeinden anzuheben bzw. heranzuführen. Darüber hinaus sollen durch die Bereitstellung von mehr Landesmitteln für die Wasserversorgungsanlagen und Abwasserbeseitigungsanlagen die Gemeinden in die Lage versetzt werden, das derzeitige Bauvolumen im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft von Ca. 1 Milliarde Schilling jährlich auf 1,5 Milliarden Schilling zu erhöhen. Dadurch könnte der Versorgungsgrad bei der niederösterreichischen Bevölkerung mit gesundem Trinkwasser von 77% im Jahre 1978 in den nächsten fünf Jahren auf fast 90% und der Entsorgungsgrad im Bereich der Abwasserbeseitigungsanlagen von 28,6 % im Jahre 1978 auf fast 50% in fünf Jahren erhöht werden. Es müßte doch meiner Ansicht nach selbstverständlich sein, daß auch das Land mehr als bisher seinen Teil dazu beiträgt, daß den Gemeinden geholfen wird. Von alledem ist aber keine Rede. Man verspricht zwar bei jeder Gelegenheit mehr Lebensqualität, bezahlen sollen sie aber andere. Hauptsache, daß die eigene Kassa stimmt. Einverstanden, wenn das so ist, man darf aber die eigenen Kinder - und das sind nun einmal die Gemeinden - nicht verhungern lassen. Es wird das Bestreben der Sozialdemokraten in diesem Lande sein, durchzusetzen, daß den Gemeinden künftig eine bessere Hilfestellung seitens des Landes zuteil wird, als das bisher der Fall war. Es darf für die Gemeinden keine leeren Worte geben, sondern es müssen im Interesse der niederösterreichischen Bevölkerung Taten gesetzt werden. Danke. (Beifall bei der SPÖ) 

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Berichterstatter hat das Schlußwort. 
Berichterstatter Abg. ROMEDER: Ich verzichte. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zur Abstimmung liegt vor die Vorlage Zahl 57, Rechnungsabschluß, und drei Resolutionsanträge des Abg. Leichtfried. Ich lasse zuerst über die Vorlage abstimmen. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen. 
Ich lasse nunmehr über die Resolutionsanträge des Abg. Leichtfried abstimmen. Resolutionsantrag Nummer eins, Schaffung eines Beirates für Industriepolitik. (Nach Abstimmung über diesen Antrag): Abgelehnt. 
Antrag Nummer zwei, die Gründung einer Kapitalbeteiligungsgesellschaft. (Nach Abstimmung über diesen Resolutionsantrag): Abgelehnt. 
Resolutionsantrag des Abg. Leichtfried Nummer drei, betrifft die Arbeitsmarktförderungsmittel. (Nach Abstimmung über diesen Antrag): Abgelehnt. 
Ich ersuche den Abg. Diettrich, die Verhandlungen zur Zahl 59 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. DIETTRICH: Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren des Hohen Landtages! Der Landtag von Niederösterreich hat in seiner Sitzung vom 23. Jänner 1975 die 2. Zinsenzuschußaktion für INVEST-Darlehen für die Jahre 1975 bis 1979 beschlossen. Im Rahmen dieser Aktion werden für Darlehen bis zu 3 Millionen Schilling, die bei einem Geldinstitut für die Rationalisierung der Produktion oder Dienstleistungserbringung oder Verbesserung der Unterneh- mens- oder Betriebsstruktur oder Verbesserung der Regionalstruktur, Zusammenschlüsse von Unternehmungen oder Betriebsverlegungen oder Verbesserung der Kosten- und Absatzstruktur aufgenommen wurden, Zinsenzuschüsse für die Dauer von zehn Jahren gewährt. Als Eigenfinanzierung ist mindestens ein Drittel der Gesamtkosten der Investitionsvorhaben vorgeschrieben. Die Anweisung des Zinsenzuschusses erfolgt jeweils per 30. Juni und 31. Dezember durch die Landes-Hypothekenbank Niederösterreich. Pro Jahr dürfen nur Darlehensfälle insoweit bewilligt werden, als die hiefür erforderlichen Zinsenzuschüsse den Betrag von 3 Millionen Schilling nicht überschreiten. 
Laut Beschluß vom 23. Jänner 1975 konnten im Jahre 1978 Zinsenzuschüsse bis zu einem Höchstbetrag von 14,625.000,- Schilling flüssiggemacht werden. Tatsächlich wurden ausbezahlt: 9,630.000 Schilling und 5,812.000 Schilling, das sind insgesamt 15,442.000 Schilling. Der vom Landtag für 1978 bewilligte Zinsenbetrag war 14,625.000 Schilling, sodaß eine Überschreitung von 817.000 Schilling ein- getreten ist. Zu dieser Überschreitung ist es aus folgendem Grund gekommen: Im Jahre 1978 wurde die Anweisung der Zinsenzuschüsse der Landes-Hypothekenbank Niederösterreich übertragen, die mit Hilfe der dortigen EDV-Anlage nunmehr automatisch die Zinsenanweisungen pünktlich zu den vereinbarten Terminen vornimmt. Bisher wurden die Zuschüsse durch die zuständige Abteilung erst nach Anforderung durch die kreditgewährenden Geldinstitute zur Auszahlung gebracht. Dies konnte logischerweise immer erst nachträglich mit beträchtlicher Verzögerung erfolgen, weil die Institute den Fälligkeitstermin abwarten mußten und erst nachher die Zinsenzuschüsse anforderten. Bei der Übernahme des Aktenmaterials hat sich außerdem ergeben, daß eine Reihe von Instituten durch längere Zeit hindurch, die bewilligten Zinsenzuschüsse nicht angefordert hatten. Die Landes-Hypothekenbank Niederösterreich hat sämtliche Rückstände zusammen mit den Zinsenzuschüssen 1977 zur Auszahlung gebracht. Dies erklärt den obigen Überschreitungsbetrag. 
Mit Landtagsbeschluß wurden für die Jahre 1975-1978 folgenden Zinsenzuschüsse bewilligt: 1975 9,750.000 Schilling, 1976 11,687.000 Schilling, 1977 13,344.000 Schilling, 1978 14,625.000 Schilling, insgesamt 49,406.000 Schilling. Über diesen Betrag hinaus dürfen nach dem Landtagsbeschluß in den oben genannten vier Jahren Zinsenzuschüsse nicht ausbezahlt werden. Bisher wurden an Zinsenzuschüssen jedoch nur flüssiggemacht: Im Jahre 1975 8,900.000 Schilling, also rund 9 Mil- lionen Schilling, 1976 9,800.000 Schilling, 1977 10,800.000 Schilling und 1978 15,442.000 Schilling, das sind insgesamt 45,059.000 Schilling. In den genannten vier Jahren ergeben sich daher Minderausgaben in der Höhe von 4,346.000 Schilling, die Mehrausgaben von 817.744 Schilling infolge Überschreitungen der Höchstgrenze decken. Im Hinblick auf diese Minderausgaben konnte auch bei der Vergabe von Zinsenzuschüssen im Jahre 1978 großzügiger vorgegangen werden. Aus der Aufstellung ist diese Vorgangsweise zu ersehen. Im Jahre 1978 konnten mit einem Zinsen- zuschußbetrag von 3,427.000 Schilling und 103 Darlehen mit einem Gesamtkapitalsbetrag von 81 Millionen Schilling direkt und Investitionen von 294 Millionen Schilling indirekt begünstigt werden. 
Bei der Vergabe im Februar 1979 lagen bei der Abteilung 177 Ansuchen um Gewährung eines Zinsenzuschusses für INVEST- Darlehen mit einem Gesamtkapitalsbetrag von 155,250.000 Schilling und weitere 20 Ansuchen um einen Zinsenzuschuß oder alternativ um ein Investfondsdarlehen mit einem Kapitalsbetrag von 25,150.000 Schilling vor. Nach einer weiteren Vergabesitzung im Mai 1979 konnten bisher 91 Ansuchen mit einem Gesamtkapitalsbetrag von 10 1,400.000 Schilling bewilligt werden. Damit ist, soweit nicht Rücktritte erfolgen, auch schon die Tranche 1979 dieser Förderungsphase vergeben. Von den verbliebenen Ansuchen mußte ein Teil abgewiesen und ein Teil anderen Förderungsaktionen zugewiesen werden. Ein wesentlicher Teil der Anträge wurde aber zurückgestellt, um noch verschiedene Unklarheiten zu bereinigen oder den Betrieb zu besichtigen. Gegenwärtig liegen bei der Abteilung noch 49 Ansuchen mit einem Kapitalsbetrag von 97,150.000 Schilling unerledigt vor. Der Eingang weiterer Ansuchen bis zum Jahresende kann mit Sicherheit erwartet werden. 
Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, den Antrag des Finanzausschusses zu stellen über den Bericht der Landesregierung, betreffend 2. Zinsenzuschußaktion für INVEST-Darlehen, Bericht über das Jahr 1978 (liest): 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Der Bericht der Landesregierung betreffend die Abwicklung der Zinsenzuschußaktion für INVEST-Darlehen im Jahre 1978 wird zur Kenntnis genommen." 
Ich bitte den Herrn Präsidenten, die geschäftsordnungsmäßige Behandlung vorzunehmen. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Wortmeldung liegt keine vor, wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen. 
Ich ersuche den Abg. Diettrich, die Verhandlungen zur Zahl 79 einzuleiten. 
Berichterstatter Abg. DIETTRICH: Herr Präsident! Hoher Landtag! Die Firma Rajer hat um Übernahme der Landeshaftung für einen Investitionskredit in der Höhe von 14 Millionen Schilling angesucht. 
Als Förderungswerberin tritt die Einzelfirma Kurt Rajer auf, die im Handelsregister protokolliert ist. Es ist beabsichtigt, eine Waschpulverfabrik zu errichten. 
Bei der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen wurde die industrielle Erzeugung von synthetischen Waschmitteln angemeldet und um die Erteilung der behördlichen Genehmigung angesucht. 
Die Umsatzerlöse der Handelsfirma zeigen eine kontinuierliche Steigerung. 
Das Gesamtprojekt umfaßt Kosten von 28 Millionen Schilling und gliedert sich in Grundstück, Gebäude, Maschinen und Fahrnisse. Die Finanzierung erfolgt durch einen Kredit der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien von 25 Millionen Schilling, einen kurzfristigen Betriebsmittelkredit und eine Ein- lage durch Verwertung privater Wertpapiere in der Höhe von 4 Millionen Schilling. Für den Teilbetrag von 14 Millionen Schilling soll das Bundesland Niederösterreich die Haftung übernehmen. Die Prognoserechnungen sind positiv, die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich und auch die Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Niederösterreich haben eine positive Beurteilung abgegeben und Erfolgschancen ermittelt. 
Abschließend wäre festzuhalten, daß die beantragte Haftungssumme in dem vom Landtag von Niederösterreich mit Beschluß festgelegten Haftungsrahmen von 1.300 Millionen Schilling ihre Deckung findet. 
Ich habe die Ehre, den Antrag des Finanzausschusses über die Vorlage der Landesregierung, betreffend Firma Kurt Rajer, Antrag auf Übernahme der Landeshaftung für einen Investitionskredit in der Höhe von 14 Millionen Schilling, zu stellen (liest): 
,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Die NÖ Landesregierung wird ermächtigt, die Haftung des Bundeslandes Niederösterreich gemäß § 1357 ABGB für einen von der Firma Kurt Rajer aufzunehmenden Investitionskredit in der Höhe von S 14,000.000 zu übernehmen: 
Die Firma Kurt Rajer und Herr Rajer haben sich zu verpflichten: 
1.1  die grundbücherliche Sicherstellung des Kredites zuzüglich Zinsen und Nebengebühren auf allen Betriebs- und Privatliegenschaften zugunsten des Kreditgebers auf Kosten der Firma durch zuführen, 
1.2 die Liegenschaften ohne Zustimmung des Landes weder zu belasten noch zu veräußern, 
1.3 im Grundbuch eine vorbehaltlose Löschung bestehender Pfandrechte nach Tilgung anmerken zu lassen, 
1.4 jedwede Verfügung hinsichtlich bestehender Pfandrechte nur mit Zustimmung des Kreditgebers und des Bundeslandes Niederösterreich zu treffen, 
1.5 die Rechtsform der Gesellschaft nur nach Zustimmung des Bundeslandes Niederösterreich zu ändern, 
1.6 Privatentnahmen auf Dauer der Landeshaftung exklusive Privatsteuern auf S 350.000, wertgesichert auf Basis des Lebenshaltungskostenindex 1979 zu beschränken, 
1.7 eine Kreditrestschuldversicherung lautend auf Herrn Kurt Konrad Rajer in halber Höhe des landesverbürgten Kredites abzuschließen und in dieser Höhe während der Einführungszeit zu belassen, 
1.8 dem Land einen jährlichen Haftungsbeitrag in der Höhe von 3/4% der jeweils am 31. Dezember eines jeden Jahres aushaftenden Darlehenssumme bis spätestens 31. Jänner des darauffolgenden Jahres zu bezahlen. 
2. Die Niederösterreichische Landesregierung wird ermächtigt, die zur Durchführung dieses Beschlusses notwendigen Maßnahmen zu treffen." 
Herr Präsident, ich bitte um geschäftsordnungsmäßige Behandlung dieses Antrages. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich eröffne die Debatte. Zum Worte gemeldet ist der Abg. Kaiser. 
Abg. KAISER: Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist sicherlich verständlich, daß sich schon ein bisserl Unruhe bereit macht, denn letzten Endes gibt es eine Normalarbeitszeit von acht Stunden und was darüber hinausgeht, ist eine Anforderung an den Menschen. Aber ich verspreche Ihnen, daß ich es kurz mache. Ich möchte aber dennoch ein paar Aussagen machen im Zusammenhang mit dieser Vorlage. Die Firma Rajer plant in der Gemeinde Warth im Bezirk Neunkirchen einen Betrieb zu errichten. Wie der Berichterstatter bereits erwähnt hat, handelt es sich um einen Betrieb, der beabsichtigt, synthetische Waschmittel zu erzeugen. Ich glaube, was da zu begrüßen ist, ist die Tatsache, daß diese Firma meint, man soll hier in Österreich eine Eigenproduktion aufmachen, weil doch der Handel mit Waschmitteln - es hat sich hier um die Importware aus Holland und aus Dänemark gehandelt - doch von der Preissituation her nachteilig ist. Wir freuen uns daher, wenn die Überlegung angestellt wird, diese Produkte im eigenen Lande zu erzeugen. 
Die Gemeinde Warth als Standort deshalb gewählt, weil sich dort ein sehr günstiges Objekt befindet. Es ist dies eine Fabrikshalle, wo früher einmal feuerfeste Steine erzeugt wurden. Diese Firma wurde 1965 von einem deutschen Unternehmen aufgekauft, das gleichartige Produktionen gehabt hat und in der Folge geschlossen wurde. Es mußten dort 166 Leute förmlich über Nacht zur Kenntnis nehmen, daß sie um ihre Arbeitsplätze gekommen sind. Das Areal selbst liegt sehr zentral, direkt an der Bundesstraße 54, und hat auch - was heute sehr wichtig ist - einen direkten Bahnanschluß an die Aspangbahn (Abg. Kurzbauer: Da fährt ja kein Zug!) 
Das Gesamtprojekt kostet 28 Millionen Schilling, das bedeutet für den Firmeninhaber, daß er den größten Teil auf dem freien Kapitalmarkt aufbringen muß. Er verfügt nur über 20% Eigenmittel. Um 25 Millionen Schilling wird sich der Firmenchef bei der Zentralsparkasse bemühen und für 14 Millionen Schilling von diesen 25 Millionen Schilling soll das Land die Haftung übernehmen. Es ist anzunehmen, daß für die restlichen 11 Millionen Schilling die entsprechende Besicherung gegeben ist. 
Die beabsichtigte Betriebsgründung ist sicherlich mit einigen Risken behaftet, vor allen Dingen deshalb, weil bei der Darstellung der Startbedingungen für diesen Betriebsinhaber die Eigenkapitalsdecke sehr dünn ist, und vor allen Dingen auch deshalb, meine Damen und Herren, weil diese Waschmittelbranche doch sehr beachtlich konkurrenziert ist. Aber letzten Endes muß ja der Bewerber wissen, in welch ein Risiko er hier hineinkommen kann. Es ist sicherlich auch berechtigt, wenn die Handelskammer diese Frage offen läßt und auch andeutet, daß es keine Prognosen dafür gibt, ob diese Branche und diese Sparte gerade die idealste ist für eine Betriebsneugründung. Aber es ist anzuerkennen, daß doch ein solcher Optimismus in diesem Menschen besteht und daß bereits viele Vorbereitungen getroffen wurden zur Betriebsneugründung. So sind die notwendigen Maschinen bereits in einem Vorvertrag bestellt. Der Ausbau dieser Erzeugung soll bis Februar 1980 abgeschlossen sein. Wenn das zeitmäßig über die Bühne geht und mit der Produktion begonnen werden kann, dann verspricht er sich, daß dadurch 30 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Hinzu kommt noch, daß auch das Verpackungsmaterial in unserem Bezirk produziert wird und dadurch wieder Impulse gesetzt werden für diese Sparte. 
Die Neugründung dieses Betriebes kommt sicherlich unserem Verwaltungsbezirk Neunkirchen sehr gelegen, und zwar deshalb, meine Damen und Herren, weil am 30. Juni des heurigen Jahres ein Betrieb wenige Kilometer von diesem Standort mit 33 Beschäftigten die Pforten geschlossen hat, sodaß gerade dieses Gebiet des Gerichtsbezirkes Aspang wieder um einen Betrieb ärmer geworden ist. Und so glauben wir, daß diese Neugründung vielleicht ein bescheidener Ausgleich für die Entwicklung in diesem Gebiet sein kann. Ich darf nur erwähnen, daß gerade der Bezirk Neunkirchen, der lange Zeit ein traditioneller Industriebezirk gewesen ist und an dritter Stelle in der gesamten Republik gestanden ist, in der Bedeutung der Industrie beachtlich reduziert wurde. In den letzten 15 Jahren sind die Industriearbeitsplätze um 3.500 weniger geworden, der Bezirk Neunkirchen wurde zum Pendlerbezirk an erster Stelle. Leider ist es so, daß unser Gebiet allzu weit entfernt ist von der Großstadt Wien und daß vor allem die Umgebung Wiens und das Industriegebiet Wiener Neudorf eine gewisse Filterzone darstellen, sodaß die Betriebe dort seßhaft werden, aber darüber hinaus keine Möglichkeit sehen, sich hier niederzulassen. Wir begrüßen es daher, daß auch ein Industriewerber diese Wegstrecke auf sich nimmt und einen Standort wählt, der sicherlich von der Beschäftigungs-möglichkeit her ein Idealstandort ist. Wir begrüßen diese Aktivitäten und geben dieser Vorlage die Zustimmung, wobei wir hoffen, daß dieser Optimismus des Unternehmers auch in Erfüllung gehen möge. Danke. (Beifall bei der SPÖ.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. 
Berichterstatter Abg. DIETTRICH: Ich verzichte. 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Finanzausschusses): Einstimmig angenommen. 
Somit ist die Tagesordnung der heutigen Sitzung erledigt. Es werden sogleich nach dem Plenum der Finanzausschuß, der Gesundheitsausschuß, der Kommunalausschuß, der Verfassungsauschuß, der Rechnungsausschuß und der Wirtschaftsausschuß ihre Nominierungssitzungen abhalten. 
Hoher Landtag! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach der vorverlegten Landtagswahl hat die gesetzgebende Körperschaft des Landes Niederösterreich mit der konstituierenden Sitzung am 
19. April 1979 ihre Arbeit wieder aufgenommen und als erstes die Wahl der Landesregierung durchge- führt. 
Die erste Session der XI. Gesetzgebungsperiode, die mit der heutigen Sitzung zu Ende geht, war daher verhältnismäßig kurz. Trotzdem wurden in den vergangenen drei Monaten sechs Plenarsitzungen abgehalten, in denen 12 Gesetze beschlossen und 31 weitere Beschlüsse gefaßt wurden. Der überwiegende Teil dieser Geschäftsstücke wurde in der heutigen Sitzung behandelt, welche dementsprechend länger als normalerweise gedauert hat. 
Der Schwerpunkt in den Debatten lag bei der Behandlung von Fragen der Wirtschaft, von den Berichten der verschiedenen Förderungsfonds des Landes und dem Rechnungsabschluß für das Jahr 1978 bis zu einer erheblichen Zahl von Haftungsübernahmen durch das Land. Diese machen in dem vergangenen Vierteljahr bereits die beachtliche Summe von rund 184 Millionen Schilling aus. 
Vor allem bei der Behandlung des Rechnungsabschlusses für das Jahr 1978 kamen nun die verschiedenen, vielfach gegenständlichen Standpunkte zur Geltung. Trotzdem möchte ich feststellen, daß als gemeinsame Grundlinie die Sorge um die weitere wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung unseres Heimatlandes und die Verbesserung der Lebensqualität seiner Bevölkerung zu erkennen war. 
Nach der neuen Geschäftsordnung des Niederösterreichischen Landtages, die am 1. Jänner dieses Jahres in Kraft getreten ist, hat die jährliche Tagung des Landtages nicht länger als bis zum 15. Juli zu dauern. Dementsprechend habe ich die heutige Sitzung so anberaumt, daß möglichst alle in den Geschäftsausschüssen abschließend behandelten Geschäftsstücke noch vor dem Ende der Tagung ausführlich erörtert und auch verabschiedet werden konnten. 
Wenn auch die Zeit vom 15. Juli bis zum 15. September nach 6 48 unserer Geschäftsordnung als tagungsfrei gilt, wenn nicht außerordentliche Verhältnisse die Einberufung des Landtages erfordern, wissen wir, daß die Abgeordneten auch während dieser Monate an vielen Veranstaltungen teilnehmen und sich um die Probleme unseres Landes kümmern. Für die Mitglieder der Landesregierung gilt dies im erhöhten Ausmaße. 
Für Ihre Arbeit im Landesparlament darf ich Ihnen, meine sehr geschätzten Abgeordneten, meinen besten Dank sagen. Die Vorbereitung der heutigen Sitzung hat wieder ein- mal gezeigt, welche umfangreiche Arbeit unter Zeitdruck von der Landtagsdirektion zu leisten ist. Ich bin daher sicher, daß ich auch in Ihrem Namen spreche, wenn ich allen Mitarbeitern der Landtagsdirektion aufrichtigen Dank für Ihre Arbeit für die gesetzgebende Körperschaft des Landes Niederösterreich zum Ausdruck bringe. Den Mitgliedern der Landesregierung, an der Spitze unserem hochgeschätzten Herrn Landeshauptmann Maurer, entbiete ich die besten Wünsche für die Zeit bis zur nächsten Sitzung des Landtages. Ihnen allen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich für die kommenden Wochen viele Stunden der Erholung und der Entspannung. Die Witterungsverhältnisse haben leider seit dem Frühjahr nicht dem langjährigen Durchschnittsverlauf bei uns entsprochen. Ich hoffe jedoch, daß die nunmehr von den Meterologen vorausgesagte Wetterbesserung tatsächlich eintritt und es der bäuerlichen Bevölkerung ermöglicht, die Ernte gut einzubringen. Die zahlreichen Urlaubsgäste mögen gleichzeitig die erhoffte Erholung in unserem schönen Heimatlande Niederösterreich finden. Vor allem aber möchte ich an alle Menschen den Appell richten, im Straßenverkehr überlegt und verantwortungsbewußt zu fahren, damit die schon unerträglich hohe Zahl an Opfern in den Urlaubsmonaten geringer sein möge. Mit diesem herzlichen Wunsch schließe ich die letzte Sitzung des Niederösterreichischen Landtages. (Beifall im Hause)
Abg. Dipl.-Ing. MOLZER: Sehr geehrter Herr Präsident! Im Namen aller Abgeordneten möchte ich Dir für die Wünsche recht herzlich danken. Du hast selbst gesagt, die Session war kurz, die Arbeit aber, glaube ich, reichlich und erfolgreich. Ich darf Dir im Namen aller für Deine Tätigkeit recht herzlich danken und Dir im Rahmen Deiner Familie recht schöne, erholsame Tage wünschen und wir freuen uns schon heute auf ein gesundes Wiedersehen zu Beginn der Session im Herbst. (Beifall im Hause.) 
PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich danke für die Wünsche Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung um 21.11 Uhr.)

